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Erläuterungen FGG Rhein 

Dem Hochwasserrisikomanagementplan Rhein wird das folgende Dokument der Flussgebiets-
gemeinschaft Rhein (FGG Rhein) vorangestellt. 
 
In den Erläuterungen der FGG Rhein wird die Vorgehensweise zur Koordinierung und Abstim-
mung der Hochwasserrisikomanagementpläne im Rheineinzugsgebiet beschrieben.   
Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass die Hochwasserrisikomanagementpläne der Bundesländer 
im Rheineinzugsgebiet insgesamt den Hochwasserrisikomanagementplan für das deutsche 
Einzugsgebiet des Rheins bilden.  
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Erläuterungen zum Hochwasserrisikomanagementplan 

für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins 

 

Die Koordination der Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRM-Pläne) erfolgt im Rheinein-

zugsgebiet auf unterschiedlichen Ebenen (s. Tabelle 1).  

Tabelle 1: Koordinierung und Abstimmung der HWRM-Pläne im Rheineinzugsgebiet 

Ebene Arbeitsgruppe Funktion Produkt 

 

Internationale 
Flussgebiets-
einheit Rhein 

 

Arbeitsgruppe 
Hochwasser der 

IKSR1 

 

 und  

der IKSMS2 

 

Internationale Koordinierung 
und Abstimmung, Informati-
onsaustausch 

 

Hochwasserrisiko- 
managementplan für die 
Internationale Flussge-

bietseinheit Rhein  

und 

für das Bearbeitungs-
gebiet Mosel-Saar 

Ż Ż Ż Ż 

 

Deutsches 
Rheineinzugs-

gebiet 

 

Arbeitsgruppe 
Hochwasser der 

FGG Rhein 

 

Nationale Koordinierung und 
Abstimmung, 

Informationsaustausch, Be-
rücksichtigung der LAWA-
Vorgaben* 

 

 

Koordinierungsbericht 
der FGG Rhein 

Ż Ż Ż Ż 

 

Länder in der 
FGG Rhein 

 

Verschiedene  
Arbeitsgruppen auf 

Länderebene 

 
Landesweite Koordinierung 
und Abstimmung, Informati-
onsaustausch, 
Berücksichtigung der LAWA-
Vorgaben*, 
Festlegung landesweiter 
Maßnahmen, 
Strategische Umweltprüfung, 
Informationsveranstaltungen 

 
Hochwasserrisiko- 
managementpläne 

der Länder 

* Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Arbeitsmaterialien der LAWA für die Um-
setzung der HWRM-RL. http://wasserblick.net/servlet/is/142658 

                                                      

1 IKSR ï Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (www.iksr.org) 

2 IKSMS - Internationale Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar (www.iksms-cipms.org) 

http://wasserblick.net/servlet/is/142658
http://www.iksr.org/
http://www.iksms-cipms.org/


 

 

 

Nachfolgend wird die Vorgehensweise zur Koordinierung und Abstimmung der Hochwasser-

risikomanagementpläne im Rheineinzugsgebiet erläutert. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass die 

Hochwasserrisikomanagementpläne der Bundesländer im Rheineinzugsgebiet insgesamt den 

Hochwasserrisikomanagementplan für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins bilden.  

 

 

Internationale Flussgebietseinheit Rhein 

Die Rheinministerkonferenz hat die IKSR am 18. Oktober 2007 beauftragt, die bei der Umsetzung 

der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie erforderliche Koordinierung und Abstimmung der EG-

Staaten unter Einbeziehung der Schweiz auf Einzugsgebietsebene ï vergleichbar wie bei der 

WRRL ï zu unterstützen. 

 

Die IKSR hat einen Hochwasserrisikomanagementplan auf Ebene der Internationalen Flussge-

bietseinheit Rhein (IFGE) Rhein erarbeitet (Einzugsgebiet s. Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Einzugsgebiet der Internationalen Flussgebietseinheit Rhein 



 

 

 

Für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar wird die internationale Koordinierung für alle Gewässer 

größer 10 km² zwischen den drei Vertragsstaaten der IKSMS (Frankreich, Luxemburg und 

Deutschland) sowie Belgien/Wallonien auf der B-Ebene von den Internationalen Kommissionen 

zum Schutze der Mosel und der Saar gewährleistet. Die Mosel ist der größte aller Nebenflüsse 

des Rheins. Das Einzugsgebiet der Mosel ist insgesamt 28.286 km² groß. Die IKSMS haben einen 

Hochwasserrisikomanagementplan für das internationale Mosel-Saar-Einzugsgebiet erarbeitet. 

 

Die HWRM-Pläne von IKSR und der IKSMS erläutern die in der Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie vorgesehene Koordination der nationalen HWRM-Pläne für das Bearbeitungsgebiet 

Rhein und Mosel-Saar sowie die internationale Information und enthalten entsprechende Maß-

nahmen. Ergebnis der Analyse der Oberziele und Ziele der Planungsträger in den Mitgliedstaaten 

war, dass diese kompatibel sind und eine weitere Koordinierung nicht erforderlich ist. 

 

Alle Maßnahmen in den internationalen HWRM-Plänen von IKSR und IKSMS sind auch Bestand-

teil der jeweiligen deutschen HWRM-Pläne. Für die Berichterstattung über die Umsetzung der 

HWRM-RL an die EU-Kommission sind die EU-Mitgliedstaaten verantwortlich. 

 

 

Deutsches Rheineinzugsgebiet 

Im deutschen Rheingebiet gibt es entsprechend dem föderalen Aufbau der Bundesrepublik 

Deutschland in jedem deutschen Bundesland HWRM-Pläne als Beitrag der Bundesländer für die 

Bearbeitungsgebiete nach EG-WRRL, entweder als Teilbeitrag für die Bearbeitungsgebiete oder 

für die einzelnen Gewässereinzugsgebiete in den Bearbeitungsgebieten. In der zum 1. Januar 

2012 gegründeten Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) wurden diese Pläne koordiniert. 

Im ĂBericht zur Koordinierung der Hochwasserrisikomanagementplanung in der FGG Rheinñ (sie-

he  http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720) ist dies beschrieben. 

 

Im Rahmen der Erstellung der HWRM-Pläne im deutschen Einzugsgebiet des Rheins erfolgte die 

in der HWRM-RL angesprochene Koordination und der Informationsaustausch in der themenspe-

zifischen Arbeitsgruppe Hochwasser der Flussgebietsgemeinschaft Rhein (AG Hochwasser der 

FGG Rhein).  

 

Die Ziele und Maßnahmen der im deutschen Einzugsgebiet des Rheins durch die deutschen Bun-

desländer erstellten HWRM-Pläne sind kompatibel und in der FGG Rhein abgestimmt. Zur Har-

monisierung und einheitlichen Darstellung der HWRM-Pläne wurden in der FGG Rhein gemein-

same Textbausteine erstellt, in denen die erfolgte Koordinierung und Abstimmung dargestellt ist. 

http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720


 

 

 

Als Grundlage wurden die ĂEmpfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplä-

nenñ der LAWA3 berücksichtigt, so dass die HWRM-Pläne der Länder im Rheingebiet eine einheit-

liche Struktur aufweisen. 

 

Der HWRM-Plan für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins besteht somit aus dem o.g. überge-

ordneten FGG-Bericht und den einzelnen HWRM-Plänen der Bundesländer im deutschen Rhein-

gebiet, die alle Mitgliedsländer der FGG Rhein sind. Diese Pläne sind in der nachfolgenden Tabel-

le 2 zusammengestellt. 

 

Tabelle 2: HWRM-Pläne in den Ländern für den Anteil in der Flussgebietseinheit Rhein 

Land HWRM-Plan 

Baden-Württemberg 

 

Hochwasserrisikomanagementplan Alpenrhein-Bodensee 

Hochwasserrisikomanagementplan Hochrhein 

Hochwasserrisikomanagementplan Oberrhein 

Hochwasserrisikomanagementplan Neckar 

Hochwasserrisikomanagementplan Main 

 

Bayern 

Hochwasserrisikomanagementplan Main 

Hochwasserrisikomanagementplan für das bayerische Einzugsgebiet 
des Bodensees 

 

Hessen 

Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz 

Hochwasserrisikomanagementplan Kinzig 

Hochwasserrisikomanagementplan Lahn 

Hochwasserrisikomanagementplan Main 

Hochwasserrisikomanagementplan Mümling 

Hochwasserrisikomanagementplan Neckar 

Hochwasserrisikomanagementplan Nidda 

Hochwasserrisikomanagementplan Rhein 

Hochwasserrisikomanagementplan Schwarzbach/Taunus 

Hochwasserrisikomanagementplan Sulzbach-Liederbach 

Hochwasserrisikomanagementplan Weschnitz 

 

                                                      

3  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanage-
mentplänen, Stand: 2013. http://wasserblick.net/servlet/is/142658/ 

http://wasserblick.net/servlet/is/142658/


 

 

 

Land HWRM-Plan 

Niedersachsen 

Hochwasserrisikomanagementplan für den in Niedersachsen liegenden 
Teil der Flussgebietseinheit Rhein 

 

Nordrhein-Westfalen 

 

Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW 

 

Rheinland-Pfalz 

 

Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Oberrhein 

Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Mittelrhein 

Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Mosel/Saar 

Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Niederrhein 

 

Saarland 

 

Hochwasserrisikomanagementplan für das Saarland 

 

Thüringen 

 

Hochwasserrisikomanagementplan für den thüringischen Anteil der 
Flussgebietseinheit Rhein 

 

 

Die HWRM-Pläne der Länder im deutschen Einzugsgebiet des Rheins können über die Internet-

seite http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720 eingesehen werden.  

 

Des Weiteren sind auf der FGG-Internetseite die für die Umsetzung der HWRM-RL zuständigen 

Behörden der 8 deutschen Mitgliedsländer der FGG Rhein zusammenfassend aufgeführt. Den für 

die Wasserwirtschaft zuständigen obersten Wasserbehörden der deutschen Bundesländer oblie-

gen die Rechts- und Fachaufsicht und die Koordination gegenüber den nachgeordneten Behör-

den. Von den zuständigen Behörden in den deutschen Bundesländern werden die jeweiligen 

HWRM-Pläne erarbeitet. 

 
 

http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720/


 

 

  



 

 

 
 
 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

13 

Inhalt 

1 EINFÜHRUNG .......................................................................................................................... 21 

2 VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS ............................................... 24 

2.1 Kriterien und Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung ...................................... 24 

2.2 Ergebnis der vorläufigen Bewertung in der Flussgebietseinheit Rhein NRW ................ 25 

3 BESCHREIBUNG DER HOCHWASSERGEFAHR UND DES HOCHWASSERRISIKOS 

IN DER FLUSSGEBIETSEINHEIT RHEIN NRW SOWIE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

AUS DEN KARTEN .................................................................................................................. 29 

3.1 Beschreibung des internationalen und nationalen Flussgebiets Rhein sowie der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW ..................................................................................... 29 

3.1.1 Geologie und Orographie .................................................................................. 31 

3.1.2 Klimatische und hydrologische Verhältnisse ..................................................... 33 

3.1.3 Oberflächengewässer ........................................................................................ 36 

3.1.4 Landnutzung (Verteilung der Landnutzung, Verteilung und Dichte der 

Siedlungsgebiete) .............................................................................................. 39 

3.1.5 Entstehung und Verlauf von Hochwasserereignissen in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW und Beschreibung vergangener 

Hochwasserereignisse ...................................................................................... 41 

3.2 Aufgabe und Inhalte der Hochwassergefahren- und -risikokarten ................................. 44 

3.3 Hochwassergefahren in der Flussgebietseinheit Rhein NRW ....................................... 45 

3.4 Hochwasserrisiken in der Flussgebietseinheit Rhein NRW ........................................... 45 

3.4.1 Potenziell betroffene Einwohner ........................................................................ 46 

3.4.2 Potenziell betroffene Flächennutzungen ........................................................... 46 

3.4.3 Potenziell vom Hochwasser betroffene relevante Objekte für das Schutzgut 

Umwelt ............................................................................................................... 47 

3.4.4 Potenziell betroffene Schutzgebiete .................................................................. 48 

3.4.5 Potenziell betroffene relevante Kulturgüter ....................................................... 48 

3.5 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW ..................................................................................................................... 48 

3.5.1 Schutzgut menschliche Gesundheit .................................................................. 49 

3.5.2 Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten ................................................................ 49 

3.5.3 Schutzgut Umwelt .............................................................................................. 50 

3.5.4 Schutzgut Kulturerbe ......................................................................................... 50 

4 ZIELE DES HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTS ........................................................... 51 

4.1 Ziele zur Vermeidung neuer Risiken .............................................................................. 51 

4.2 Ziele zur Verringerung bestehender Risiken .................................................................. 52 

4.3 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses .... 53 

4.4 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis ............... 53 

5 ZUSAMMENFASSUNG DER MAßNAHMEN UND DEREN RANGFOLGE ............................ 54 

5.1 Maßnahmentypenkatalog in NRW ................................................................................. 54 

5.2 Wirkungen und Verbindlichkeit der Maßnahmenplanung in den 

Hochwasserrisikomanagementplänen ........................................................................... 55 

5.3 Akteure zur Umsetzung der Maßnahmen in der Flussgebietseinheit Rhein NRW ........ 56 

5.3.1 Ministerium ........................................................................................................ 56 

5.3.2 Bezirksregierungen ............................................................................................ 56 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

14 

5.3.3 Kommunen und Kreise ...................................................................................... 57 

5.3.4 Wasser- und Deichverbände ............................................................................. 57 

5.3.5 Wirtschaftsunternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger .................................. 58 

5.4 Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements in der Flussgebietseinheit Rhein 

NRW ............................................................................................................................... 58 

5.4.1 F01 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Landes- und 

Regionalplanung ................................................................................................ 60 

5.4.2 F02 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Bauleitplanung ............... 63 

5.4.3 F03 Rechtliche Sicherung der Überschwemmungsgebiete .............................. 64 

5.4.4 F04 Anpassung der Flächennutzung an HW-Risiken ....................................... 65 

5.4.5 F05 Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte oder gefährdeter 

Nutzungen ......................................................................................................... 68 

5.4.6 W01 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

Bewirtschaftungsplänen nach WRRL und in Managementplänen der Natura 

2000-Gebiete ..................................................................................................... 69 

5.4.7 W02 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und 

entlang der Gewässer (außerhalb der Umsetzung der WRRL) ........................ 70 

5.4.8 W03 Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen .............................. 71 

5.4.9 W04 Regenwassermanagement ....................................................................... 73 

5.4.10 T01 Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasserschutz und 

Planung von Einzelmaßnahmen ........................................................................ 74 

5.4.11 T02 Umsetzung bereits bestehender Konzepte und von Einzelmaßnahmen 

des technischen Hochwasserschutzes.............................................................. 75 

5.4.12 T03 Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwasserschutz-

Einrichtungen zur Hochwasserrückhaltung ....................................................... 76 

5.4.13 T04 Unterhaltung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur 

Hochwasserabwehr ........................................................................................... 77 

5.4.14 T05 Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte .................................... 78 

5.4.15 T06 Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL ........... 79 

5.4.16 T07 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen ............................................ 80 

5.4.17 T08 Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an 

Infrastruktureinrichtungen .................................................................................. 81 

5.4.18 V01 Umsetzung baulicher Anpassungen und Nutzungsanpassungen an 

Hochwasserrisiken ............................................................................................. 84 

5.4.19 V02 Beratung und Überwachung zur Bauvorsorge ........................................... 85 

5.4.20 V03 Beratung und Überwachung zum hochwasserangepassten Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen einschließlich deren Lagerung ........................... 88 

5.4.21 V04 Fortbildung und Schulung für Architekten, Ingenieure, Handwerker und 

Sachverständige ................................................................................................ 91 

5.4.22 V05 Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge und Versicherungen ........................ 91 

5.4.23 V06 Erweiterung und Verbesserung der Hochwasserinformation und -

vorhersage ......................................................................................................... 92 

5.4.24 V07 Optimierung der Hochwasserwarn- und ïmeldedienste ............................ 93 

5.4.25 V08 Ortsnahe Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten .................................................................................... 95 

5.4.26 V09 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit .......................................... 95 

5.4.27 V10 Alarm- und Einsatzplanung, Katastrophenschutzplanung ......................... 98 

5.4.28 V11 Bereithaltung notwendiger Ressourcen ................................................... 100 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

15 

5.4.29 V12 Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen ............................................. 101 

5.4.30 N01 Auswertung der Erfahrungen, Evaluation der Einsätze und 

Einsatzplanung ................................................................................................ 102 

5.4.31 N02 Regeneration, Aufbauhilfe und Wiederaufbau ......................................... 103 

5.5 Priorisierung und Rangfolge der Maßnahmenplanung ................................................ 104 

5.5.1 Umsetzbarkeit .................................................................................................. 108 

5.5.2 Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung ............................................... 109 

5.5.3 Synergieeffekte mit anderen Zielen, insb. WRRL ........................................... 109 

5.5.4 Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen des 

Hochwasserrisikomanagements ...................................................................... 109 

5.6 Berücksichtigung ökonomischer Aspekte in der Maßnahmenplanung ........................ 109 

6 ÜBERWACHUNG DER FORTSCHRITTE BEI DER UMSETZUNG ...................................... 111 

7 EINBEZIEHUNG INTERESSIERTER STELLEN UND INFORMATION DER 

ÖFFENTLICHKEIT ................................................................................................................. 112 

7.1 Beteiligung interessierter Stellen .................................................................................. 112 

7.1.1 Beteiligung interessierter Stellen auf Landesebene ........................................ 112 

7.1.2 Beteiligung interessierter Stellen in der Flussgebietseinheit ........................... 112 

7.2 Information und Anhörung der Öffentlichkeit ................................................................ 117 

8 KOORDINATION MIT DER WASSERRAHMENRICHTLINIE, WEITEREN RICHTLINIEN 

DER EU UND INNERHALB DER NATIONALEN UND INTERNATIONALEN 

FLUSSGEBIETSEINHEITEN ................................................................................................. 118 

8.1 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie .............................................................. 118 

8.2 Koordination mit weiteren Richtlinien der Europäischen Union ................................... 119 

8.3 Nationale und internationale Koordination ................................................................... 119 

9 BERÜCKSICHTIGUNG DES KLIMAWANDELS ................................................................... 122 

10 HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DER SUP AUF EBENE DER FGE .............................. 123 

10.1 Einleitung und Kurzbeschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans ............... 123 

10.2 Beschreibung der Schutzgüter, deren aktueller Zustand und voraussichtliche 

Entwicklung bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisikomanagementplans ............ 124 

10.3 Zusammenfassende Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen ............................. 128 

11 QUELLEN ............................................................................................................................... 130 

12 ANHANG 1: DATEN UND INFORMATIONEN ZUR RISIKOANALYSE ............................... 133 

13 ANHANG 2: KOORDINATION WRRL ................................................................................... 162 

14 ANHANG 3: MAßNAHMENZUSAMMENSTELLUNG FÜR DIE FLUSSGEBIETSEINHEIT 

RHEIN NRW ........................................................................................................................... 170 

15 ANHANG 4: MAßNAHMENTYPENKATALOG NRW ............................................................ 187 

15.1 Maßnahmentypenkatalog NRW ................................................................................... 187 

15.2 Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog .................. 200 

16 ANHANG 5: GEWÄSSER MIT POTENZIELLEM SIGNIFIKANTEM RISIKO ....................... 207 

17 ANHANG 6: ANLAGENBAND KARTEN ............................................................................... 222 

18 ANHANG 7: LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ........................................................ 223 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

16 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Fristen der EG-HWRM-RL für die Erarbeitung der HWRM-Pläne (eigene Grafik; 

unter Berücksichtigung von LAWA 2010) 21 

Abbildung 2: Abgrenzung der Flussgebietseinheiten in NRW 22 

Abbildung 3: Akteure des Hochwasserrisikomanagements (eigene Grafik in Anlehnung an 

LAWA 2010) 23 

Abbildung 4: Karte der größeren Risikogewässer in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

(Detailkarten in Anhang 5) 27 

Abbildung 5: Grenzüberschreitende Risikogewässer in der internationalen Flussgebietseinheit 

Rhein (Quelle: IKSR 2014) 28 

Abbildung 6: Übersicht über das deutsche Rheineinzugsgebiet (Quelle: FGG Rhein 2014) 30 

Abbildung 7: Typisches Abflussregime im Rheineinzugsgebiet nach Pardé; Referenzzeitraum 

1961-1990 (Quelle: IKSR 2014) 41 

Abbildung 8: Tabellenkopf für abschließend umzusetzende Maßnahmen (oben) und 

fortlaufend umzusetzende Maßnahmen (unten) 59 

Abbildung 9: Begriffe zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Landesentwicklungsplan 

(LEP-Entwurf 2013, S. 97) 61 

Abbildung 10: Prüfschema zur Bildung der Rangfolge 108 

Abbildung 11: Bearbeitungsräume für die HWRM-Pläne in NRW (eigene Grafik) 113 

Abbildung 12: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Deltarhein 216 

Abbildung 13: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Emscher 216 

Abbildung 14: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Erft 217 

Abbildung 15: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Lippe 218 

Abbildung 16: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Mittelrhein-Mosel 218 

Abbildung 17: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 219 

Abbildung 18: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Ruhr 220 

Abbildung 19: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Sieg 220 

Abbildung 20: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Wupper 221 

 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

17 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Ergebnisse der Untersuchung zu den Gewässern mit potenziellem signifikantem 

Hochwasserrisiko in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 25 

Tabelle 2: Kennzahlen des deutschen Rheineinzugsgebietes (Quelle: FGG Rhein 2014, 

geringfügig geändert) 31 

Tabelle 3: Flächenanteile der Bundesländer im deutschen Einzugsgebiet des Rheins 

(Quelle: FGG Rhein 2014) 31 

Tabelle 4: Abflussdaten des Rheins und seiner Zuflüsse (Quelle: MKULNV 2014f) 36 

Tabelle 5: Potenziell von Hochwasser betroffene Einwohner bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 46 

Tabelle 6: Potenziell von Hochwasser betroffene Flächennutzungen bei HQhäufig, HQ100 und 

HQextrem 46 

Tabelle 7: Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 51 

Tabelle 8: Ziele zur Verringerung bestehender Risiken 52 

Tabelle 9: Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines 

Hochwasserereignisses 53 

Tabelle 10: Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 53 

Tabelle 11: Durch andere EU-Richtlinien initiierte Maßnahmen im Maßnahmentypenkatalog 

NRW 54 

Tabelle 12: Bedeutung der Buchstaben im Maßnahmentypencode 55 

Tabelle 13: Mustertabelle ĂUmsetzung eines MaÇnahmentyps im Hochwasserrisiko-

managementplanñ (Werte fiktiv) 59 

Tabelle 14: Umsetzung des Maßnahmentyps F01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 62 

Tabelle 15: Umsetzung des Maßnahmentyps F02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 64 

Tabelle 16: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 66 

Tabelle 17: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-02 und F04-03 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 67 

Tabelle 18: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-04, F04-05 und F04-99 in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 68 

Tabelle 19: Umsetzung des Maßnahmentyps F05 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 69 

Tabelle 20: Umsetzung des Maßnahmentyps W02-01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 70 

Tabelle 21: Umsetzung der Maßnahmentypen W02-02, W02-03 und W02-99 in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 71 

Tabelle 22: Umsetzung des Maßnahmentyps W03 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 72 

Tabelle 23: Umsetzung des Maßnahmentyps W04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 73 

Tabelle 24: Umsetzung des Maßnahmentyps T01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 75 

Tabelle 25: Umsetzung des Maßnahmentyps T02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 76 

Tabelle 26: Umsetzung des Maßnahmentyps T03 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 77 

Tabelle 27: Umsetzung des Maßnahmentyps T04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 77 

Tabelle 28: Umsetzung des Maßnahmentyps T05 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 78 

Tabelle 29: Umsetzung des Maßnahmentyps T06 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 80 

Tabelle 30: Umsetzung des Maßnahmentyps T07 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 81 

Tabelle 31: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-01, T08-02 und T08-99 in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 82 

Tabelle 32: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-03 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 83 

Tabelle 33: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 84 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

18 

Tabelle 34: Umsetzung des Maßnahmentyps V01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 84 

Tabelle 35: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 85 

Tabelle 36: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 86 

Tabelle 37: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-03 und V02-99 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 87 

Tabelle 38: Umsetzung der Maßnahmentypen V03-01 und V03-02 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 89 

Tabelle 39: Umsetzung des Maßnahmentyps V03-03 und V03-99 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 90 

Tabelle 40: Umsetzung des Maßnahmentyps V04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 91 

Tabelle 41: Umsetzung des Maßnahmentyps V05 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 92 

Tabelle 42: Umsetzung des Maßnahmentyps V06 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 93 

Tabelle 43: Umsetzung des Maßnahmentyps V07 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 94 

Tabelle 44: Umsetzung des Maßnahmentyps V09 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 96 

Tabelle 45: Umsetzung des Maßnahmentyps V10 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 99 

Tabelle 46: Umsetzung des Maßnahmentyps V11 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 100 

Tabelle 47: Umsetzung des Maßnahmentyps V12 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 101 

Tabelle 48: Umsetzung des Maßnahmentyps N01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 103 

Tabelle 49: Umsetzung des Maßnahmentyps N02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 104 

Tabelle 50: Landesweite Prioritäten der Maßnahmentypen 105 

Tabelle 51: Informationen zu jedem Maßnahmentyp in der landesweiten Datenbank 111 

Tabelle 52: Durch Hochwasserereignisse betroffene bzw. nicht betroffene Kommunen nach 

HWGK 133 

Tabelle 53: Zuordnung von ATKIS-Objektarten zu den Flächennutzungen in den 

Hochwasserrisikokarten 141 

Tabelle 54: Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Betriebe mit IVU-Anlagen je 

Kommune bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 141 

Tabelle 55: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (NATURA 2000) bei 

HQhäufig, HQ100 und HQextrem 143 

Tabelle 56: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete 

(Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete) bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 151 

Tabelle 57: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (Badegewässer) bei 

HQhäufig, HQ100 und HQextrem 156 

Tabelle 58: Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Kulturgüter je Kommune bei 

HQhäufig, HQ100 und HQextrem 157 

Tabelle 59: Maßnahmentypen NRW und Einstufung M1 bis M3 (Verhältnis zu den Zielen der 

WRRL) 162 

Tabelle 60: Maßnahmenplanung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW ï nicht fortlaufende 

Maßnahmen 170 

Tabelle 61: Maßnahmenplanung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW ï fortlaufende 

Maßnahmen 182 

Tabelle 62: Maßnahmentypenkatalog NRW 187 

Tabelle 63: Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog 200 

Tabelle 64: Liste der Gewässer mit potenziellem signifikantem Risiko in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 207 

Tabelle 65: Liste der zuständigen Behörden 223 

 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

19 

Abkürzungsverzeichnis 

AEo Oberirdisches Einzugsgebiet 

APSFR Areas with potential significant flood risk / Gebiete mit potenziellem signifikantem 

Hochwasserrisiko 

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

AwSV Bundesanlagenverordnung: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (in früheren Entwürfen auch als VAUwS oder VUmwS 

abgekürzt) 

Badegewässer-RL Richtlinie 2006/7/EG über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung 

BauGB Baugesetzbuch 

BL Bundesländer 

BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

BR Bezirksregierung 

BW Baden-Württemberg 

EG Europäische Gemeinschaft 

EU Europäische Union 

FGE Flussgebietseinheit 

FGG Rhein Flussgebietsgemeinschaft Rhein 

FSHG Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW 

HE Hessen 

HQhäufig Häufiges Hochwasserereignis, tritt statistisch einmal in 5 - 20 Jahren auf 

HQ100 Mittleres Hochwasserereignis, tritt statistisch einmal in 100 Jahren auf 

HQextrem Seltenes Hochwasserereignis, tritt statistisch seltener als alle 100 Jahre auf 

HWAP Hochwasseraktionsplan 

HWGK Hochwassergefahrenkarte 

HWRK Hochwasserrisikokarte 

HWRM-Plan Hochwasserrisikomanagementplan 

HWRM-RL Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von  

Hochwasserrisiken 

IE-Richtlinie Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen 

IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 

IRP Integriertes Rheinprogramm 

IVU-Richtlinie Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung 

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

LAWA Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LEP-Entwurf Entwurf des Landesentwicklungsplans NRW vom 25.06.2013 

LFoG Landesforstgesetz NRW 

LWG Landeswassergesetz NRW 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

20 

ME Managementeinheit 

MKULNV Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

MUNLV Ministerium für Umwelt, Natur, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

NI Niedersachsen 

NRW Nordrhein-Westfalen 

ROG Raumordnungsgesetz 

RP Rheinland-Pfalz 

Seveso-II Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der 

Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen 

Seveso-III Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 

gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 

96/82/EG des Rates 

SUP Strategische Umweltprüfung 

TEG Teileinzugsgebiet 

TRAS 310 TRAS 310 ĂVorkehrungen und MaÇnahmen wegen der Gefahrenquellen 

Niederschlªge und Hochwasserñ 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

VAwS 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe NRW  

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 

WRRL Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Europäische Wasserrahmenrichtlinie) 

 

  



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

21 

1 Einführung 

Die europäische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) ist am 26. November 2007 

in Kraft getreten und wurde am 1. März 2010 mit der Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 

(WHG) in nationales Recht überführt. Gemäß Art. 1 der HWRM-RL wurde damit ein Rahmen für 

die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken geschaffen. Ziel ist die Verringerung 

hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die vier ĂSchutzgüterñ menschliche Gesundheit, Um-

welt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.  

Die Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels werden innerhalb eines Einzugsgebietes durch die 

Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen (HWRM-Pläne) koordiniert. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge. 

Mit der Richtlinie sind die Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet, bis Dezember 2015 Hochwasserri-

sikomanagementpläne aufzustellen. Auch für die Teilschritte ĂDurchführung einer vorläufigen Be-

wertungñ und ĂErstellung von Gefahren- und Risikokartenñ gibt es Fristen (vgl. Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Fristen der EG-HWRM-RL für die Erarbeitung der HWRM-Pläne 

(eigene Grafik; unter Berücksichtigung von LAWA 2010) 

 

Die Erarbeitung der Hochwasserrisikomanagementpläne einschließlich der Strategischen Um-

weltprüfung erfolgt in Nordrhein-Westfalen (NRW) für die jeweiligen Anteile an den Flussgebiets-

einheiten (FGE) Rhein, Weser, Maas und Ems unter der Federführung der Bezirksregierungen. 

Die Abgrenzung der FGE zeigt Abbildung 2. 
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Abbildung 2: Abgrenzung der Flussgebietseinheiten in NRW 

 

Zur aktiven Einbeziehung der interessierten Stellen und Information der Öffentlichkeit wurden in 

den Jahren 2013 und 2014 die Maßnahmenplanungen zunächst auf der Ebene von kleineren Ma-

nagementeinheiten durchgeführt. Interessierte Stellen sind neben den für die Aufstellung und Um-

setzung der Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements zuständigen Akteuren wie z. B. 

Kommunen, Kreise, Wasser- und Deichverbände auch andere betroffene Verbände und Institutio-

nen (z. B. Land- und Forstwirtschaft, Umweltverbände, Wirtschafts- und Kulturinstitutionen und 

Bürgerinitiativen). In den Managementeinheiten wurden gemeinsam mit den Kommunen und wei-

teren zuständigen Akteuren konkrete Maßnahmen vereinbart und anschließend in die landesweite 

Maßnahmendatenbank eingepflegt. 

Die Ergebnisse werden in den jeweiligen Hochwasserrisikomanagementplänen Ems, Maas, We-

ser und Rhein veröffentlicht. Für den Rhein werden die Ergebnisse zusätzlich in einzelnen Berich-

ten für die Teileinzugsgebiete als Beiträge zum Hochwasserrisikomanagementplan Rhein doku-

mentiert und veröffentlicht. 

Das vorliegende Dokument ist der Hochwasserrisikomanagementplan für den nordrhein-

westfälischen Anteil des Flussgebietes Rhein NRW. 

Hochwasserrisikomanagement umfasst alle zeitlichen Phasen im Ablauf eines Hochwasserereig-

nisses (vor / während / nach dem Ereignis) und bezieht alle Akteure mit ihren jeweiligen Hand-

lungsmöglichkeiten ein, die Beiträge zur Risikominderung leisten können. 

Einen Überblick über die in den Handlungsbereichen Verantwortlichen und in die Hochwasserrisi-

komanagementplanung einzubeziehenden Akteure gibt Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Akteure des Hochwasserrisikomanagements (eigene Grafik in Anlehnung an LAWA 

2010) 
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2 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 

Mit der vorläufigen Bewertung werden die Gebiete bzw. Gewässer bestimmt, bei denen möglich-

erweise ein signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten werden kann. 

Hierbei sind insbesondere die signifikanten Risiken für die Schutzgüter ï menschliche Gesundheit, 

Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten ï zu erfassen und zu beurteilen. Die vorläufige 

Bewertung des Hochwasserrisikos wird auf der Grundlage verfügbarer oder leicht abzuleitender 

Informationen durchgeführt (Art. 4 Absatz 1 und 2 HWRM-RL). In NRW erfolgt die Bewertung im 

Wesentlichen auf der Grundlage der Prognose der Auswirkungen künftiger Hochwasser (Art. 4 

Absatz 2d HWRM-RL). Grundsätzlich soll eine Betrachtung aller Gewässer erfolgen. 

2.1 Kriterien und Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung 

Da die HWRM-RL keine konkreten Ausf¿hrungen dar¿ber enthªlt, was ein Ăsignifikantes Hoch-

wasserrisikoñ ist, wurden die Signifikanzkriterien in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Rhein-

land-Pfalz in einem Pilotprojekt an der Sieg entwickelt und festgelegt. Definiert wurden Kriterien 

für die vier Schutzgüter.  

Signifikante Risiken für die menschliche Gesundheit:  

Die negativen Auswirkungen von Hochwasser auf die menschliche Gesundheit können vielfältig 

sein. Ein Ăsignifikantes Risiko f¿r die menschliche Gesundheitñ lªsst sich nicht an einer konkreten 

Anzahl von Betroffenen oder der Art der Betroffenheit festmachen. Die potenziell betroffenen Ein-

wohner wurden insofern bei der Bewertung berücksichtigt, indem für alle Siedlungsgebiete die 

hochwassergefährdeten Flächen ermittelt wurden und über die Bewertung der Schadenspotenzia-

le der Wohnbauflächen auch implizit die dort wohnenden Bewohner erfasst wurden. 

Signifikante Risiken für die Umwelt:  

Potenzielle signifikante Hochwasserrisiken für die Umwelt liegen dort vor, wo entsprechend den 

Ermittlungen IVU-Anlagen (Anlagen gemäß Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 

1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die IVU-

Richtlinie 2008/1/EG wurde inzwischen durch die EG-Richtlinie 2010/75/EG über Industrieemissi-

onen, kurz IE-Richtlinie, abgelöst) potenziell von Hochwasser betroffen sein können. Von diesen 

Anlagen können bei Hochwasser Umweltgefährdungen für die Unterlieger und die Umwelt ausge-

hen. Weitere Kriterien sind eine Gefährdung des Schutzes von Trinkwassergewinnungsanlagen 

und von Badegewässern. 

Signifikante Risiken für das Kulturerbe:  

Signifikante Hochwasserrisiken für das Kulturerbe können insbesondere für die Weltkulturerbe-

Güter vorhanden sein. Die weiteren signifikanten Risiken werden über die Erfassung der von den 

Denkmalbehörden gemeldeten historischen Stadt- und Ortskerne erfasst. 

Signifikante Risiken für die wirtschaftlichen Tätigkeiten: 

Hochwasserrisikomanagement im Sinne der EG-HWRM-RL wird besonders dort erforderlich, wo 

sich Schadenspotenziale konzentrieren. Als Signifikanzschwelle wurde ein Wert von 500.000 ú 

festgelegt. Dies entspricht etwa einem Schaden, mit dem bei circa 50 überfluteten Kellern in 

Wohnhªusern zu rechnen ist. Der Wert von 500.000 ú wurde auch für Gewerbe- und Industriean-

lagen angesetzt. Als Bereiche mit Ăpotenziellem signifikantem Hochwasserrisikoñ f¿r die wirtschaft-

lichen Tätigkeiten wurden deshalb die Gewässerabschnitte bestimmt, an denen in einem zusam-

menhängenden Siedlungsgebiet bzw. einer Ortslage, ein Schaden von mehr als 500.000 ú auftritt. 

Auf dieser Grundlage wurde die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos für alle Gewässer 

(ca. 50.000 km Länge) in zwei Stufen durchgeführt. Überflutungsrisiken aus Abwassersystemen 

werden im Rahmen anderer fachspezifischer Normen behandelt und sind nicht Gegenstand der 

Bearbeitung im Hochwasserrisikomanagementplan. Auch Starkregenereignisse werden nicht im 

Hochwasserrisikomanagementplan betrachtet, da bei diesen Ereignissen negative Auswirkungen 

auf die Schutzgüter ausschließlich lokal auftreten und somit als nicht signifikant eingestuft wurden. 
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Die Bewertung der ersten Stufe erfolgte auf der Grundlage des ĂHochwasserartikelgesetzesñ des 

Bundes (Hochwasserschutzgesetz 2005), nach der in NRW die Bestimmung der Gewässer und 

Gewªsserabschnitte mit Ănicht nur geringf¿gigen Schªdenñ durchgef¿hrt wurde. Die Ergebnisse 

wurden in einer Liste mit den Ăhochwasserbedingt schadenstrªchtigen Gewªssern und Gewªsser-

abschnitten gemäß § 112 Abs. 2 LWGñ (ĂGewässerlisteñ) zusammengestellt. Bei den nicht in die 

Gewässerliste aufgenommenen Gewässern wird ohne weitere Untersuchung davon ausgegan-

gen, dass dort kein signifikantes Risiko im Sinne der HWRM-RL vorliegt. 

In der zweiten Bewertungsstufe wurden alle Gewässer bzw. Gewässerabschnitte, die in der Ge-

wässerliste enthalten sind, im Hinblick auf ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko betrachtet. 

Die Gewässerliste enthält 673 Gewässer mit einer Gesamtlänge von 10.913 km. Für viele dieser 

Gewässer liegen bereits ausreichende Erkenntnisse über das Ausmaß künftiger Hochwassersze-

narien vor, die für die Bewertung verwendet werden konnten. Für die Gewässer, bei denen die Er-

kenntnisse zu Hochwassergefahren nicht ausreichend waren, wurde das in dem Pilotprojekt an 

der Sieg entwickelte Abschätzverfahren angewendet, das eine mit vertretbarem Aufwand landes-

weit einheitliche Bearbeitung gewährleistet und eine Beurteilung nach einheitlichen Kriterien, die 

den Anforderungen der EG-Richtlinie gerecht werden, ermöglicht. 

Die zuständigen Bezirksregierungen mit ihren Orts- und Fachkenntnissen haben die ermittelten 

Ergebnisse auf Plausibilität geprüft und legten sie letztendlich fest. Weitere Informationen zur vor-

läufigen Bewertung finden sich in MKULNV (2011). 

2.2 Ergebnis der vorläufigen Bewertung in der Flussgebietseinheit Rhein NRW  

Die Ergebnisse der vorläufigen Bewertung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW sind in der fol-

genden Tabelle zusammengefasst. In Anhang 5 (Tabelle 64) werden sie für alle Gewässer der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW im Einzelnen aufgeführt.  

Tabelle 1: Ergebnisse der Untersuchung zu den Gewässern mit potenziellem signifikantem 

Hochwasserrisiko in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Teileinzugs-
gebiet 

Fluss-
gebiets-
einheit 

Untersuchte  
Gewässer 

Gewässer mit potenziell  
signifikantem Risiko Zuständige  

Bezirks-
regierung 

Anzahl 
Länge  
in km 

Anzahl 
Länge  
in km 

Länge  
in % 

Deltarhein Rhein 38 664 28 347 52 Düsseldorf, 
Münster 

Emscher Rhein 29 277 27 268 97 Arnsberg,  
Düsseldorf,  
Münster 

Erft Rhein 41 576 25 376 65 Düsseldorf,  
Köln 

Lippe Rhein 93 1.528 68 877 57 Arnsberg,  
Detmold,  
Düsseldorf,  
Münster 

Mittelrhein/ 
Mosel 

Rhein 6 93 2 18 19 Arnsberg,  
Köln 

Rheingraben-
Nord 

Rhein 41 792 37 560 71 Düsseldorf,  
Köln,  
Münster 
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Teileinzugs-
gebiet 

Fluss-
gebiets-
einheit 

Untersuchte  
Gewässer 

Gewässer mit potenziell  
signifikantem Risiko Zuständige  

Bezirks-
regierung 

Anzahl 
Länge  
in km 

Anzahl 
Länge  
in km 

Länge  
in % 

Ruhr Rhein 99 1.615 55 795 49 Arnsberg,  
Düsseldorf 

Sieg Rhein 64 876 43 491 56 Arnsberg,  
Köln 

Wupper Rhein 18 318 12 172 54 Arnsberg,  
Düsseldorf,  
Köln 

 

Die Karten mit den Risikogewässern für alle Teileinzugsgebiete in NRW sind in Anhang 5 zu fin-

den. In der Karte in Abbildung 4 sind die größeren Risikogewässer in NRW (Rhein, Emscher, Erft, 

Lippe, Ruhr, Sieg und Wupper) dargestellt. 

In der Karte in Abbildung 5 sind die grenzüberschreitenden Risikogewässer des internationalen 

Flussgebietes Rhein dargestellt.  
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Abbildung 4: Karte der größeren Risikogewässer in der Flussgebietseinheit Rhein NRW (Detailkar-
ten in Anhang 5) 
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Abbildung 5: Grenzüberschreitende Risikogewässer in der internationalen Flussgebietseinheit 
Rhein (Quelle: IKSR 2014) 
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3 Beschreibung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos 
in der Flussgebietseinheit Rhein NRW sowie Schlussfolgerungen 
aus den Karten 

3.1 Beschreibung des internationalen und nationalen Flussgebiets Rhein sowie 
der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Das Quellgebiet des Rheins liegt in den schweizerischen Alpen, von dort fließt der Rhein als Al-

penrhein in den Bodensee. Zwischen dem Bodensee und Basel bildet der Hochrhein über weite 

Strecken die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Nördlich von Basel fließt der 

deutsch-französische Oberrhein durch die oberrheinische Tiefebene. Bei Bingen beginnt der Mit-

telrhein, bei Bonn wiederum verlässt der Fluss das Mittelgebirge als deutscher Niederrhein. 

Stromabwärts der deutsch-niederländischen Grenze teilt der Rhein sich in mehrere Arme und bil-

det mit der Maas ein breites Flussdelta (FGG Rhein 2014). 

Der Rhein verbindet somit die Alpen mit der Nordsee und ist mit 1.233 km Länge einer der wich-

tigsten Flüsse Europas. Die rund 200.000 km
2
 des Flusseinzugsgebietes verteilen sich auf neun 

Staaten: Schweiz, Italien, Österreich, Frankreich, Liechtenstein, Deutschland, Luxemburg, Belgien 

und Niederlande. In ihm leben ca. 58 Mio. Menschen und mehr als 20 Mio. Menschen werden mit 

Trinkwasser aus dem Rhein versorgt. Der Rhein selbst ist die bedeutendste Schifffahrtstraße Eu-

ropas (FGG Rhein 2014). 

Die Länge des deutschen Rheinabschnittes beträgt ca. 857 km. Wichtige Nebenflüsse sind 

Neckar, Main, Mosel, Nahe, Lahn, Sieg, Ruhr und Lippe (vgl. Abbildung 6). Im deutschen Ein-

zugsgebiet des Rheins, welches über 105.000 km² umfasst und damit rund 50 % des gesamten 

Rheineinzugsgebietes, leben mit ca. 37 Mio. Einwohnern etwa 45 % der deutschen Bevölkerung 

(vgl. Tabelle 2) (FFG Rhein 2014). Die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-

Pfalz, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben Anteile unterschiedli-

cher Größe am Rheineinzugsgebiet: den größten Anteil hat Baden-Württemberg, den geringsten 

Anteil Thüringen (vgl. Tabelle 3) (FGG Rhein 2014).  

Das nordrhein-westfälische Einzugsgebiet des Rheins mit einer Fläche von ca. 21.000 km² nimmt 

etwa zwei Drittel der Gesamtfläche des Landes Nordrhein-Westfalen ein. In ihm leben 13,3 Mio. 

Menschen, das sind 74 % der Gesamtbevölkerung des Landes. Innerhalb von Nordrhein-

Westfalen liegen 226 Flusskilometer des Rheins. Südlich von Bonn, bei Bad Honnef verlässt der 

Rhein Rheinland-Pfalz und das Mittelgebirge und fließt als Niederrhein durch Nordrhein-

Westfalen. Bei Bimmen nördlich von Emmerich verlässt der Rhein nordrhein-westfälisches und 

damit deutsches Gebiet und fließt anschließend im Rheindelta durch die Niederlande bis zu seiner 

Mündung in die Nordsee (MKULNV 2014f).  

Die Flussgebietseinheit Rhein setzt sich in Nordrhein-Westfalen aus den folgenden Teileinzugs-

gebieten (TEG) zusammen (vgl. Abbildung 2 und Abbildung 4):  

¶ Rheingraben-Nord 

¶ Mittelrhein/Mosel 

¶ Erft 

¶ Sieg  

¶ Wupper 

¶ Ruhr 

¶ Emscher 

¶ Lippe 

¶ Deltarhein 

Die wichtigsten Charakteristika der Flussgebietseinheit Rhein in NRW werden anhand der Teilein-

zugsgebiete in den folgenden Kapiteln kurz bzw. zusammenfassend beschrieben. Ausführliche 

Beschreibungen der Teileinzugsgebiete befinden sich in den jeweiligen separaten TEG-Berichten. 

Diese können auf der Internetseite www.flussgebiete.nrw.de abgerufen werden. Eine Ausnahme 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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bildet das Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel. Hierfür wurde aufgrund der geringen Anzahl und 

Größe an Risikogewässern sowie der sich daraus ergebenden geringen Betroffenheit kein eigen-

ständiger TEG-Bericht verfasst. 

 

Abbildung 6: Übersicht über das deutsche Rheineinzugsgebiet (Quelle: FGG Rhein 2014) 
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Tabelle 2: Kennzahlen des deutschen Rheineinzugsgebietes (Quelle: FGG Rhein 2014, gering-

fügig geändert) 

Fläche ca. 105.418 km
2
 

Länge Hauptstrom 857 km 

Mittlerer Jahresabfluss    338 m
3
/s Konstanz 

1.253 m
3
/s Karlsruhe-Maxau 

1.420 m
3
/s Worms 

2.090 m
3
/s Köln 

2.340 m
3
/s Emmerich 

Wichtige Nebenflüsse Neckar, Main, Mosel, Nahe, Lahn, Sieg, Ruhr, Lippe 

Wichtige Seen Bodensee 

Einwohner ca. 37 Mio. 

 

Tabelle 3: Flächenanteile der Bundesländer im deutschen Einzugsgebiet des Rheins (Quelle: 

FGG Rhein 2014) 

Bundesland 
Flächenanteil im Rheingebiet 

km² % 

Baden-Württemberg  27.675 26,3 

Nordrhein-Westfalen  21.025 19,9 

Bayern  20.319 19,3 

Rheinland-Pfalz  19.848 18,8 

Hessen  12.119 11,5 

Saarland  2.570 2,4 

Niedersachsen  1.053 1,0 

Thüringen  809 0,8 

Summe  105.418  100,0 

 

3.1.1 Geologie und Orographie 

Im Folgenden wird eine kurze geologische Einordnung der Flussgebietseinheit Rhein anhand der 

Teileinzugsgebiete vorgenommen. 

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Das Teileinzugsgebiet ĂRheingraben-Nordñ ist, abgesehen von wenigen Ausnahmen in Randbe-

reichen, überwiegend Teil des seit dem Alttertiär wirksamen Senkungsraumes der niederrheini-

schen Bucht. Als bedeutendes geologisches Strukturelement ist dieser Senkungsraum durch eine 

sehr mächtige, meist durchgehende Sedimentationsentwicklung von marinen und kontinentalen 
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Ablagerungen bis hin zur Braunkohlebildung gekennzeichnet. Im Süden des Einzugsgebiets ist im 

Bereich der Stadt Bonn vereinzelt das Paläozoikum des Rheinischen Schiefergebirges und im öst-

lichen Randbereich das Gebiet der Vulkanite und des Tertiärs des Siebengebirges land-

schaftsprägend. Weiter nördlich, im Bereich Köln und Düsseldorf, sind am östlichen Rand einige 

flächenhafte Vorkommen des Tertiärs der Randstaffeln zum Schiefergebirge sowie Massenkalke 

des Devons zu erwähnen (MKULNV 2014b). 

 

Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel 

Das Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel befindet sich im Rheinischen Schiefergebirge. Die Ein-

zugsgebiete von Ahr und Kyll als Untereinheiten dieses Teileinzugsgebietes befinden sich in der 

Eifel im linksrheinischen Schiefergebirge. Das Einzugsgebiet der Lahn, das ebenfalls zum Teilein-

zugsgebiet Mittelrhein/Mosel gehört, liegt hingegen im rechtsrheinischen Schiefergebirge in der 

Großlandschaft des Sauer- und Siegerlandes. Das Rheinische Schiefergebirge wird überwiegend 

von Tonschiefer und Sandsteinen des Devons aufgebaut (MKULNV 2014f). 

 

Teileinzugsgebiet Erft 

Die Geologie des Erft-Einzugsgebietes ist im südlichen Teil (20 %) geprägt von der Eifel mit an-

stehenden Festgesteinen (Schiefer, Sandstein, Kalke), im nördlichen Teil (80 %) hingegen von 

marinen und terrestrisch-fluviatilen Sedimenten ï teilweise mit bis zu 100 m mächtigen Braunkoh-

lenflözen in Wechsellagerung mit Sanden, Kiesen und Tonen der Niederrheinischen Bucht 

(MKULNV 2011). 

 

Teileinzugsgebiet Sieg 

Das Einzugsgebiet der Sieg, unterteilt in die Abschnitte Obere, Mittlere und Untere Sieg, ist geolo-

gisch dem Rechtsrheinischen Schiefergebirge und der Niederrheinischen Tieflandsbucht zuzuord-

nen und wird morphologisch durch flachwellige Hochflächen und steil eingeschnittene Täler ge-

prägt. Im Bereich der Oberen Sieg dominieren Ton-, Sand- und Schluffstein. Der Bereich der Mitt-

leren Sieg zeigt sich als windungsreiches, kastenförmig eingeschnittenes Tal mit Terrassenni-

veaus. Der Abschnitt der Unteren Sieg hat den Charakter einer engen Tallandschaft mit mäandrie-

rendem Fluss. Hier finden sich mächtige Sedimentschichten aus Kiesen, Sanden und Lehm, aber 

auch Gesteine des devonischen Sockels sowie unterdevonische Gesteine (HWAP Sieg 2002). 

 

Teileinzugsgebiet Wupper 

Der größte Teil des Wupper-Einzugsgebiets liegt im Bereich des Rheinischen Schiefergebirges. 

Der Nordrand sowie der südwestliche Rand des Einzugsgebiets streifen den Wuppertaler Mas-

senkalk bzw. die Paffrather Kalkmulde. Der westliche Teil ist geprägt durch die eiszeitliche Terras-

senlandschaft und Löss- und Flugsandüberdeckung (Bergische Heideterrassen). Der Mündungs-

bereich von Dhünn und Wupper befindet sich im Niederungsbereich des Rheingrabens (MKULNV 

2011). 

 

Teileinzugsgebiet Ruhr 

Das Teileinzugsgebiet der Ruhr liegt fast vollständig im Rheinischen Schiefergebirge, dessen geo-

logische Struktur vorwiegend durch Festgesteine des Devons und Karbons geprägt wird. Die Ge-

steine wurden durch gebirgsbildende Kräfte aufgefaltet, sodass das Teileinzugsgebiet insbeson-

dere im Oberlauf stark reliefiert ist. Im Bereich der Mündung, wo die pleistozänen Flussschotter 

der Ruhr in die des Rheins übergehen, umfasst das Teileinzugsgebiet auch das Niederrheinische 

Tiefland (GLA NRW 1968, HWAP Ruhr 2003). 
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Teileinzugsgebiet Emscher 

Das Teileinzugsgebiet Emscher liegt am Südrand des Münsterländer Kreide-Beckens. Westlich 

der Emscher liegen die Mittlere Niederrheinebene und die Niederrheinischen Sandplatten. Am 

Nordrand erstreckt sich der vestische Höhenzug. Den größten Flächenanteil machen die Löss-

ebenen der Emscherniederung aus, die sich überwiegend nördlich der Emscher erstrecken. Nach 

Süden schließen sich die leicht ansteigenden Hellwegbörden sowie der Westenhellweg an, deren 

Ausläufer im Südosten in das Niederbergische-Märkische Hügelland mit den Ruhrhöhen und dem 

Ardeygebirge übergehen (MUNLV 2005, MKULNV 2011, Emschergenossenschaft, MUNLV 

2004b).  

 

Teileinzugsgebiet Lippe 

Die Lippe entspringt an der Westseite des Eggegebirges und durchfließt auf einem Großteil ihrer 

Lauflänge den südlichen Bereich der Westfälischen Tieflandsbucht sowie unterhalb von Dorsten 

das Niederrheinische Tiefland. Sie zählt daher zu den Tieflandgewässern. Oberflächlich ist das 

heutige Teileinzugsgebiet Lippe durch quartäre Lockersedimente geprägt. Seit der letzten Kaltzeit 

haben sich die Gewässer in diese kaltzeitlichen Ablagerungen auf ihr heutiges Niveau einge-

schnitten (HWAP Lippe 2002). 

 

Teileinzugsgebiet Deltarhein 

Das Teileinzugsgebiet Deltarhein wird im Osten durch das Kernmünsterland gestaltet, während im 

Norden, Westen und Süden das Westmünsterland, die Niederrheinischen Sandplatten und die Is-

selebene die dominierenden Naturräume darstellen. Im Einzugsgebiet kommen - insbesondere in 

den Flusstälern - vorwiegend Lockergesteine des Quartärs sowie tertiäre Ablagerungen vor. Des 

Weiteren sind Festgesteine der Oberkreide im Bereich des Ahauser Cenoman-Turon-Zugs, der 

Baumberge, des Schöppinger Bergs, des Osterwicker Hügellands, des Altenberger Höhenzugs 

und der Rheiner Höhen verbreitet, daneben auch mesozoische Festgesteine am Weseker, Win-

terswijker und Ochtruper Sattel (MUNLV 2005a). 

3.1.2 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 

Das Land NRW gehört zum nordwestdeutschen Klimabereich mit milden Wintern und durchwach-

senen Sommern in einem insgesamt warm-gemäßigten Regenklima. Innerhalb des Landes kommt 

es aufgrund sehr unterschiedlicher Geländestrukturen zu regional geprägten Klimabereichen mit 

jeweils eigener Charakteristik (LANUV 2010a).  

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Die durchschnittliche Lufttemperatur im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord variiert. So liegt sie 

in Bad Honnef bei 12,1 °C, in Düsseldorf-Flehe bei 9,3 °C und in Kleve-Bimmen bei 10.4 °C (Zeit-

reihe 1989 - 2002). Der durchschnittliche Jahresniederschlag im Rheingraben-Nord liegt bei 

977 mm/a (Zeitreihe 1961 - 1990) (MUNLV 2005b).  

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Rhein-Pegel Andernach beträgt 6.240 m³/s (AEo = 

138.812 km², Zeitraum 1931 - 2001), am Rhein-Pegel Rees liegt er bei 6.600 m³/s (AEo = 159.300 

km², Zeitraum 1931 - 2013, vgl. Tabelle 4) (MKULNV 2011, MKULNV 2014f). 
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Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel 

Die klimatische Situation in den linksrheinischen Gebieten des Teileinzugsgebiets an Ahr und Kyll 

ist vergleichbar mit der der Oberen Rur in der Flussgebietseinheit Maas (MKULNV 2011). Dies 

entspricht einer durchschnittlichen Lufttemperatur von ca. 11 °C (Zeitraum 2000 - 2002) (MUNLV 

2005d) und einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von ca. 855 mm/a (MKULNV 2011). Im 

rechtsrheinischen Einzugsgebiet der Lahn ist die klimatische Situation wiederum mit der an der 

oberen Sieg vergleichbar (MKULNV 2011).  

An der Lahn (Pegel Feudingen, AEo = 25,40 km²) beträgt der mittlere Hochwasserabfluss MHQ 

9,04 m³/s (MKULNV 2011). 

 

Teileinzugsgebiet Erft 

Im Teileinzugsgebiet Erft liegt die durchschnittliche Lufttemperatur bei ca. 9 °C bis 11 °C (MUNLV 

2004b), der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt ca. 650 mm. Die Hauptniederschlagszeit 

ist der Sommer. Am trockensten sind die Wintermonate (Erftverband 2009, MKULNV 2011). 

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Neubrück/Erft (AEo = 1.595 km²) lässt sich fol-

gendermaßen angeben: Zeitreihe 1968 - 2001: 32,3 m³/s, Zeitreihe 1996 - 2001: 23,3 m³/s 

(MKULNV 2011) sowie Zeitreihe 1968 - 2012: 31,1 m³/s (vgl. Tabelle 4, MKULNV 2014f). Es ist 

davon auszugehen, dass sich die Hochwassersituation nach vollständigem Grundwasser-

wiederanstieg in ca. 80 Jahren erheblich verschärfen wird, da es aktuell durch die für den Tage-

bau erforderliche Grundwasserabsenkung zu einer unnatürlich hohen Versickerung im Mittelauf 

der Erft kommt (vgl. Kapitel 3.1.3) (Erftverband 2015). 

 

Teileinzugsgebiet Sieg 

Im Teileinzugsgebiet Sieg beträgt die durchschnittliche Lufttemperatur 8,6 °C (MUNLV 2005c). Im 

Staubereich großer Erhebungen (z. B. Westseite des Rothaargebirges, Einzugsgebiet der oberen 

Agger) sind hohe Niederschlagsummen charakteristisch (HWAP Sieg 2002). Der durchschnittliche 

Jahresniederschlag nimmt von Westen im Bereich der Kölner Bucht (ca. 600 mm/a) in Richtung 

Osten mit zunehmender Höhe zu (ca. 1.200 mm/a) (MKULNV 2011). 

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Menden 1/Sieg (AEo = 2.825 km²) beträgt 

560 m³/s (Zeitraum 1965 - 2013, vgl. Tabelle 4) (MKULNV 2014f). 

 

Teileinzugsgebiet Wupper 

Die durchschnittliche Lufttemperatur im Teileinzugsgebiet Wupper beträgt 7,5-10,5 °C (mittleres 

Tagesmittel 1931 - 1960) (MUNLV 2004a). Mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 

1.197 mm/a gehört das Einzugsgebiet der Wupper zu den regenreichsten Gebieten Deutschlands. 

Weil sich im Bergischen Land unter der Stauwirkung ozeanischer Luftmassen Steigungsregen bil-

den, sind die Niederschlagsmengen in den Höhenlagen der oberen Wupper mit 1.388 mm/a 

(Remscheid-Lennep) wesentlich höher als an der unteren Wupper mit 754 mm/a (Leverkusen) 

(MKULNV 2011).  

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Opladen/Wupper (AEo = 606 km²) beträgt 

123 m³/s (Zeitraum 1951 - 2013, vgl. Tabelle 4) (MKULNV 2014f). 

 

Teileinzugsgebiet Ruhr 

Die durchschnittliche Lufttemperatur im Teileinzugsgebiet Ruhr beträgt 8,7 ï 10,7 °C (mittleres 

Tagesmittel Hagen, Stadtwald, Zeitreihe 1956 ï 1988) (MUNLV 2005e). Der durchschnittliche Jah-

resniederschlag im Teileinzugsgebiet Ruhr liegt bei 1.057 mm/a (auf der Basis der Zeitreihe 

1927 - 2000). Die höchsten Niederschläge werden dabei mit Werten zwischen 1.100 und 
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1.400 mm/a im Einzugsgebiet der Lenne erreicht, die niedrigsten im Bereich des Niederrheini-

schen Tieflandes mit nur 640 mm/a. Im Jahresgang treten die höchsten Niederschläge im Dezem-

ber auf, während der April am niederschlagsärmsten ist (MKULNV 2011, HWAP Ruhr 2003).  

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Hattingen/Ruhr beträgt 561 m³/s (AEo = 4.118 

km², Zeitreihe 1968 - 2013, vgl. Tabelle 4) (MKULNV 2014f). 

 

Teileinzugsgebiet Emscher 

Die durchschnittliche Lufttemperatur im Teileinzugsgebiet Emscher liegt zwischen 8,5 °C in den 

Höhenlagen im Südosten des Gebietes und 10,5 °C in der Emscherniederung im Bereich der 

städtischen Ballungszentren (Oberhausen, Essen, Bochum). Der durchschnittliche Jahresnieder-

schlag liegt im Südosten bei 870 mm/a und fällt auf 725 mm/a im Westen (Zeitreihe 1951 - 1980). 

Der durchschnittliche Jahresniederschlag für das Gesamtgebiet beträgt ca. 798 mm/a (1966 -

 2000) (MUNLV 2005, MKULNV 2011, Emschergenossenschaft, MUNLV 2004b). 

Der "natürliche" mittlere Abfluss der Emscher liegt mit ca. 2 m³/s verhältnismäßig niedrig, steigt 

jedoch aufgrund der starken von Menschen verursachten Einwirkungen auf etwa das Fünffache 

an. Die Hauptursache ist, dass große Mengen des Trinkwassers in der Emscherregion aus der 

benachbarten Ruhr stammen und die daraus entstehenden Abwässer der Emscher zufließen.  

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Königstraße/Emscher (AEo = 773 km²) beträgt 

120,0 m³/s (Zeitreihe 1965 - 2013, vgl. Tabelle 4) (MKULNV 2014f). 

 

Teileinzugsgebiet Lippe 

In dem zur Westfälischen Tieflandsbucht gehörenden Teil des Lippeeinzugsgebiets beträgt die 

durchschnittliche Lufttemperatur 9 bis 9,5 °C. In Bad Lippspringe am östlichen Rand des Teilein-

zugsgebietes werden nur noch 8 bis 8,5 °C erreicht. Die Niederschlagsmengen steigen von Wes-

ten nach Osten an. Sie betragen im jährlichen Mittel bei Wesel 650 mm bis 700 mm, zwischen 

Dorsten und Paderborn 700 bis 750 mm sowie von Paderborn bis Bad Lippspringe ansteigend bis 

900 mm. Die höchsten Niederschläge treten im Mittel im Dezember auf (HWAP Lippe 2002, LA-

NUV 2014).  

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Schermbeck/Lippe (AEo = 4.783 km²) beträgt 

243 m³/s (Zeitreihe 1965 - 2013, vgl. Tabelle 4) (MKULNV 2014f). 

 

Teileinzugsgebiet Deltarhein 

Die durchschnittliche Lufttemperatur im Teileinzugsgebiet Deltarhein beträgt rd. 10 °C, die durch-

schnittlichen Jahresniederschläge liegen zwischen 720 und 850 mm (MUNLV 2005a). In den Nie-

derungen fällt der größte Teil des Niederschlags in den Sommermonaten, wenn die kräftige Son-

neneinstrahlung Schauer und Gewitter verursacht (LANUV 2010a). 

Der mittlere Hochwasserabfluss MHQ am Pegel Isselburg/Issel (AEo = 258 km²) beträgt 15 m³/s 

(Zeitreihe 1984 - 1998) (MKULNV 2011). 
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Tabelle 4: Abflussdaten des Rheins und seiner Zuflüsse (Quelle: MKULNV 2014f) 

Gewäs-
ser 

Rhein Em-
scher 

Ruhr Sieg Erft Wupper Lippe 

Pegel Rees König-
straße 

Hattin-
gen 

Menden 
1 

Neu-
brück 

Opladen Scherm-
beck 

Einzugs-
gebiet 
km

2
 

159.300,0 773,0 4.118,0 2.825,0 1.595,0 606,0 4.783,0 

NQ m
3
/s 590,0 7,9 9,8 2,2 4,8 2,2 13,0 

MNQ 
m

3
/s 

1.050,0 9,3 18,8 6,7 9,9 5,1 16,7 

MQ m
3
/s 2.290,0 16,4 70,4 52,4 16,0 14,8 43,6 

MHQ 
m

3
/s 

6.600,0 120,0 561,0 560,0 31,1 123,0 243,0 

HQ m
3
/s 11.400,0 250,0 907,0 1.050,0 46,6 219,0 434,0 

Zeitraum 1931-2013 1965-
2013 

1968-
2013 

1965-
2013 

1968-
2012 

1951-
2013 

1965-
2013 

 

3.1.3 Oberflächengewässer 

Das Fließgewässernetz des nordrhein-westfälischen Anteils an der Flussgebietseinheit Rhein 

(Einzugsgebiete > 10 km² nach Wasserrahmenrichtlinie) umfasst einschließlich der Schifffahrtska-

näle 1.029 Fließgewässer mit einer Länge von etwa 8.531 km. Das sind ca. 60 % des Gewässer-

netzes unter Berücksichtigung von Einzugsgebieten > 10 km² und ca. 17 % des insgesamt ca. 

50.000 km umfassenden Gewässernetzes in Nordrhein-Westfalen (MKULNV 2014f).  

Die Oberflächengewässer werden im Folgenden nach Teileinzugsgebieten zusammengefasst: 

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Das Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord weist eine Einzugsgebietsgröße von insgesamt 

3.190 km² auf. Der Rhein hat im Teileinzugsgebiet eine Lauflänge von 226,3 km, fließt in einer 

Höhenlage von 47,6 m ü. NN ins Teileinzugsgebiet ein und verlässt es bei 10,4 m ü. NN. Die 

Wasserführung des Rheins in NRW wird weitestgehend durch den Zufluss des Rheinoberlaufs, in 

weitaus geringerem Maße von seinen wichtigsten Nebenflüssen bestimmt. Deiche und andere 

Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein schützen vor Überflutungen bei Hochwasser. Der 

Rhein ist eine Bundeswasserstraße und gehört zu den meistbefahrenen Binnenwasserstraßen der 

Welt. Im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord befinden sich 64 weitere Nebengewässer mit einer 

Einzugsgebietsgröße größer als 10 km². Ihre summarische Länge beträgt rund 846 km. Von die-

sen Gewässern haben die Düssel (242,05 km²), der Moersbach (207,18 km²) und der Pletschbach 

(184,3 km²) die größten Einzugsgebiete. Die größten Lauflängen haben Düssel (35,98 km), Anger 

(35,76 km) und Kalflack/Hohe Ley/Leygraben (35,74 km) (MKULNV 2011, Bezirksregierung Düs-

seldorf 2015a). 

 

Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel 

Das Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel unterteilt sich weiter in die Einzugsgebiete von Lahn 

(rechtsrheinisch), Ahr und Kyll (beide linksrheinisch). In den nordrhein-westfälischen Teilen der 

Einzugsgebiete von Ahr und Kyll gibt es derzeit keine Risikogewässer (MKULNV 2011). Die Lahn 

entspringt auf 600 m ü. NN etwa 8 km westlich von Bad Laasphe-Feudingen im Rothaargebirge 

und mündet bei Koblenz in den Rhein. Der nordrhein-westfälische Teil ihres Einzugsgebietes um-

fasst 180 km² sowie 23,1 Fließkilometer. 
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Teileinzugsgebiet Erft 

Das nordrhein-westfälische Einzugsgebiet der Erft erstreckt sich mit seinen 1.810 km
2
 von der Ei-

fel bis ins Niederrheinische Tiefland. Die Erft entspringt auf einer Höhe von 520 m ü. NN südlich 

von Bad Münstereifel, durchfließt den Gebirgsfuß der Nordeifel und die Niederrheinische Bucht, 

bis sie schließlich im Niederrheinischen Tiefland bei Neuss bei ca. 26 m ü. NN in den Rhein mün-

det. Die stationierte Länge beträgt 106,6 km. Die natürlichen Abflussschwankungen sind im Be-

reich der Sümpfungswassereinleitungen aus dem Tagebau stark gedämpft. Sümpfungswasser 

wird im Bereich des Tagebaus aus größeren Tiefen gefördert, damit der Grundwasserspiegel ab-

gesenkt und die Braunkohle abgebaut werden kann. Im Erfteinzugsgebiet befinden sich insgesamt 

47 Fließgewässer (ca. 650 km Fließlänge), welche selbst ein Einzugsgebiet von mehr als 10 km² 

besitzen. Die wichtigsten Nebenflüsse der Erft sind die Norf, der Gillbach, der Neffelbach, der 

Rotbach, der Veybach und der Swistbach (Swist). Im Erfteinzugsgebiet befinden sich zwei Tal-

sperren und eine Anzahl an Hochwasserrückhaltebecken (MUNLV 2004, MKULNV 2011, Bezirks-

regierung Köln 2015a). 

 

Teileinzugsgebiet Sieg 

Die Sieg ist ein Mittelgebirgsfluss mit einer Gesamtlänge von 155,2 km, das nordrhein-

westfälische Einzugsgebiet der Sieg umfasst 2.180 km². Die Sieg entspringt nahe der nordöstli-

chen Gemeindegrenze von Netphen in der Gemarkung Walpersdorf auf einer Höhe von 

606 m ü. NN im Rothaargebirge und mündet auf einer Höhe von 50 m ü. NN bei Bonn in den 

Rhein. Die Sieg wird von zahlreichen größeren und kleineren Nebengewässern gespeist, wobei 

die Agger das größte Nebengewässer darstellt. Im Einzugsgebiet der Sieg befinden sich fünf Tal-

sperren (MKULNV 2011, Bezirksregierung Köln 2015b). 

 

Teileinzugsgebiet Wupper 

Die Wupper hat eine Gesamtlauflänge von 115 km, ihr Einzugsgebiet umfasst 810 km². Die Obere 

Wupper reicht mit ca. 48 km Lauflänge und einem Einzugsgebiet von 237 km² von der Quelle auf 

Höhe von 475 m ü. NN im Oberbergischen Land in der Nähe der Ortschaft Börlinghausen bis zum 

Stausee Beyenburg oberhalb von Wuppertal. Die Untere Wupper reicht mit ca. 67 km Lauflänge 

und einem Einzugsgebiet von rund 577 km² von der Staumauer des Stausees Beyenburg bis zur 

Mündung in den Rhein in einer Höhe von 42 m ü. NN bei Leverkusen-Opladen. Die Dhünn bildet 

mit einem Einzugsgebiet von ca. 198 km² und einer Lauflänge von rund 40 km das größte Seiten-

gewässersystem der Wupper (MKULNV 2011, Bezirksregierung Düsseldorf 2015b). 

 

Teileinzugsgebiet Ruhr 

Die Ruhr entspringt nördlich von Winterberg in einer Höhe von 674 m ü. NN und mündet nach 219 

Fließkilometern bei Duisburg-Ruhrort auf einer Höhe von 17 m ü. NN in den Rhein. Das Teilein-

zugsgebiet hat eine Größe von 4.480 km
2
. Mit ihren zahlreichen Nebengewässern bzw. Zuflüssen, 

wie beispielsweise Möhne, Lenne und Volme, bildet die Ruhr das zentrale Fließgewässersystem 

des Hochsauerlandes. Im Mittel- und Unterlauf ist die Ruhr u. a. durch fünf Stauseen fast durch-

gängig gestaut. Zusätzlich erfolgt die Trink- und Brauchwasserversorgung des Ruhrgebiets seit 

dem 19. Jahrhundert wesentlich durch die Entnahme von Wasser aus der Ruhr. Das entnommene 

Wasser wird bei Niedrigwasserabfluss durch Zuschusswasser aus den fünf größten Talsperren im 

Ruhreinzugsgebiet an Henne, Möhne, Bigge, Sorpe und Verse ersetzt. Die drei erstgenannten 

dienen darüber hinaus in den Wintermonaten dem Hochwasserschutz (HWAP Ruhr 2003, 

Bezirksregierung Arnsberg 2015b).  
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Teileinzugsgebiet Emscher 

Die Emscher hat eine Lauflänge von 83,1 km. Sie entspringt in der Gemeinde Holzwickede und 

mündet bei Dinslaken in den Rhein. Die Emscher weist dabei einen Höhenunterschied von 123 m 

von der Quelle (144 m ü. NN) bis zur Mündung (21 m ü. NN) auf. Ihre ehemaligen Unterläufe, die 

Alte Emscher und die Kleine Emscher, entwässern über Pumpwerke in den Rhein und gehören 

daher nicht mehr zum oberirdischen Einzugsgebiet, werden aber dem Teileinzugsgebiet zugeord-

net, welches eine Fläche von ca. 860 km
2
 umfasst. In diesem Gebiet befinden sich 27 Fließge-

wässer mit einem Einzugsgebiet größer als 10 km
2
. Zudem gibt es zwei Schifffahrtskanäle, den 

Rhein-Herne-Kanal und den Dortmund-Ems-Kanal. Mit dem Zufluss des Hüller Baches und der 

Boye im Mittellauf wird das Abflussregime der Emscher wesentlich beeinflusst (MUNLV 2005, 

Emschergenossenschaft, MUNLV 2004, Bezirksregierung Münster 2015b). 

Die Emscher wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung und der dadurch stark zu-

nehmenden Besiedlung als Abwasserkanal für die großen Industriestädte und den Bergbau ver-

wendet. Der Bergbau im Ruhrgebiet führte zusätzlich zu Bergsenkungen von teilweise über 20 m, 

wodurch eine Vorflutstörung eintrat und der Lauf der unteren Emscher zweimal nach Norden ver-

legt werden musste. Zudem war eine Verrohrung der Emscher und ihrer Nebenläufe nicht mög-

lich, sodass die Gewässer kanalisiert und zumeist eingedeicht wurden. Die Emscher entwickelte 

sich zu einem offenen Schmutzwassergerinne, deren heutige Fließstrecke um 20 % reduziert ist 

im Vergleich zum ursprünglichen Zustand (Emschergenossenschaft, MUNLV 2004b). 

 

Teileinzugsgebiet Lippe 

Die Lippe entspringt in einer Karstquelle in Bad Lippspringe in einer Höhe von 134 m ü. NN und 

mündet bei Wesel in den Rhein. Auf einer Lauflänge von 220 km überwindet sie einen Höhenun-

terschied von nur 116 m. Bedeutende Zuflüsse sind Pader, Alme und Glenne im Bereich der Obe-

ren Lippe sowie Ahse, Seseke und Stever an der Mittleren Lippe. Von Hamm bis Wesel verlaufen 

der Datteln-Hamm-Kanal und der Wesel-Datteln-Kanal parallel zur Lippe. Für die Speisung des 

Westdeutschen Kanalnetzes wird der Lippe am Überleitungsbauwerk Hamm Wasser entnommen, 

wenn ihre Wasserführung größer als 10 m³/s ist (HWAP Lippe 2002). Westlich von Hamm wird 

das Teileinzugsgebiet Lippe, welches eine Gesamtgröße von ca. 4.880 km
2
 umfasst, durch die 

Auswirkungen des Bergbaues beeinflusst. Bergsenkungen führten dazu, dass die Lippe auf einer 

Strecke von 32 km bei Hamm, Bergkamen, Lünen, Haltern/Marl und Dorsten eingedeicht werden 

musste, um den Wasserabfluss zu gewährleisten und das Umland zu schützen. Auch an mehre-

ren Nebenläufen wie etwa der Seseke wurden Hochwasserschutzdeiche in senkungsbeeinflussten 

Gewässerabschnitten errichtet. Zur Gewährleistung der Vorflut werden an solchen Stellen Polder-

pumpwerke betrieben (Lippeverband 2008, Bezirksregierung Arnsberg 2015a). 

 

Teileinzugsgebiet Deltarhein 

Die acht Hauptgewässer Issel, Bocholter Aa, Schlinge, Berkel, Ahauser Aa, Dinkel und Vechte mit 

der Steinfurter Aa werden im nordrhein-westfälischen Gebiet aus einer Fläche von 2.180 km² ge-

speist. Die Issel, die Bocholter Aa, die Schlinge, die Ahauser Aa und die Dinkel entspringen in der 

naturräumlichen Einheit des Westmünsterlands auf Höhen zwischen 55 und 85 m ü. NN, die 

Vechte bzw. ihre Quellbäche und die Steinfurter Aa am Schöppinger Berg/Baumberge sowie die 

Berkel in den Coesfeld-Daruper Höhen im Kernmünsterland. Die Nutzung der Gewässer orientiert 

sich weitgehend an den durch die landwirtschaftlichen und siedlungsgeschichtlichen Randbedin-

gungen vorgegebenen Hauptfunktionen: Einerseits optimalen (Hoch-)Wasserabfluss zu gewähr-

leisten, andererseits für eine Vielzahl von Dränage- und Abwassereinleitungen aus Misch- und 

Regenwasserkanalisation als Vorflut zu dienen (MUNLV 2005a). Zugunsten der verschiedenen 

Nutzungen wurden die Gewässer im Teileinzugsgebiet Deltarhein größtenteils eingefasst, begra-

digt oder in den Städten zum Teil verrohrt (MUNLV 2008). 
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3.1.4 Landnutzung (Verteilung der Landnutzung, Verteilung und Dichte der Siedlungsgebiete) 

Die Teileinzugsgebiete der Flussgebietseinheit Rhein zeichnen sich durch heterogene Landnut-

zungsformen aus. Die Siedlungsdichte des nordrhein-westfälischen Rheineinzugsgebiets liegt mit 

19 % über der mittleren Siedlungsdichte Nordrhein-Westfalens (18 %). Hohe Besiedelungsdichten 

finden sich im Wesentlichen im Ruhrgebiet sowie in der Rheinschiene von Köln bis Duisburg im 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord. Landwirtschaftlich genutzt werden insgesamt ca. 46 % der 

Fläche (Acker- und Grünland). Ackerland, Wald- und Forstflächen machen jeweils 30 % der Land-

nutzung aus, wobei Wald- und Forstflächen überwiegend in den Festgesteinsregionen des Rheini-

schen Schiefergebirges, insbesondere in den Teileinzugsgebieten des Niederrheins an Ruhr, 

Wupper und Sieg vorzufinden sind, während die Ackerflächen insbesondere in den Tieflandberei-

chen, den Teileinzugsgebieten der Erft, des Rheingrabens, der Lippe sowie im Deltarheingebiet 

vorkommen (MKULNV 2014f). 

Im Folgenden wird eine Beschreibung der Landnutzung je Teileinzugsgebiet vorgenommen. 

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Das Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord ist vor allem im südlichen und mittleren Bereich deutlich 

durch städtische, industrielle, gewerbliche sowie Verkehrsflächen geprägt. Im nördlichen Teil 

säumt zumeist Grünland den Flusslauf. Vor allem im nordwestlichen Bereich findet sich zudem ein 

hoher Anteil an Ackerflächen. Die Gewässer umfassen einen Flächenanteil von fast 5 %. Die übri-

gen Flächennutzungen weisen folgende Anteile auf: Ackerflächen 29 %, Siedlungsflächen 18 %, 

Wald 17 %, Grünland 14 %, Industrie, Gewerbe und Verkehr 9 % und heterogene Landwirtschaft 

5 % (MKULNV 2011). Im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord leben rund 4,2 Mio. Menschen, das 

entspricht einer Einwohnerdichte von ca. 1.300 E/km² (Bezirksregierung Düsseldorf 2015a). 

 

Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel 

Das Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel ist ländlich und forstwirtschaftlich geprägt. Mehr als die 

Hälfte der Fläche sind Wald und Forst. Die restliche Fläche wird überwiegend landwirtschaftlich 

genutzt, wobei fast ausschließlich Grünlandnutzung vorherrscht. Nur im Einzugsgebiet der Ahr 

besitzt die ackerbauliche Nutzung einen Flächenanteil von 8,9 %. Etwa 5 % der Fläche sind Sied-

lungs- und Gewerbeflächen. Die Einwohnerdichte ist dementsprechend gering und beträgt 

36 E/km² im Einzugsgebiet der Kyll, 71 E/km² im Einzugsgebiet der Ahr sowie 110 E/km² im Lahn-

einzugsgebiet (MKULNV 2014c). 

 

Teileinzugsgebiet Erft 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Erft liegt der Flächenanteil für Ackerflächen bei 

64 %, der Anteil an Siedlungs- und Gewerbeflächen bei 17 % und Wald- und Forstflächen nehmen 

18 % der Gesamtfläche ein. Der Rest von einem Prozent verteilt sich auf Verkehrsflächen und 

sonstige Flächennutzungen. Im Einzugsgebiet der Erft leben etwa 643.000 Menschen, das ent-

spricht einer Einwohnerdichte von ca. 355 E/km². Siedlungsschwerpunkte sind die Kreisstädte 

Bergheim, Euskirchen und Neuss sowie die kreisangehörige Stadt Grevenbroich (MUNLV 2004, 

MKULNV 2011 & 2014, Bezirksregierung Köln 2015a). 

 

Teileinzugsgebiet Sieg 

Im Einzugsgebiet der Sieg überwiegt bei der Flächennutzung die Wald- und Forstfläche mit 

46,2 %, gefolgt von Grünland mit 30,8 % Flächenanteil. Die Anteile der Siedlungs- (9,8 %) und 

Ackerlandflächen (6,5 %) sind vergleichsweise gering (MKULNV 2011). Im gesamten Gebiet leben 

knapp 872.000 Einwohner, die Einwohnerdichte beträgt ca. 400 E/km² (Bezirksregierung Köln 

2015b). 
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Teileinzugsgebiet Wupper 

Im Einzugsgebiet der Wupper stellen Wald- und Forstflächen mit 32,4 % den größten Flächenan-

teil, gefolgt von Grünland (29,3 %) und städtischen Flächen (26,6 %). Ackerbau und sonstige Flä-

chennutzungen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die Obere Wupper sowie das Einzugsge-

biet der Dhünn weisen den geringsten Anteil städtischer Flächen auf, hier herrschen Wald- und 

Grünlandflächen vor. Siedlungsschwerpunkte an der Unteren Wupper sind die Städte Wuppertal, 

Remscheid, Solingen und Leverkusen (MKULNV 2011). Im gesamten Einzugsgebiet der Wupper 

leben ca. 880.000 Menschen, das entspricht einer Einwohnerdichte von rund 1.086 E/km
2 

(Bezirksregierung Düsseldorf 2015b).  

 

Teileinzugsgebiet Ruhr 

Die räumliche Verteilung der verschiedenen Flächennutzungsformen ist im Teileinzugsgebiet Ruhr 

sehr heterogen. Zwar ist etwa die Hälfte des Gebietes von Wald bedeckt, tatsächlich finden sich 

weite Waldgebiete jedoch vor allem an den Hängen des Sauerlandes. Mit einem Flächenanteil 

von 30,4 % liegt die landwirtschaftliche Nutzung deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Lan-

desdurchschnitt von 46 %. Grünlandbewirtschaftung hat insgesamt einen etwas größeren Anteil 

als ackerbauliche Nutzung, die nur lokal größere Flächenanteile einnimmt. Nur 15 % der Teilein-

zugsgebietsfläche werden für Siedlungen genutzt. Städtische und industrielle Ballungsräume lie-

gen vor allem im Bereich der Unteren Ruhr zwischen Hagen und der Mündung in den Rhein 

(HWAP Ruhr 2003, MKULNV 2011 & 2014f). Im Teileinzugsgebiet Ruhr leben ca. 2,1 Mio. Men-

schen, die Bevölkerungsdichte liegt bei rund 470 E/km² (Bezirksregierung Arnsberg 2015b). 

 

Teileinzugsgebiet Emscher 

Die vorherrschende Landnutzung im Teileinzugsgebiet Emscher wird mit ca. 48 % von städtischer 

Bebauung, Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen eingenommen. Etwa 22 % davon entfallen 

auf nichtgewerbliche Gebäude- und Siedlungsfreiflächen, was bei rund 2,1 Mio. Einwohnern eine 

Bevölkerungsdichte von ca. 2.400 E/km² bedeutet. Die landwirtschaftliche Nutzung ist mit ca. 

18 % Gesamtfläche nur von zweitrangiger Bedeutung. Wald und Grünflächen nehmen ca. 12 % 

der Fläche ein (MKULNV 2011, Emschergenossenschaft, MUNLV 2004, Bezirksregierung Müns-

ter 2015b). 

 

Teileinzugsgebiet Lippe 

Das Teileinzugsgebiet Lippe lässt sich als intensiv genutzte Kulturlandschaft beschreiben. Ge-

genwärtig nimmt ackerbauliche Nutzung im Bereich der Hellwegbörden und des Münsterlandes 

den größten Anteil (rund 71 %) an der Einzugsgebietsfläche ein. Das Quellgebiet der Lippe zeich-

net sich hingegen durch einen hohen Waldanteil aus. Neben ländlich geprägten Bereichen gibt es 

insbesondere westlich von Hamm auch größere Siedlungsgebiete mit Industrie und Gewerbeanla-

gen. Hier erstreckt sich das Lippeeinzugsgebiet über Teile des dicht besiedelten Ruhrgebiets. 

Städte wie Wesel, Dorsten, Lünen und Hamm liegen unmittelbar an den Ufern der Lippe. Insge-

samt beträgt der Anteil der bewaldeten Flächen im Einzugsgebiet 21,5 %, die Siedlungsflächen 

umfassen gut 7 % (GLA NRW 1995, HWAP Lippe 2002). Im Teileinzugsgebiet Lippe leben ca. 

1,8 Mio. Menschen, die Einwohnerdichte liegt damit bei rund 370 E/km
2
 (Bezirksregierung Arns-

berg 2015a). 

 

Teileinzugsgebiet Deltarhein 

Die vorherrschende Landnutzung im Einzugsgebiet ist mit 54 % der Ackerbau. Wald ist mit 15 % 

und Grünland mit 18 % der Gesamtfläche vertreten. Siedlungsflächen einschließlich Industrie, 

Gewerbe und Verkehr nehmen etwa 10 % der Fläche ein (MUNLV 2005a). Das Teileinzugsgebiet 

Deltarhein hat ca. 566.000 Einwohner, die Einwohnerdichte beträgt rund 242 E/km² (Bezirksregie-

rung Münster 2015a).  
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3.1.5 Entstehung und Verlauf von Hochwasserereignissen in der Flussgebietseinheit Rhein 
NRW und Beschreibung vergangener Hochwasserereignisse 

Das Rheingebiet ist gekennzeichnet durch heterogene Gebietscharakteristika und heterogene me-

teorologische Bedingungen. Dieser Umstand sorgt für unterschiedliche Abflussregime bzw. unter-

schiedliche räumliche und zeitliche Hochwassergenesen entlang des Rheinverlaufs. Für ein weit-

räumiges und außergewöhnliches Hochwasserereignis am Rhein müssen mehrere Regionen bzw. 

Einzugsgebiete in sich ergänzender Weise von Hochwasser betroffen sein (IKSR-Expertengruppe 

Hval 2006, Disse 2004). 

Das Abflussregime im Rheineinzugsgebiet lässt sich vereinfacht wie folgt zusammenfassen (siehe 

Abbildung 7): 

Der südliche, alpennahe Bereich (Pegel Basel) ist durch das Wechselspiel von winterlichem 

Schneedeckenaufbau und sommerlicher Schneeschmelze sowie durch relativ hohe Sommernie-

derschläge geprägt (nival geprägtes Abflussregime). Dies hat zur Folge, dass Hochwasserereig-

nisse vornehmlich im Sommer auftreten. Typisch für die Gewässer, die den Mittelgebirgsbereich 

entwässern (Neckar, Main, Nahe, Lahn, Mosel etc.; Pegel Trier) ist ein pluviales Abflussregime. 

Hier zeigt sich eine Dominanz von Winterhochwassern. Durch die Überlagerung beider Regime 

ergibt sich stromabwärts des Rheins eine immer gleichmäßigere Verteilung des Abflusses über 

das Jahr ("kombiniertes Regime"; Pegel Köln) (IKSR 2014). 

 

 

 

Abbildung 7: Typisches Abflussregime im Rheineinzugsgebiet nach Pardé4; Referenzzeitraum 

1961-1990 (Quelle: IKSR 2014) 

 

Der im 19. Jahrhundert begonnene Ausbau des Oberrheins wurde im Jahr 1977 mit dem Bau der 

Staustufe Iffezheim als letzte Staustufe abgeschlossen. Mit diesem Ausbau hat sich die Hochwas-

sergefahr stromabwärts (nördlich der staugeregelten Rheinstrecke) aufgrund der deutlichen Lauf-

verkürzung, der Wellenbeschleunigung und Überlagerung mit Wellen aus Nebenflüssen erheblich 

verschärft. Nach 1977 wurde daher damit begonnen, dieser anthropogen bedingten Hochwasser-

verschärfung durch den gezielten Bau von Rückhaltungen zu begegnen (IKSR 2014). 

Die großen Hochwasserereignisse 1993 und 1995 wurden durch hohe Abflüsse aus den Mittelge-

birgen des Mittelrheins sowie des Niederrheins verursacht (Disse 2004) und haben hohe Schäden 

am Niederrhein hervorgerufen (1993: 1,4 Mrd. Euro und 1995: 2,6 Mrd. Euro). Anfang Februar 

                                                      

4 Der Pardé-Koeffizient ergibt sich aus dem Verhältnis von vieljährigem Monatsabfluss zu vieljährigem Jahresabfluss 
(IKSR 2014).  
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1995 hat die Deichbruchgefahr zur Evakuierung von 200.000 Personen am Rheindelta geführt. Im 

Mai 1999 war ein weiteres großes Hochwasserereignis am Hoch- und Oberrhein zu verzeichnen 

(IKSR 2014). 

Im Folgenden werden die Hochwassergenesen, Abflussregime und vergangene Hochwasserwas-
serereignisse für jedes Teileinzugsgebiet in der Flussgebietseinheit Rhein NRW kurz beschrieben: 

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Am Rhein entwickelt sich Hochwasser langsam, die hohen Wasserstände können aber über meh-

rere Wochen erhalten bleiben. Am Niederrhein sind die Winterhochwasser die maßgeblichen 

Hochwasser. Sie entstehen zumeist, wenn in den Monaten Januar und Februar die Schnee-

schmelze mit anhaltenden Niederschlägen zusammenfällt (MKULNV 2011). Ein Hochwasser am 

Niederrhein wird zudem maßgeblich vom Hochwasser der Mosel bestimmt (Schneider 2002). 

Für das Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord sind 37 Hochwasserereignisse an sieben verschie-

denen Gewässern dokumentiert worden. 22 Ereignisse betreffen den Rhein, wobei insbesondere 

die Stadt Köln historische Hochwasserereignisse gut dokumentiert hat. An vielen kleinen Fließge-

wässern entstehen Hochwasser überwiegend durch kleinräumigere Niederschlagsereignisse ho-

her Ergiebigkeit. Hierzu zählen Anger, Düssel, Mehlemer Bach, Itter, Rahmer Bach und Schwarz-

bach. Am Mehlemer Bach kam es in der Vergangenheit häufiger zu Überschwemmungen infolge 

von Starkniederschlagsereignissen, wobei das Hochwasser 2010 als extremes Ereignis eingestuft 

wurde (MUNLV 2009, MKULNV 2011). 

 

Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel 

Bedingt durch die Lage im Mittelgebirge ist das Abflussverhalten der Gewässer im Teileinzugsge-

biet Mittelrhein/Mosel durch ein schnelles Ansteigen der Hochwasserganglinien gekennzeichnet. 

Dokumente zu historischen Hochwasserereignissen liegen nicht vor (MKULNV 2011). 

 

Teileinzugsgebiet Erft 

Hochwasser entstehen im Erfteinzugsgebiet hauptsächlich aus lokalen Sommerereignissen 

(Starkregen). Die Wasserkraftnutzung an der Erft hatte eine Sohlanhebung und schließlich die 

Eindeichung der Erft in Hochlage über der Aue zur Folge und führte dazu, dass Hochwasser nicht 

ordnungsgemäß abgeführt werden konnte. Im Rahmen der Erftmelioration (1860 bis 1866) wurde 

zur Ableitung der Sommerhochwasser ein Flutkanal im tiefsten Teil der Niederung angelegt (Erft-

verband 2009, MKULNV 2011). Bereits aus dem Mittelalter sind schadenbringende Hochwasser-

ereignisse überliefert (1416: Erft in Bad Münstereifel). Weitere nennenswerte Hochwasserereig-

nisse fanden an folgenden Gewässern statt: Erft: 1888 und 1925 (100-jährliche Ereignisse) (Erft-

verband 2009), Swist: Januar 1961, Rotbach: März 1963, Februar 1987, Erft, Swist: Mai/Juni 

1984, Eschweiler Bach: September 2007 (etwa 1000-jährliches Ereignis), Veybach: September 

2007, Juli 2009 sowie Erft, Swist: Juli 2014. 

 

Teileinzugsgebiet Sieg 

Die Hochwasserereignisse im Einzugsgebiet der Sieg treten überwiegend im Winterhalbjahr von 

Dezember bis Februar auf (MKULNV 2011). Zu nennen sind an dieser Stelle die Winterhochwas-

serereignisse 1970 am Eipbach (Eitorf) und 1984 an der gesamten Sieg. An den kleineren Ge-

wässern können auch Starkregen zu Hochwasserereignissen führen, so geschehen z. B. 2007 an 

der Littfe (Kreuztal-Krombach) und im Juni 2005 am Jabach (Lohmar) (MKULNV 2011).  
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Teileinzugsgebiet Wupper 

In den Jahren 1852 und 1890 kam es im Wuppergebiet zu starken Überflutungen. Diese sind je-

doch nur spärlich dokumentiert. Bei der Hochwasserkatastrophe von 1946 hatte die Wupper einen 

Abfluss von 210 m³/s im Bereich Kluser Brücke in Wuppertal-Elberfeld. 

Seit der Inbetriebnahme der Wupper-Talsperre ist es nicht mehr zu bedrohlichen Hochwassersitu-

ationen gekommen. Insbesondere durch den Rückhalt der Wupper-Talsperre konnten Hochwas-

serspitzen seit Ende der 1980er Jahre deutlich abgemildert werden. Am 6.8.2007 entstand durch 

einen Starkregen an drei Gewässern im Teileinzugsgebiet der Wupper Hochwasser: am Esch-

bach, am Morsbach und an der Wupper (MKULNV 2011). 

 

Teileinzugsgebiet Ruhr 

Im Winterhalbjahr kommt es im Teileinzugsgebiet Ruhr häufiger zu Hochwasserereignissen als in 

den Sommermonaten. Darüber hinaus ist das Abflussgeschehen im Teileinzugsgebiet Ruhr maß-

geblich von der Steuerung der Talsperren im Oberlauf abhängig. 

Das Abflussverhalten im Teileinzugsgebiet der Ruhr ist durch ein schnelles Ansteigen der Hoch-

wasserwellen gekennzeichnet. Demgegenüber können die begrenzten und steilen Täler des 

Sauerlandes kaum dämpfend auf die Form der Hochwasserganglinie wirken: Bei einem hundert-

jährlichen Hochwasser macht das auf dem Gelände stehende Wasservolumen lediglich rund zehn 

Prozent des Wellenvolumens aus. Infolgedessen ist auch die Dauer der meisten Hochwasserer-

eignisse mit ein bis zwei Tagen recht kurz. Aufgrund der intensiven Wassermengenbewirtschaf-

tung durch Talsperren ist die natürliche Abflussdynamik jedoch an zahlreichen Gewässern über-

prägt. Nur 24 % der Teileinzugsgebietsfläche befinden sich außerhalb des Talsperreneinflusses 

(HWAP Ruhr 2003). Ein typisches Beispiel für ein Hochwasserereignis an der Ruhr ist das Silves-

terhochwasser 1993/94. Das Lenneeinzugsgebiet trug gegenüber der Oberen und Mittleren Ruhr 

überproportional zum Hochwasser bei. Der Scheitelwert dieses Hochwasserereignisses betrug 

873 m³/s am Pegel Wetter und am Pegel Hattingen 907 m³/s. Nur deutlich geringere Nieder-

schlagsmengen im Einzugsgebiet der Möhnetalsperre verhinderten ein ähnlich großes Hochwas-

ser wie zeitgleich an Rhein und Mosel (HWAP Ruhr 2003). 

 

Teileinzugsgebiet Emscher 

Das Gewässersystem der Emscher unterscheidet sich im Abflussverhalten bei Hochwasser we-

sentlich von den anderen Gewässern in NRW, da das Einzugsgebiet sehr hohe Versiegelungs-

grade aufweist und zu rund 40 % aus Poldergebieten besteht. Daher müssen oftmals Zuflüsse zur 

Emscher in die Emscher gepumpt werden. Zudem ist die Emscher über weite Strecken einge-

deicht und zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes bis zu einer Jährlichkeit von 200 Jahren 

hochwassersicher ausgebaut (MKULNV 2011, Emschergenossenschaft, MUNLV 2004). 

An der Emscher sind nur wenige und schlecht dokumentierte historische Hochwasserereignisse 

bekannt. Dazu gehören u. a. drei Augusthochwasser aus den Jahren 1917, 1938 und 1954. Ein 

außergewöhnliches Winterhochwasser im Februar 1946 führte dazu, dass der rechte Emscher-

deich nördlich von Essen brach und Teile von Essen-Karnap und Gelsenkirchen-Horst unter Was-

ser gesetzt wurden. Ein Großschadensereignis trat nach dem Februarhochwasser 1909 ein, als 

die Regelung der Vorflut im Emschergebiet erst am Beginn stand und noch keinen Schutz gegen 

Hochwasser bot (MKULNV 2011, Emschergenossenschaft, MUNLV 2004). Als jüngeres lokales 

Hochwasserereignis ist das Starkregenereignis in Dortmund vom 26.7.2008 erwähnenswert, was 

zu einer Polderüberflutung sowie zu Überschwemmungen an der Emscher in Dortmund-Dorstfeld 

führte. Die Überflutung des Polders in Dortmund-Marten wegen Pumpwerksüberlastung stellt da-

bei einen für das Emschergebiet charakteristischen Hochwasserfall dar. 
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Teileinzugsgebiet Lippe 

Im Winterhalbjahr kommt es im Teileinzugsgebiet Lippe häufiger zu Hochwasserereignissen als in 

den Sommermonaten. Das höchste bekannte und weitgehend dokumentierte Hochwasserereignis 

an der Lippe ist das Ereignis von 1890. 1965 ereignete sich das zwischen 1955 und 2005 mit Ab-

stand höchste Hochwasser am Pegel Bentfeld/Lippe, das deutlich größer als ein hundertjährliches 

Ereignis war. Es richtete besonders im Bereich der Oberen Lippe einen hohen Schaden an und 

forderte Todesopfer (HWAP Lippe 2002). 

Eine Auswertung des Wasservolumens anhand der Berechnungen zu den Gefahrenkarten ergab, 

dass bei einem hundertjährlichen Hochwasser das auf dem Gelände stehende Wasservolumen 

immerhin rund 30 % des Wellenvolumens beträgt. Eine gewisse Retentionswirkung ist deshalb im 

Teileinzugsgebiet Lippe vorhanden. Zwar dauern die meisten Hochwasserereignisse nur ein bis 

drei Tage, doch auch Dauern von über einer Woche sind keine Seltenheit. Dadurch unterscheidet 

sich das Hochwassergeschehen im schwach reliefierten Teileinzugsgebiet Lippe deutlich von Mit-

telgebirgsregionen. 

 

Teileinzugsgebiet Deltarhein 

Charakteristische Hochwasserereignisse im Teileinzugsgebiet Deltarhein geschehen vorwiegend 

im Winterhalbjahr und sind schwer vorherzusagen. Die Vorwarnzeiten sind sehr gering (max. 1 -

3 Stunden), da es sich bei den Fließgewässern in dieser Region vorwiegend um kurze Oberläufe 

handelt. Typische Hochwasserereignisse waren die Hochwasser von 1960, 1988 und 1998. Dar-

über hinaus gab es im Februar 1946 ein Ereignis, welches als das größte bisher beobachtete 

Hochwasser bezeichnet wird, aber aufgrund der Kriegsfolgen in diesem Gebiet nur sehr schlecht 

dokumentiert ist. 

3.2 Aufgabe und Inhalte der Hochwassergefahren- und -risikokarten 

Für alle im Rahmen der vorläufigen Bewertung klassifizierten Risikogewässer wurden bis Ende 

2013 Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt. Sie wurden jeweils für Hochwas-

ser mit häufiger (HQhäufig), mittlerer (HQ100) und geringer (HQextrem) Wahrscheinlichkeit erstellt. Be-

rücksichtigt wurden dabei Hochwasserereignisse aus einer Überflutung entlang von Gewässern. 

Da für die Hochwassergefahrenkarten aktuelle hydrologische Daten und Statistiken genutzt wer-

den, ist der bis heute wirksam gewordene Einfluss der Klimaänderung in den Daten enthalten. Zu-

künftige Trends werden jeweils bei der Fortschreibung berücksichtigt. Ein spezielles Szenario 

"Klimaänderung" wird für die Hochwassergefahrenkarten nicht betrachtet. Für den Rhein-

Hauptlauf stehen Karten im Maßstab 1:10.000, für die Nebengewässer Karten im Maßstab 

1:5.000 bereit. Die Karten können auf der Seite www.flussgebiete.nrw.de angeschaut und als pdf-

Karten heruntergeladen werden. Eine Lesehilfe hilft beim Verständnis und bei der Interpretation 

der Karten. Die Geoportale www.uvo.nrw.de und www.elwasweb.nrw.de bieten außerdem eine in-

teraktive Kartendarstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie anderen Umweltda-

ten für alle Ortslagen in NRW. 

Die Gefahrenkarten informieren über die mögliche Ausdehnung und Tiefe einer Überflutung. Da-

bei wird dargestellt, wie das Ausmaß der Überflutung für ein häufiges, mittleres und seltenes 

Hochwasserereignis zu erwarten ist. Weitere Informationen in den Karten beziehen sich auf Fließ-

geschwindigkeiten in den überfluteten Bereichen sowie auf die vorhandenen Hochwasserschutz-

einrichtungen.  

Die Risikokarten werden auf Basis der Gefahrenkarten erstellt und beinhalten potenzielle Risiken 

für die vier Schutzgüter gemäß Art. 6 Abs. 5 HWRM-RL. Dabei werden folgende Angaben ge-

macht: 

¶ Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert), 

¶ Art der wirtschaftlichen Tätigkeit (Flächennutzung), 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.uvo.nrw.de/
http://www.elwasweb.nrw.de/
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¶ Angaben zu IVU-Anlagen (Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, seit 2013 abgelöst durch die 

Richtlinie über Industrieemissionen) als mögliche Gefahrenquellen für die Umwelt, 

¶ Angaben zu potenziell betroffenen Schutzgebieten wie Natura 2000 oder Wasserschutz-

gebieten,  

¶ Angaben zu potenziell betroffenen EU-Badestellen, 

¶ Angaben zu potenziell betroffenen Kulturgütern. 

Die Risikokarten zeigen, wie Siedlungsflächen, Kulturgüter, Schutzgebiete, Wirtschaftsbetriebe 

und wirtschaftlich bedeutsame Infrastruktureinrichtungen in den genannten drei Szenarien durch 

Hochwasser betroffen wären. Das zu erwartende Schadensausmaß bei Hochwasser hängt dabei 

im Wesentlichen vom Schadenspotenzial in den überfluteten Gebieten und der Eintrittswahr-

scheinlichkeit des Hochwasserereignisses ab. Das Schadensausmaß bei einer häufigen Überflu-

tung von Grünflächen etwa ist als weniger problematisch einzuschätzen als eine seltene Überflu-

tung in Siedlungsgebieten. Die erforderlichen Managementmaßnahmen müssen sich zwangsläufig 

daran orientieren. 

Mithilfe der Karten ist erkennbar, wo konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. 

Auf dieser Basis kann die individuelle Gefahrenlage bewertet werden. Die Karten sind Grundlage 

der Hochwasserrisikomanagementplanung. 

3.3 Hochwassergefahren in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Die Tabelle 52 in Anhang 1 stellt dar, welche Kommunen mit potenziellem signifikantem Hoch-

wasserrisiko im Sinne des Art. 5 HWRM-RL durch ein HQextrem in der Flussgebietseinheit Rhein 

NRW gemäß der vorläufigen Bewertung und den Hochwassergefahrenkarten betroffen bzw. nicht 

betroffen sein können. Auch in den als nicht betroffen bewerteten Kommunen kann es Hochwas-

serereignisse geben. Diese Hochwasserereignisse gehen dann jedoch von Gewässern aus, die 

als nicht signifikant eingestuft wurden oder es handelt sich um Hochwasserereignisse aufgrund 

von Starkregen. Weitere Erläuterungen zur vorläufigen Bewertung (Methodik und Ergebnisse) gibt 

es im Bericht des MKULNV (2011).  

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW sorgen diverse Schutzeinrichtungen für einen Schutz ge-

gen Hochwasser unterschiedlicher Ereignisschwere. Die Lage der Schutzeinrichtungen wird in 

den Hochwassergefahren- und -risikokarten dargestellt. Bei einem Versagen oder Überströmen 

der Schutzeinrichtungen kann es in der Flussgebietseinheit Rhein bereits bei einem HQhäufig und 

insbesondere bei einem HQ100 zu großflächigen Überflutungen kommen (abhängig von Topogra-

phie etc.).  

Die Spezifika der vorhandenen Schutzeinrichtungen sowie die Hochwassergefahren mit den po-

tenziellen Überflutungsflächen und -tiefen unterscheiden sich in den jeweiligen Teileinzugsgebie-

ten. Es muss daher an dieser Stelle sowohl auf die Darstellungen in den Hochwassergefahren- 

und -risikokarten als auch auf die Berichte zu den einzelnen Teileinzugsgebieten verwiesen wer-

den.  

Eine weitere Information zur Einschätzung der Hochwassergefahr ist darüber hinaus die 

Fließgeschwindigkeit. Bei hohen Fließgeschwindigkeiten kann es auch bei niedrigeren 

Wasserständen bereits zu Risiken für Leib und Leben kommen. 

3.4 Hochwasserrisiken in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Aufbauend auf den Gefahrenkarten werden die potenziellen Risiken in Hochwasserrisikokarten 

dargestellt.  

Die Inhalte der Hochwasserrisikokarten in der Flussgebietseinheit werden nachfolgend zusam-

mengefasst dargestellt. Die Karten sind auf der Seite www.flussgebiete.nrw.de verfügbar. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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3.4.1 Potenziell betroffene Einwohner 

Die Angaben zu potenziell betroffenen Einwohnern geben eine ungefähre Größenordnung der Be-

troffenheit bei häufigen, mittleren und seltenen Ereignissen. Die tatsächliche Betroffenheit der 

Einwohner bei Hochwasserereignissen hängt von vielen Faktoren des tatsächlichen Hochwasser-

verlaufs ab. Die Methodik zur Ermittlung der potenziell betroffenen Einwohner ist im Bericht zur 

Erstellung der Gefahren- und Risikokarten (MKULNV 2014a) erläutert. 

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW ist abhängig von den Hochwasserszenarien jeweils die fol-

gende Anzahl von Einwohnern potenziell von Hochwasser betroffen (Tabelle 5): 

Tabelle 5: Potenziell von Hochwasser betroffene Einwohner bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Hochwasserszenarien 

Betroffene Einwohner 

Anzahl 
Anteil an Gesamt- 

einwohnern in % 

HQhäufig ï tritt statistisch einmal in 5 - 20 Jahren auf 57.200 0,43 

HQ100 ï tritt statistisch einmal in 100 Jahren auf 137.500 1,04 

HQextrem ï tritt statistisch seltener als alle 100 Jahre auf 1.705.800 12,91 

Zum Vergleich: Gesamteinwohner der Flussgebietseinheit5 13.212.000 100 

 

3.4.2 Potenziell betroffene Flächennutzungen 

Die Angaben zu potenziell betroffenen Flächennutzungen werden aufgrund einer Überlagerung 

der überschwemmungsgefährdeten Flächen mit den vorliegenden Daten zur Flächennutzung ge-

macht. Die Flächennutzung wird aus den Objektarten des ATKIS BASIS-DLM (Geo-BASIS NRW 

2009) abgeleitet, die aus Gründen der Übersichtlichkeit in 5 Klassen zuzüglich Gewässerflächen 

zusammengefasst werden. Die Zuordnung der ATKIS-Objektarten zu den Flächennutzungen ist in 

Tabelle 53 in Anhang 1 erläutert. Die Angaben in Tabelle 6 spiegeln die ungefähre Größenord-

nung der potenziellen Betroffenheit unterschiedlicher Nutzungen wider. Die tatsächliche Betrof-

fenheit der Flächen hängt vom Verlauf des jeweiligen Hochwasserereignisses ab.  

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW sind abhängig von den Hochwasserszenarien jeweils die 

folgenden Flächennutzungen potenziell von Hochwasser betroffen. 

Tabelle 6: Potenziell von Hochwasser betroffene Flächennutzungen bei HQhäufig, HQ100 und 

HQextrem  

Potenziell betroffene Flächennutzungen 

Gesamtfläche der Flussge-

bietseinheit in ha 
2.103.000 

 

HQhäufig 

[ha] 

% der 

Fläche 

FGE 

HQ100 

[ha] 

% der 

Fläche 

FGE 

HQextrem 

[ha] 

% der 

Fläche 

FGE 

Vom Hochwasser potenziell 

betroffene Fläche, davon: 
130.770 6,22 189.990 9,04 251.720 11,97 

                                                      

5 Die Gesamtzahl der Einwohner wurde aus dem Bewirtschaftungsplan NRW 2016-2021 (Entwurf, MKULNV 2014f) ent-
nommen. 
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Potenziell betroffene Flächennutzungen 

Gesamtfläche der Flussge-

bietseinheit in ha 
2.103.000 

 

HQhäufig 

[ha] 

% der 

Fläche 

FGE 

HQ100 

[ha] 

% der 

Fläche 

FGE 

HQextrem 

[ha] 

% der 

Fläche 

FGE 

Wohnbauflächen, Flächen 

gemischter Nutzung 
11.100 0,53 24.220 1,15 39.030 1,86 

Industrie- und Gewerbeflächen 4.530 0,22 10.390 0,49 17.980 0,86 

Verkehrsflächen 430 0,02 1.040 0,05 1.860 0,09 

Landwirtschaftlich genutzte 

Flächen, Wald, Forst 
88.750 4,22 124.130 5,90 158.050 7,52 

Sonstige Vegetations- und 

Freiflächen 
4.370 0,21 6.650 0,32 8.960 0,43 

Gewässerflächen 17.600 0,84 18.590 0,88 19.600 0,93 

 

3.4.3 Potenziell vom Hochwasser betroffene relevante Objekte für das Schutzgut Umwelt 

Als relevante Objekte für das Schutzgut Umwelt werden in der Hochwasserrisikomanagementpla-

nung Betriebe mit IVU-Anlagen erfasst. In Tabelle 54 in Anhang 1 sind für die Flussgebietseinheit 

Rhein NRW die potenziell betroffenen Betriebe mit IVU-Anlagen entsprechend der Darstellung in 

der Hochwasserrisikokarte aufgeführt. Insgesamt sind bei einem HQextrem 230 Betriebe potenziell 

betroffen. Die konkrete Betroffenheit der Betriebe im Hochwasserfall hängt vom Verlauf eines 

Hochwasserereignisses ab. Die genannten Betriebe sollten über die Gefahren und Risiken infor-

miert sein (Maßnahmentyp V03, vgl. Kapitel 5.4) und auf ein Hochwasserereignis vorbereitet sein 

(Maßnahmentypen T08, V01, V05, V10, vgl. Kapitel 5.4). Die IVU-Richtlinie 2008/1/EG wurde in-

zwischen durch die EU-Richtlinie 2010/75/EG über Industrieemissionen, kurz IE-Richtlinie, abge-

löst. Die Auswahl der Betriebe für die Risikokarten erfolgte jedoch noch auf Basis der IVU-

Richtlinie, sodass auch die weiteren Maßnahmen sich derzeit auf diese Betriebe beziehen. Das 

bedeutet, dass im Regelfall IE-Anlagen, die nicht der IVU-Richtlinie unterlagen, nicht in die Pla-

nungen zum Hochwasserrisikomanagement einbezogen werden und dass Betriebe mit IVU-

Anlagen, die nach IE-RL nicht mehr diesen besonderen Bestimmungen unterliegen, in die Be-

trachtungen einbezogen sind. 

Die Auswahl der Betriebe für die Darstellung in den Risikokarten und die entsprechende statisti-

sche Auswertung (Tabelle 54) erfolgte zwar auf Basis der IVU-Richtlinie, die Planungen zum 

Hochwasserrisikomanagement wurden im Regierungsbezirk Köln jedoch bereits gemäß der EU-

Richtlinie 2010/75/EU zusätzlich abgestimmt. Darüber hinaus wurden alle BImSch-Anlagen, die in 

die Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln fallen, erfasst und in die Planungen miteinbezogen. 

Mit diesem Vorgehen werden sowohl die IVU-Anlagen als auch die IE- und BImSch-Anlagen bei 

der Hochwasserrisikomanagementplanung berücksichtigt, sodass auch die weiteren Maßnahmen 

sich gegenwärtig auf diese Anlagen beziehen. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans bis 2021 wird die Daten-

grundlage entsprechend aktualisiert. 
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3.4.4 Potenziell betroffene Schutzgebiete 

In Tabelle 55 bis Tabelle 57 in Anhang 1 sind die potenziell von den unterschiedlichen Hochwas-

serszenarien betroffenen europarechtlich geschützten Gebiete für den Schutz der Natur (Natura 

2000, d. h. Gebiete nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete), 

Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete6 und Badegewässer in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW zusammengefasst. Die genannten Gebiete sind potenziell hochwassergefährdet. Die 

konkrete Betroffenheit eines einzelnen Gebietes hängt auch hier jeweils vom konkreten Verlauf 

eines Hochwasserereignisses ab.  

Hinsichtlich der bei einem HQextrem 133 potenziell betroffenen Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, 

Vogelschutzgebiete) hängt die jeweilige Risikosituation von den zu schützenden Arten ab. Sind 

diese Arten an eine Überflutung angepasst, ist in der Regel von geringen Risiken für diese Gebie-

te auszugehen. 

Insgesamt sind ca. 159 Wasserschutzgebiete bei einem extremen Hochwasserereignis potenziell 

betroffen. In insgesamt ca. 90 Wasserschutzgebieten ist im Fall eines HQextrem die Zone I betrof-

fen. Bei Betroffenheit der Zone I (Trinkwassergewinnungsanlagen) besteht eine Gefährdung durch 

Hochwasserereignisse insbesondere durch eine Zerstörung der Gewinnungsanlagen oder durch 

Eintrag von Schadstoffen in unmittelbarer Nähe zur Trinkwassergewinnung. 

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW sind 22 Badestellen (Badestellen gemäß Richtlinie 

2006/7/EG) potenziell betroffen. Hier sollte nach einem Hochwasserereignis geprüft werden, ob 

eine Gesundheitsgefährdung durch Eintrag von Schadstoffen möglich ist. Wenn dies nicht ausge-

schlossen werden kann, muss die Badestelle zunächst gesperrt werden.  

3.4.5 Potenziell betroffene relevante Kulturgüter 

Die Anzahl der in den Kommunen potenziell von den Hochwasserszenarien betroffenen Kulturgü-

ter in der Flussgebietseinheit Rhein NRW sind in Tabelle 58 in Anhang 1 dargestellt. Die Darstel-

lung relevanter Kulturgüter ist abhängig von den verfügbaren Daten zu diesen Kulturgütern. Die 

Informationen werden für NRW aus den folgenden Datenquellen zusammengeführt: 

¶ ATKIS BASIS-DLM (GeoBASIS NRW, 2008 und 2009) 

¶ 51007: AX_Historisches Bauwerk oder historische Einrichtung 

¶ 51009: AX_Bauwerksfunktion_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung 

¶ Landschaftsverband Rheinland und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2010) 

¶ Historische Stadt und Ortskerne 

¶ Baudenkmäler 

¶ Burgen 

¶ Bodendenkmäler 

3.5 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten in der 
Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Als Grundlage für die Maßnahmenplanung werden die Gefahren- und Risikokarten ausgewertet, 

damit deutlich wird, wo besondere Risiken für die Schutzgüter vorliegen bzw. in welchen Berei-

chen ein hoher Handlungsbedarf besteht. 

Die Auswertung der Karten erfolgt für jede Kommune unter Betrachtung der lokalen und regiona-

len Besonderheiten. Das Ergebnis der Auswertungen wird den Kommunen in Form eines Steck-

briefes auf www.flussgebiete.nrw.de zur Verfügung gestellt. Hier wird jeweils deutlich, wo inner-

halb der Kommune die Schutzgüter in besonderem Maße betroffen sind und Handlungsbedarf zur 

                                                      

6 Es wird im Hochwasserrisikomanagementplan nicht unterschieden zwischen Wasserschutzgebieten zur Trinkwasser-
gewinnung und Heilquellenschutzgebieten. Im Weiteren werden beide Schutzgebietsarten unter ĂWasserschutzgebie-
teñ zusammengefasst. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Reduzierung des Hochwasserrisikos besteht. Eine Erläuterung der Maßnahmentypen sowie eine 

Zusammenfassung über deren Umsetzung in der gesamten Flussgebietseinheit Rhein NRW ist in 

Kapitel 5.4 zu finden.  

Nachfolgend wird die Risikoanalyse für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, wirtschaftliche 

Tätigkeiten, Umwelt und Kulturerbe in der Flussgebietseinheit Rhein NRW zusammenfassend 

dargestellt. Die Maßnahmen, die einzugsgebietsweit bzw. regional und landesweit umgesetzt 

werden, werden in Kapitel 5.4 erläutert. Ergänzend gibt es in Anhang 3 einen Überblick über die 

relevanten Maßnahmentypen in der Flussgebietseinheit Rhein NRW sowie zusammenfassende 

Angaben zu deren Umsetzung. 

3.5.1 Schutzgut menschliche Gesundheit 

Risiken für das Schutzgut menschliche Gesundheit bestehen überall dort, wo Siedlungsflächen 

durch Hochwasserereignisse betroffen sind. Die Größenordnung der potenziell betroffenen Sied-

lungsflächen und Einwohner in den Risikokarten gibt einen groben Überblick, in welchem Ausmaß 

Risiken für die menschliche Gesundheit vorliegen.  

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW sind bei einem extremen Hochwasserereignis ca. 

39.030 ha Siedlungsfläche und ca. 1.705.800 Einwohner potenziell betroffen (vgl. Tabelle 5 und 

Tabelle 6). 

Maßgeblich für die Ausprägung des Risikos sind die Häufigkeit der Überflutung, die Überflutungs-

tiefe und ggf. bei besonderen lokalen Verhältnissen die Fließgeschwindigkeit. Die Überflutungstie-

fe hat Auswirkungen insbesondere für die Katastrophenschutzplanung, da je nach Überflutungstie-

fe ein Eigenschutz der betroffenen Personen nicht mehr möglich ist. Bei Überflutungstiefen über 

2 m bestehen in der Regel keine sicheren Rückzugsmöglichkeiten im Gebäude (vertikale Evakuie-

rung in höhere Stockwerke), gleichzeitig sind Fluchtmöglichkeiten außerhalb des Gebäudes zu-

meist ebenfalls nicht mehr vorhanden. Die Überflutungshäufigkeit ist u. a. relevant für die Ent-

scheidung über die Art der Maßnahmen (Schutz, Vorsorge, Eigenvorsorge) und hat Auswirkungen 

auf die Bewusstseinsbildung in der betroffenen Bevölkerung. Potenziell betroffene Personen, die 

bereits mehrmals ein Hochwasserereignis erlebt haben, haben eine andere Einstellung zu Maß-

nahmen der Eigenvorsorge als potenziell betroffene Personen ohne Hochwassererfahrung z. B. 

im Bereich eines HQextrem. Insbesondere die Kommunen sollten mit ihrer Informationspolitik u. a. 

auf diese Unterschiede reagieren.  

Eine besonders hohe Gefährdung ergibt sich in einigen Teileinzugsgebieten aus dem Zusammen-

spiel von hoher Bevölkerungsdichte und durch Bergsenkungen entstandenen Poldergebieten (bei-

spielsweise an der Emscher oder im LINEG-Gebiet). Kommt es im Hochwasserfall zum plötzlichen 

Versagen einer der zahlreichen Hochwasserschutzeinrichtungen, werden die Poldergebiete sehr 

schnell überflutet. Zudem können die Wassertiefen sehr groß und die Standzeit des Wassers sehr 

lang sein. Daraus ergeben sich auch Gefahren für Wirtschaft, Umwelt und Kulturerbe. Aus diesem 

Grund ist eine Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger von hoher Wichtigkeit. 

3.5.2 Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten 

Die Risikoeinschätzung für das Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten erfolgt durch eine Betrach-

tung der Betroffenheit der Industrie- und Gewerbeflächen. In der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

sind bei einem extremen Hochwasserereignis ca. 17.980 ha Industrie- und Gewerbefläche poten-

ziell betroffen.  

Für die Risikoeinschätzung ist insbesondere wichtig, ob sich auf den betroffenen Flächen Gebäu-

de befinden, in denen sich meistens die Schadenspotenziale konzentrieren. Für die Zuordnung 

von entsprechenden Maßnahmen ist weiterhin die Häufigkeit einer möglichen Überflutung zu be-

rücksichtigen. Auch in Bezug auf Industrie- und Gewerbeflächen und die Betreiber von Unterneh-

men sind die Überflutungshäufigkeit und die Frage, ob das Unternehmen in der Vergangenheit be-

reits direkt betroffen war, relevant für die Akzeptanz und den Umgang mit Hochwasserrisiken. Ins-

besondere die Kommunen sollten mit ihrer Informationspolitik u. a. auf diese Unterschiede reagie-

ren. Neben der direkten Betroffenheit durch Hochwasserereignisse entstehen für die Unterneh-
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men je nach örtlicher Situation und Betriebsart indirekte Risiken z. B. durch Behinderungen der 

Binnenschifffahrt und des Bahnverkehrs, durch den Ausfall von Ver- und Entsorgungsinfrastruktu-

ren wie Energie oder Wasser etc., die im Rahmen der Eigenvorsorge der Unternehmen zu be-

rücksichtigen sind.  

3.5.3 Schutzgut Umwelt 

Für das Schutzgut Umwelt sind zwei Wirkungsrichtungen im Hinblick auf Hochwasserrisiken zu 

betrachten. 

Eine Gefährdung der Umwelt kann durch den Austritt wassergefährdender Stoffe insbesondere 

aus Anlagen gemäß IVU-RL (zur Änderung der IVU-RL in die IE-RL vgl. Kapitel 3.4.3) entstehen. 

Eine Einschätzung über das Ausmaß der Gefährdung bei Hochwasser obliegt jeweils den Fach-

behörden. Ggf. werden besondere Risiken, die von Betrieben mit IVU-Anlagen ausgehen, in der 

Risikoanalyse der Kommunen berücksichtigt. 

Hochwasserereignisse können für Umweltgüter in sensiblen Bereichen nachteilige Folgen haben. 

Entsprechend der HWRM-RL werden hier die Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete, die 

Natura 2000-Gebiete sowie Badegewässer nach Badegewässer-RL in die Betrachtung einbezo-

gen. Für Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete ist die Zone I mit den Trinkwassergewin-

nungsanlagen als besonders empfindlich anzusehen, da eine Schädigung direkte Auswirkungen 

auf die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung hat. Weitergehende Auswirkungen auf das Ver-

sorgungsnetz der Trinkwasserversorgung müssen im Rahmen der Krisenmanagementplanung der 

Kommunen und Betreiber berücksichtigt werden. Für Natura 2000-Gebiete müssen die Fachbe-

hörden differenziert einschätzen, ob es im Überflutungsfall zu irreversiblen Schäden bei zu schüt-

zenden Arten kommen kann. Bei Badegewässern ist jeweils einzuschätzen, inwiefern nach einem 

Hochwasserereignis die Gewässerqualität noch den Vorgaben entspricht oder ob ein zeitlich be-

grenztes Badeverbot erforderlich ist.  

3.5.4 Schutzgut Kulturerbe 

Die potenziell durch Hochwasser gefährdeten Kulturgüter sind in den Risikokarten dargestellt. Es 

handelt sich hier um eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Objekte, die unterschiedlich empfindlich 

gegenüber Hochwasserereignissen sind. Es obliegt den Fachverwaltungen, auf Basis der in den 

Gefahren- und Risikokarten dargestellten Hochwassergefährdung eine weitergehende Einschät-

zung zum konkreten Risiko zu treffen sowie mögliche Maßnahmen der Eigenvorsorge zu identifi-

zieren. 

In die Risikobeschreibung pro Kommune werden betroffene Kulturgüter bei Bedarf einbezogen. 
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4 Ziele des Hochwasserrisikomanagements 

In Art. 7 Abs. 2 der HWRM-RL wird bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten für die Gebiete mit signifi-

kanten Risiken angemessene Ziele für das Hochwasserrisikomanagement festlegen. Ausgangs-

punkt für die Festlegung angemessener Ziele sind die folgenden Oberziele der LAWA (2010): 

1. die Vermeidung neuer Risiken 

2. die Verringerung bestehender Risiken 

3. die Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

4. die Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

In NRW wurden angemessene Ziele in einem Katalog zusammengefasst, die Bezug auf die vier 

Schutzgüter nehmen und die Bereiche ĂVermeidungñ, ĂSchutzñ und ĂVorsorgeñ ber¿cksichtigen. 

Dieser Zielkatalog wurde bei der Abstimmung der Maßnahmenplanung mit den jeweils interessier-

ten Stellen besprochen und bei Bedarf an spezifische regionale Erfordernisse angepasst. Eine Be-

rücksichtigung möglicher Auswirkungen des Klimawandels in Bezug auf die Ziele des Hochwas-

serrisikomanagements ist insofern erfolgt, dass die Ziele auch bei einer Verschiebung der Ge-

bietskulisse (klimabedingte Veränderungen der überflutungsgefährdeten Flächen für die betrach-

teten Szenarien) weiterhin ihre Gültigkeit behalten können und werden. Bestimmte Ziele leisten 

darüber hinaus einen Beitrag zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen 

Folgen eines Klimawandels (z. B. Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts, Anpassungen 

bei Bauwerken und Nutzungen an eine Überflutungsgefährdung, Verbesserung der Reaktionsfä-

higkeit von Öffentlichkeit und Behörden auf Hochwasserereignisse etc.). 

Mit dem Zielkatalog wurden landesweit geltende Ziele für die Schutzgüter definiert und somit ein 

vergleichbares Vorgehen ermöglicht. Die Zielvorstellungen der verschiedenen Akteure wurden 

dabei abgestimmt und ein gemeinsamer Rahmen für die Ermittlung des Handlungsbedarfs ge-

schaffen. Die Ziele sind eine zentrale Grundlage der Maßnahmenplanung.  

Nachfolgend wird zu den Zielen jeweils auch angegeben, welche Maßnahmentypen zur Errei-

chung der Ziele beitragen. Die Maßnahmentypen sind in Kapitel 5.4 erläutert. 

4.1 Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 

Die nachfolgende Tabelle 7 zeigt die Ziele, die dem Oberziel ĂVermeidung neuer Risikenñ 

zugeordnet sind. Durch den Erhalt der Abfluss- und Retentionsfunkionen im und am Gewässer 

sowie in der Fläche wird insbesondere ein Anstieg der Hochwassergefahr vermieden. Die 

Vermeidung von Siedlungstätigkeit bzw. die Anpassung der Nutzungen in hochwassergefährdeten 

Gebieten verhindert insbesondere den Anstieg von Schadenspotenzialen und somit von Risiken. 

Tabelle 7: Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 

Nr. 
Vermeidung neuer Risiken vor einem 
Hochwasserereignis 

M
e
n
s
c
h

 

U
m

w
e

lt
 

K
u
lt
u
r 

W
ir
ts

c
h
a
ft

 

Maßnahmentypen 

1.1 
Erhalt der bestehenden Abfluss- / Retentionsfunktio-
nen im und am Gewässer sowie in der Fläche unter 
Berücksichtigung der Ziele der EG-WRRL. 

X X X X 
F01, F02, F03, 
W03, T05 

1.2 
Vermeidung von Siedlungstätigkeit (auch Verdich-
tung, Erweiterung) in Überschwemmungsgebieten 
(HQ100). 

X X X X F01, F02, F03 

1.3 
Umsetzung einer hochwasserangepassten Bauwei-
se für Bauwerke und Einrichtungen relevanter Infra-
strukturen in den Gebieten mit HQextrem. 

X X X X 
F01, F02, V01, 
V02, V04 
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Nr. 
Vermeidung neuer Risiken vor einem 
Hochwasserereignis 

M
e

n
s
c
h

 

U
m

w
e

lt
 

K
u
lt
u

r 

W
ir
ts

c
h

a
ft

 

Maßnahmentypen 

1.4 
Vermeidung einer Erhöhung des Schadenpotenzials 
/ der Nutzungsintensität nicht hochwasserangepass-
ter Nutzungen in Gebieten mit HQextrem. 

  X X 
F01, F02, F04, F05, 
V01, V02, V03, V09 

1.5 
Vermeidung eines nicht hochwasserangepassten 
Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen einschl. 
deren Lagerung in Gebieten mit HQextrem. 

 X   F05, V09 

1.6 Vermeidung neuer Erosionsrisiken (Nährstoffe).  X   F04 

1.7 

Überprüfung und ggf. Anpassung bzw. Ergänzung 
von Maßnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes zur Vermeidung neuer Risiken i. V. mit der 
Schaffung neuer Schadenspotenziale. 

X X X X T01, T02 

 

4.2 Ziele zur Verringerung bestehender Risiken 

Die Tabelle 8 stellt die Ziele dar, die sich aus dem Oberziel ĂVerringerung bestehender Risikenñ 

ergeben. Schwerpunkte sind die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts zur Verringerung 

der Hochwassergefahr sowie die Reduzierung der Schadensanfälligkeit (Anpassung an Risiken) 

und die Verringerung von Schadenspotenzialen.  

Tabelle 8: Ziele zur Verringerung bestehender Risiken 

Nr. 
Verringerung bestehender Risiken vor einem 
Hochwasserereignis 

M
e
n
s
c
h

 

U
m

w
e
lt
 

K
u
lt
u
r 

W
ir
ts

c
h
a
ft

 

Maßnahmentypen 

2.1 

Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes in 
der Fläche und an den Gewässern unter Berücksich-
tigung der Ziele und Umsetzungsfahrpläne der EG-
WRRL. 

X X X X 
F01, F02, F04, 
W01, W02, W03, 
W04 

2.2 

Wiederherstellung der Abflussleistung an Gewäs-
sern in Siedlungsgebieten unter Berücksichtigung 
der für diese Gewässer formulierten Ziele der 
WRRL. 

X X X X T05, T06 

2.3 

Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Gebäu-
den, Anlagen, Betrieben sowie Einrichtungen der 
Infrastruktur (z. B. Ver- und Entsorgung, Gesund-
heitsvorsorge) in Gebieten mit HQextrem. 

X X X X 
F01, F02, T07, T08, 
V01, V02, V04, V09 

2.4 
Reduzierung des Schadenspotenzials durch Nut-
zungsanpassung in Gebieten mit HQ100. 

  X X 
F02, F04, F05, V01, 
V02, V03 

2.5 
Verringerung eines nicht angepassten Umgangs mit 
wassergefährdenden Stoffen in Gebieten HQextrem. 

 X   F04, F05 

2.6 
Minderung der Überschwemmungsgefahr für aus-
gewählte Objekte/Gebiete. 

X X X X T01, T02, T03, T04 
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4.3 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasser-
ereignisses 

Aus dem Oberziel ĂVerringerung nachteiliger Folgen wªhrend eines Hochwasserereignissesñ er-

geben sich die nachfolgend in Tabelle 9 dargestellten Ziele. Im Wesentlichen geht es hier um die 

Vorbereitung auf den Hochwasserfall, damit jeweils gezielt und schnell die richtigen Aktivitäten zur 

Vermeidung nachteiliger Folgen ergriffen werden können. 

Tabelle 9: Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

Nr. 
Verringerung nachteiliger Folgen während eines 
Hochwasserereignisses 

M
e

n
s
c
h

 

U
m

w
e

lt
 

K
u
lt
u

r 

W
ir
ts

c
h

a
ft

 

Maßnahmentypen 

3.1 
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit betroffener 
Bevölkerung und Verantwortlicher für Anlagen, Ein-
richtungen und Betriebe. 

X X X X 
V03, V06, V07, 
V08, V09, V10, 
V12, N01 

3.2 
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf 
kommunaler und regionaler Ebene. 

X X X X 
V06, V07, V08, 
V10, N01 

3.3 
Verbesserung der organisatorischen Grundlagen 
und Ressourcen für die Gefahrenabwehr. 

X X X X V10, V11 

 

4.4 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Die folgende Tabelle 10 fasst die Ziele zusammen, die aus dem Oberziel ĂVerringerung nachteili-

ger Folgen nach einem Hochwasserereignisñ abgeleitet wurden. Der Schwerpunkt ist hier die Ver-

besserung der Möglichkeiten zur Schadensnachsorge, um die Folgen eines Hochwasserereignis-

ses schnell zu überwinden. 

Tabelle 10: Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Nr. 
Verringerung nachteiliger Folgen nach einem 
Hochwasserereignis 

M
e
n
s
c
h

 

U
m

w
e
lt
 

K
u
lt
u
r 

W
ir
ts

c
h
a
ft

 

Maßnahmentypen 

4.1 
Verbesserung der Möglichkeiten zur Schadensnach-
sorge durch die betroffene Bevölkerung, Verantwort-
liche für Anlagen, Einrichtungen, Betriebe. 

X X X X 
F04, V03, V09, V10, 
V12, N01, N02 

4.2 

Verbesserung der Möglichkeiten zur Schadensnach-
sorge durch Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben auf kommunaler und regionaler 
Ebene. 

X X X X V10, N01, N02 

4.3 
Absicherung gegen existentielle finanzielle Schäden 
durch Versicherungen und Rücklagen. 

X  X X V05, V09, N02 

4.4 Hochwassergerechte Sanierung / Wiederherstellung. X X X X V11, N02 
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5 Zusammenfassung der Maßnahmen und deren Rangfolge 

Die Maßnahmenplanung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW beruht auf dem landesweiten 

Maßnahmentypenkatalog in NRW. Der Maßnahmentypenkatalog wurde durch das MKULNV ge-

meinsam mit den Bezirksregierungen erstellt und mit weiteren betroffenen Fachressorts auf Lan-

dessebene sowie mit den Vertretern der Spitzenverbände (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, 

Landkreistag, Kammern und Verbände) in NRW abgestimmt.  

5.1 Maßnahmentypenkatalog in NRW 

Bei der Erstellung des landesweiten Maßnahmentypenkataloges (vgl. Anhang 4) wurden folgende 

Rahmenbedingungen und Vorgaben berücksichtigt: 

¶ Die Schwerpunkte der Hochwasserrisikomanagementplanung sollen auf den Bereichen 

ĂVermeidung, Schutz und Vorsorgeñ sowie ĂErhalt und/oder Wiederherstellung von 

¦berschwemmungsgebietenñ und ĂVermeidung und Verringerung nachteiliger 

Auswirkungen auf die Schutzg¿terñ liegen (HWRM-RL, Erwägungsgründe Nr. 14). 

¶ Die Maßnahmen sollen aus den angemessenen Zielen für alle Schutzgüter abgeleitet 

werden und alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements umfassen (Art. 7 i. V. m. 

Anhang AI HWRM-RL). 

¶ Die Maßnahmen dürfen keine Erhöhung des Hochwasserrisikos für Ober- und Unterlieger 

bewirken (Art. 7 Abs. 4 HWRM-RL). 

¶ Die Hochwasserrisikomanagementplanung ist mit den Maßnahmen aus der Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu koordinieren. Für die Maßnahmenplanung 

geschieht dies durch den Maßnahmentyp W01-01, der die Übernahme von Maßnahmen 

aus den Bewirtschaftungsplänen/Maßnahmenprogrammen der WRRL ermöglicht (Art. 9 

HWRM-RL). 

¶ Aus den Entwürfen der Berichtsformulare (reporting sheets) für die Berichterstattung an 

die EU sowie durch den LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2013a, vgl. Tabelle 63 in 

Anhang 4), der zur Berichterstattung genutzt werden soll, ergeben sich weitere Vorgaben 

und Rahmenbedingungen, die bei der Erstellung des landesweiten 

Maßnahmentypenkatalogs berücksichtigt wurden. 

¶ In Anhang A I Nr. 4 HWRM-RL wird eine Darstellung der Einbeziehung von Maßnahmen 

des Hochwasserrisikomanagements (ĂHochwasserbekªmpfungsmaÇnahmenñ) gefordert, 

die durch andere EU-Richtlinien ergriffen werden. Im Maßnahmentypenkatalog NRW sind 

dies die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Maßnahmentypen. 

Tabelle 11: Durch andere EU-Richtlinien initiierte Maßnahmen im Maßnahmentypenkatalog NRW 

Typ-Code Maßnahmentyp (Bezeichnung) zu Grunde liegende Richtlinie 

W01-01 
Verweis auf Maßnahmen des 
Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen 
WRRL 

Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) 

W01-02 
Verweis auf Maßnahmen zum 
Wasserrückhalt / zur Strukturverbesserung 
in Natura 2000-Gebieten 

FFH- (92/43/EWG) und Vogelschutz- (79/409/EWG) 
Richtlinie 

V03-01 
Information von Betrieben mit IVU-Anlagen 
über Hochwassergefahren, ggf. 
Verifizierung der betrieblichen Aktivitäten 

IVU-Richtlinie (96/61/EG) und damit erfasst auch 
Seveso II-Richtlinie (96/82/EG) 

V03-02 Überwachung VAwS/AwSV in Betrieben 
IVU-Richtlinie (96/61/EG) und damit erfasst auch 
Seveso II-Richtlinie (96/82/EG) 

 

Ein Maßnahmentyp mit Bezug auf die UVP-Richtlinie (85/337/EWG) bzw. die SUP-Richtlinie 

(2001/42/EG) ist in den Hochwasserrisikomanagementplänen NRW nicht enthalten.  
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Der Maßnahmentypenkatalog beinhaltet Maßnahmen für alle Akteure, die zur Erreichung der Ziele 

des Hochwasserrisikomanagements beitragen können. In Anlehnung an die Handlungsbereiche 

aus den LAWA-Empfehlungen 2010 (LAWA 2010) wurden sechs Maßnahmengruppen 

unterschieden, die durch die Buchstaben K, F, W, T, V und N symbolisiert werden (vgl. Tabelle 

12). Die Kategorie ĂK = Keine MaÇnahmenñ ist im EU-Katalog vorgesehen für den Fall, dass im 

Bereich eines Risikogewässers überhaupt keine Maßnahmen ergriffen werden. Dies ist in NRW 

nicht der Fall. Die Kategorie wird der Vollständigkeit halber mitgeführt. 

Tabelle 12: Bedeutung der Buchstaben im Maßnahmentypencode 

K Keine Maßnahme 

F Flächenvorsorge 

W Natürlicher Wasserrückhalt 

T Technischer Hochwasserschutz 

V Vorsorge (umfasst Bauvorsorge, Verhaltensvorsorge, Informationsvorsorge 
und Risikovorsorge) 

N Nachsorge 

 

5.2 Wirkungen und Verbindlichkeit der Maßnahmenplanung in den 
Hochwasserrisikomanagementplänen 

Die Maßnahmenplanung wird für die gesamte Flussgebietseinheit Rhein NRW auf Basis der Maß-

nahmentypen ï und somit auf einer relativ abstrakten Ebene ï dokumentiert. Grundlage für die 

Dokumentation als Maßnahmentypen sind die mit den Akteuren gemeinsam erarbeiteten Maß-

nahmenlisten, die als vorbereitende Dokumente zum Hochwasserrisikomanagementplan hinterlegt 

sind und nach Abschluss aller Arbeiten auf der Internetseite www.flussgebiete.nrw.de verfügbar 

sein werden. Diese Listen sind nicht Bestandteil des Hochwasserrisikomanagementplans und lie-

fern auch für die örtliche Ebene keine Grundlage für eine direkte Umsetzung einzelner Maßnah-

men. Hier sind jeweils die Planungs- und Genehmigungsprozesse nach Fachrecht erforderlich. Im 

Rahmen der Durchführung konkreter Umsetzungsmaßnahmen an Bundeswasserstraßen erhält 

die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt von der jeweils zuständigen Landesbehörde 

die Gelegenheit, die Vereinbarkeit mit der Verwaltung der Bundeswasserstraßen zu prüfen. Maß-

nahmen, die die hoheitlichen Zuständigkeiten oder Eigentümerinteressen der Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) betreffen, werden frühzeitig abgestimmt und die Hoheitsauf-

gaben und Eigentümerinteressen der WSV besonders berücksichtigt. 

Die Maßnahmenplanung im Hochwasserrisikomanagementplan ist für die Umsetzung von Maß-

nahmen nicht rechtlich verbindlich. Die rechtlichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten ergeben 

sich wie bisher aus den fachgesetzlichen Grundlagen. Die Dokumentation von Maßnahmentypen 

im Hochwasserrisikomanagementplan ist daher keine Grundlage für Rechtsansprüche gegenüber 

den für die Umsetzung verantwortlichen Stellen. Mit der Dokumentation der Maßnahmentypen im 

Hochwasserrisikomanagementplan bekunden die Akteure den Willen, diese Maßnahmentypen 

umzusetzen. Der Plan stellt diesbezüglich eine behördenverbindliche Vereinbarung dar. 

Die Maßnahmenplanung im Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW koordiniert die ver-

schiedenen Ansätze aus allen Handlungsbereichen, die zur Reduzierung von Hochwasserrisiken 

beitragen können. Sie ermöglicht eine Übersicht darüber, welche Maßnahmentypen mit welchen 

Wirkungen in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Für die Akteure bedeutet die 

Aufnahme ihrer Angaben zu den Maßnahmentypen in den Hochwasserrisikomanagementplan 

Rhein NRW eine Selbstverpflichtung zur Umsetzung dieser Maßnahmentypen. Da die Hochwas-

serrisikomanagementpläne veröffentlicht werden, werden die Aktivitäten aller Beteiligten zur Re-

duzierung von Hochwasserrisiken für die Öffentlichkeit transparent.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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5.3 Akteure zur Umsetzung der Maßnahmen in der Flussgebietseinheit Rhein 
NRW 

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW wirken Akteure aus verschiedensten Bereichen durch ihre 

Maßnahmen daran mit, die Ziele des Hochwasserrisikomanagements zu erreichen (vgl. Abbildung 

3). Nachfolgend werden die relevanten Akteursgruppen benannt und die jeweiligen Möglichkeiten 

zur Mitwirkung aufgezeigt. Die Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben auf die Akteure ist in 

verschiedenen Gesetzen geregelt, in Bezug auf wasserwirtschaftliche Aufgaben insbesondere im 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. dem Landeswassergesetz (LWG) NRW. Die Aufgaben im 

Hochwasserschutz sind in NRW dezentral organisiert und verteilt. 

5.3.1 Ministerium 

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

(MKULNV) mit Sitz in Düsseldorf ist oberste Wasserbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Dem Ministerium obliegt u. a. die Fachaufsicht über die Bezirksregierungen als obere Wasserbe-

hörden.  

Bei der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne koordiniert und unterstützt es die Be-

zirksregierungen zur Sicherstellung einer möglichst einheitlichen Vorgehensweise in NRW. Es 

führt federführend die Abstimmung mit den betroffenen anderen Fachressorts der Landesregie-

rung durch. Dies betrifft insbesondere die Abstimmung zur Bereitstellung von Informationsmateria-

lien durch die jeweiligen Fachressorts zur Hochwasservorsorge in den verschiedenen Handlungs-

bereichen (z. B. Informationen für die Regional- und Bauleitplanung, Informationen zur Anpassung 

der Flächennutzung in Land- und Forstwirtschaft, Fortbildungsangebote der Kammern, Informati-

onsmaterial für die Bevölkerung).  

Das Land unterstützt den Neubau und die Sanierung von Hochwasserschutzanlagen. Dabei sind 

die Maßnahmen am Rhein aufgrund des hohen Schadenspotentials und der hohen Anzahl ge-

schützter Menschen besonders hervorzuheben. Gemäß § 108 Abs. 2 LWG NRW sind Deiche von 

demjenigen zu unterhalten, der sie errichtet hat. I. d. R sind dies Kommunen oder Deichverbände. 

Die Sanierung der Deiche am Rhein wird mit erheblichen finanziellen Mitteln vom Land gefördert. 

Der Bau von Deichrückverlegungen und Rückhalteräumen am Rhein durch die Deichverbände 

und Kommunen wird als überregionale Aufgabe vom Land zu 100 % finanziert. Auch in anderen 

Flusseinzugsgebieten werden Hochwasserschutzmaßnahmen durch das Land gefördert. Die Fi-

nanzierung des Hochwasserschutzes erfolgt sowohl aus reinen Landesmitteln als auch aus Bun-

des-/Landesmitteln der "Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz". 

Die Regelungen des Hochwassermeldewesens in NRW gemäß § 114c LWG NRW erfolgt durch 

das MKULNV. Es ist u. a. geplant, die Hochwasserinformationen durch das LANUV durch den 

Aufbau einer Hochwassermeldezentrale für NRW zu ergänzen (vgl. Kapitel 5.4.24). 

5.3.2 Bezirksregierungen 

Die fünf Bezirksregierungen mit Sitzen in Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster sind 

die oberen Wasserbehörden in NRW. Sie sind nach der Zuständigkeitsverordnung u. a. zuständig 

für die Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne. Neben der Bewertung von Hochwas-

serrisiken und Bestimmung der Risikogebiete gehören auch die Erstellung sowie künftig die Ak-

tualisierung der Gefahren- und Risikokarten als Teile des Hochwasserrisikomanagementplans zu 

den Aufgaben. Im Rahmen der Aufstellung der Entwürfe für die Hochwasserrisikomanagement-

pläne sowie im Rahmen der Anhörung führen die Bezirksregierungen die Beteiligung der interes-

sierten Stellen sowie die Information der Öffentlichkeit durch, d. h. sie übernehmen Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Informationsvorsorge. Die jeweilige obere Wasserbehörde führt die Ab-

stimmung mit den betroffenen anderen Fachdezernaten der Bezirksregierung durch. Den Bezirks-

regierungen als obere Wasserbehörde obliegt auch die Genehmigung und Überwachung von 

Hochwasserschutzeinrichtungen an Gewässern I. und II. Ordnung sowie die Ausweisung von 

Überschwemmungsgebieten als Maßnahmen des Risikomanagements. 
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5.3.3 Kommunen und Kreise 

Die Kommunen und Kreise erfüllen mit ihren Fachverwaltungen unterschiedliche Aufgaben aus 

allen Bereichen der Daseinsvorsorge. Entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten, einen Beitrag 

zum Hochwasserrisikomanagement zu leisten. Dies reicht von der Berücksichtigung der Hoch-

wasservorsorge in der Bauleitplanung und in der Siedlungsentwicklung über die Planung und Um-

setzung technischer Maßnahmen des Hochwasserschutzes bis hin zur Aufgabe der Information 

der Bürgerinnen und Bürger über die Gefahren und Risiken und den individuellen Möglichkeiten 

der Eigenvorsorge. Auch der Bereich des Katastrophenschutzes und die Einsatzmöglichkeiten 

z. B. der örtlichen Feuerwehren spielen für das Hochwasserrisikomanagement eine wichtige Rolle.  

5.3.4 Wasser- und Deichverbände 

Die Wasser- und Bodenverbände sowie die Deichverbände als Wasserverbände mit der Spezial-

aufgabe Hochwasserschutz als auch die sondergesetzlichen Wasserverbände können verschie-

dene Aufgaben aus dem Hochwasserrisikomanagement übernehmen. Das Spektrum reicht von 

der Unterhaltung und Abflussregelung von Gewässern über die Planung und Umsetzung von 

Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen aus 

der WRRL (Erstellung und Umsetzung der Umsetzungsfahrpläne). 

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW sind die folgenden Wasser- und Deichverbände mit Aufga-

ben im Bereich des Hochwasserrisikomanagements aktiv: 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord: 

¶ Bergisch-Rheinischer-Wasserverband 

¶ Deichverband Bislich-Landesgrenze 

¶ Deichverband Dormagen-Zons 

¶ Deichverband Flüren 

¶ Deichverband Friemersheim 

¶ Deichverband Kleve-Landesgrenze 

¶ Deichverband Meerbusch-Lank 

¶ Deichverband Mehrum 

¶ Deichverband Neue-DS-Heerdt 

¶ Deichverband Orsoy 

¶ Deichverband Poll 

¶ Deichverband Uedesheim 

¶ Deichverband Walsum 

¶ Deichverband Xanten-Kleve 

¶ Emschergenossenschaft 

¶ Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft 

¶ Lippeverband 

¶ Palmersdorfer Bachverband 

¶ Strundeverband 

¶ Unterhaltungsverband Pulheimer Bach 

¶ Wasserverband Dickopsbach 

¶ Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 

¶ Wasserverband Südliches Vorgebirge 

¶ Zweckverband Rechtsrheinischer Randkanal 

Teileinzugsgebiet Erft: 

¶ Erftverband 

Teileinzugsgebiet Sieg: 

¶ Aggerverband 

¶ Wahnbachtalsperrenverband 
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¶ Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 

¶ Wasserverband Siegen-Wittgenstein 

Teileinzugsgebiet Wupper: 

¶ Deichverband Leverkusen 

¶ Wupperverband  

Teileinzugsgebiet Ruhr: 

¶ Bergisch-Rheinischer Wasserverband 

¶ Deichverband Mülheim-Saarn 

¶ Ruhrverband 

¶ Wasserbeschaffungsverband Arnsberg 

¶ Wasserverband Baarbach 

¶ Wasserverband Bieber 

¶ Wasserverband Bösperde-Halingen 

¶ Wasserverband Grüner Bach 

¶ Wasserverband Hönne I 

¶ Wasserverband Hönne II 

¶ Wasserverband Hönne III 

¶ Wasserverband Obere Lippe 

¶ Wasserverband Oese 

Teileinzugsgebiet Emscher: 

¶ Emschergenossenschaft 

Teileinzugsgebiet Lippe: 

¶ Lippeverband 

¶ Unterhaltungsverband Funne 

¶ Wasserverband Obere Lippe 

¶ Wasser- und Bodenverband Wadersloh 

Teileinzugsgebiet Deltarhein: 

¶ Isselverband 

¶ Wasser- und Bodenverband Untere Issel Süd 

5.3.5 Wirtschaftsunternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, verpflichtet, 

geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-

densminderung zu treffen. Zur Eigenvorsorge gehören Maßnahmen aus dem Bereich der Nut-

zungsanpassung, des Objektschutzes und der baulichen Anpassung ebenso wie die Risikovor-

sorge durch finanzielle Rücklagen, Versicherungen etc. Die Eigentümer / Betreiber von besonders 

gefährdeten Objekten können darüber hinaus gemäß Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfe-

leistung (FSHG) gefordert sein, einen objektspezifischen Einsatzplan (Sonderschutzplan) im 

Rahmen des Katastrophenschutzes zu erstellen und umzusetzen. 

5.4 Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements in der Flussgebietseinheit 
Rhein NRW 

In den folgenden Kapiteln werden die Maßnahmentypen des Maßnahmentypenkatalogs NRW all-

gemein beschrieben. Zu jedem Maßnahmentyp können verschiedene Einzelmaßnahmen gehören. 

In den nachfolgenden Übersichtstabellen wird für jeden Maßnahmentyp zusammenfassend dar-

gestellt, welche Akteure in wieviel betroffenen Kommunen des Flussgebietes Einzelmaßnahmen 

aus diesem MaÇnahmentyp entweder umgesetzt haben (ĂMaÇnahme ist umgesetztñ), ab einem 

bestimmten Zeitpunkt laufend bearbeiten und somit Ăfortlaufendñ realisieren (Ăab Zeitpunktñ) oder 
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die Umsetzung bis zu bestimmten Zeitzielen planen (ĂUmsetzung geplantñ). Die Tabellen f¿r fort-

laufende Maßnahmen und abschließend umzusetzende Maßnahmen unterscheiden sich lediglich 

in der Angabe der Umsetzungszeiträume (vgl. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Tabellenkopf für abschließend umzusetzende Maßnahmen (oben) und fortlaufend 
umzusetzende Maßnahmen (unten) 

 

Im Folgenden ist eine Mustertabelle dargestellt, anhand derer erläutert wird, welche Informationen 

hieraus entnommen werden können. 

Tabelle 13: Mustertabelle ĂUmsetzung eines Maßnahmentyps im Hochwasserrisiko-

managementplanñ (Werte fiktiv) 

1 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko-
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

2 
Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant 

3 
bis 2021  bis 2027  

nach 
2027  

 Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 

4 
F04-02 
Landwirtschaft      

5 Bezirksregierung 0 38 0 0 

0 
6 Eigentümer 0 1 5 0 

7 Land 68 0 68 0 

8 Wasserverband 14 0 0 0 

9 
F04-03 
Forstwirtschaft      

10 Bezirksregierung 0 30 0 0 

30 11 Eigentümer 0 3 0 0 

12 Wasserverband 14 0 8 0 

 

Die einzelnen Spalten der Tabelle beinhalten die folgenden Informationen: 

Spalte 1: Es werden diejenigen Akteure (Akteursgruppen), die in der betreffenden Flussge-

bietseinheit diesen Maßnahmentyp umsetzen, aufgeführt. 

Spalte 2: Hier ist zu entnehmen, in wie vielen betroffenen Kommunen in der Flussgebiets-

einheit Einzelmaßnahmen des Maßnahmentyps durch den betreffenden Akteur 

umgesetzt wurden. 
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Spalten 3-5: Hier ist angegeben, in wie vielen betroffenen Kommunen in der Flussgebietsein-

heit die Umsetzung von Einzelmaßnahmen des Maßnahmentyps geplant ist und 

zwar gestaffelt nach den Zeitzielen Ăbis 2021ñ, Ăbis 2027ñ und Ănach 2027ñ (bei 

fortlaufend umzusetzenden MaÇnahmen Ăab 2015ñ, Ăab 2021ñ und Ăab 2027ñ). 

Spalte 6: In dieser Spalte ist die Anzahl der betroffenen Kommunen in der Flussgebietsein-

heit aufgeführt, für die dieser Maßnahmentyp entweder nicht relevant ist oder kei-

ne Angabe zur Umsetzung vorliegt. 

Aus der oben dargestellten Mustertabelle kann der Leser Folgendes entnehmen: 

1. Für den Maßnahmentyp F 04-02 (Nutzungsanpassungen in der Landwirtschaft): 

¶ Für diesen Maßnahmentyp werden von vier Akteursgruppen (Bezirksregierung, Eigen-

tümer, Land, Wasserverband) Maßnahmen durchgeführt. (Zeilen 5-8) 

¶ Die Bezirksregierungen planen bis 2021 Maßnahmen dieses Maßnahmentyps, die 

insgesamt 38 Kommunen in der Flussgebietseinheit betreffen, wie z. B. eine Informa-

tionsbroschüre für Landwirte. (Zeile 5) 

¶ In 6 Kommunen in der Flussgebietseinheit gibt es Eigentümer, die Maßnahmen des 

Maßnahmentyps F 04-02 planen, und zwar in einer Kommune bis 2021 abzuschlie-

ßen, und in 5 Kommunen bis 2027. (Zeile 6) 

¶ Das Land hat bereits entsprechende Maßnahmen für die 68 betroffenen Kommunen 

in der Flussgebietseinheit umgesetzt und plant bis 2027 weitere Maßnahmen dieses 

Maßnahmentyps für diese 68 Kommunen. (Zeile 7) 

¶ Wasserverbände haben in 14 betroffenen Kommunen der Flussgebietseinheit Maß-

nahmen dieses Maßnahmentyps umgesetzt. (Zeile 8) 

¶ Es gibt keine betroffene Kommune in der Flussgebietseinheit, für die dieser Maßnah-

mentyp nicht relevant ist. In allen betroffenen Kommunen wird mindestens eine Maß-

nahme des Maßnahmentyps umgesetzt. 

2. Für den Maßnahmentyp F04-03 (Nutzungsanpassung in der Forstwirtschaft): 

¶ Für diesen Maßnahmentyp werden von drei Akteursgruppen (Bezirksregierung, Ei-

gentümer, Wasserverband) Maßnahmen durchgeführt. (Zeilen 10-12) 

¶ Die Bezirksregierungen planen bis 2021 die Umsetzung von Maßnahmen dieses Typs 

für 30 betroffene Kommunen in der Flussgebietseinheit. (Zeile 10) 

¶ In 3 betroffenen Kommunen in der Flussgebietseinheit planen Eigentümer Maßnah-

men dieses Typs. (Zeile 11) 

¶ Wasserverbände haben in 14 betroffenen Kommunen in der Flussgebietseinheit 

Maßnahmen dieses Maßnahmentyps umgesetzt und planen in 8 Kommunen die Um-

setzung weiterer Maßnahmen bis 2027. (Zeile 12) 

¶ In der Flussgebietseinheit gibt es 30 betroffene Kommunen, für die dieser Maßnah-

mentyp derzeit nicht relevant ist bzw. für die keine Angaben zur Umsetzung dieses 

Maßnahmentyps vorliegen. 

Eine Zusammenstellung zur Umsetzung aller Maßnahmentypen in der Flussgebietseinheit findet 
sich in Anhang 3. Darüber hinaus können als Hintergrundinformation Maßnahmenübersichten für 
jede Kommune unter www.flussgebiete.nrw.de eingesehen werden. 

5.4.1 F01 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Landes- und Regionalplanung 

Im Entwurf des Landesentwicklungsplanes (LEP-Entwurf 2013) werden Überschwemmungsberei-

che (HQ100) sowie rückgewinnbare Überschwemmungsbereiche als Vorranggebiete dargestellt. 

Für diese Vorranggebiete gelten folgende Ziele: ĂDie ¦berschwemmungsbereiche sind von hoch-

wasserempfindlichen oder den Abfluss behindernden Nutzungen, insbesondere von zusätzlichen 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Siedlungsbereichen und Bauflächen, freizuhalten. [é] Die innerhalb von Überschwemmungsbe-

reichen in Flächennutzungsplänen dargestellten Bauflächen, die noch nicht realisiert oder in ver-

bindliche Bauleitpläne umgesetzt wurden, sind zurückzunehmen und vorrangig als natürlicher Re-

tentionsraum zu sichern [é]. Zur Vergrößerung des Rückhaltevermögens sind an ausgebauten 

und eingedeichten Gewässern hierfür geeignete Bereiche vorsorgend zu sichern und nach Prü-

fung durch entsprechende Planungen und Maßnahmen als Retentionsraum zurückzugewinnenñ 

(LEP-Entwurf, S. 92). ĂSoweit vorhandene Bebauung oder verbindlich ausgewiesene Bauflächen 

von raumordnerisch festgelegten Überschwemmungsbereichen überlagert werden, soll dies den 

Bestand der vorhandenen Bebauung nicht in Frage stellen, sondern die Gefährdung hervorheben 

und zu angepassten Bauweisen und Schutzmaßnahmen anregenñ (LEP-Entwurf, S. 96). 

Die Bereiche, die nur bei Extremhochwasser potenziell überflutet werden, und deichgeschützte 

Bereiche werden als Vorbehaltsgebiete dargestellt. Damit verbunden ist der Grundsatz, dass in 

deichgeschützten und von Extremhochwasser erreichbaren Gebieten bei der räumlichen Nutzung 

die potenzielle Überflutungsgefahr berücksichtigt wird (LEP-Entwurf, S. 92). Das Aufzeigen der 

potenziellen Gefährdung soll diese bewusst machen und zu angepassten Bauweisen und Nutzun-

gen sowie zu Schutzmaßnahmen anregen (z. B. Berücksichtigung dieser Gefährdung bei der An-

siedlung von im Katastrophenfall erforderlichen Einrichtungen, Freihaltung besonders tiefliegen-

den Geländes, Kammerung, vorbereitende Katastrophenschutzmaßnahmen) (LEP-Entwurf, 

S. 97). 

Grundlage für die Darstellung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sind die Hochwassergefahren-

karten und ïrisikokarten und Hochwasserrisikomanagementpläne (LEP-Entwurf, S. 97).  

 

Abbildung 9: Begriffe zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Landesentwicklungsplan (LEP-

Entwurf 2013, S. 97) 

Die Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Regionalplanung kann erfolgen durch  

¶ Aufnahme von Zielen und Grundsätzen zum vorbeugenden Hochwasserschutz; 

¶ Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den vorbeugenden Hochwasser-

schutz auf Basis der Darstellungen im Landesentwicklungsplan (Entwurf); 

¶ Nachrichtliche Übernahme von Flächen für überörtlich bedeutsame Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes aus den wasserwirtschaftlichen Planungen. 
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Inhaltliche Aspekte sind die Regelung der Siedlungstätigkeit in Gebieten mit Hochwassergefähr-

dung (auch hinter Deichen), die Freihaltung von Retentionsflächen und die Integration des natürli-

chen Wasserrückhalts sowie die Freihaltung von Flächen für regional bedeutsame Anlagen des 

technischen Hochwasserschutzes bzw. der Hochwasserrückhaltung. Die Inhalte insbesondere 

zum natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche und an den Gewässern können im Landschafts-

rahmenplan zum Regionalplan vorbereitet werden. 

Nach den Grundsätzen der Raumordnung ist für den vorbeugenden Hochwasserschutz zu sorgen. 

Daneben soll die Raumordnung Festlegungen für Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugen-

den Hochwasserschutzes enthalten (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 und § 8 Abs. 5 Nr. 2d ROG).  

Die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung im Sinne des Hochwasserrisikomanagements 

kommen allen Schutzgütern zugute. Sie tragen dazu bei, die Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 und 2.3 zu 

erreichen. 

Die Aufgabe obliegt in der Flussgebietseinheit Rhein NRW den Bezirksregierungen Arnsberg, 

Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster sowie dem Regionalverband Ruhr. 

Tabelle 14: Umsetzung des Maßnahmentyps F01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikoge- 
wässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  

nach 
2027  

F01-01 
Regionalpläne      

Bezirksregierung 51 117 12 0 
0 

sonstiger Verband 0 50 0 0 

F01-02 
Regionaler Flächennutzungs-
plan      

Gemeinde 0 1 0 0 
222 

sonstiger Verband 6 6 0 0 

F01-03 
Landesentwicklungsplan      

Land 0 229 0 0 0 

In der Flussgebietseinheit Rhein gelten grundsätzlich mehrere Regionalpläne, die sich zum Teil in 

Überarbeitung befinden (Stand Dezember 2014). 

Der geltende Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) wird derzeit für die Pla-

nungsregion Düsseldorf fortgeschrieben. Hierbei werden die aktuellen Erkenntnisse aus der Er-

stellung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten und Ermittlung von Über-

schwemmungsgebieten berücksichtigt.  

Der Regionalverband Ruhr erarbeitet den "Regionalplan Ruhr", dessen Geltungsbereich das ge-

samte Verbandsgebiet umfasst und alle bisherigen Regionalpläne ablösen wird. Die bis zum Jahr 

2014 durchgeführten Ermittlungen und Festsetzungsverfahren für die Fließgewässer im Regie-

rungsbezirk Köln werden zu gegebener Zeit zu einer Prüfung und ggf. Aktualisierung des Regio-

nalplans Köln führen. In den Teileinzugsgebieten von Lippe und Ruhr gelten ebenfalls mehrere 

Regionalpläne mit unterschiedlichen textlichen und auch zeichnerischen Zielsetzungen, die 

Hochwasserrisiken berücksichtigen bzw. darstellen.  
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Der neue Regionalplan für das Münsterland ist seit Juni 2014 wirksam. Darin wurden ebenfalls 

Ziele und Grundsätze für die Berücksichtigung des vorsorgenden Hochwasserschutzes bei der 

Regionalplanung formuliert sowie Überschwemmungsbereiche als Vorranggebiete dargestellt. 

Informationen zur Regionalplanung können ebenfalls den TEG-Berichten entnommen und/oder 

auf den Internetseiten der Bezirksregierungen bzw. beim Regionalverband Ruhr abgerufen wer-

den:  

Bezirksregierung Arnsberg:  

¶ www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/r/regionalplan/index.php  

Bezirksregierung Detmold:  

¶ www.brdt.nrw.de/200_Aufgaben/010_Planung_und_Verkehr/009_Regionale_

Entwicklungsplanung__Regionalplan/index.php  

Bezirksregierung Düsseldorf: 

¶ www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/index.jsp  

Bezirksregierung Köln:  

¶ www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/32/

regionalplanung/regionalplaene/index.html  

Bezirksregierung Münster:  

¶ www.bezreg-muenster.de/de/regionalplanung/regionalplan/index.html  

Regionalplanverband Ruhr: 

¶ www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionalplanung.html  

5.4.2 F02 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Bauleitplanung 

Die kommunale Bauleitplanung (auf Ebene des Flächennutzungsplan wie Bebauungsplan) kann 

durch die bestehenden bauplanungsrechtlichen Instrumentarien einen wichtigen Beitrag zum 

Hochwasserschutz leisten. Neben der Steuerung der Siedlungsentwicklung und der Vorbereitung 

hochwasserangepassten Bauens zur Vermeidung von Schadenspotenzialen spielen im Flächen-

nutzungsplan insbesondere auch die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts, die Freihal-

tung von Retentionsräumen sowie die Freihaltung von Flächen für Maßnahmen des technischen 

Hochwasserschutzes eine Rolle. 

Die Kommunen haben bei der Bauleitplanung die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu be-

achten bzw. berücksichtigen (§ 4 ROG). Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 

76 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen gem. § 5 Abs. 4a BauGB im Flächennut-

zungsplan nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete 

im Sinne des § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 

73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebiete sollen im Flächennutzungs-

plan vermerkt werden. Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes sollen gem. § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich über-

nommen werden. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 3 

des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des 

Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan vermerkt werden. 

Zu den in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belangen gehören die Hochwassergefahren- 

und -risikokarten (als Pläne des Wasserrechts gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) sowie allgemein 

die Belange des Hochwasserschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB. Im Rahmen der Bebau-

ungsplanung kommen verschiedene Festsetzungsmöglichkeiten zur Umsetzung hochwasseran-

gepassten Bauens zum Tragen. Im Bebauungsplan können darüber hinaus Flächen für die Was-

serwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses festge-

setzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB). Gebiete mit weitergehenden Gefahren durch Hochwas-

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/r/regionalplan/index.php
http://www.brdt.nrw.de/200_Aufgaben/010_Planung_und_Verkehr/009_Regionale_Entwicklungsplanung__Regionalplan/index.php
http://www.brdt.nrw.de/200_Aufgaben/010_Planung_und_Verkehr/009_Regionale_Entwicklungsplanung__Regionalplan/index.php
http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/index.jsp
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/32/regionalplanung/regionalplaene/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/32/regionalplanung/regionalplaene/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/regionalplanung/regionalplan/index.html
http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionalplanung.html
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ser (z. B. mit Hochwasser verbundene hohe Grundwasserstände oder HQextrem-Bereiche) sind in 

den Bebauungsplªnen zu kennzeichnen, wenn Ăbei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-

rungen gegen äußere Einwirkungen oder [...] besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 

Naturgewalten erforderlich sindñ (Ä 9 Abs. 5 BauGB). 

Die Kommunen werden bei der hochwassergerechten Bauleitplanung u. a. durch Materialien des 

Landes unterstützt (vgl. V02-01). 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans und Festsetzungen des Bebauungsplanes kommen 

allen Schutzgütern des Hochwasserrisikomanagements zugute. Mit den Maßnahmen wird die Er-

reichung der Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 und 2.4 unterstützt. 

Tabelle 15: Umsetzung des Maßnahmentyps F02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F02-01 
Flächennutzungspläne      

Gemeinde 29 90 10 6 
92 

sonstiger Verband7 0 6 0 0 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

F02-02 
Bebauungspläne      

Gemeinde 106 32 2 6 95 

      

5.4.3 F03 Rechtliche Sicherung der Überschwemmungsgebiete 

Als Überschwemmungsgebiete werden gemäß § 76 WHG mindestens diejenigen Gebiete festge-

setzt, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, sowie die 

zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete. Die Festsetzung als Über-

schwemmungsgebiet erfolgt durch die obere Wasserbehörde (Bezirksregierung) und bewirkt Rest-

riktionen und Beschränkungen für die Nutzung dieser Gebiete, die in § 78 WHG geregelt sind. 

Insbesondere betrifft dies die Siedlungstätigkeit, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

                                                      

7 Gemeint ist hier die Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr, die im Jahr 2005 von den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen gegründet wurde (Städteregion Ruhr 2014). Ziel ist zu-
künftig die Überleitung des im Jahr 2010 in Kraft getretenen Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) in einen Ge-
meinsamen Flächennutzungsplan (GFNP). 
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und Veränderungen der Erdoberfläche sowie die Umwandlung von Grün- in Ackerland und von 

Auwald in andere Nutzungen. 

Bei vorhandenen festgesetzten Überschwemmungsgebieten wird auf Grundlage der aktuellen 

Hochwassergefahrenkarten geprüft, ob eine Anpassung der bestehenden Festsetzungen erforder-

lich ist. Für Bereiche ohne festgesetzte Überschwemmungsgebiete erfolgt die vorläufige Siche-

rung bzw. die Festsetzung auf Grundlage der aktuellen Hochwassergefahrenkarten. 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt fortlaufend durch die Bezirksregierungen als Obere Was-

serbehörden in der gesamten Flussgebietseinheit Rhein NRW. 

Die Maßnahme kommt allen Schutzgütern zugute und trägt zur Erreichung der Ziele 1.1 und 1.2 

bei. 

In den Regierungsbezirken wurden die noch nicht festgesetzten Überschwemmungsgebiete ge-

mäß § 76 Absatz 3 WHG vorläufig gesichert.  

Ausführliche und aktuelle Informationen zu Überschwemmungsgebieten, vorläufiger Sicherung 

und (laufenden) Festsetzungsverfahren können bei den Bezirksregierungen unter den folgenden 

Links aufgerufen werden: 

Bezirksregierung Arnsberg:  

¶ www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/ueberschwemmungsgebiete/ausweisung

_ueberschwemm/index.php 

Bezirksregierung Detmold:  

¶ www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_

Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/040_Ueberschwemmungsgebiete/index.php  

Bezirksregierung Düsseldorf: 

¶ www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/Ueberschwemmungsgebiete.html  

Bezirksregierung Köln:  

¶ www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/

hochwasserschutz/ueberschwemmungsgebiete/index.html  

Bezirksregierung Münster:  

¶ www.bezreg-muenster.de/HWRM  

5.4.4 F04 Anpassung der Flächennutzung an HW-Risiken 

5.4.4.1 Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich (F04-01) 

Das Schadenspotenzial bei Hochwasserereignissen liegt insbesondere in den Sach- und Vermö-

genswerten im Siedlungsbereich. Die Höhe dieser Schadenspotenziale verändert sich je nach Dy-

namik der Siedlungsentwicklung. Die Trends zur Alterung der Gesellschaft und zum Bevölke-

rungsrückgang in einigen Regionen führen zunehmend zu Leerstand und Kommunen müssen sich 

dann mit Strategien zur Bewältigung von Schrumpfungsprozessen zumindest in Teilen ihrer Sied-

lungsgebiete auseinandersetzen. Unter Umständen lassen sich solche Prozesse gezielt nutzen, 

um Schadenspotenziale in gefährdeten Siedlungsbereichen langfristig durch Nutzungsänderungen 

zu reduzieren. In Kommunen, in denen in den kommenden Jahren die Gestaltung und Steuerung 

von Schrumpfungsprozessen angegangen wird, sollte der Aspekt der Reduzierung von Scha-

denspotenzialen in hochwassergefährdeten Bereichen in die Gesamtstrategie einfließen. 

Bei bereits verbindlichen Bebauungsplänen sind evtl. planungsschadensrechtliche Ansprüche 

nach §§ 39 ff. BauGB besonders zu berücksichtigen und in die Abwägung einzubeziehen. Das 

Planungsschadensrecht gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Entschädigung für die Fälle, 

in denen durch Änderung oder Aufhebung der Festsetzung eines Bebauungsplans die Bebaubar-

keit eines Grundstücks eingeschränkt oder aufgehoben wird. 

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/ueberschwemmungsgebiete/ausweisung_ueberschwemm/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/ueberschwemmungsgebiete/ausweisung_ueberschwemm/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/040_Ueberschwemmungsgebiete/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/040_Ueberschwemmungsgebiete/index.php
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/Ueberschwemmungsgebiete.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasserschutz/ueberschwemmungsgebiete/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasserschutz/ueberschwemmungsgebiete/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/HWRM


Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

66 

Eine Nutzungsänderung in Siedlungsbereichen wirkt auf die Schutzgüter menschliche Gesundheit 

und wirtschaftliche Tätigkeiten und trägt zur Erreichung der Ziele 1.4, 2.4 und 2.5 bei. 

Tabelle 16: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F04-01 
Siedlungsbereich      

Gemeinde 3 15 4 4 
201 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 

 

5.4.4.2 Nutzungsanpassung in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft (F04-02, F04-03) 

Für eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung in der Landwirtschaft sind die fol-

genden Aspekte von besonderer Bedeutung: 

¶ Verminderung von Ertragsausfällen durch die angepasste Nutzung insbesondere hoch-

wassergefährdeter Flächen 

¶ Vorbereitung der Nachsorge, insbesondere der Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion bzw. landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Bei der Nachsorge auf landwirtschaftlichen Flächen sind u. a. Vorschriften des Futtermittel-, des 

Bau-, des Bodenschutz- und des Abfallrechts zu berücksichtigen.  

In anhängigen Flurbereinigungsverfahren wird, soweit möglich, die Verminderung von Erosions-

risiken als Aspekt bei der Neukonzeptionierung von Wegen berücksichtigt. Im Einzelfall besteht 

zudem die Möglichkeit, durch Ausweisung und Schaffung von Querstrukturen im Rahmen von 

Flurbereinigungsverfahren einen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz zu leisten. 

Eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft umfasst die 

Verminderung von Ertragsausfällen durch angepasste Bewirtschaftung in Auenbereichen. 

Bei der Umsetzung kann auf die im Landesforstgesetz NRW (LFoG) formulierten Grundpflichten 

der Waldbesitzer für eine nachhaltige und ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung zurückgegriffen 

werden (§§ 1a und 1b LFoG).  

Die Nachsorge in Bezug auf betroffene Flächen für die Produktion von Nahrungsmitteln dient ins-

besondere dem Schutzgut menschliche Gesundheit. Eine entsprechende Veränderung der Be-

wirtschaftung trägt zur Erreichung der Ziele 1.6, 2.4 und 4.1 bei. 

Die Nutzungsanpassung obliegt den einzelnen Land- und Forstwirten und kann im Rahmen der 

Hochwasserrisikomanagementplanung nicht im Einzelnen erfasst werden. Nachfolgend wird zu-

sammengefasst der derzeitige Stand und Trend zur Nutzungsanpassung in überschwemmungs-

gefährdeten Gebieten aufgrund von Angaben und Einschätzungen durch die Kreis-/Bezirksstellen 

der Landwirtschaftskammer und die Regionalforstämter bzw. weitere Akteure wiedergegeben. 
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Tabelle 17: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-02 und F04-03 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F04-02 
Landwirtschaft      

Bezirksregierung 0 7 0 0 

0 

Eigentümer 0 1 1 0 

Gemeinde 1 0 0 1 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 14 0 0 

Land 229 0 0 0 

Wasserverband 3 0 0 0 

F04-03 
Forstwirtschaft      

Bezirksregierung 0 7 0 0 

217 

Eigentümer 0 1 1 0 

Land 0 1 0 0 

Wasserverband 3 0 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

 

5.4.4.3 Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nutzung / Bewirtschaftung in der 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Flächenvorsorge (F04-04, F04-05, F04-99) 

Die Erstellung von Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nutzung und Bewirtschaf-

tung in der Landwirtschaft unterstützt die Beratung der Landwirte. Durch die Erstellung von Infor-

mationsmaterial zur Umsetzung einer hochwasserangepassten Nutzung/Bewirtschaftung in der 

Forstwirtschaft auf Landesebene wird die Beratung der Waldbesitzer unterstützt. 

Für eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung sind in der Landwirtschaft folgende 

Aspekte wichtig: 

¶ Verminderung von Ertragsausfällen durch die angepasste Nutzung insbesondere hoch-

wassergefährdeter Flächen 

¶ Vorbereitung der Nachsorge, insbesondere der Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Bei der Nachsorge auf landwirtschaftlichen Flächen sind u. a. Vorschriften des Futtermittel-, des 

Bau-, des Bodenschutz- und des Abfallrechts zu berücksichtigen.  

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

(MKULNV) wird zur Sensibilisierung der Landwirtschaft für diese Themen eine Informationsbro-

schüre zu möglichen Maßnahmen zur Verminderung des Hochwasserrisikos für den eigenen Be-

trieb / die eigenen Flächen einerseits und für die Unterlieger andererseits erstellen.  
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Eine hochwasserangepasste Nutzung und Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft umfasst insbe-

sondere die Verminderung von Ertragsausfällen durch angepasste Bewirtschaftung in Auenberei-

chen. 

Für die Zielgruppe Forstwirtschaft wird das MKULNV ebenfalls Informationsmaterial erarbeiten. 

Themen sind mögliche Maßnahmen zur Verminderung des Hochwasserrisikos unter Berücksichti-

gung der Durchgängigkeit von Bächen und Flüssen bei gleichzeitiger Verringerung rascher Was-

serableitung durch Gewässer sowie die Verbesserung des Wasserrückhalts durch vermehrte 

Wasserableitung in Waldflächen. 

Die Informationen zur Nachsorge und zum Umgang mit betroffenen Flächen für die Produktion 

von Nahrungsmitteln dienen insbesondere dem Schutzgut menschliche Gesundheit, die Vermin-

derung von Ertragsausfällen dient dem Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit. Eine entsprechende 

Veränderung der Bewirtschaftung trägt zur Erreichung der Ziele 1.6, 2.4 und 4.1 bei. 

Tabelle 18: Umsetzung des Maßnahmentyps F04-04, F04-05 und F04-99 in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F04-04 
Informationen Landwirtschaft      

Land 0 229 0 0 
0 

Wasserverband 3 0 0 0 

F04-05 
Informationen Forstwirtschaft      

Land 1 229 0 0 0 

F04-99 
Flächenvorsorge      

Gemeinde 0 2 1 0 
225 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

 

5.4.5 F05 Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte oder gefährdeter Nutzungen 

In Gebieten und auf Grundstücken, die häufig durch Hochwasser betroffen sind, kann die Verle-

gung bzw. Entfernung der gefährdeten Objekte und Nutzungen das Schadenspotenzial erheblich 

reduzieren. Auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten können Eigentümer und Nutzer von 

Grundstücken und Gebäuden Entscheidungen treffen, wie sie die Grundstücke nutzen und wohin 

ggf. gefährdete Objekte verlagert werden können. Diese Entscheidungen verlangen im Einzelfall 

eine sorgfältige Abwägung der möglichen wirtschaftlichen Schäden im Hochwasserfall gegenüber 

den Kosten einer Verlagerung. 

Die Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte und Nutzungen wirkt insbesondere für die 

Schutzgüter menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Tätigkeit und trägt zur Erreichung der 

Ziele 1.4, 1.5, 2.4 und 2.5 bei. 

Die Entfernung und/oder Verlegung gefährdeter Objekte und Nutzungen wird durch die jeweiligen 

Eigentümer und Nutzer der Grundstücke umgesetzt und kann im Rahmen der Hochwasserrisiko-

managementplanung nicht im Einzelnen erfasst werden.  
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Tabelle 19: Umsetzung des Maßnahmentyps F05 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko-  
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

F05-01 
Umsiedlung      

Gemeinde 1 1 0 0 227 

F05-02 
Umorganisation      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 228 

F05-99 
Nutzungsaufgabe      

Wasserverband 0 1 0 0 228 

 

5.4.6 W01 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen nach 
WRRL und in Managementplänen der Natura 2000-Gebiete 

Sowohl die Maßnahmenprogramme nach WRRL als auch die Managementpläne für Natura 2000-

Gebiete zielen nicht auf eine Reduktion des Hochwasserrisikos ab, können aber einen Beitrag zur 

Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche und an den Gewässern leisten.  

Für viele Gewässer, die in der Vergangenheit auf minimale Platzansprüche reduziert wurden, 

werden derzeit im Rahmen der Umsetzung der WRRL Renaturierungen durchgeführt. Die Gewäs-

ser werden in einen naturnahen Zustand zurückgeführt mit entsprechenden Profilen und Raum für 

die Laufentwicklung. Damit können lokal kleinräumige Verbesserungen für den Hochwasserschutz 

insbesondere bei häufigen Hochwasserereignissen (HQ10 bis HQ20) erzielt werden. Großräumig 

bzw. für extreme Ereignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab, sie kann in Einzelfällen aber auch 

großräumig relevant sein. 

Aus den Bewirtschaftungsplänen nach WRRL kommen dabei insbesondere Maßnahmen zur Ver-

besserung der Gewässerstruktur infrage. Welche WRRL-Maßnahmen im Einzelfall im Entwurf des 

Hochwasserrisikomanagementplans berücksichtigt werden, entscheiden die Bezirksregierungen in 

einem Abstimmungsprozess mit den Bearbeitern der WRRL und dem jeweiligen Maßnahmenträ-

ger. Insbesondere wird dabei geprüft, welche WRRL-Maßnahmen sich positiv auf die Abflussspit-

ze (Reduktion des Abflusses) und/oder auf den Wasserspiegel (Reduktion des Wasserspiegels) 

auswirken und in absehbarer Zeit umgesetzt werden. Die Umsetzungszeiträume werden entspre-

chend der WRRL-Umsetzungsfahrpläne übernommen. Im Teileinzugsgebiet Emscher sind bei-

spielsweise alle Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie im Großprojekt "Emscher-Umbau" ent-

halten. Ziel ist hierbei vor allem die Trennung des Abwassers in Kanälen vom Gewässerlauf und 

der naturnahe Ausbau der Emscher und deren Nebengewässer. Weitere Informationen, welche 

WRRL-Maßnahmen einen solchen Beitrag zum Hochwasserrisikomanagement leisten können, 

sind in den als Hintergrundinformation hinterlegten Maßnahmenübersichten für jede Kommune un-

ter www.flussgebiete.nrw.de zu finden. 

In den Managementplänen der Natura 2000-Gebiete tragen Maßnahmen zur Extensivierung der 

Landnutzung und zur Verbesserung der Gewässermorphologie zum natürlichen Wasserrückhalt 

bei. Die Verbesserung des Wasserrückhalts senkt die Hochwassergefahr und damit das Hoch-

wasserrisiko für alle Schutzgüter. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Mit der Aufnahme der Maßnahmen aus Bewirtschaftungsplänen nach WRRL und Management-

plänen für Natura 2000-Gebieten (vgl. Anhang 3) wird die Anforderung aus § 75 Abs. 3 WHG 

i. V. m. Anhang I Nr. 4 HWRM-RL erfüllt, nach der u. a. die im Rahmen anderer Gemeinschafts-

rechtsakte (EG-Richtlinien) ergriffenen Hochwasserbekämpfungsmaßnahmen in die Hochwasser-

risikomanagementpläne aufzunehmen sind.  

Die Maßnahmen dienen allen Schutzgütern und tragen zur Erreichung des Ziels 2.1 bei. 

Auf eine weitergehende Darstellung der Maßnahmen in der Flussgebietseinheit Rhein wird hier 

verzichtet. Ausführliche Erläuterungen zum Maßnahmenprogramm nach WRRL finden sich unter 

www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Hauptseite. Eine ausführliche Darstellung der Maß-

nahmen für die Natura 2000-Gebiete findet sich unter www.naturschutzinformationen-

nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen. 

5.4.7 W02 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und entlang der 
Gewässer (außerhalb der Umsetzung der WRRL) 

5.4.7.1 Gewässer- und Auenrenaturierung (W02-01) 

Gewässer- und Auenrenaturierungen werden auch außerhalb der Umsetzung der WRRL durchge-

führt, z. B. als Ausgleichsmaßnahme bei Bauvorhaben. Die Gewässer werden in einen naturna-

hen Zustand zurückgeführt mit entsprechenden Profilen und Raum für die Laufentwicklung. Diese 

Maßnahmen zur Gewässer- und Auenrenaturierung können zur Verbesserung des natürlichen 

Wasserrückhalts in der Fläche und am Gewässer beitragen. Sie zielen in erster Linie auf die Ver-

besserung der Gewässerstruktur und des ökologischen Zustands des Gewässers ab. Damit kön-

nen aber auch lokal kleinräumige Verbesserungen für den Hochwasserschutz insbesondere bei 

häufigen Hochwasserereignissen (HQ5 bis HQ20) erzielt werden. Großräumig bzw. für extreme Er-

eignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab, sie kann in Einzelfällen aber auch großräumig rele-

vant sein. 

Eine Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche dient allen Schutzgütern. Die Maßnahmen 

tragen zur Erreichung des Ziels 2.1 bei. 

Tabelle 20: Umsetzung des Maßnahmentyps W02-01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W02-01 
Renaturierung      

Gemeinde 4 8 5 0 

205 Kreis/kreisfreie Stadt 2 2 0 0 

Wasserverband 1 4 3 0 

 

5.4.7.2 Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt in der Landwirtschaft und in der 
Forstwirtschaft sowie weitergehende Maßnahmen Wasserrückhaltung (W02-02, W02-
03, W02-99) 

Auch in der Land- und Forstwirtschaft können Beiträge zum natürlichen Wasserrückhalt geleistet 

werden. Entscheidend ist dabei die Art der Bewirtschaftung der Flächen.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Hauptseite
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen
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In der Landwirtschaft kommt hier insbesondere die Erosionsschutzverordnung vom 1.7.2010 (Ero-

sionsSchV) zum Tragen. Sie enthält Anforderungen zum Schutz des Bodens vor Erosion. Je nach 

Einstufung der landwirtschaftlichen Flächen hinsichtlich ihrer Erosionsgefährdung (drei Katego-

rien) sind entsprechende Maßnahmen zur Erosionsvermeidung durchzuführen. Damit werden 

Mindeststandards zur Erosionsvermeidung, wie z. B. die Vermeidung von Bodenabträgen durch 

standortangepasste Nutzung, umgesetzt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen nutzt das Instrument der Bodenordnung nach dem FlurbG durch 

den Einsatz gezielter Bodenordnungsverfahren im Rahmen des Landmanagements für den natür-

lichen Wasserrückhalt in der Fläche und für die Flächenbereitstellung für Maßnahmen des techni-

schen Hochwasserschutzes, z. B. Deiche. 

In der Forstwirtschaft können Kleinstrückhalte im Wald sowie ein angepasster Waldwegebau dazu 

beitragen, den Wasserabfluss zu verzögern und den natürlichen Wasserrückhalt zu verbessern. 

Bei der Umsetzung kann auf die im Landesforstgesetz NRW (LFoG) formulierten Grundpflichten 

der Waldbesitzer für eine nachhaltige und ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung zurückgegriffen 

werden (§§ 1a und 1b LFoG). Insbesondere in den Verordnungen für Schutzwälder nach § 49 

LFoG können Maßnahmen zum Schutz gegen Erosion und schädliches Abfließen von Nieder-

schlagswasser vorgesehen werden.  

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts trägt lokal kleinräumig zu Verbesserungen für 

den Hochwasserschutz insbesondere bei häufigen Hochwasserereignissen (HQ10 bis HQ20) bei. 

Großräumig bzw. für extreme Ereignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab. Eine Verbesserung 

des Wasserrückhalts in der Fläche dient allen Schutzgütern. Eine entsprechende Veränderung der 

Bewirtschaftung trägt zur Erreichung des Ziels 2.1 bei. 

Tabelle 21: Umsetzung der Maßnahmentypen W02-02, W02-03 und W02-99 in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W02-02 
Landwirtschaft      

Gemeinde 0 0 1 0 
0 

Land 229 0 0 0 

W02-99 
Weitergehende Maßnahmen 
Wasserrückhaltung      

Bezirksregierung 3 0 0 0 
224 

Gemeinde 0 2 0 0 

 

Für den Maßnahmentyp W02-03 gibt es derzeit keine Maßnahmen in der Flussgebietseinheit 

Rhein. 

5.4.8 W03 Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen 

Die Flächen in Talauen entlang der Flüsse und Bäche sind über die vergangenen Jahrzehnte viel-

fach bebaut und verändert worden. Mit dem Bau von Dämmen, Mauern und Aufschüttungen sind 

große Teile des ursprünglich vorhandenen Retentionsraums verloren gegangen. In der Folge ha-
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ben sich die Hochwassergefahren entlang dieser Flüsse verschärft bei einem gleichzeitigen An-

stieg der Schadenspotenziale in den Siedlungsbereichen. 

Die Sicherung und ï wo möglich ï Reaktivierung von Retentionsräumen hat daher eine hohe Be-

deutung für die Verringerung von Hochwasserrisiken und die Vermeidung eines weiteren Anstiegs 

der Schadenspotenziale. Die noch vorhandenen potenziellen Retentionsräume müssen in die 

Überschwemmungsgebiete (wieder) eingebunden werden. Geeignete Maßnahmen sind z. B. die 

Rückverlegung oder Absenkung von Deichen, die Beseitigung von Aufschüttungen oder der An-

schluss retentionsrelevanter Bereiche. Auch die Gewässerentwicklung zu Sekundärauen stellt die 

Funktion von Retentionsräumen wieder her.  

Ergänzend wirken verschiedene Maßnahmentypen zur Sicherung vorhandener Retentionsräume, 

z. B. in der räumlichen Planung (vgl. Maßnahmentypen F01 und F02), die Festsetzung als Über-

schwemmungsgebiete (vgl. Maßnahmentyp F03) oder die Renaturierung von Gewässern (vgl. 

Maßnahmentyp W02). 

Die Maßnahmen zur Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen dienen allen Schutzgü-

tern des Hochwasserrisikomanagements und tragen zur Erreichung der Ziele 1.1 und 2.1 bei. 

Tabelle 22: Umsetzung des Maßnahmentyps W03 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W03-01 
Rückbau Deiche      

Gemeinde 0 1 0 0 

224 Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 

Wasserverband 0 1 2 0 

W03-02 
Beseitigung Aufschüttungen      

Gemeinde 0 4 0 0 
224 

Wasserverband 0 1 0 0 

W03-03 
Retention      

Gemeinde 3 6 0 1 

217 Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 

Wasserverband 0 1 1 0 

W03-04 
Sekundärauen      

Gemeinde 1 1 0 1 
225 

Wasserverband 0 1 0 0 

W03-99-a 
Prüfung Retentionsraum-
potenzial      

Gemeinde 0 4 0 0 
210 

Wasserverband 0 17 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W03-99-b 
Sicherung/Schaffung von  
Retentionsraum       

Gemeinde 2 3 1 0 
210 

Kreis/kreisfreie Stadt 14 0 0 0 

 

5.4.9 W04 Regenwassermanagement 

Das Ziel eines kommunalen Regenwassermanagements ist, das Wasser möglichst lange in der 

Fläche zurückzuhalten. Ein wesentliches Element zur Umsetzung des Regenwassermanagements 

sind kommunale Satzungen (insbesondere Bebauungspläne), in denen rechtsverbindliche Festle-

gungen im Hinblick auf die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung bei Neubauten getroffen 

werden, z. B. zur Versickerung oder zur ortsnahen Einleitung von Regenwasser in Oberflächen-

gewässer. Die Pflicht zur dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser ist in § 55 Abs. 2 

WHG und § 51a LWG geregelt. Ein weiteres Element zur Umsetzung des Regenwassermanage-

ments sind gesplittete Abwassergebühren, die einen finanziellen Anreiz zur Flächenabkopplung 

oder Entsiegelung schaffen. 

Kommunale Entsiegelungskonzepte und -programme dienen in erster Linie dem Ziel, den Flä-

chenverbrauch zu reduzieren und Bodenfunktionen wieder herzustellen. Gleichzeitig wird die Ge-

fahr der Überlastung technischer Anlagen wie z. B. Kläranlagen verringert. Durch die Verringerung 

des Oberflächenabflusses wird die Hochwassergefahr vermindert. Entsiegelungskonzepte können 

kombiniert werden mit der Anwendung des Rückbau- und Entsiegelungsgebots nach § 179 

BauGB. 

Mit Maßnahmen des Regenwassermanagements können lokal kleinräumige Verbesserungen für 

den Hochwasserschutz insbesondere bei häufigen Hochwasserereignissen erzielt werden. Groß-

räumig bzw. für extreme Ereignisse nimmt die Wirkung in der Regel ab. Die Maßnahmen zielen 

auf die Reduktion der Hochwassergefahren, insbesondere von häufigen Hochwasserereignissen, 

ab und dienen damit allen Schutzgütern. Mit den Maßnahmen wird die Erreichung des Ziels 2.1 

unterstützt. 

Tabelle 23: Umsetzung des Maßnahmentyps W04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W04-01 
Entsiegelungskonzepte      

Gemeinde 2 2 2 1 
221 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

W04-02 
Regenwassermanagement      

Gemeinde 12 14 2 4 

181 
Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 0 0 

Versorger 1 0 0 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

W04-99 
Weitere Maßnahmen  
Regenwassermanagement      

Gemeinde 1 2 0 0 
225 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 

 

5.4.10 T01 Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasserschutz und Planung von 
Einzelmaßnahmen 

Die Maßnahme umfasst die Erarbeitung von Konzepten für den technischen Hochwasserschutz 

und die Planung einzelner Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die ent-

sprechend schutzwürdigen Bereiche. Gemäß der HWRM-RL liegen die Schwerpunkte der Hoch-

wasserrisikomanagementplanung auf der Verringerung potenzieller hochwasserbedingter Folgen 

für die Schutzgüter und auf nicht-baulichen Maßnahmen der Hochwasservorsorge. Maßnahmen 

des technischen Hochwasserschutzes sollen ergänzend dort eingesetzt werden, wo andere Maß-

nahmen bereits ausgeschöpft sind und nicht ausreichen, um das Hochwasserrisiko auf ein akzep-

tables Maß zu verringern. Bei der Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte sind daher nicht-

technische Maßnahmen ebenso zu berücksichtigen wie technische Hochwasserschutzmaßnah-

men. 

Die finanzielle Förderung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes ist in den För-

derrichtlinien für Hochwasserschutz und Gewässerausbau des Landes NRW erläutert 

(https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-und-wasser/gewaesser-eu-

wrrl/hochwasser). 

Der technisch-infrastrukturelle Hochwasserschutz wirkt in der Regel für alle Schutzgüter und trägt 

zur Erreichung der Ziele 1.7 und 2.6 bei. 

https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-und-wasser/gewaesser-eu-wrrl/‌hochwasser
https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-und-wasser/gewaesser-eu-wrrl/‌hochwasser
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Tabelle 24: Umsetzung des Maßnahmentyps T01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T01-01 
Integrierte Konzepte      

Bezirksregierung 0 0 0 1 

158 

Gemeinde 3 36 7 2 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 14 1 0 

Versorger 0 1 0 0 

sonstiger Verband 0 1 0 0 

Wasserverband 3 10 1 0 

T01-02 
Einzelmaßnahmen      

Eigentümer 0 1 0 0 

188 

Firma 0 0 1 0 

Gemeinde 1 13 4 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 4 0 1 

Wasserverband 1 23 1 0 

 

5.4.11 T02 Umsetzung bereits bestehender Konzepte und von Einzelmaßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes 

Die Umsetzung bestehender Konzepte und bereits geplanter Einzelmaßnahmen baut auf die 

Maßnahme T01 auf. Auch hier gilt, dass Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes dort 

ergänzend eingesetzt werden sollen, wo andere Maßnahmen bereits ausgeschöpft sind und nicht 

ausreichen, um das Hochwasserrisiko auf ein akzeptables Maß zu verringern. 

Das Land NRW wird den Ausbau des Hochwasserschutzes in NRW weiter vorantreiben und hat 

dazu am 31.10.2014 mit der Bezirksregierung Düsseldorf und den Deichverbänden und Kommu-

nen im Regierungsbezirk Düsseldorf einen Sanierungsplan für Rheindeiche verabredet. Bis Ende 

2025 sollen alle Hochwasserschutzanlagen am Rhein von Düsseldorf bis Emmerich an die heuti-

gen technischen Regeln angepasst werden, bei denen das nach derzeitigem Kenntnisstand not-

wendig ist (MKULNV 2014e). 

Der technisch-infrastrukturelle Hochwasserschutz wirkt in der Regel für alle Schutzgüter und trägt 

zur Erreichung der Ziele 1.7 und 2.6 bei. 
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Tabelle 25: Umsetzung des Maßnahmentyps T02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T02-01 
Konzepte HRB und Stauanlagen      

Bezirksregierung 0 1 0 0 

220 
Gemeinde 0 5 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 0 1 

Wasserverband 0 2 0 0 

T02-02 
Konzepte Schutzeinrichtungen      

Eigentümer 0 1 0 0 

219 Gemeinde 3 7 0 0 

Wasserverband 1 0 0 0 

T02-03 
Einzelmaßnahmen HRB und 
Stauanlagen      

Gemeinde 1 7 1 0 

212 Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 1 0 

Wasserverband 2 2 0 0 

T02-04 
Einzelmaßnahmen Schutzein-
richtungen      

Firma 1 0 1 0 

195 
Gemeinde 6 5 2 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 2 0 

Wasserverband 1 1 18 0 

 

5.4.12 T03 Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur 
Hochwasserrückhaltung 

Der Maßnahmentyp T03 umfasst die Unterhaltung und Optimierung der bestehenden technischen 

Hochwasserschutzeinrichtungen zur Hochwasserrückhaltung (Hochwasserrückhaltebecken, Tal-

sperren etc.). Die Unterhaltung der Anlagen obliegt dem jeweiligen Betreiber. Die Unterhaltungs-

pflichten ergeben sich aus § 106 LWG (Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken). 

Während mit der Unterhaltung die bestehende Leistungsfähigkeit der Anlagen erhalten wird, zielt 

die Optimierung auf eine Verbesserung der Wirksamkeit der Einrichtungen ab. Auch die Notwen-

digkeit einer Anpassung an neue Anforderungen, z. B. bedingt durch den Klimawandel, sollte re-

gelmäßig geprüft werden.  

Die Unterhaltung und Optimierung der Anlagen stellt deren Funktionsfähigkeit sicher bzw. verbes-

sert sie. Die Wirkungen umfassen alle Schutzgüter und unterstützen die Erreichung des Ziels 2.6. 
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Tabelle 26: Umsetzung des Maßnahmentyps T03 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

T03-01 
Unterhaltung HRB und Stauan-
lagen      

Bezirksregierung 16 0 0 0 

135 
Gemeinde 9 7 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 18 2 0 0 

Wasserverband 66 11 0 1 

 

5.4.13 T04 Unterhaltung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur Hochwasserabwehr 

Der Maßnahmentyp T04 umfasst die Unterhaltung der bestehenden technischen Hochwasser-

schutzeinrichtungen zur Hochwasserabwehr (Deiche, Dämme etc.) sowie deren Überwachung. 

Die Unterhaltung der Anlagen obliegt demjenigen, der die Anlagen errichtet hat. Die Unterhal-

tungspflichten ergeben sich aus § 107 LWG (Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen). 

Auch die Notwendigkeit einer Anpassung an neue Anforderungen, z. B. bedingt durch den Klima-

wandel, sollte regelmäßig geprüft werden.  

Die Unterhaltung der Anlagen stellt deren Funktionsfähigkeit sicher bzw. verbessert sie. Die Wir-

kungen umfassen alle Schutzgüter und unterstützen die Erreichung des Ziels 2.6. 

Tabelle 27: Umsetzung des Maßnahmentyps T04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikoge- 
wässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

T04-01 
Unterhaltung Schutzeinrichtun-
gen      

Bezirksregierung 58 36 0 0 

0 

Firma 3 3 0 0 

Gemeinde 32 14 1 2 

Kreis/kreisfreie Stadt 17 4 0 0 

Land 0 229 0 0 

Wasserverband 55 1 0 0 
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5.4.14 T05 Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte 

Die Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte im Rahmen der Gewässerunterhaltung dient 

dazu, ungewollte Störungen des Wasserabflusses frühzeitig zu entdecken und zu beseitigen. So 

können Verklausungen und Rückstau bei Hochwasser vermieden werden. 

Die Pflicht zur Gewässerunterhaltung obliegt gemäß § 91 LWG für Gewässer I. Ordnung dem 

Land und für Gewässer II. Ordnung sowie für sonstige Gewässer den Gemeinden. Für Bun-

deswasserstraßen liegt die Unterhaltungspflicht beim Bund. Gemäß § 91 Abs. 1a LWG kann die 

Gemeinde diese Pflicht auf eine von ihr nach § 114a der Gemeindeordnung errichtete Anstalt des 

öffentlichen Rechts übertragen. Gemäß § 91 Abs. 3 LWG treten die Wasserverbände an die Stelle 

der Gemeinden, wenn sie nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe ha-

ben. 

Mit Runderlass vom 18.03.2010 hat das MKULNV die ĂRichtlinie f¿r die Entwicklung naturnaher 

Fließgewässer in NRW ï Ausbau und Unterhaltungñ als allgemein anerkannte Regel der Technik  

bekanntgegeben und zur verbindlichen Anwendung eingeführt. Darin wird unter dem Aspekt Aus-

bau und Unterhaltung beschrieben, wie Ănaturnahe FlieÇgewªsser gesch¿tzt und strukturell beein-

trächtigte Fließgewässer möglichst naturnah weiterentwickelt werden können, ohne dabei Aspekte 

wie den ordnungsgemäßen Abfluss, den Hochwasserschutz sowie die angrenzenden Flächennut-

zungen zu vernachlªssigenñ. Die Richtlinie kann beim LANUV unter folgendem Link heruntergela-

den werden: www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/60007.pdf.  

Die Maßnahme dient allen Schutzgütern und trägt zur der Erreichung der Ziele 1.1 und 2.2 bei. 

Tabelle 28: Umsetzung des Maßnahmentyps T05 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T05-99-a 
Weitergehende Kontrolle und 
Freihaltung      

Eigentümer 0 1 0 0 

205 
Gemeinde 1 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 14 5 0 0 

Wasserverband 2 1 0 0 

T05-99-b 
Technische Einrichtungen      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
224 

Wasserverband 4 1 0 0 

T05-99-c 
Information von Anliegern      

Gemeinde 1 2 0 0 226 

 

http://www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/60007.pdf
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

T05-01 
Regelmäßige Kontrolle 
(z.B. Gewässerschau)      

Bezirksregierung 20 0 0 0 

125 
Gemeinde 9 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 70 0 0 0 

Wasserverband 26 0 0 0 

T05-02 
Freihaltung Abflussquer-
schnitte      

Bezirksregierung 15 0 0 0 

19 

Firma 4 0 0 0 

Gemeinde 74 3 0 5 

Kreis/kreisfreie Stadt 12 1 0 0 

Wasserverband 133 2 0 1 

Bund 47 0 0 0 

 

5.4.15 T06 Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL 

An Stellen, die aufgrund vergangener Ereignisse oder Berechnungen als kritisch erkannt sind, 

können gezielte bauliche Maßnahmen die Abflusskapazität erhöhen. Dazu gehören die Aufwei-

tung von Abflussquerschnitten, die Vergrößerung von Durchlässen oder auch der Umbau von 

Brücken. Wenn solche Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, sollten jeweils die Ziele der 

WRRL einbezogen werden. Zu berücksichtigen sind bei der Planung und Umsetzung auch die 

Wirkungen der Maßnahmen für die Unterlieger. 

Die Maßnahmen tragen zur lokalen Reduktion der Hochwassergefahren bei und dienen damit al-

len Schutzgütern. Mit den Maßnahmen wird die Erreichung des Ziels 2.2 unterstützt. 
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Tabelle 29: Umsetzung des Maßnahmentyps T06 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T06-01 
Aufweitung  
Abflussquerschnitte      

Eigentümer 0 0 1 0 

204 
Gemeinde 3 9 5 1 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Wasserverband 6 2 1 0 

T06-02 
Durchlässe      

Eigentümer 0 1 0 0 

212 

Firma 0 1 0 0 

Gemeinde 3 10 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 1 0 

Wasserverband 0 2 1 0 

T06-03 
Brücken      

Gemeinde 3 5 1 0 
219 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 

 

5.4.16 T07 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Maßnahmen am und im Kanalnetz können zur Verringerung von Abflussspitzen beitragen und 

Hochwassergefahren aus dem Kanalbereich reduzieren. Der Bau und Ausbau von Stauraumkanä-

len und Entlastungsanlagen gehört hier ebenso dazu wie die Berücksichtigung der Rückstauprob-

lematik durch den Einbau entsprechender Großarmaturen. In der Regel haben diese Maßnahmen 

Auswirkungen auf das HQhäufig. In Einzelfällen (z. B. im Emschergebiet) gibt es Planungen von 

Regenrückhaltebecken hinter Entlastungsbauwerken, die auch eine Hochwasserschutzwirkung bis 

HQ50 haben. Maßnahmen wie z. B. Rückstauklappen haben für rückwärtige Einzugsgebiete oder 

Poldergebiete deutliche Auswirkungen und werden z. B. im Emschergebiet auf das HQextrem be-

messen. 

Die Maßnahmen tragen zur lokalen Reduktion der Hochwassergefahren bei und dienen damit al-

len Schutzgütern. Mit den Maßnahmen wird die Erreichung des Ziels 2.3 unterstützt. 
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Tabelle 30: Umsetzung des Maßnahmentyps T07 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T07-01 
Stauraumkanäle      

Gemeinde 11 9 2 0 

205 
Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

Wasserverband 1 0 0 0 

T07-02 
Rückstauschutz      

Firma 0 1 0 0 

207 
Gemeinde 9 5 1 3 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 2 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

T07-99-a 
Kanalisation und Abwasserbe-
handlungsanlagen      

Gemeinde 0 4 0 0 

221 Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

T07-99-b 
Technische Einrichtung zum 
Regenwassermanagement      

Gemeinde 1 0 1 0 

225 Versorger 1 0 0 0 

Wasserverband 0 1 0 0 

 

5.4.17 T08 Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an Infrastruktureinrichtungen 

5.4.17.1 Durchführung von Objektschutzmaßnahmen an bestehenden 
Gebäuden/Infrastruktureinrichtungen sowie Überprüfung der Hochwassersicherheit 
betroffener Gebäude/Einrichtungen und vertiefte Analyse des Hochwasserrisikos (T08-
01, T08-02, T08-99) 

Mit Objektschutzmaßnahmen an bestehenden Bauwerken kann individuell eine Reduzierung des 

Schadenspotenzials erreicht werden. Die Nachrüstung von Gebäuden umfasst z. B. die Herstel-

lung hochwassersicherer Kellerbereiche, generelle Maßnahmen gegen eindringendes Wasser und 

Vorsorgemaßnahmen im Gebäude.  

Objektschutzmaßnahmen an Infrastruktureinrichtungen zielen insbesondere darauf ab, dass die 

betroffene Infrastruktur auch im Hochwasserfall einsatzbereit ist.  
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Maßnahmen des Objektschutzes werden jeweils von den einzelnen Betroffenen im Rahmen der 

Eigenvorsorge individuell geplant und durchgeführt. Eine zentrale und systematische Erfassung 

dieser Maßnahmen findet nicht statt; ihre Dokumentation kann daher nicht flächendeckend erfol-

gen, sondern nur z. B. aus der Ortskenntnis kommunaler Vertreter stammende Informationen be-

inhalten.  

Maßnahmen des Objektschutzes wirken insbesondere für die Schutzgüter menschliche Gesund-

heit und wirtschaftliche Tätigkeit und tragen zur Erreichung des Ziels 2.3 bei. 

Tabelle 31: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-01, T08-02 und T08-99 in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T08-01 
Objektschutz Gebäude      

Eigentümer 0 7 0 0 

212 

Firma 2 2 0 0 

Gemeinde 1 5 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

Wasserverband 0 1 0 0 

T08-02 
Objektschutz Infrastruktur      

Eigentümer 0 2 0 0 

197 

Gemeinde 2 6 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 15 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

sonstiger Verband 1 0 0 0 

Wasserverband 0 14 0 0 

T08-99-a 
Überprüfung der Hochwasser-
sicherheit betroffener Gebäu-
de/Einrichtungen 

     

Gemeinde 0 2 0 0 

210 Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 1 0 

Wasserverband 17 0 0 0 

T08-99-b 
Vertiefte Analyse Hochwasser-
risiko      

Gemeinde 1 3 0 0 
225 

Land 0 1 0 0 
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5.4.17.2 Informationsmaterial für Bevölkerung und Wirtschaft mit Anleitungen zur Eigenvorsorge 
(T08-03) 

Durch die Veröffentlichung von Hochwassergefahren- und -risikokarten werden die Bevölkerung 

und Wirtschaftsunternehmen über mögliche Risiken für ihre Grundstücke und Gebäude informiert. 

Damit sie in der Lage sind, eine wirksame Eigenvorsorge zu ergreifen, sind weitere Informationen 

notwendig. Diese Informationen sollen dabei helfen, die eigene Situation richtig zu interpretieren 

und die Möglichkeiten zur Eigenvorsorge aufzeigen. Sie sollten möglichst zielgruppenorientiert er-

folgen.  

Themen für entsprechendes Informationsmaterial sind: 

¶ Eigenvorsorge, z. B. durch Objektschutz, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. 

deren Ersatz 

¶ Verhaltensvorsorge, z. B. durch private Notfallvorbereitungen bzw. private/betriebs- oder 

objektspezifische Alarm- und Einsatzpläne einschließlich der Kenntnisse über die vorge-

sehene Art der Warnung 

¶ Nachsorge, z. B. Informationen über die Gebäudestatik, Materialien für die Reinigung 

¶ Versicherung bzw. Bildung von Rücklagen 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung des Ziels 2.3 bei. 

Tabelle 32: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-03 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021 bis 2027 nach 2027 

T08-03 
Eigenvorsorge      

Gemeinde 9 101 1 0 
95 

Kreis/kreisfreie Stadt 3 23 0 0 

 

5.4.17.3 Informationsmaterial für Ver- und Entsorger (T08-04) 

Die Hochwassergefahrenkarten enthalten wichtige Informationen für die landesweit tätigen Unter-

nehmen der Energieversorgung und Telekommunikation. 

Die Informationen aus den Gefahrenkarten sollten insbesondere in die Planung, den Bau und den 

Betrieb der Netzinfrastrukturen einfließen. Darüber hinaus sind die Energieversorger und Tele-

kommunikationsunternehmen in die jeweilige Katastrophenschutzplanung einzubinden. 

Im Zuge der Umsetzung des HWRM-Plans wird seitens des MKULNV geprüft, welcher Informati-

onsbedarf bei den landesweit tätigen Ver- und Entsorgern vorhanden ist und wie darauf reagiert 

werden kann. 

Die Maßnahme hat Wirkungen für alle Schutzgüter, sie trägt zur Erreichung des Ziels 2.3 bei. 
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Tabelle 33: Umsetzung des Maßnahmentyps T08-04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

T08-04 
Ver- und Entsorger      

Gemeinde 4 7 1 0 

0 Kreis/kreisfreie Stadt 0 13 0 0 

Land 0 0 229 0 

 

5.4.18 V01 Umsetzung baulicher Anpassungen und Nutzungsanpassungen an 
Hochwasserrisiken 

Bei baulichen Maßnahmen in hochwassergefährdeten Bereichen gibt es technische und nicht-

technische Möglichkeiten zur Anpassung an Hochwasserrisiken. Neben der Verwendung entspre-

chender Baumaterialien und der Abdichtung z. B. von Kellern können auch durch die Gestaltung 

der Gebäude und Nutzungsverteilung innerhalb der Gebäude Schadenspotenziale vermieden 

werden. Dazu gehört beispielsweise der Verzicht auf einen Keller, die Höherlegung des Erdge-

schosses oder die Unterbringung empfindlicher Nutzungen und Installationen in den oberen 

Stockwerken.  

Eine Erfassung solcher Maßnahmen erfolgt bisher nicht flächendeckend und zentral. Zur Doku-

mentation können hier nur einzelne Informationen, z. B. aus der Ortskenntnis kommunaler Vertre-

ter, aufgenommen werden. 

Maßnahmen baulicher Anpassungen und der Anpassung von Nutzungen wirken insbesondere für 

die Schutzgüter menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Tätigkeit und tragen zur Erreichung 

der Ziele 1.3, 1.4, 2.3 und 2.4 bei. 

Tabelle 34: Umsetzung des Maßnahmentyps V01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V01-01 
Bestehende Gebäude      

Eigentümer 0 2 0 0 

196 Gemeinde 0 25 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 21 0 1 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V01-02 
Neue Gebäude      

Gemeinde 14 5 0 0 
194 

Kreis/kreisfreie Stadt 19 0 0 0 

V01-03 
Nutzungsanpassung      

Eigentümer 0 1 0 0 

224 Firma 0 1 0 0 

Gemeinde 0 3 0 0 

 

5.4.19 V02 Beratung und Überwachung zur Bauvorsorge 

5.4.19.1 Informationsmaterial für Regional- und Bauleitplanung (V02-01) 

Mit der Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes in die Regionalplanung und in die 

Bauleitplanung können wichtige Beiträge zur Flächenvorsorge und zur Verminderung von Risiken 

und Schadenspotenzialen geleistet werden. 

Die Erstellung von Informationsmaterialen für die Regional- und Bauleitplanung unterstützt die 

Regionalplanungsstellen und die Kommunen in der Umsetzung dieser Aufgaben (Maßnahmenty-

pen F01 und F02). Bei der Erstellung des Informationsmaterials werden die Rechtsgrundlagen des 

Bundes und des Landes NRW ebenso berücksichtigt wie die aktuellen fachlichen Grundlagen und 

Erfahrungen aus der Planungspraxis. 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 1.3, 1.4, 2.3 und 2.4 

bei.  

Tabelle 35: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V02-01 
Information Regional- und 
Bauleitplanung      

Gemeinde 0 3 0 0 
225 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
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5.4.19.2 Informationsmaterial und Fortbildung für MitarbeiterInnen in 
Baugenehmigungsbehörden (V02-02) 

Die Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Baugenehmigung sowie die zielgerichtete Be-

ratung von Bauwilligen leisten wichtige Beiträge zur Vermeidung neuen Schadenspotenzials in ge-

fährdeten Gebieten. Mit der Erstellung von entsprechendem Informationsmaterial sowie der 

Durchführung von Fortbildungen und Schulungen werden die unteren Baurechtsbehörden bei der 

Umsetzung dieser Aspekte unterstützt. 

Themenschwerpunkte für die Erstellung der Informationsmaterialien sind 

¶ Handlungsvorgaben und Checklisten für die Erteilung und den Vollzug von Baugenehmi-

gungen 

¶ Informationen zu wassergefährdenden Stoffen in Betrieben und Haushalten 

¶ Informationen zu Möglichkeiten des hochwasserangepassten Bauens und deren Umset-

zung in der Beratung Bauwilliger 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 1.3, 1.4, 2.3 und 2.4 

bei.  

Tabelle 36: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V02-02 
Information Baugenehmi-
gungsbehörden      

Bezirksregierung 59 0 0 0 

147 Gemeinde 0 3 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 22 0 0 

 

5.4.19.3 Hinweise und Auflagen bei Baugenehmigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Information 
sowie Vorhaben in Deichschutzzonen/ÜSG (V02-03, V02-99) 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen 

gemäß § 78 WHG untersagt. Dies gilt im Geltungsbereich eines rechtskräftigen oder in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplanes ebenso wie im unbeplanten Innenbereich und im Außenbereich. 

Die zuständigen Behörden können unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. § 78 Abs. 2 WHG) 

Ausnahmen genehmigen.  

Außerhalb der festgesetzten Überschwemmungsgebiete sind Hinweise zum hochwasserange-

passten Bauen in Baugenehmigungen sinnvoll für Standorte in überschwemmungsgefährdeten 

Gebieten, d. h. solchen Standorten, die außerhalb der HQ100-Linie (bzw. des festgesetzten Über-

schwemmungsgebietes), aber innerhalb der HQextrem-Linie liegen.  

Im ersten Fall (Ausnahmegenehmigung im festgesetzten Überschwemmungsgebiet) muss gemäß 

§ 78 Abs. 3 Nr. 4 WHG das Bauvorhaben hochwasserangepasst ausgeführt werden. Aber auch im 

zweiten Fall (Bauvorhaben in überschwemmungsgefährdeten Gebieten) sollten bei der Planung 

und Umsetzung Schäden durch hochwasserangepasste Anlage und Bauweisen vorausschauend 

vermieden werden. Dies kann bereits durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan 

vorbereitet werden (vgl. Maßnahme F02-02, Kapitel 5.4.2).  
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Zur Sicherstellung einer hochwasserangepassten Bauweise bei Neu- und Umbauten in hochwas-

sergefährdeten Bereichen geben die Baugenehmigungsbehörden entsprechende Informationen 

an die Bauherren weiter (Informationen zur Eigenvorsorge, Objektschutz etc.) bzw. verhängen 

entsprechende Auflagen bei der Baugenehmigung. Auch Auflagen hinsichtlich der Nutzungsinten-

sität und Nutzungsverteilung (z. B. Untersagung der Wohnnutzung in Kellern) können potenzielle 

Risiken reduzieren. 

Für die Bauaufsicht sind in erster Linie die unteren Baurechtsbehörden zuständig. Die unteren 

Baurechtsbehörden werden bei der Umsetzung der Maßnahme durch die Erarbeitung bzw. Aktua-

lisierung von Informationsmaterial sowie Fortbildungen auf Landesebene (Maßnahme V02-02) un-

terstützt. 

Dieser Maßnahmentyp dient vor allem den Schutzgütern menschliche Gesundheit und wirtschaft-

liche Tätigkeiten. Indirekt kommt er aber auch den anderen Schutzgütern zugute. Die Maßnahme 

trägt zur Erreichung der Ziele 1.3, 1.4 und 2.3 bei. 

Tabelle 37: Umsetzung des Maßnahmentyps V02-03 und V02-99 in der Flussgebietseinheit 
Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V02-99-a 
Öffentlichkeitsarbeit und In-
formation      

Bezirksregierung 14 0 0 0 

210 Gemeinde 2 4 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 

V02-99-b 
Vorhaben in Deichschutzzo-
nen / ÜSG      

Bezirksregierung 69 36 0 0 
160 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V02-03 
Baugenehmigungen      

Bezirksregierung 14 0 0 0 

81 Gemeinde 78 16 0 5 

Kreis/kreisfreie Stadt 89 30 0 0 

 

5.4.20 V03 Beratung und Überwachung zum hochwasserangepassten Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen einschließlich deren Lagerung 

5.4.20.1 Information von Betrieben mit IVU-Anlagen über Hochwassergefahren und 
Verifizierung betrieblicher Aktivitäten sowie Überwachung der VAwS-Anlagen in 
Betrieben (V03-01, V03-02) 

IE-Anlagen (früher: IVU-Anlagen) unterliegen je nach Art des Betriebes und der daraus resultie-

renden Risiken für die Umwelt unterschiedlichen Pflichten. Nach der IE-Richtlinie (2010/75/EU) 

müssen die Mitgliedstaaten ein System von regelmäßigen Umweltinspektionen für bestimmte An-

lagen einführen. 

Das MKULNV hat dieses bereits mit dem Erlass vom 24.09.2012 umgesetzt und mit diesem Er-

lass Kriterien für die risikobasierte Planung von medienübergreifenden Umweltinspektionen für al-

le zu überwachenden Anlagen eingeführt. Aufgrund der grundsätzlichen Umweltrelevanz kommt 

den IE-Anlagen dabei eine hohe Priorität zu. Unter den standortbezogenen Kriterien ist die Lage in 

überschwemmungsgefährdeten Gebieten berücksichtigt, sodass Anlagen in überschwemmungs-

gefährdeten Gebieten grundsätzlich häufiger zu überwachen sind als andere Anlagen. 

F¿r Betriebsbereiche, die der ĂSeveso-Richtlinieñ (96/82/EG) unterliegen, gelten daneben auch die 

Anforderungen der Störfall-Verordnung (12. BImSchV). Für diese bestehen unter anderem beson-

dere Überwachungspflichten. Für Betriebsbereiche im Anwendungsbereich der Störfall-

Verordnung gilt die Technische Regel Anlagensicherheit ĂVorkehrungen und MaÇnahmen gegen 

Gefahrenquellen, Niederschläge und Hochwasserñ, die u. a. eine Gefahrquellenanalyse und eine 

Erarbeitung von Schutzkonzepten vorsieht. 

IE-Anlagen, aber auch andere gewerbliche und industrielle Anlagen, bestehen regelmäßig aus 

(Einzel-)Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Diese unterliegen zurzeit, wie 

z. B. auch Heizöllageranlagen, der Landes-ĂVerordnung ¿ber Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefªhrdenden Stoffen und ¿ber Fachbetriebe (VAwS)ñ. Die VAwS wird voraussichtlich in 2015 

durch die Bundes-ĂVerordnung ¿ber Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV)ñ abgelºst werden. 

Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird die AwSV die Vorgabe enthalten, 

dass Anlagen in festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten nur errichtet 

und betrieben werden dürfen, wenn wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser nicht abge-

schwemmt oder freigesetzt werden und auch nicht auf eine andere Weise in ein Gewässer oder 

eine Abwasserbehandlungsanlage gelangen können. Diese Anforderung bezieht sich zunächst 

auf Neuanlagen. Bei bestehenden Anlagen, die einer wiederkehrenden Prüfpflicht unterliegen, hat 

der Sachverständige bei der ersten Prüfung festzustellen, inwieweit die vorstehenden Anforderun-

gen erfüllt sind und seine Feststellung der zuständigen Behörde zusammen mit dem Prüfbericht 
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vorzulegen. Bei allen Anlagen kann die zuständige Behörde technische oder organisatorische An-

passungsmaßnahmen anordnen. 

Inhaltlich richtet sich die Überwachung der Anlagen nach den jeweiligen auch in den Genehmi-

gungsbescheiden festgelegten Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen des Umwelt-

rechts. Die Umweltbehörden unterstützen die Betriebe in ihrer Eigenvorsorge durch Beratung und 

Informationen über Hochwassergefahren auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten und ï 

soweit erforderlich ï durch die Verifizierung der betrieblichen Aktivitäten zur Hochwassergefah-

renabwehr. Diese Aktivitäten können bauliche wie auch organisatorische Maßnahmen umfassen. 

Die Maßnahmen zielen vor allem auf das Schutzgut Umwelt ab. Sie dienen durch die Vermeidung 

von Folgeschäden auch den anderen Schutzgütern. Die Maßnahmen tragen zur Erreichung der 

Ziele 1.4, 2.4, 3.1 und 4.1 bei. 

Tabelle 38: Umsetzung der Maßnahmentypen V03-01 und V03-02 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V03-01 
IVU-Anlagen      

Bezirksregierung 26 144 0 12 

42 Gemeinde 3 19 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 57 0 0 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V03-02 
VAwS/AwSV      

Bezirksregierung 72 39 0 12 

98 Gemeinde 2 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 25 13 0 0 

 

5.4.20.2 Erstellung von Informationsmaterial für Sachverständige VAwS (V03-03) und für 
Betreiber von Heizölverbraucheranlagen (V03-99) 

Die Sachverständigenorganisationen für die Überwachung der VAwS-Anlagen werden durch die 

jeweils zuständigen Behörden in den Bundesländern akkreditiert. In NRW ist das Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) die zuständige Behörde. 
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Das LANUV wird die Sachverständigenorganisationen bitten, für Anlagen in Hochwasserrisikoge-

bieten in Ergänzung zu ihren Prüfberichten auch eine Aussage zu treffen, ob von der betreffenden 

Anlage im Hochwasserfall eine Gefahr ausgehen kann. 

Das LANUV wird den Sachverständigenorganisationen entsprechendes Informationsmaterial zur 

Nutzung der Hochwassergefahrenkarten im Rahmen der Prüfungstätigkeit zur Verfügung stellen. 

Nach den derzeit geltenden Regelungen der VAwS und auch nach den zukünftigen Regelungen 

der AwSV sind eine Vielzahl kleinerer Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

nicht prüfpflichtig. Diese Kleinanlagen sind den Behörden auch vielfach nicht bekannt. Insofern ist 

eine Umsetzung der mit der AwSV vorgesehenen Anforderungen für Anlagen in Überschwem-

mungsgebieten bei bestehenden Anlagen schwierig. Das betrifft insbesondere private Betreiber 

von Heizölverbraucheranlagen. 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das MKULNV - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den 

Verbänden der Mineralölwirtschaft - die Betreiber von Heizölverbraucheranlagen in einem Flyer 

auf neue sowohl sich aus der AwsV als auch aus Änderungen im technischen Regelwerk erge-

bende Anforderungen hinzuweisen. In diesem Flyer soll u. a. sowohl auf die neuen Anforderungen 

an Anlagen in Überschwemmungsgebieten, aber auch auf die Problematik der Lage in Hochwas-

serrisikogebieten hingewiesen werden. 

Die Maßnahme dient in erster Linie dem Schutzgut Umwelt und trägt zu einem hochwasserange-

passten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei. Damit wird die Erreichung der Ziele 1.4 

und 2.4 unterstützt. 

Tabelle 39: Umsetzung des Maßnahmentyps V03-03 und V03-99 in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V03-03 
Sachverständige VAwS      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 13 0 0 
0 

Land 0 229 0 0 

V03-99-a 
allgemeine Beratung und 
Überwachung      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 20 0 0 
0 

Land 0 229 0 0 

V03-99-b 
Überprüfung der Hochwasser-
sicherheit betroffener Anlagen      

Gemeinde 0 2 0 0 
225 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 
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5.4.21 V04 Fortbildung und Schulung für Architekten, Ingenieure, Handwerker und 
Sachverständige 

Um langfristig das Schadenspotenzial zu minimieren, können Architekten, Ingenieure und Hand-

werker wichtige Beiträge im Handlungsfeld Planen, Bauen und Sanieren leisten. Mit einer hoch-

wasserangepassten Ausführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen kann wirkungsvolle Risi-

kovorsorge betrieben werden. Auch das Thema der Nachsorgemaßnahmen ist für diese Berufs-

gruppen relevant. 

Das MKULNV unterstützt die Architektenkammer NRW und die Ingenieurkammer-Bau NRW bei 

der Konzeption und Weiterentwicklung bestehender Angebote. Konkrete Maßnahmen können 

z. B. sein: 

¶ Sensibilisierung: Artikel in den Mitteilungsorganen der Kammern 

¶ Informieren: Erstellung von Fachinformationen für die Homepages und Praxishinweise, 

Durchführung einer Fachveranstaltung 

¶ Qualifizieren: Angebote in der Fort- und Weiterbildung durch die Kammern 

Die Maßnahme kommt allen Schutzgütern zugute und leistet einen Beitrag insbesondere zur Ver-

ringerung bestehender Risiken und Vermeidung neuer Risiken, d. h. zur Erreichung der Ziele 1.3 

und 2.3. 

Tabelle 40: Umsetzung des Maßnahmentyps V04 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V04-01 
Fortbildungen      

Bezirksregierung 36 0 0 0 

0 
Gemeinde 0 2 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 13 0 0 

Land 0 0 229 0 

 

5.4.22 V05 Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge und Versicherungen 

Ein wichtiger Baustein der Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaftsunter-

nehmen ist die finanzielle Vorsorge durch Versicherungen und Rücklagen. Die Analyse der jewei-

ligen Risikosituation auf Basis der Hochwassergefahren- und -risikokarten ist die Grundlage für die 

Planung notwendiger Maßnahmen zur Eigenvorsorge und der Bestimmung des Bedarfs an Versi-

cherungen und finanziellen Rücklagen. Wirtschaftsunternehmen sollten dabei die möglichen 

Schäden an Gebäuden, Produktionsstätten und Lagerflächen sowie Folgeschäden durch Produk-

tionsausfälle und Umweltschäden berücksichtigen. Für Bürgerinnen und Bürger sind mögliche 

Schäden an Gebäude und Hausrat relevant. 

Die Risikovorsorge durch Versicherungen und Rücklagen sollte das verbleibende Restrisiko nach 

Durchführung von Objektschutzmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen abdecken. Die Risikovor-

sorge durch den Abschluss von Versicherungen und die Bildung von Rücklagen wird durch die Ei-

gentümer und Nutzer von Gebäude und Infrastruktureinrichtungen im Zuge der Eigenvorsorge 

umgesetzt und kann im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht im Einzelnen 
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erfasst werden. In der nachfolgenden Tabelle werden daher die vorliegenden Informationen der 

Kommunen zusammengefasst, überwiegend liegen allerdings keine Angaben vor. 

Im Mittelpunkt der Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger steht das Schutzgut menschliche 

Gesundheit, bei den Unternehmen kommen die Schutzgüter wirtschaftliche Tätigkeit und Umwelt 

hinzu. Maßnahmen der Risikovorsorge tragen zur Erreichung des Ziels 4.3 bei. 

Tabelle 41: Umsetzung des Maßnahmentyps V05 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V05-01 
Versicherungen      

Eigentümer 1 1 1 0 
214 

Gemeinde 1 12 0 0 

V05-02 
Rücklagen      

Gemeinde 0 6 0 0 223 

V05-99 
Abstimmung mit den Versiche-
rungen      

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 228 

 

5.4.23 V06 Erweiterung und Verbesserung der Hochwasserinformation und -vorhersage 

Wichtige Grundlagen für eine effektive Hochwasserinformation und -vorhersage sind der schnelle 

und zuverlässige Zugriff auf ein hydrologisches Messnetz sowie die Verteilung dieser Daten an die 

Empfänger und ein Zugriff auf ergänzende Informationen, die die Erstellung hydrologischer Lage-

beurteilungen erlauben. In NRW ist die Aufgabe des ĂHochwassermeldedienstesñ nicht im Lan-

deswassergesetz geregelt. Allerdings lässt sich aus § 19 LWG die Aufgabe herleiten, dass das 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mit der Ermittlung der Grundlagen 

des Wasserhaushalts und dem Betrieb eines hydrologischen Messnetzes auch aktuelle Wasser-

standsdaten zur Verfügung stellt.  

Diese sind f¿r ¿ber 100 Pegel in NRW abrufbar auf der Internetseite des LANUV ĂHYGONñ (Hyd-

rologische Grundlagendaten Online, luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php). 

Bei Überschreiten von Warnschwellen an den Hochwassermeldepegeln oder auf Basis der meteo-

rologischen Meldungen des DWD drohendem Hochwasser informiert das LANUV in hydrologi-

schen Lageberichten zum Sachstand. Diese werden unter luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/

pegel.php?hochwasser=ja veröffentlicht. 

Daneben betreiben auch die Wasserverbände teilweise eigene hydrologische Messnetze und er-

stellen Hochwasservorhersagen. Auf diese Informationen verlinkt das LANUV unter 

www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-seen/gewaesserzustand/

hochwasserschutz/hochwassermeldedienst-nrw.  

Die Hochwasservorhersage kommt allen Schutzgütern zugute. Die verwendeten hydrologischen 

Modelle zur Hochwasservorhersage werden fortlaufend verbessert und weiterentwickelt. Die Ver-

http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php
http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?hochwasser=ja
http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?hochwasser=ja
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-seen/gewaesserzustand/hochwasserschutz/hochwassermeldedienst-nrw/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/oberflaechengewaesserfluesse-und-seen/gewaesserzustand/hochwasserschutz/hochwassermeldedienst-nrw/
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besserung der Hochwasservorhersage unterst¿tzt das Erreichen des Oberziels ĂVerminderung 

nachteiliger Folgen wªhrend eines Hochwassersñ und der daraus abgeleiteten Ziele 3.1 und 3.2. 

Tabelle 42: Umsetzung des Maßnahmentyps V06 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikoge- 
wässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  

nach 
2027  

V06-01 
HW-Information      

Bezirksregierung 0 27 0 0 

0 

Gemeinde 0 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

Land 229 229 0 0 

Wasserverband 25 24 0 0 

V06-02 
HW-Vorhersage      

Gemeinde 0 3 0 0 

0 Land 229 0 229 0 

Wasserverband 30 4 0 0 

V06-99 
Sonstiges Hochwasservorher-
sage      

Gemeinde 1 2 0 0 

215 Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

Land 0 10 0 0 

 

5.4.24 V07 Optimierung der Hochwasserwarn- und ïmeldedienste 

Die Hochwassermeldedienste für den Rhein und die Weser sind jeweils gesondert geregelt. Für 

den Rhein liegt diese Aufgabe beim Hochwassermeldezentrum Mainz, das den Meldedienst für 

Rheinland-Pfalz und NRW übernimmt. Für die Weser übernimmt die Wasser- und Schifffahrtsdi-

rektion Mitte in Hannover diese Aufgabe. 

Für 19 weitere Gewässer regeln jeweils die Bezirksregierungen über eine Hochwassermeldeord-

nung den Meldedienst. Sie werden dabei von den Wasserverbänden unterstützt, die teilweise ei-

gene hydrologische Messnetze betreiben und Hochwasservorhersagen erstellen. In den Hoch-

wassermeldeordnungen sind die Meldestufen sowie die Informationsketten geregelt. Diese Infor-

mationsketten müssen auf allen Ebenen bis hinunter zu den Kommunen (lokale Warndienste) re-

gelmäßig überprüft werden. Für die Emscher und deren Nebengewässer gibt es eine interne Be-

triebsanweisung der Emschergenossenschaft. Diese wird im Hochwasseraktionsplan Emscher 

näher erläutert. 

Der Schwerpunkt der Maßnahme V07 liegt auf der Weiterentwicklung der vorhandenen Meldear-

ten wie beispielsweise der Meldung per SMS oder Meldungen für spezielle Zielgruppen. Die Ver-

besserung des Hochwassermeldedienstes kommt allen Schutzgütern zugute. Damit wird ein Bei-
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trag zur Erreichung der aus dem Oberziel ĂVerminderung nachteiliger Folgen während eines 

Hochwassersñ abgeleiteten Ziele 3.1 und 3.2 geleistet. 

Tabelle 43: Umsetzung des Maßnahmentyps V07 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V07-02 
Warndienste      

Gemeinde 10 21 0 3 
192 

Kreis/kreisfreie Stadt 3 1 0 0 

V07-03 
Meldestufen      

Bezirksregierung 50 37 0 0 
143 

Gemeinde 1 1 0 0 

V07-04 
Kommunikationswege      

Bezirksregierung 66 0 0 0 

123 
Gemeinde 5 4 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 4 26 0 1 

Wasserverband 0 13 0 0 

V07-99 
Sonstige Hochwasserwarn-
dienste      

Gemeinde 1 2 0 0 

220 Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V07-01 
Aktualisierung Daten      

Bezirksregierung 105 0 0 0 

124 Gemeinde 4 3 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 31 0 0 0 
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5.4.25 V08 Ortsnahe Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten 

Die Veröffentlichung der Hochwassergefahren- und -risikokarten ist eine wesentliche Grundlage 

für alle weiteren Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements, insbesondere der Maßnahmen 

zur Information und zur Bewusstseinsbildung. 

Die Karten für die Flussgebietseinheit Rhein NRW sind unter dem Link 

www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Gebietsansicht verfügbar. Zu den Karten gibt es 

eine Lesehilfe, die Verständnis und Interpretation der Darstellungen erleichtert. Mit der Veröffentli-

chung im Internet ist die Maßnahme V08 im Flussgebietseinheit Rhein NRW erledigt. Viele Kom-

munen haben die Maßnahme V08 durch Veröffentlichung dieser Links auf ihrer Internetseite eben-

falls umgesetzt. 

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 3.1 und 3.2 bei. 

5.4.26 V09 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Eine wichtige Grundlage für die Minimierung von Risiken und von Schadenspotenzialen ist die In-

formation der potenziell Betroffenen (Bevölkerung, Unternehmen) über die Gefahren und Risiken 

sowie über richtiges Verhalten im Hochwasserfall und die Möglichkeiten der Eigenvorsorge. 

Die Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial zu diesen Themen ist daher eine zentrale 

Aufgabe innerhalb des Hochwasserrisikomanagements. Auf der Internetseite 

www.flussgebiete.nrw.de werden aktuelle Informationen zu den Hochwassergefahren- 

und -risikokarten sowie zu verschiedenen Themen des Hochwasserrisikomanagements bereitge-

halten. Ergänzend zur Veröffentlichung im Internet werden zu wesentlichen Themenfeldern des 

Hochwasserrisikomanagements Broschüren bzw. Flyer erstellt.  

Das MKULNV unterstützt die Industrie- und Handelskammern bei der Konzeption und Weiterent-

wicklung bestehender Angebote. Konkrete Maßnahmen können z. B. sein: 

¶ Artikel und einheitliche Texte in den Mitteilungsorganen der Kammern 

¶ Erstellung von Fachinformationen für die Homepages 

¶ Flyer mit wichtigen HWRM-Inhalten und Fundstellen für weiterführende Informationen 

Ergänzend zum landesweit bereitgestellten Informationsmaterial (s. o.) halten die Bezirksregie-

rungen auf ihren Internetseiten regionalspezifische Informationen zum Thema Hochwasserrisiko-

management bereit. Diese können für die Flussgebietseinheit Rhein NRW abgerufen werden un-

ter:  

Bezirksregierung Arnsberg: 

¶ www.bezreg-arnsberg.nrw.de/umwelt_gesundheit_arbeitsschutz/umwelt/wasserwirtschaft

_gewaesserschutz/index.php  

Bezirksregierung Detmold:  

¶ www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_

Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/020_Hochwasseraktionsplaene/Aktionsplan_Nethe

/Hochwasserschutz/index.php  

Bezirksregierung Düsseldorf:  

¶ www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/UeSG_HWRM.html  

Bezirksregierung Köln:  

¶ www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/

hochwasserschutz/ueberschwemmungsgebiete/index.html  

Bezirksregierung Münster:  

¶ www.bezreg-muenster.de/HWRM  

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Gebietsansicht
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/umwelt_gesundheit_arbeitsschutz/umwelt/wasserwirtschaft_gewaesserschutz/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/umwelt_gesundheit_arbeitsschutz/umwelt/wasserwirtschaft_gewaesserschutz/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/020_Hochwasseraktionsplaene/Aktionsplan_Nethe/Hochwasserschutz/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/020_Hochwasseraktionsplaene/Aktionsplan_Nethe/Hochwasserschutz/index.php
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/200_Aufgaben/050_Umwelt_und_Naturschutz/030_Wasserwirtschaft/040_Hochwasserschutz/020_Hochwasseraktionsplaene/Aktionsplan_Nethe/Hochwasserschutz/index.php
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/UeSG_HWRM.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasserschutz/ueberschwemmungsgebiete/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasserschutz/ueberschwemmungsgebiete/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/HWRM
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Eine der wichtigsten Aufgaben für den zukünftigen Umgang mit Hochwasserrisiken ist die Schaf-

fung und Erhaltung eines Risikobewusstseins bei den Betroffenen. Die Kommune hat zahlreiche 

Möglichkeiten, eine solche Bewusstseinsbildung zu fördern:  

Informationen auf der Internetseite zu den Inhalten:  

¶ Hochwassergefahren- und -risikokarten 

¶ Beschreibung der konkreten Situation für die Kommune 

¶ Vorsorge und Nachsorge 

¶ Verhalten im Hochwasserfall 

¶ lokale Ansprechpartner für Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen 

Nutzung der Presse für 

¶ Bekanntmachung der lokalen Ansprechpartner zum Thema Hochwasserrisiko 

¶ Bekanntmachung der Informationen über die Situation in der Kommune 

¶ Hinweise auf Publikationen und Informationsmaterial, Checklisten etc. 

Regelmäßige Durchführung von Informationsveranstaltungen 

¶ für bestimmte Zielgruppen (Unternehmen, Bevölkerung im Bereich eines HQhäufig etc.) 

¶ Vorstellung von Praxisbeispielen (z. B. zum Thema Objektschutz, hochwasserangepass-

tes Bauen für Bauwillige etc.) 

Die Kommunen können dabei u. a. auf die Informationsmaterialien des Landes (s. o.) zurückgrei-

fen.  

Die Maßnahme wirkt für alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der Ziele 1.4, 1.5, 2.3, 3.1, 4.1 

und 4.3 bei. 

Tabelle 44: Umsetzung des Maßnahmentyps V09 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V09-01 
Informationsmaterial      

Gemeinde 48 81 1 1 

0 

Kreis/kreisfreie Stadt 31 34 1 0 

Land 229 0 229 0 

Versorger 0 1 0 0 

Wasserverband 18 56 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V09-02 
Informationsveranstaltungen      

Gemeinde 8 10 0 1 

0 
Kreis/kreisfreie Stadt 4 0 0 0 

Land 229 0 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 

V09-03 
Schulungen      

Gemeinde 0 4 0 1 
223 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

V09-99-a 
Information der Betroffenen      

Gemeinde 5 12 0 0 
215 

Wasserverband 2 0 0 0 

V09-99-b 
Anbringen von Hochwas-
sermarken      

Gemeinde 0 8 2 0 
218 

Wasserverband 1 0 0 0 

V09-99-c 
Prüfung und Aufnahme von 
Risiken in Denkmalliste      

Gemeinde 0 4 0 1 224 

V09-99-d 
Weitergehende Öffentlich-
keitsarbeit und Information      

Gemeinde 5 9 0 0 

193 Kreis/kreisfreie Stadt 7 14 0 1 

Wasserverband 4 0 0 0 

V09-99-e 
Hochwasserpartnerschaften 
oder Interessensgemein-
schaften  

     

Bezirksregierung 3 0 0 0 

224 Eigentümer 1 0 0 0 

Gemeinde 2 0 0 0 
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5.4.27 V10 Alarm- und Einsatzplanung, Katastrophenschutzplanung 

Die Gemeinden haben im Rahmen der Gefahrenabwehrplanungen insbesondere die Aufgabe, mit 

ihren Feuerwehren im Falle eines öffentlichen Notstandes (z. B. durch Hochwasser) Hilfe zu leis-

ten (§ 1 Abs. 1 FSHG NRW). Dafür müssen sie gemeinsam mit ihren Feuerwehren entsprechende 

Plªne f¿r deren Einsatz (ĂEinsatzplªneñ) aufstellen und fortschreiben (§ 22 Abs. 1 Satz 1 FSHG 

NRW). Zudem werden die Gemeinden an der Aufstellung der sogenannten Gefahrenabwehrpläne 

(s. u.) und sonstiger weiterer Einsatzpläne für den Hochwasserfall beteiligt und wirken an der Um-

setzung und Ausführung der entsprechenden Maßnahmen mit.  

Die Kreise und kreisfreien Städte leiten und koordinieren als Katastrophenschutzbehörden gemäß 

§ 1 Abs. 3 FSHG NRW den Einsatz bei Großschadensereignissen. Sie erstellen dazu Gefahren-

abwehrpläne für Großschadensereignisse und schreiben diese regelmäßig fort (§ 22 Abs. 1 Satz 2 

FSHG NRW). Dabei berücksichtigen sie die Einsatzpläne der Gemeinden. Für die Katastrophen-

schutzplanung für Hochwasserereignisse ist die Einbindung folgender Akteure zu empfehlen:  

¶ Verantwortliche für empfindliche Nutzungen im Hinblick auf das Schutzgut menschliche 

Gesundheit (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime etc.) 

¶ Verantwortliche für Verkehrswege im Hinblick auf Versorgungs- und Fluchtwege, Sper-

rungen 

¶ Verantwortliche für Einrichtungen der Ver- und Entsorgung im Hinblick auf die Aufrechter-

haltung der Stromversorgung, Trinkwasserversorgung und Telekommunikation 

Je nach lokaler Situation sollten darüber hinaus die sogenannten Sonderschutzpläne gemäß § 22 

Abs. 1 FSHG bzw. betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne gemäß § 14 Abs. 3 FSHG (in-

terne Gefahrenabwehrpläne) für besonders gefährliche Objekte und Betriebe, die mit entspre-

chenden Mengen wassergefährdender Stoffe arbeiten, einbezogen werden. Weiterhin sind ggf. 

Maßnahmen zum Schutz wertvoller Kulturobjekte einzubinden. Durch die Einbindung der ver-

schiedenen Akteure für jeweils empfindliche Objekte können die vorhandenen Ressourcen und 

deren Einsatz aufeinander abgestimmt werden. 

Betreiber von sogenannten besonders gefährlichen Objekten sind gemäß § 24 FSHG verpflichtet, 

die Behörden bei der Aufstellung von Sonderschutzplänen und der Gefahrenabwehr zu unterstüt-

zen. Den Umfang der Unterstützung und der Pflichten regelt § 24 FSHG. Ggf. müssen für diese 

Betriebe betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellt werden. 

In die Katastrophenschutzplanung können Vorsorgemaßnahmen einbezogen werden, die im Vor-

feld eines Hochwasserereignisses die möglichen Folgen minimieren. Dies umfasst Maßnahmen 

der Bauvorsorge und des Objektschutzes ebenso wie Nutzungsänderungen oder die Erstellung 

objektspezifischer Einsatzpläne über die gesetzlich vorgeschriebenen Sonderschutzpläne hinaus. 

Die Abläufe im Hochwasserfall kann die Gemeinde unterstützen, indem sie für ihre Bevölkerung 

Informationen über die Art der Warnungen und über mögliche Informationsquellen im Vorfeld be-

reithält und vermittelt. Die Informationen zu Warnung und Vorwarnzeiten können kombiniert wer-

den mit Informationen über Gefahren- und Eigenvorsorge (vgl. Maßnahmen T08-03 und V09).  

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der 

Ziele 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 und 4.2 bei. 
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Tabelle 45: Umsetzung des Maßnahmentyps V10 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V10-02 
objektspezifische Einsatzpläne      

Gemeinde 1 5 0 0 
206 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 16 0 0 

V10-03 
Sonderschutzpläne      

Gemeinde 2 0 0 0 

221 Kreis/kreisfreie Stadt 2 0 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 

V10-04 
Nachsorge-Konzepte      

Gemeinde 2 2 0 0 
207 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 20 0 0 

V10-99 
Katastrophenschutzplanung      

Firma 1 0 0 0 

0 

Gemeinde 9 10 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 4 1 0 0 

Land 0 0 229 0 

Wasserverband 1 2 0 0 
 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V10-01 
Alarm- und Einsatzplanung      

Bezirksregierung 40 0 0 0 

17 

Firma 1 0 0 0 

Gemeinde 92 74 1 2 

Kreis/kreisfreie Stadt 61 76 0 1 

Versorger 1 0 0 0 

Wasserverband 12 8 0 0 
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5.4.28 V11 Bereithaltung notwendiger Ressourcen 

Eine besondere Problematik in der Katastrophenschutzplanung für Hochwasserereignisse ergibt 

sich aus der großflächigen gleichzeitigen Betroffenheit vieler Kommunen. Vorhandene lokale Res-

sourcen werden jeweils lokal benötigt, Unterstützung muss ggf. überregional organisiert werden. 

Die Koordination der vorhandenen Ressourcen und Aktivierung weiterer Unterstützung bedarf 

somit einer sorgfältigen Vorbereitung und Planung, die unterschiedliche Szenarien eines mögli-

chen Hochwasserverlaufs berücksichtigt.  

Dafür müssen im Vorfeld, ggf. im Rahmen der Katastrophenschutzplanung, die vorhandenen Res-

sourcen ermittelt und mit dem Bedarf im Katastrophenfall anhand unterschiedlicher Szenarien ab-

geglichen werden, um Mängel und Defizite zu erkennen und beheben zu können. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter im Sinne des Hochwasserri-

sikomanagements und trägt zur Erreichung der Ziele 3.3 und 4.4 bei. 

Tabelle 46: Umsetzung des Maßnahmentyps V11 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  

nach 
2027  

V11-02 
Private Organisationen      

Gemeinde 1 6 0 0 
215 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 5 0 0 

V11-99 
Katastrophenschutzmanagement      

Bezirksregierung 0 46 0 0 

179 
Gemeinde 0 2 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Wasserverband 20 0 0 0 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikoge- 
wässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V11-01 
Bereithaltung Ressourcen      

Firma 1 1 0 0 

0 
Gemeinde 28 11 0 8 

Kreis/kreisfreie Stadt 19 13 0 0 

Land 0 0 229 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikoge- 
wässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

Wasserverband 16 0 0 0 

 

5.4.29 V12 Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen 

Die Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren regelt das Gesetz 

über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 23 FSHG). Zur Sicherstellung eines erfolgreichen 

Ablaufs der Katstrophenschutzplanungen im Hochwasserfall sind regelmäßige Übungen erforder-

lich. Diese können lokal im kleineren Maßstab und überregional als große Katastrophenschutz-

übungen stattfinden. Die Übungen sind auszuwerten und die Erkenntnisse in die Überarbeitung 

und Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne einzubauen. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter im Sinne des Hochwasserri-

sikomanagements und trägt zur Erreichung der Ziele 3.1 und 4.1 bei. 

Tabelle 47: Umsetzung des Maßnahmentyps V12 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

V12-99 
Weitergehende Übun-
gen/Vorbereitungen      

Gemeinde 0 1 0 0 228 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

V12-01 
Einsatzkräfte      

Gemeinde 10 5 0 6 

191 Kreis/kreisfreie Stadt 13 0 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 

V12-02 
Übungen      

Bezirksregierung 40 0 0 0 

143 
Gemeinde 10 6 0 6 

Kreis/kreisfreie Stadt 20 19 0 0 

Wasserverband 8 0 0 0 

 

5.4.30 N01 Auswertung der Erfahrungen, Evaluation der Einsätze und Einsatzplanung 

Die Auswertung der Erfahrungen aus vergangenen Hochwasserereignissen bildet eine wichtige 

Grundlage für die Planung künftiger Einsätze und die Planung notwendiger Vorsorgemaßnahmen. 

Häufig sind vergangene Ereignisse nur dezentral bei unterschiedlichen Akteuren dokumentiert. 

Die Kommunen können diese Dokumentationen sammeln, zentral auswerten und so die Basis 

schaffen für eine Überprüfung der bisher getroffenen Maßnahmen und der vorhandenen Ressour-

cen.  

Die Kommunen können für ihr Gebiet jeweils zur Evaluation der Einsätze und Abläufe im Hoch-

wasserfall beitragen und die Ergebnisse den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen. Die 

Evaluation sollte die an der Bewältigung des Hochwasserereignisses beteiligten Akteure und die 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme sollte bereits 

im Rahmen der Katastrophenschutzplanung vorbereitet werden, um sicherzustellen, dass die Eva-

luation auch bei den Aktivitäten zur Nachsorge berücksichtigt wird. Beispielsweise sollten syste-

matisch Geschwemmsellinien (Markierung des höchsten Wasserstands durch Treibgut) aufge-

nommen werden, bevor die Straßen gereinigt werden. In den Dokumentationen sollten Entstehung 

und Ausmaße des Hochwasserereignisses sowie die nachteiligen Folgen festgehalten und aus-

gewertet werden. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der 

Ziele 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 bei. 
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Tabelle 48: Umsetzung des Maßnahmentyps N01 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

N01-99 
Hochwasser-Audit      

Gemeinde 0 1 0 0 228 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

N01-01 
Dokumentation Schäden      

Bezirksregierung 111 0 0 0 

69 
Gemeinde 34 10 0 4 

Kreis/kreisfreie Stadt 26 13 0 0 

Wasserverband 35 0 0 0 

N01-02 
Evaluierung Einsätze      

Gemeinde 27 6 0 1 

0 
Kreis/kreisfreie Stadt 76 20 0 0 

Land 229 0 0 0 

Wasserverband 22 0 0 0 

N01-03 
Überprüfung Vor-/Nachsorge      

Gemeinde 2 4 0 3 
219 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

 

5.4.31 N02 Regeneration, Aufbauhilfe und Wiederaufbau 

Die Vorbereitung der Nachsorge ist für die Betroffenen eines Hochwassers wichtig, um die Folgen 

möglichst schnell überwinden zu können. Die Organisation der Aufräumarbeiten, Hygienemaß-

nahmen und Hilfestellungen für die Sanierung und den Wiederaufbau sollten in die Katastrophen-

schutzplanung einfließen. Ebenso sind die Kontrolle der Hochwasserschutzeinrichtungen und die 

Durchführung notwendiger Reparaturen einzubeziehen. 
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Die Kommunen können diese Prozesse durch das Angebot und die Koordination entsprechender 

Hilfeleistungen ebenso unterstützen wie durch Informationsmaterial und die Verbreitung von In-

formationen über Nachsorgemaßnahmen (vgl. Maßnahme V09). 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen erstreckt sich auf alle Schutzgüter und trägt zur Erreichung der 

Ziele 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 bei. 

Tabelle 49: Umsetzung des Maßnahmentyps N02 in der Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung 
vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant bis 2021  bis 2027  nach 2027  

N02-99 
Umsetzung Krisenmanage-
ment      

Gemeinde 0 1 0 0 228 

 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risiko- 
gewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp 
fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen 
Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Verantwortliche 
Akteursgruppe 
für die Umsetzung 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist geplant 
Keine Angaben 
bzw. Maßnahmen-
typ nicht relevant ab 2015 ab 2021 ab 2027 

N02-01 
Informationsmaterial Nachsor-
ge      

Gemeinde 0 3 1 2 223 

N02-02 
Aufbauhilfe      

Gemeinde 0 0 1 0 228 

 

5.5 Priorisierung und Rangfolge der Maßnahmenplanung 

Alle Maßnahmentypen werden landesweit hinsichtlich ihrer Priorität eingestuft. Mit dieser Priori-

tätseinstufung wird eine allgemeine Aussage darüber getroffen, welche Bedeutung die jeweiligen 

Maßnahmentypen für das Hochwasserrisikomanagement in NRW haben. Unabhängig von der 

landesweiten Priorität ergibt sich aus den Angaben der Akteure zur Umsetzung der Maßnahmen 

eine zeitliche Rangfolge der Maßnahmenplanung in der Flussgebietseinheit Rhein NRW.  

Die zu berücksichtigenden Aspekte für die landesweite Einstufung in Prioritäten der Maßnahmen 

in NRW beruhen insbesondere auf in der HWRM-RL genannten Aspekten und sind: 

¶ Umsetzbarkeit 

¶ Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung 

¶ Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen des HWRM 
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Für die Priorisierung der Maßnahmentypen werden keine eigenen Untersuchungen durchgeführt, 

maßgeblich ist die allgemeine fachliche Einschätzung aufgrund der vorliegenden Daten und In-

formationen zu den Maßnahmentypen. Vor die Klammer gezogen werden alle Pflichtaufgaben, die 

generell die Priorität I erhalten. Für alle anderen Maßnahmentypen des Kataloges wird aufgrund 

der genannten Kriterien eine Priorität in drei Stufen (I = sehr hoch, II = hoch, III = mittel) landesweit 

gesetzt und in Tabelle 50 dargestellt. 

Tabelle 50: Landesweite Prioritäten der Maßnahmentypen 

Kürzel Bezeichnung Priorität Begründung 

K01 Keine Maßnahme III Kein Beitrag zur Zielerreichung 

F01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisi-
ken in der Landes- und Regionalpla-
nung 

I 

Pflichtaufgaben, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen mit großer Wirkung für 
die Ziele (nachfolgende Planungen) des 
HWRM bzw. für Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele (Flächensicherung) 

F02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisi-
ken in der Bauleitplanung 

I 

Pflichtaufgaben, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM, ver-
gleichsweise geringer Aufwand (Berück-
sichtigung bei Neuaufstellung/Änderung) 

F03 
Rechtliche Sicherung der Über-
schwemmungsgebiete 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM, Grundla-
ge für weitere Maßnahmen des HWRM 

F04 
Anpassung der Flächennutzung an 
Hochwasserrisiken 

III 
Maßnahmen mit i. d. R. lokalen Wirkungen, 
vergleichsweise hoher Aufwand in der Um-
setzung 

F05 
Entfernung / Verlegung gefährdeter Ob-
jekte oder gefährdeter Nutzungen 

III 
Maßnahmen mit i. d. R. lokalen Wirkungen, 
vergleichsweise hoher Aufwand in der Um-
setzung 

W01 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts in Bewirtschaftungs-
plänen nach WRRL und in Pflegeplä-
nen der Natura 2000-Gebiete 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, vergleichsweise geringer 
Aufwand 

W02 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der Fläche und ent-
lang der Gewässer 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, vergleichsweise geringer 
Aufwand 

W03 
Sicherung und Reaktivierung von Re-
tentionsräumen 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, vergleichsweise geringer 
Aufwand 

W04 Regenwassermanagement  III 
Maßnahmen mit vergleichsweise geringer 
Wirkung für die Ziele des HWRM  

T01 
Erstellung von integrierten Konzepten 
zum Hochwasserschutz und Planung 
von Einzelmaßnahmen 

II 

Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, sehr hoher Aufwand (lange 
Planungs-/ Genehmigungsphasen, hoher 
Finanzierungsaufwand)  

T02 
Umsetzung von Konzepten und Ein-
zelmaßnahmen des technischen HWS 

II 

Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, sehr hoher Aufwand (lange 
Planungs-/ Genehmigungsphasen, hoher 
Finanzierungsaufwand)  
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Kürzel Bezeichnung Priorität Begründung 

T03 
Unterhaltung und Optimierung techni-
scher HWS-Einrichtungen HW-
Rückhaltung 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM 

T04 
Unterhaltung technischer HWS-
Einrichtungen HW-Abwehr 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM 

T05 
Kontrolle und Freihaltung der Abfluss-
querschnitte 

I 
Pflichtaufgabe, Maßnahmen mit großer 
Wirkung für die Ziele des HWRM 

T06 
Beseitigung von Engstellen unter Be-
achtung der Ziele der WRRL 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

T07 
Siedlungswasserwirtschaftliche Maß-
nahmen 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

T08 
Objektschutz an bestehenden Bauwer-
ken und an Infrastruktureinrichtungen 

I 
Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, mittlerer Aufwand, Ergän-
zung weiterer Maßnahmen des HWRM 

V01 

Umsetzung baulicher Anpassungen 
und Nutzungsanpassungen (einschl. 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) an Hochwasserrisiken 

I 
Maßnahmen mit großer Wirkung für die Zie-
le des HWRM, mittlerer Aufwand, Ergän-
zung weiterer Maßnahmen des HWRM 

V02 
Beratung und Überwachung zur Bau-
vorsorge 

I 

Teilweise Pflichtaufgabe, wesentliche 
Grundlage für weitere Maßnahmen, Maß-
nahmen mit großer Wirkung für die Ziele 
des HWRM, vergleichsweise geringer Auf-
wand 

V03 

Beratung und Überwachung zum 
hochwasserangepassten Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen einschl. 
deren Lagerung 

I 

Teilweise Pflichtaufgabe, wesentliche 
Grundlage für weitere Maßnahmen, Maß-
nahmen mit großer Wirkung für die Ziele 
des HWRM, vergleichsweise geringer Auf-
wand 

V04 
Fortbildung / Schulung von Architekten, 
Ingenieuren, Handwerkern, Sachver-
ständigen 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

V05 
Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge, 
Versicherungen 

II 
Maßnahmen mit mittlerer Wirkung für die 
Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

V06 
Erweiterung und Verbesserung der 
Hochwasserinformation und -
vorhersage 

I 
Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, mittlerer Aufwand 

V07 
Optimierung der Hochwasserwarn- und 
-meldedienste 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

V08 
Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK 
und HWRK 

I 
Pflichtaufgabe, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen, Maßnahmen mit gro-
ßer Wirkung für die Ziele des HWRM 
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Kürzel Bezeichnung Priorität Begründung 

V09 
Bewusstseinsbildung und Öffentlich-
keitsarbeit 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

V10 
Alarm- und Einsatzplanung, Krisenma-
nagementplanung 

I 
Pflichtaufgabe, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen, Maßnahmen mit gro-
ßer Wirkung für die Ziele des HWRM 

V11 
Bereithaltung notwendiger Ressourcen, 
Katastrophenschutzmanagement 

I 
Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM 

V12 
Ausbildung der Einsatzkräfte und 
Übungen 

I 
Pflichtaufgabe, wesentliche Grundlage für 
weitere Maßnahmen, Maßnahmen mit gro-
ßer Wirkung für die Ziele des HWRM 

N01 
Auswertung der Erfahrungen, Evaluati-
on der Einsätze und Einsatzplanung 

I 

Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM, vergleichsweise 
geringer Aufwand 

N02 
Regeneration, Aufbauhilfe und Wieder-
aufbau 

I 
Wesentliche Grundlage für weitere Maß-
nahmen, Maßnahmen mit großer Wirkung 
für die Ziele des HWRM 

 

Für die Hochwasserrisikomanagementpläne in NRW wird die Rangfolge als Zeitplan der Umset-

zung angegeben. Der ĂZeithorizontñ wird ¿ber die Kategorien Ăkurzfristig (bis 2021), mittelfristig 

(bis 2027) und langfristig (nach 2027)ñ ausgedrückt. Für fortlaufende Maßnahmen wird die Angabe 

Ăfortlaufendñ genutzt. 

Die Kriterien zur Bildung der Rangfolge entsprechen den Kriterien zur Einstufung in Prioritäten. Als 

zusätzliches Kriterium werden mögliche Synergien mit der WRRL betrachtet. Bei der Bildung der 

Rangfolge sind in der Diskussion mit den verantwortlichen Akteuren alle Kriterien zu betrachten 

und abzuwägen, das Ergebnis hängt von den Verhältnissen und Rahmenbedingungen vor Ort ab. 

Die Abbildung 10 zeigt das Prüfschema für die Bildung der Rangfolge. 
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Abbildung 10: Prüfschema zur Bildung der Rangfolge 

 

Die Kriterien bzw. deren Anwendung sind dabei wie im Folgenden beschrieben definiert. 

5.5.1 Umsetzbarkeit 

Zur Beurteilung der Umsetzbarkeit sind nicht nur finanzielle Ressourcen zu betrachten. Auch 

langwierige Genehmigungsverfahren (Zeit, Personal) oder sonstige Schwierigkeiten (z. B. Betrof-

fenheit von Schutzgebieten, hoher Aufwand für Ausgleichsmaßnahmen etc.) beeinflussen die 

Realisierbarkeit.  

F¿r das Kriterium ĂUmsetzbarkeitñ sind die aufgrund rechtlicher Vorgaben bestehenden Pflichtauf-

gaben der Akteure wichtig. Hier wird jeweils gemeinsam überlegt, ob und wie sich die Erfüllung 

dieser Aufgaben verändert durch die Informationen aus dem HWRM, z. B. in Bezug auf die Bau-

leitplanung (Berücksichtigung der Informationen aus HWGK und HWRK), und bis wann die Erledi-

gung der Aufgaben an neue Rahmenbedingungen / neue Informationen angepasst werden kann.  

Maßnahmen, für die die Umsetzbarkeit als hoch anzusehen ist, weil sie mit geringem Aufwand 

umsetzbar sind, stehen in der Regel als kurzfristige Maßnahmen in der Rangfolge ganz vorn, un-

abhängig von ihrer Wirkung für die Zielerreichung. Bei Maßnahmen mit mittlerer und geringer Um-

setzbarkeit sind die weiteren Kriterien heranzuziehen, um die Rangfolge zu bestimmen. Bei-

spielsweise kann es sinnvoll sein, eine Maßnahme mit geringer Umsetzbarkeit und gleichzeitig 

hoher Wirkung möglichst kurz- bis mittelfristig umzusetzen, während Maßnahmen mit mittlerer 

Umsetzbarkeit und geringer Wirkung eher in die mittel- bis langfristige Rangfolge einzustufen sind. 

Dies hängt jedoch stark vom Einzelfall ab und wird mit den Akteuren jeweils diskutiert und ent-

schieden. 
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5.5.2 Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung 

Mit dem Kriterium ĂWirksamkeitñ ist keine technische Beurteilung im Sinne ĂVerbesserung des 

Schutzes von HQ50 auf HQ100ñ verbunden. Vielmehr geht es um die Verringerung des Risikos 

durch Hochwasser und um die Verbesserung des Umgangs mit dem Risiko. Die Wirksamkeit einer 

Maßnahme kann auch dann sehr hoch sein, wenn sie die Bürger zur Eigenvorsorge motiviert und 

somit das Schadenspotenzial durch richtiges Verhalten und individuellen Schutz sinkt. Die Ein-

schätzung treffen ï fachlich begründet ï die Akteure bzw. die Bezirksregierungen aufgrund vorlie-

gender Daten, Informationen und Erfahrungen. 

Insbesondere bei der Entscheidung über die Rangfolge von Maßnahmen mit mittlerem und hohem 

Aufwand (Umsetzbarkeit) ist die Wirksamkeit auf die Zielerreichung ausschlaggebend. Durch eine 

solche Gegenüberstellung von Aufwand und Wirksamkeit/Zielerreichung kann die potenzielle 

Wirtschaftlichkeit der Maßnahme in erster Näherung eingeschätzt werden. Die als wirtschaftlicher 

eingeschätzten Maßnahmen werden in der Rangfolge bevorzugt. 

5.5.3 Synergieeffekte mit anderen Zielen, insb. WRRL 

In Art. 9 der HWRM-RL wird ausgeführt, dass die Anwendung der HWRM-RL und der WRRL mit-

einander zu koordinieren sind. Ein Schwerpunkt der Koordination ist die Erzielung von Synergien 

und gemeinsamen Vorteilen im Hinblick auf die Umweltziele der WRRL. Gemäß LAWA 2013b 

werden die Maßnahmentypen der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Abhängigkeit ihrer 

Wirkung dahingehend beurteilt, ob Synergieeffekte möglich sind (Erläuterung der Kriterien in LA-

WA 2013b, S. 16 f.). Die Einstufung in die drei Gruppen hat u. a. Auswirkungen auf die Bildung 

der Rangfolge in NRW (entsprechend den LAWA-Empfehlungen zur Priorisierung von 

Maßnahmen). Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements, die Synergieeffekte mit der 

WRRL beinhalten, können mit dieser Begründung in der Rangfolge nach vorn geholt werden. 

Welche Maßnahmentypen aus dem landesweiten Katalog Synergieeffekte mit der WRRL bewir-

ken, ist entsprechend der Einstufung im LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2013a, Anlage 4) 

übernommen worden (vgl. Tabelle 59 in Anhang 2). Die konkrete fachliche Beurteilung, ob es zu 

Synergieeffekten kommen kann, obliegt den Bezirksregierungen. Diese beurteilen die Maßnah-

men i. d. R. gemeinsam mit den Bearbeitern der WRRL. 

Bei potenziellen Konflikten mit den Zielen der WRRL ist im Einzelfall zu entscheiden, ob dies 

Auswirkungen auf die Rangfolge hat oder nicht. In der Maßnahmenplanung sollte auf den mögli-

chen Zielkonflikt hingewiesen werden. Die Lösung des Konflikts bzw. die Abwägung, welche Ziele 

im Einzelfall Vorrang haben, wird in der Regel erst auf der Ebene der konkreten Planung erfolgen 

können. 

5.5.4 Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements 

Es gibt Maßnahmentypen, die die Grundlage schaffen für die Umsetzung anderer Maßnahmen 

des HWRM. Die Information der Bürgerinnen und Bürger beispielsweise ist eine wichtige Voraus-

setzung für die individuelle Umsetzung von Maßnahmen der Eigenvorsorge und des Objektschut-

zes. Eine Nicht-Durchführung solcher Maßnahmen würde die Umsetzung der weiteren Maßnah-

men blockieren.  

Zu diesen Maßnahmentypen zählen z. B. die Erstellung von Informationsmaterial, Verbesserung 

der Informationsgrundlagen, Verbreitung von Informationen, Aus- und Fortbildung sowie die Auf-

stellung von Alarm- und Einsatzplänen als Grundlage für den gesamten Katastrophenschutz und 

die Nachsorge. 

5.6 Berücksichtigung ökonomischer Aspekte in der Maßnahmenplanung 

Ökonomische Bewertungen sind regulärer Bestandteil des deutschen Hochwasserrisikomanage-

ments. Dies reflektiert unter anderem die Idee, dass die Verwendung von ökonomischen Instru-

menten, Methoden und Verfahren ein effektives Management des Hochwasserrisikos unterstützen 

kann, wie beispielsweise Entscheidungsfindung, Verletzbarkeits- und Risikobewertung, die Aus-
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wertung und Priorisierung von Maßnahmen sowie die Finanzierung von HWRM-Maßnahmen. Der 

Prozess der Maßnahmenidentifizierung und -auswahl bildet die Basis für ein erfolgreiches HWRM. 

In Deutschland verläuft dieser Prozess in der Regel dezentral unter Berücksichtigung der Akteure 

des Hochwasserrisikomanagements; dabei ist eine Vielzahl von Regelungen und Vorgaben zu 

beachten. Ökonomische Bewertungen im weitesten Sinne sind ein Bestandteil dieser Rahmenbe-

dingungen und Einflussfaktoren des HWRM-Prozesses. 

Die Anforderungen der HWRM-RL trafen in Deutschland somit auf ein bestehendes System des 

Hochwasserrisikomanagements. Dennoch hat die Umsetzung von Anforderungen Optimierungen 

des bestehenden Systems sowie der planerischen Abläufe mit sich gebracht. So wurden gemäß 

Art. 6 der HWRM-RL Hochwasser-Risikokarten erstellt und somit besonders gefährdete Gebiete 

transparent für alle Beteiligten ausgewiesen. Dies bildet die Grundlage für die Systematisierung 

des bestehenden und fortlaufenden Prozess der gemeinsamen Begegnung des Hochwasserrisi-

kos über lokale und regionale Grenzen hinweg. 
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6 Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung 

Die Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen des Hochwasserrisikoma-

nagements erfolgt fortlaufend und wird im Rahmen der gemäß Richtlinie erforderlichen Überprü-

fung alle sechs Jahre (Art. 14 Abs. 3 HWRM-RL) dokumentiert.  

Eine wichtige Grundlage für die Überprüfung der Fortschritte ist die Erfassung der Informationen 

zu jedem Maßnahmentyp in einer landesweiten Datenbank (vgl. Tabelle 51). Für jeden Maßnah-

mentyp werden pro Flussgebietseinheit die verantwortlichen Akteure benannt sowie ein mit den 

Akteuren abgestimmter voraussichtlicher Umsetzungszeitraum.  

Tabelle 51: Informationen zu jedem Maßnahmentyp in der landesweiten Datenbank 

Informationen zu jedem Maßnahmentyp in der landesweiten Datenbank 

Zuordnung der Akteure zu einem Maßnahmentyp aus dem Maßnahmentypenkatalog. 

Akteur mit Angabe der Kontaktdaten. 

Beschreibung der Maßnahmen zum Maßnahmentyp pro Akteur. 

Umsetzungsstand der Maßnahmentypen pro Akteur zum Zeitpunkt der Erfassung. 

Angabe des geplanten Beginns und des geplanten Umsetzungszeitraums pro Akteur. 

Vorabschätzung über die mögliche Betroffenheit der Ober- / Unterlieger durch den Maßnahmentyp. 

Bezug zu anderen relevanten Planungen (WRRL, SUP, UVP, Seveso II). 

Zusammenwirken mit der WRRL. 

 

Auf der Grundlage dieser Informationen lassen sich Abfragen erstellen, die zu jedem Zeitpunkt 

den Soll-Zustand der Umsetzung aufzeigen. Da die Maßnahmentypen jeweils den zuständigen 

Akteuren zugeordnet sind, kann darauf aufbauend gezielt der tatsächliche Umsetzungsstand (Ist-

Zustand) abgefragt werden. Die Informationen aus den Rückläufen dieser Abfragen sind dann die 

Basis für die Fortschreibung der Maßnahmenplanung in der landesweiten Datenbank. Eine solche 

Abfrage bei den zuständigen Akteuren wird alle sechs Jahre durchgeführt und bei Bedarf mit der 

Ermittlung der Ist-Zustände für die WRRL koordiniert.  
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7 Einbeziehung interessierter Stellen und Information der 
Öffentlichkeit 

Die Information und Einbeziehung der interessierten Stellen und die Information der Öffentlichkeit 

fand in NRW kontinuierlich während des Bearbeitungsprozesses auf verschiedenen Ebenen statt.  

Interessierte Stellen sind neben den für die Aufstellung und Umsetzung der Maßnahmen des 

Hochwasserrisikomanagements zuständigen Akteuren wie z. B. Kommunen, Kreise, Wasser- und 

Deichverbände auch andere betroffene Verbände und Institutionen (z. B. Land- und Forstwirt-

schaft, Umweltverbände, Wirtschafts- und Kulturinstitutionen und Bürgerinitiativen). 

7.1 Beteiligung interessierter Stellen 

7.1.1 Beteiligung interessierter Stellen auf Landesebene 

Eine wichtige Aufgabe des MKULNV auf Landesebene besteht darin, die Umsetzung der HWRM-

RL konzeptionell vorzubereiten und zu begleiten. Dazu wurde auf der Landesebene eine Vorge-

hensweise definiert, durch die die Bezirksregierungen bei der konkreten Umsetzung der Richtlinie 

unterstützt werden und die landesweit vergleichbare Ergebnisse sicherstellt. Parallel erfolgte von 

Beginn an die regelmäßige Information der unterschiedlichen Akteursgruppen auf Landesebene, 

die durch die Umsetzung der Richtlinie berührt sind. Dabei wurden sowohl die fachlich und somit 

für die Umsetzung von Maßnahmen zuständigen Akteure als auch die interessierten Stellen wie 

z. B. die Industrie- und Handelskammern, der Naturschutz etc. einbezogen. 

Ein wichtiges Gremium in diesem Zusammenhang ist das Treffen der Spitzenverbände, das seit 

2009 jeweils einmal pro Jahr stattfindet. Im Rahmen dieser Besprechung wird regelmäßig über die 

Konzepte und Aktivitäten zur Umsetzung der HWRM-RL berichtet. Hier sind die landesweiten 

Spitzenverbände der Kommunen, der Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des Natur-

schutzes, der Wirtschaft sowie aus den Bereichen Wohnen und Verkehr vertreten. Hinzu kommen 

Vertreter aus anderen Ministerien (insb. Ministerium für Inneres und Kommunales NRW für den 

Bereich Katastrophenschutz, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-

werk NRW und Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW). 

Für die Erstellung der HWRM-Pläne wurde in NRW eine landesweite Arbeitshilfe mit einem Kata-

log angemessener Ziele sowie einem Maßnahmentypenkatalog erarbeitet. Die Erarbeitung und 

Abstimmung der landesweiten Grundlagen erfolgte in einer Arbeitsgruppe (AG Hochwasser-

schutz) unter der Leitung des MKULNV, Referat IV-6 (Flussgebietsmanagement, Gewässerökolo-

gie, Hochwasserschutz). In der Arbeitsgruppe ist neben den Bezirksregierungen auch das Lan-

desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) vertreten. Die Arbeitshilfe wurde mit 

den o.g. Spitzenverbänden abgestimmt.  

Zur Information eines größeren Interessentenkreises wurde in den Jahren 2013 und 2014 vom 

MKULNV jeweils ein Symposium zur Umsetzung der HWRM-RL in NRW durchgeführt. 

Im Rahmen des ersten Symposiums wurden die Arbeitshilfe sowie der Stand der Hochwasserrisi-

komanagementplanung im Jahr 2013 einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Über 300 Teil-

nehmer aus Kommunen, verschiedenen Verwaltungsbereichen und Bürgerinitiativen nahmen am 

Symposium teil. 

Im Rahmen des zweiten Symposiums im Herbst 2014 wurde über den aktuellen Stand der Maß-

nahmenplanung informiert und mit den Akteuren aus der Fachöffentlichkeit die künftige Umset-

zung und Fortschreibung der HWRM-Pläne diskutiert. 

7.1.2 Beteiligung interessierter Stellen in der Flussgebietseinheit 

Um die Aufstellung eines HWRM-Plans vor allem hinsichtlich der Bearbeitung bei den Bezirksre-

gierungen und der Beteiligung zuständiger Akteure und interessierter Stellen (Art. 10 Abs. 2 

HWRM-RL) handhabbar zu gestalten, orientiert sich die Erarbeitung in NRW auf zwei Gebietszu-

schnitte (vgl. Abbildung 11): 

http://lv.nrw.de/gb_mij/index.html
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¶ Ein Teileinzugsgebiet (TEG) ist der Bezugsraum für einen Beitrag zum HWRM-Plan, der 

innerhalb von NRW jeweils für eine Flussgebietseinheit (FGE) erstellt wird. 

¶ Die Managementeinheiten (ME) untergliedern das Teileinzugsgebiet und dienen als reine 

Arbeitsebene zur Abstimmung der Ergebnisse und Zwischenschritte mit den lokalen und 

regionalen Akteuren.  

Die Ergebnisse der berichtspflichtigen Arbeitsschritte aus den Teileinzugsgebieten werden inner-

halb von NRW in den vier Flussgebietseinheiten (FGE) zum HWRM-Plan zusammengefasst und 

anschließend an die Flussgebietskommissionen gemeldet. 

Abbildung 11: Bearbeitungsräume für die HWRM-Pläne in NRW (eigene Grafik) 

 

Insbesondere in den Managementeinheiten erfolgte eine intensive Einbindung der zuständigen 

Akteure und interessierten Stellen. 

Die Beteiligung der zuständigen Akteure und interessierten Stellen wird im Folgenden anhand der 

Teileinzugsgebiete der Flussgebietseinheit Rhein kurz dargestellt. Ausführlichere Beschreibungen 

der Beteiligung befinden sich in den jeweiligen TEG-Berichten.  

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Für das Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord sind die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln 

zuständig. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf informierte in zwei Auftaktveranstaltungen die Kreise, Kommu-

nen, Deich-, Wasser- und Bodenverbände sowie interessierte Stellen über die HWRM-RL, Inhalte 
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und Zielsetzung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie die Maßnahmen-

planung.  

Anschließend wurde mit den Kreisen, den kreisfreien Städten und den großen Wasserverbänden 

(sondergesetzliche Verbände und Bergisch-Rheinischer Wasserverband) die weitere Vorgehens-

weise zur Maßnahmenerfassung einschließlich des Zeitplans sowie die Einbindung der kreisan-

gehörigen Kommunen und weiterer interessierter Stellen abgestimmt.  

Die Kommunen wurden daraufhin schriftlich über die Art und Weise der Maßnahmenerfassung in-

formiert. In Einzelterminen mit den Kreisen, den kreisangehörigen Kommunen und den kreisfreien 

Städten wurde die Maßnahmenplanung im Allgemeinen und anhand konkreter Maßnahmenvor-

schläge diskutiert. Zusätzlich fand ein gesonderter Termin mit den Hochwasserschutzpflichtigen 

am Rhein statt. Darüber hinaus wurden Gespräche mit Bürgerinitiativen bzw. interessierten Bürge-

rinnen und Bürgern geführt. Vorträge vor lokalen / politischen Entscheidungsträgern dienten zu-

sätzlich der Vorbereitung oder Begleitung der Planungsprozesse. Die abschließende Maßnah-

menerfassung erfolgte im bilateralen Austausch zwischen der Bezirksregierung Düsseldorf und 

den jeweiligen Maßnahmenträgern. 

Die Bezirksregierung Köln führte ebenfalls eine zentrale Auftaktveranstaltung mit Teilnehmern der 

kommunalen Gebietskörperschaften und Wasserverbände sowie weiteren Vertretern aus Indust-

rie, Landwirtschaft, Naturschutz und wasserwirtschaftlichen Behörden durch. Danach folgten für 

jede Managementeinheit individuelle Termine für die Beteiligung der Akteure sowie Arbeitskreis-

sitzungen mit den zentralen Ansprechpartnern der Kommunen, kreisfreien Städte, Kreise und 

Wasserverbände. Des Weiteren wurde eine Auftaktinformationsveranstaltung inklusive Workshop 

mit dem Ziel abgehalten, interessierte Stellen in die HWRM-Planung miteinzubeziehen.  

Zudem wurden sogenannte ĂKommunentermineñ durchgeführt. Der Teilnehmerkreis bestand aus 

den Ansprechpartnern der jeweiligen Kommunen und kreisfreien Städte sowie Vertretern der je-

weiligen Kreise, der Wasserverbände und der Bezirksregierung Köln. Die Termine dienten dazu, 

gemeinsam gezielt Maßnahmen für die jeweiligen Risikogewässer der Kommune zu erarbeiten. In 

einer weiteren Arbeitskreissitzung wurden den Ansprechpartnern die im Regierungsbezirk Köln 

erarbeiteten Maßnahmen vorgestellt. Im Anschluss hatten die Maßnahmenträger Zeit, die Maß-

nahmen hausintern abzustimmen, zu ergänzen oder bei Bedarf abzuändern.  

 

Teileinzugsgebiet Mittelrhein-Mosel 

Im Teileinzugsgebiet Mittelrhein/Mosel war eine Maßnahmenplanung nur in der Managementein-

heit Lahn erforderlich, da in der Managementeinheit Ahr und Kyll im Zuge der vorläufigen Risiko-

bewertung keine Risikogewässer ermittelt wurden. In der Managementeinheit Lahn führte die Be-

zirksregierung Arnsberg mit den zuständigen Akteuren und interessierten Stellen sowie Vertretern 

des Regierungspräsidiums Gießen (Hessen) eine Auftaktveranstaltung zur Maßnahmenplanung 

durch. Dabei wurde die HWRM-RL vorgestellt, der Handlungsbedarf aufgezeigt und anschließend 

gemeinsam diskutiert. Grundlage für die Maßnahmenplanung waren die in den Hochwassergefah-

renkarten dargestellten Überflutungsflächen. Alle Teilnehmer waren aufgefordert, Maßnahmen-

vorschläge in den Entwurf der Maßnahmenplanung einzubringen. Die endgültige Abstimmung der 

Maßnahmen erfolgte bilateral. 

 

Teileinzugsgebiet Erft 

Im Teileinzugsgebiet Erft wurden die zuständigen Akteure und die interessierten Stellen durch 

übergeordnete Veranstaltungen, z. B. durch eine Auftaktinformationsveranstaltung im Zuständig-

keitsbereich der Bezirksregierung Köln, informiert und insbesondere auf der Ebene der jeweiligen 

Managementeinheiten beteiligt.  

Das Teileinzugsgebiet Erft ist unterteilt in fünf Managementeinheiten, die überwiegend im Zustän-

digkeitsbereich der Bezirksregierung Köln, aber auch im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregie-

rung Düsseldorf liegen. Bei der Beteiligung der zuständigen Akteure gab es unterschiedliche Her-
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angehensweisen, so wurden im Regierungsbezirk Köln zwei Termine pro Managementeinheit 

durchgeführt: der erste Termin umfasste den Einstieg in die Managementplanung zusammen mit 

der Vorstellung / Abstimmung der Hochwassergefahren- und -risikokarten, der zweite Manage-

menttermin hatten die Diskussion und Abstimmung der bis dahin von den Akteuren formulierten 

Maßnahmenvorschläge zum Ziel. 

Im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Düsseldorf wurde nach einem Termin, auf wel-

chem die Maßnahmenvorschläge vorgestellt und diskutiert wurden, ein Entwurf der Maßnahmen-

planung erstellt und auf schriftlichem Wege mit den Akteuren abgestimmt.  

 

Teileinzugsgebiet Sieg 

Im Teileinzugsgebiet Sieg wurden die zuständigen Akteure und die interessierten Stellen im Zu-

ständigkeitsbereich der Bezirksregierung Köln im Rahmen von verschiedenen Akteuren informiert 

und insbesondere auf der Ebene der jeweiligen Managementeinheiten beteiligt. Das Teileinzugs-

gebiet Sieg ist in fünf Managementeinheiten unterteilt. Diese liegen in der Zuständigkeit der Be-

zirksregierung Köln bzw. der Bezirksregierung Arnsberg oder in der länderübergreifenden Hoch-

wasserpartnerschaft ĂMittlere Siegñ - einer Kooperation mit dem Land Rheinland-Pfalz.  

Bei der Beteiligung der zuständigen Akteure und interessierten Stellen gab es unterschiedliche 

Herangehensweisen. Zum einen fanden frühzeitig Workshops und Arbeitskreissitzungen statt, in 

denen Maßnahmenvorschläge zur Verringerung des Hochwasserrisikos genannt werden konnten, 

zum anderen wurde der Handlungsbedarf an den einzelnen Risikogewässern im Rahmen einer 

Auftaktveranstaltung gemeinsam diskutiert. Die vorgebrachten Anregungen und Vorschläge wur-

den ausgewertet und im weiteren Verlauf der Maßnahmenerarbeitung mit einbezogen. 

 

Teileinzugsgebiet Wupper 

Insgesamt fanden im Regierungsbezirk Düsseldorf zur Erstellung des Hochwasserrisikomanage-

mentplans mehrere Fachgespräche mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl statt. Beteiligt waren 

insbesondere der Wupperverband sowie die betroffenen Kommunen. Zahlreiche Vorträge vor lo-

kalen Entscheidungsträgern / Politik dienten der Vorbereitung des Planungsprozesses und in zwei 

weiteren Veranstaltungen wurde die betroffene Öffentlichkeit über ausgearbeitete Planungen in-

formiert und um Beteiligung gebeten. 

Im Regierungsbezirk Köln wurde eine zentrale Auftaktveranstaltung mit Teilnehmern der kommu-

nalen Gebietskörperschaften sowie weiteren Vertretern aus Industrie, Landwirtschaft, Naturschutz 

und wasserwirtschaftlicher Behörden durchgeführt, um u. a. über die Aufgaben bei der HWRM-

Planung in den einzelnen Managementeinheiten zu informieren. Zudem wurden die zuständigen 

Akteure bei der Vorstellung der Hochwassergefahren- und -risikokarten der Oberen Wupper und 

der Nebengewässer der Wupper in Wuppertal auf die HWRM-Planung vorbereitet.  

Des Weiteren fanden Termine für die Managementeinheiten statt. Der erste Managementtermin 

diente als Einleitung in die zukünftigen Arbeiten der Akteure bei der Erstellung des HWRM-Plans. 

Im Anschluss an den Termin wurde ein erster Entwurf der Maßnahmenerfassungstabelle an die 

Akteure übergeben mit der Bitte um Überarbeitung bis zum zweiten Managementtermin. Im zwei-

ten Managementtermin wurde die von den Maßnahmenträgern überarbeitete Maßnahmentabelle 

vorgestellt und erneut gemeinsam abgestimmt. Im Anschluss daran hatten die zuständigen Akteu-

re und interessierten Stellen noch die Möglichkeit, Änderungen bzw. Anmerkungen an der Maß-

nahmenplanung abschließend vorzunehmen. 

Die Bezirksregierung Arnsberg ist im Einzugsgebiet der Wupper ausschließlich für die HWRM-

Planung an den oberen ca. 7 km der Schwelme zuständig. Es wurde eine Auftaktveranstaltung zur 

Maßnahmenplanung durchgeführt, weitere Absprachen erfolgten bilateral. 
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Teileinzugsgebiete Ruhr und Lippe 

In den Teileinzugsgebieten Ruhr und Lippe führten die jeweils zuständigen Bezirksregierungen auf 

Ebene der Managementeinheiten bzw. auf Gemeindeebene Auftaktveranstaltungen zur Maßnah-

menplanung durch. Die zuständigen Akteure und interessierten Stellen waren jeweils eingeladen, 

sich daran zu beteiligen. In der Auftaktveranstaltung wurde die HWRM-RL vorgestellt sowie der 

Handlungsbedarf an den einzelnen Risikogewässern auf Grundlage der in den Hochwassergefah-

renkarten dargestellten Überflutungsflächen aufgezeigt und diskutiert. Alle Teilnehmer waren auf-

gefordert, Maßnahmen für den Entwurf der Maßnahmenplanung vorzuschlagen. Die endgültige 

Abstimmung der Maßnahmen erfolgte im Rahmen einer Abschlussveranstaltung oder in bilatera-

len Gesprächen. 

 

Teileinzugsgebiet Emscher 

Das Teileinzugsgebiet Emscher ist nicht in mehrere Managementeinheiten unterteilt. Mit den drei 

zuständigen Bezirksregierungen Münster (federführend), Arnsberg und Düsseldorf fanden zwei 

Auftaktveranstaltungen zur Maßnahmenplanung statt. Wesentlicher Inhalt der Veranstaltungen 

war die Vorstellung der HWRM-RL sowie der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten. 

Vertreter von Kommunen und Kreisen, der Emschergenossenschaft sowie von interessierten Stel-

len wie z. B. Industrie und Handelskammer, Landwirtschaftskammer und Naturschutzverbände 

wurden zu diesen Veranstaltungen eingeladen. 

Im Anschluss fanden einige Folgeveranstaltungen bei den einzelnen Bezirksregierungen statt, 

wobei erneut der o. g. Teilnehmerkreis eingeladen war. Die Themen waren die gemeinsame Fest-

legung von Risikobereichen auf Grundlage der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 

sowie die Einführung in die Zielfestlegung und die Maßnahmenplanung. Fortan folgte die Phase 

der Maßnahmenerfassung, in welcher die Maßnahmenträger selbstständig die von ihnen geplan-

ten Maßnahmen dokumentierten. Die teilweise erforderliche fachliche Beratung durch die Bezirks-

regierungen erfolgte vorrangig telefonisch und per E-Mail, ggf. auch in einzelnen Arbeitsgesprä-

chen. Darüber hinaus wurden auch andere Dezernate der Bezirksregierungen über die Umset-

zung der HWRM-RL informiert und je nach Zuständigkeitsbereich in die Maßnahmenerfassung mit 

einbezogen. 

Die endgültige Abstimmung der Maßnahmen erfolgte im Rahmen von Abschlussveranstaltungen 

oder in bilateralen Gesprächen mit den Maßnahmenträgern. 

 

Teileinzugsgebiet Deltarhein 

In den fünf Managementeinheiten des Teileinzugsgebiets Deltarhein erfolgte eine intensive Ein-

bindung der Akteure und interessierten Stellen.  

In mehreren Auftaktveranstaltungen wurde gemeinsam mit den betroffenen Kommunen und Krei-

sen, Vertretern aus den Niederlanden und Niedersachsen, den angrenzenden Bezirksregierungen 

sowie Vertretern von Wasser- und Bodenverbänden, von Landwirtschaft, Industrie und Natur-

schutz basierend auf den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten Risikobereiche iden-

tifiziert, Ziele festgelegt und die Maßnahmenplanung erarbeitet.  

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltungen folgte die Phase der Maßnahmenerfassung, in wel-

cher die Maßnahmenträger selbständig die von ihnen geplanten Maßnahmen erfassten. Im Rah-

men von Abschlussveranstaltungen wurden die Maßnahmen sowie ergänzende Vorschläge der 

Bezirksregierungen gemeinsam mit den Maßnahmenträgern diskutiert und beschlossen.  

Abschließend stellten die Bezirksregierungen den Maßnahmenträgern die redaktionell überarbei-

tete Maßnahmentabelle als Grundlage für ggf. erforderliche Beschlüsse in politischen Gremien zur 

Verfügung.  
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7.2 Information und Anhörung der Öffentlichkeit 

Für die Öffentlichkeit stehen über das Internet unter www.flussgebiete.nrw.de jeweils die aktuellen 

Informationen zum Bearbeitungsstand und zu den Ergebnissen in den einzelnen Flussgebietsein-

heiten zur Verfügung. Hier finden alle interessierten Akteure u. a.:  

¶ Informationen zur Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 

¶ Informationen zur Erarbeitung der Hochwasserrisikomanagementpläne in NRW 

¶ Dokumentation der aktuellen Ergebnisse der einzelnen Bearbeitungsschritte je nach Fort-

schritt der Bearbeitung, darunter die Hochwassergefahren- und -risikokarten und die 

Hochwasserrisikomanagementpläne für NRW 

Eine Anhörung der Öffentlichkeit fand in Koordination mit der Beteiligung im Rahmen der WRRL 

statt. Im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2015 hatten interessierte Stellen und die Öffent-

lichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans. 

Insgesamt sind 67 Stellungnahmen mit Bezug zum Hochwasserrisikomanagementplan Rhein 

NRW eingegangen. Soweit relevant, wurden die Stellungnahmen für die Endfassung des Hoch-

wasserrisikomanagementplans berücksichtigt. Neben verschiedenen Korrekturen, z. B. der Be-

zeichnungen von Gewässern oder bezüglich der Angaben zur Maßnahmenplanung, wurden ins-

besondere Änderungen zum besseren Verständnis der Texte und Maßnahmenbeschreibungen 

umgesetzt. Zudem gab es Hinweise und Anregungen, die bei der Fortschreibung der Pläne Be-

rücksichtigung finden werden. 

 

 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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8 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie, weiteren Richtlinien 
der EU und innerhalb der nationalen und internationalen 
Flussgebietseinheiten 

8.1 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie 

Die Gebietskulissen für die Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL sind überwiegend identisch 

(Flussgebietseinheiten). Beide Richtlinien beziehen sich u. a. auf das Schutzgut Umwelt, aller-

dings mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Es ist daher erforderlich und in Art. 9 der HWRM-RL 

auch gefordert, dass eine Koordination der Richtlinien innerhalb der Bearbeitungsräume erfolgt. In 

den Erwägungsgründen der HWRM-RL heiÇt es dazu: Ă Die Erstellung von Bewirtschaftungsplä-

nen für die Einzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG und von Hochwasserrisikomanage-

mentplänen gemäß der vorliegenden Richtlinie sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung der 

Einzugsgebiete. Deshalb sollte bei diesen beiden Prozessen das Potenzial für gemeinsame Sy-

nergien im Hinblick auf die umweltpolitischen Ziele der Richtlinie 2000/60/EG genutzt werden und 

damit eine effiziente und sinnvolle Nutzung von Ressourcen gewährleistet werden [é]ñ (HWRM-

RL, Nr. 17). 

Für die inhaltliche Koordination wurde durch die LAWA eine dreistufige Gruppierung ausgearbei-

tet. In Abhängigkeit ihrer Wirkung (Erläuterung der Kriterien in LAWA 2013b, S. 16 f.) werden die 

Maßnahmen folgenden Gruppen zugeordnet: 

M1 ï Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen: Maßnahmen des 

Hochwasserrisikomanagementplans, die grundsätzlich geeignet sind, im Sinne der Ziele der 

WRRL zu wirken. 

M2 ï Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen können und einer Einzelfallprüfung unter-

zogen werden müssen. Im Hinblick auf Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagementplans sind 

hier insbesondere Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes zu nennen. Die Einstufung 

der Maßnahmen in die Kategorie M2 bedeutet nicht, dass diese Maßnahmen nicht umgesetzt 

werden können. Es wird hier lediglich ein Hinweis für nachfolgende Planungs- und Umsetzungs-

verfahren gegeben, dass Zielkonflikte möglich sind. Die Lösung dieser Konflikte und die Abwä-

gung der Ziele (z. B. die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Bewirt-

schaftungszielen der WRRL vorliegen) ist jeweils im konkreten Planungs-/ Umsetzungsverfahren 

zu leisten. 

M3 ï Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind: Maßnahmen 

des Hochwasserrisikomanagements, die sich weder positiv noch negativ auf die Ziele der WRRL 

auswirken. 

Die Einstufung der Maßnahmentypen des Katalogs in NRW ist in Tabelle 59 in Anhang 2 darge-

stellt. Die Zuordnung der Maßnahmentypen erfolgt jeweils in die Gruppe, in die die überwiegende 

Mehrheit der möglichen Einzelmaßnahmen einzuordnen ist. Im Einzelfall können die konkret ge-

planten Maßnahmen einer anderen Gruppe zugeordnet werden, wenn die räumliche, zeitliche o-

der inhaltliche Ausprägung dies erfordert. Diese individuelle Einstufung wird durch die Bezirksre-

gierungen anhand der konkreten Maßnahmen in den Managementeinheiten vorgenommen. Dabei 

erfolgt eine gemeinsame Beurteilung der Maßnahmen durch die Bearbeiter der WRRL und der 

HWRM-RL, die für die Umsetzung der jeweiligen Richtlinien zuständig sind. Die Einstufung in die 

drei Gruppen hat u. a. Auswirkungen auf die Bildung der Rangfolge (vgl. Kapitel 5.5). 

Neben der inhaltlichen Koordination der Maßnahmenplanungen (vgl. Kapitel 5.5.3) wird in der 

HWRM-RL auch die Koordination der Bearbeitungs- und Beteiligungsprozesse angesprochen. 

Gemäß Art. 9 HWRM-RL treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um die Anwendung der beiden 

Richtlinien miteinander zu koordinieren. Ein Schwerpunkt der Koordination soll auf Möglichkeiten 

zur Verbesserung der Effizienz und des Informationsaustausches gelegt werden. So soll die Er-

stellung der Hochwasserrisikomanagementpläne und deren anschließende Überarbeitungen mit 

den Überprüfungen der Bewirtschaftungspläne der WRRL koordiniert werden. Auch die aktive 
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Einbeziehung der interessierten Stellen gemäß Art. 10 HWRM-RL bietet Potenzial zur Koordinati-

on mit der Einbeziehung interessierter Stellen nach Art. 14 WRRL. 

In NRW erfolgt dazu die Information und Anhörung der Öffentlichkeit über die Hochwasserrisiko-

managementpläne gemäß Art. 10 HWRM-RL zeitlich parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit im 

Rahmen der Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL (vgl. Kapitel 7.2).  

8.2 Koordination mit weiteren Richtlinien der Europäischen Union 

Gemäß dem Anhang A. I. Ziffer 4 der HWRM-RL sollen die Maßnahmen, welche auf die Verwirkli-

chung der Ziele des Hochwasserrisikomanagements abzielen, auch die Hochwasserbekämp-

fungsmaßnahmen enthalten, die in folgenden anderen Richtlinien (außer der WRRL) vorgesehen 

sind: 

¶ Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-

stimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) 

¶ Richtlinie des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 

Unfällen mit gefährlichen Stoffen (96/82/EG, Seveso-II-Richtlinie) 

¶ Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prü-

fung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (2001/42/EG) 

Entsprechend dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Anlage 3 Nr. 1.3 

muss für die HWRM-Pläne eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt werden. Hinwei-

se zur Durchführung der SUP auf Ebene der Flussgebietseinheit sind Kapitel 10 zu entnehmen. 

Die im Rahmen der SEVESO-III-Richtlinie (2012/18/EU, Ersatz der SEVESO-II-Richtlinie 

(96/82/EG) seit dem 13.08.2012) zu treffenden Maßnahmen zur Hochwasserbekämpfung sind 

entsprechend Punkt A.I.4 des Anhangs der HWRM-RL berücksichtigt. Die Betreiber sind nach Ar-

tikel 5 Absatz 1 (allgemeine Betreiberpflichten) der SEVESO-III-Richtlinie verpflichtet, alle notwen-

digen Maßnahmen zu ergreifen, um schwere Unfälle zu verhüten und deren Folgen für Mensch 

und Umwelt zu begrenzen.  

Die SEVESO-III-Richtlinie fordert vom Betreiber auch die Beschreibung von Maßnahmen gegen 

Überschwemmungen (Anhang II, Punkt 4 iii). Gemäß § 3 (allgemeine Betreiberpflichten) hat der 

Betreiber die nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu tref-

fen, um auch Störfälle durch Überschwemmungen zu verhindern.  

In Deutschland wurde zur Bewertung von Gefahrenquellen, die aus Überflutungen von Anlagen, 

die unter den Anwendungsbereich der Seveso-II-Richtlinie fallen, 2012 die Technische Regel An-

lagensicherheit TRAS 310 ĂVorkehrungen und MaÇnahmen wegen der Gefahrenquellen Nieder-

schlªge und Hochwasserñ eingef¿hrt. Die TRAS 310 findet nun auch auf die unter die Seveso-III-

Richtlinie fallenden Anlagen Anwendung. Entsprechend der TRAS 310 wird die behördliche Be-

stimmung von signifikantem Hochwasserrisiko gemäß § 73 WHG bei der Einhaltung der allgemei-

nen Betreiberpflichten auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten und der festgesetzten Über-

schwemmungsgebiete beachtet.  

Die in der TRAS 310 aufgeführten Maßnahmen sind Bestandteil des Hochwasserrisikomanage-

ments in Deutschland. Die Anlagenteile sind bei Zutritt von Wasser nach dem Stand der Technik 

zu sichern. Weiterhin sind Maßnahmen zur Begrenzung der Freisetzung von Stoffen und zur Be-

grenzung von Störfallauswirkungen bei Überflutung und zur Störfallauswirkungsbegrenzung bei 

Grundwasseranstieg durchzuführen. Auch organisatorische Maßnahmen sowie die Beratung der 

Einsatzkräfte im Störfall sind möglich. 

8.3 Nationale und internationale Koordination 

Entsprechend der Vorgaben der HWRM-RL müssen alle Arbeitsschritte / Meilensteine innerhalb 

der Flussgebiete koordiniert bzw. relevante Informationen ausgetauscht werden. In NRW sind drei 

der vier Flussgebietseinheiten international: Rhein, Maas und Ems. In diesen drei Flussgebiets-

einheiten fand entsprechend der HWRM-RL eine internationale Koordination und Abstimmung 

während der Bearbeitung statt.   
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Für das Flussgebiet Weser wurde eine nationale Koordination und Abstimmung durchgeführt. 

Innerhalb des Flussgebiets Rhein übernehmen die Internationale Kommission zum Schutz des 

Rheins (IKSR) und die Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) wesentliche Aufgaben der 

internationalen bzw. nationalen Koordination.  

Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins wurde im Jahr 1950 durch die Rheinanlie-

gerstaaten Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und die Schweiz gegründet. Bei 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit standen zunächst vornehmlich die Wasserqualität, 

nach dem Brandunfall 1986 in Schweizerhalle auch ökologische Aspekte, im Fokus. Infolge der 

Rheinhochwasser in den Jahren 1993 und 1995 werden auch gezielt Hochwasserthematiken in 

der IKSR betrachtet (IKSR 2014), beispielsweise im Aktionsplan Hochwasser oder im Rheinatlas 

(Aktualisierung 2015 als interaktiver Rheinatlas auf Grundlage der Hochwassergefahren- und -

risikokarten). Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Website der IKSR unter 

www.iksr.org/de/dokumentearchiv/rheinatlas/index.html). 

Die 14. Rheinministerkonferenz in Bonn hat die IKSR am 18.10.2007 beauftragt, die in der 

HWRM-RL angesprochene Koordination sowie den Informationsaustausch zwischen den Staaten 

in der internationalen Flussgebietseinheit Rhein zu unterstützen (IKSR 2014, FGG Rhein 2014). 

Des Weiteren koordiniert die IKSR die Erstellung eines einheitlichen Hochwasserrisikomanage-

mentplans auf Ebene der Internationalen Flussgebietseinheit Rhein (FGG Rhein 2014). Nähere 

Informationen zum Hochwasserrisikomanagementplan für die internationale Flussgebietseinheit 

Rhein (Teil A) können auf der Website der IKSR unter dem folgenden Link abgerufen werden: 

www.iksr.org/index.php?id=347.   

Für alle deutschen Teile der internationalen Flussgebiete existieren sogenannte Flussgebietsge-

meinschaften, in denen eine weitere Abstimmung und Harmonisierung stattfinden. Zur Verbesse-

rung der Zusammenarbeit beim Gewässerschutz im deutschen Rheineinzugsgebiet wurde zum 1. 

Januar 2012 die Flussgebietsgemeinschaft Rhein gegründet. Die Mitglieder der FGG Rhein sind 

neben Nordrhein-Westfalen die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersach-

sen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen sowie die Bundesrepublik Deutschland. Die FGG 

Rhein löst die seit 1963 bestehende Deutsche Kommission zur Reinhaltung des Rheins (DK-

Rhein) und die Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins (ARGE Rhein) ab und 

sieht sich verpflichtet, die über Jahrzehnte hinweg erfolgreich geleistete Arbeit dieser Vorgänger-

organisationen im Sinne eines integrierten Wasserressourcenmanagements weiterzuführen (FGG 

Rhein 2014). 

Aufgaben der FGG Rhein sind beispielsweise das Herbeiführen gemeinsamer Bund/Länder-

Standpunkte in der IKSR, die Koordinierung bei der Aufstellung und Durchführung von Gewäs-

serüberwachungsprogrammen, die Koordination bei der Auswertung und Bewertung von Messda-

ten sowie die Koordination, Aufbereitung und Veröffentlichung von Daten zur Gewässerbeschaf-

fenheit und Hydrologie des Rheins (FGG Rhein 2014).  

Eine weitere wesentliche Aufgabe der FGG Rhein ist die nationale Abstimmung und Koordinierung 

zur Umsetzung von europäischen Richtlinien wie der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. Die 

Abstimmung und Koordinierung im Rahmen der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementplä-

ne im deutschen Einzugsgebiet des Rheins erfolgt in der themenspezifischen Arbeitsgruppe 

Hochwasser der Flussgebietsgemeinschaft (FGG Rhein - AG Hochwasser). Die abschließende 

Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne liegt jedoch in der Verantwortung der zustän-

digen Behörden der Bundesländer (FGG Rhein 2014, siehe auch Kapitel 5.3.2 für NRW). 

Der bereits oben erwähnte, international abgestimmte und koordinierte Hochwasserrisikoma-

nagementplan für die internationale Flussgebietseinheit Rhein (Teil A) und die Hochwasserrisiko-

managementpläne der Länder für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins können (ebenfalls) 

über die Internetseite der FGG Rhein unter dem Link www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720/ eingese-

hen werden. Auf dieser Seite befindet sich auch der Bericht zur Koordinierung der Hochwasserri-

sikomanagementplanung in der FGG Rhein. Des Weiteren werden auf der FGG-Internetseite un-

ter dem Link www.fgg-rhein.de/servlet/is/4236/ die für die Umsetzung der HWRM-RL zuständigen 

Ministerien der Mitglieder der FGG Rhein aufgeführt (FGG Rhein 2014).  

http://www.iksr.org/de/dokumentearchiv/rheinatlas/index.html
http://www.iksr.org/index.php?id=347
http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720/
http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/4236/
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In Nordrhein-Westfalen haben die zuständigen Behörden die internationale bzw. nationale Koordi-

nation zur Umsetzung der HWRM-RL wie folgt durchgeführt: 

In Bezug auf die vorläufige Bewertung der Risikogebiete müssen gemäß Art. 4 Abs. 3 HWRM-

RL / § 73 Abs. 4 WHG relevante Informationen ausgetauscht werden. In der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW wurden sowohl mit den benachbarten Bundesländern als auch den Niederlanden In-

formationen über die Methodik (Auswahl von historischen Ereignissen, Signifikanz, Auswirkungen 

auf die Schutzgüter, Hochwassertypen), Daten ausgewählter Hochwasserereignisse (v.a. Oberlie-

ger zu Unterlieger) und Daten zu langfristigen Entwicklungen, z. B. Klimawandel, ausgetauscht. 

Die Abgrenzung der Risikogebiete ist gemäß Art. 5 Abs. 2 HWRM-RL bzw. § 73 Abs. 4 Satz 2 

i. V. m. § 7 Abs. 2 und 3 WHG zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten zu koordinieren. In der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW ist diese Koordination mit den benachbarten Bundesländern und 

den Niederlanden erfolgt. Es wurden die jeweils vorgeschlagenen Gewässerabschnitte dargestellt 

und die Bewertung bei grenzüberschreitenden Gewässern (v.a. Oberlieger zu Unterlieger) abge-

stimmt.  

Entsprechend den Anforderungen in Art. 6 Abs. 2 HWRM-RL / § 74 Abs. 5 WHG fand in der 

Flussgebietseinheit Rhein NRW zur der Erstellung der Gefahren- und Risikokarten ein Informa-

tionsaustausch sowohl mit den benachbarten Bundesländern als auch den Niederladen statt. Ge-

genstand des Informationsaustausches waren die Methodik zu Inhalten und zur Erstellung der Ge-

fahrenkarten (Definition niedrige/mittlere/hohe Wahrscheinlichkeit, Aufnahme bzw. Nichtaufnahme 

Fließgeschwindigkeit, Maßstab der Karten, Tiefenklassifizierung, ggf. Darstellung) und die ver-

wendeten Daten bei grenzüberschreitenden Gewässern (Abflüsse, Ausbreitung, Tiefen, um Wi-

dersprüche/Sprünge zwischen Ober- und Unterliegern zu vermeiden). Auch die Inhalte und die 

Methodik zur Erstellung der Risikokarten (Definition der dargestellten Arten der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten bzw. der Flächennutzungen und deren Zuordnung zu den Grundlagendaten, Umwelt-

objekte über die Vorgaben der Richtlinie hinaus, Darstellung von Kulturgütern, sonstige Objek-

te/Informationen wie z. B. Steckbriefe) sowie die zur Erstellung der Risikokarten verwendeten Da-

ten (Flächennutzungen bei grenzüberschreitenden Gewässern, um Widersprüche zwischen Ober- 

und Unterliegern zu vermeiden, Umweltobjekte und Schutzgebiete, um grenzüberschreitend Risi-

ken einschätzen zu können) wurden besprochen. 

In Art. 8 Abs. 1 und 2 der HWRM-RL wird definiert, dass für Flussgebietseinheiten bzw. Bewirt-

schaftungseinheiten jeweils ein internationaler Hochwasserrisikomanagementplan oder auf der 

Ebene der internationalen Flussgebietseinheit ein koordiniertes Paket mit Plänen zu erstellen ist. 

Werden solche Plªne nicht erstellt, sollen die nationalen Plªne Ămºglichst weitgehend auf der 

Ebene der internationalen Flussgebietseinheiten koordiniert seinñ (Art. 8 Abs. 2 HWRM-RL bzw. 

§ 75 Abs. 5 Satz 2 i. V. m. § 7 Abs. 3 WHG). Die notwendige Koordination erstreckt sich dabei auf 

die Abstimmung angemessener (Ober-)Ziele und die Abstimmung der Definition von Maßnah-

mengruppen. Bei den Ergebnissen ist insbesondere zu betrachten, ob es Maßnahmen mit Wir-

kungen auf Unterlieger gibt. Gemeinsame grenzübergreifende Maßnahmen wie z. B. das Integrier-

te Rheinprogramm (IRP) sind zu berücksichtigen.  

Die Basis für die Erstellung des vorliegenden Hochwasserrisikomanagementplans für die Fluss-

gebietseinheit Rhein in NRW sind die Ziele und Maßnahmen der LAWA (LAWA 2013a). Der 

HWRM-Plan Rhein NRW beruht auf den landesweiten Ziel- und Maßnahmentypenkatalogen, die 

in Anlehnung an die LAWA-Empfehlungen entstanden sind und mit diesen koordiniert wurden. 

Die internationale Koordination des Hochwasserrisikomanagementplans der Flussgebietseinheit 

Rhein zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden erfolgte sowohl in bilateralen Ge-

sprächsrunden bzw. Arbeitsgruppen (Deutsch-Niederländische Arbeitsgruppe Hochwasser) als 

auch in internationalen Arbeitsgremien (IKSR).  

Zudem fand am 3.11.2014 beim MKULNV in Düsseldorf eine gemeinsame Sitzung mit Vertretern 

des MKULNV, des Ministerie van Infrastructuur en Milieu, des Rijkswaterstaat sowie der Bezirks-

regierung Düsseldorf statt, in der neben der Koordinierung des Hochwasserrisikomanagement-

plans Rhein auch die grenzüberschreitende Strategische Umweltprüfung (SUP) besprochen wur-

de (vgl. Kapitel 10). 
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9 Berücksichtigung des Klimawandels 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel erarbeitet, 

die u. a. dezidiert auf die möglichen Veränderungen des Wasserhaushalts eingeht und auch regi-

onale Besonderheiten berücksichtigt. 

Im Rahmen dieser Arbeiten wurde das Projekt ĂExtremwertuntersuchung Starkregen in Nordrhein-

Westfalen (ExUS)ñ von November 2008 bis Dezember 2009 durchgeführt. Untersucht wurde, ob 

sich aus den Messdaten der Niederschlagsstationen (Niederschlagsdaten von 1950 bis 2008) in 

NRW eine Veränderung im Starkregenverhalten ableiten lässt und ob vorliegende Daten aus 

Klimamodellen eine zukünftige Änderung erkennen lassen (LANUV 2010b). 

Über die untersuchten 59 Jahre ist erkennbar, dass die mittleren Niederschlagssummen in den 

hydrologischen Winterhalbjahren zugenommen haben, hingegen landesweit keine signifikante 

Änderung der mittleren Niederschlagssummen im Sommerhalbjahr auftrat. Eine Verschiebung der 

Niederschläge im Jahresgang äußerte sich vor allem darin, dass die mittleren Monatssummen im 

März anstiegen und im August abnahmen. Diese bisherigen Veränderungen gingen weitgehend 

unbemerkt vonstatten und Ăzogen keine unlºsbaren Probleme in der Wasserwirtschaft nach sichñ 

(LANUV 2010b, S. 41). 

Bei der Zunahme der Anzahl von Extremereignissen bei den Messungen kurzer Dauerstufen über-

lagern sich der Klimaeffekt und die Veränderung der Messtechnik. Die gemessenen Nieder-

schlagsmengen der Extremereignisse zeigen keine signifikante Änderung auf. In den 2000er Jah-

ren sind vermehrt lokale Starkregenereignisse aufgetreten, die in Siedlungsgebieten häufig zu 

Schäden geführt haben. 

Eine derartige Häufung besonders starker Ereignisse hat es aber bereits zu Beginn der 1950er 

und in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre gegeben. Es wird durch entsprechendes Monitoring 

nachzuhalten sein, ob in Zukunft die Häufigkeit und Intensität der Starkregen wieder abnimmt oder 

auf einem hohen Niveau bleibt. 

Für das deutsche Rheineinzugsgebiet wurden die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf 

der Grundlage des Langzeitverhaltens von Hochwasserabflüssen in der Vergangenheit und von 

Simulationen möglicher zukünftiger Hochwasserereignisse analysiert. Das Langzeitverhalten von 

Hochwasserabflüssen wurde dabei anhand eventuell vorhandener Trends in den aktuellen Zeitrei-

hen von jährlichen und monatlichen Höchstabflüssen und der relevanten Abflusskennwerte ermit-

telt. Die Auswirkungen der bereits stattgefundenen Klimaveränderung auf die Hochwasserentwick-

lung sind demnach bereits in diesen Hochwasserkennwerten berücksichtigt. 

Das durch Auswirkungen von Klimaveränderungen bedingte Hochwasserrisiko wurde auf der 

Grundlage von Klimaprojektionen, welche z. B. die nahe Zukunft (bis 2050) abbilden, vorläufig 

bewertet. Eine Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Hochwasserentwicklung 

über das Jahr 2050 hinaus wird aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten der Klimaprojek-

tionen zunehmend schwieriger. 

Nach derzeitigem Wissensstand (siehe ausführlich unter www.kliwa.de) ist davon auszugehen, 

dass Hochwasserereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit (HQextrem) in großen Einzugsgebieten 

nicht signifikant zunehmen werden. 

Bei der Bewertung des Hochwasserrisikos bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels ist zu 

berücksichtigen, dass die Klimaprojektionen mit Unsicherheiten verbunden sind. Wie oben aufge-

zeigt, ergeben sich nach diesen Untersuchungen zurzeit keine klaren Tendenzen, wie sich der 

Klimawandel zukünftig auf die Hochwasserentstehung auswirken wird. Wenn neue Erkenntnisse, 

z. B. aufgrund verbesserter Klimaprojektionen vorliegen, wird bei den künftigen Überprüfungen der 

vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos der Aspekt der Auswirkungen des Klimawandels 

gemäß Art. 14 HWRM-RL entsprechend wieder aufgegriffen. 

 

http://www.kliwa.de/
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10 Hinweise zur Durchführung der SUP auf Ebene der FGE 

Für Hochwasserrisikomanagementpläne ist nach §75 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 

§14b, Abs.1 Nr.1 und der Anlage 3 Nr. 1.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. Mit der SUP soll gewährleistet 

werden, dass aus der Durchführung von HWRM-Plänen resultierende Umweltauswirkungen be-

reits frühzeitig bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans systematisch berücksichtigt 

werden. 

Zentrales Element der SUP ist der Umweltbericht, in dem u. a. die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen der HWRM-Pläne auf die im UVPG genannten Schutzgüter entsprechend 

den Vorgaben des §14g UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 

Der Umweltbericht ist ein eigenständiges Dokument zum Hochwasserrisikomanagementplan, die 

allgemein verständliche nichttechnische Zusammenfassung aus dem Umweltbericht für die Fluss-

gebietseinheit Rhein NRW wird nachfolgend wiedergegeben (Bezirksregierung Düsseldorf 2015c). 

10.1 Einleitung und Kurzbeschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans  

Die Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW basiert auf landesweit festgelegten Zielen des 

Hochwasserrisikomanagements und daraus abgeleiteten Maßnahmentypen. Die landesweiten 

Ziele beschreiben für jedes der vier Schutzgüter (menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe 

und wirtschaftliche Tätigkeiten) angemessene Ziele zum sinnvollen Umgang mit den hochwasser-

bedingten Risiken. 

Ausgangspunkt für die Festlegung der Ziele in NRW waren die folgenden grundlegenden Ziele 

(Oberziele), die deutschlandweit in Abstimmung zwischen dem Bund und den Bundesländern 

festgelegt wurden:  

¶ Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers)  

¶ Verringerung bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 

¶ Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwassers 

¶ Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser 

Die landesweit geltenden Ziele in NRW wurden aufbauend auf diesen Oberzielen erarbeitet und in 

einem Katalog zusammengefasst. Im Kapitel 4 des Hochwasserrisikomanagementplans ist der 

Zielkatalog, einschließlich einer kurzen Erläuterung der Systematik, aufgeführt.  

Auf Grundlage des Zielkatalogs wurden Maßnahmentypen erarbeitet, die zur Erreichung der lan-

desweiten Ziele in NRW beitragen können. Diese Maßnahmentypen wurden in einem Maßnah-

mentypenkatalog zusammengefasst und gelten ebenso wie die Ziele landesweit für alle nordrhein-

westfälischen Hochwasserrisikomanagementpläne. Der Maßnahmentypenkatalog beinhaltet Maß-

nahmentypen zu allen Aspekten des Hochwasserrisikomanagements (Vermeidung, Schutz, Vor-

sorge und Wiederherstellung / Regeneration) und bindet alle relevanten Akteure mit ein. Das 

Spektrum reicht von Maßnahmentypen für die Akteure auf Landesebene (z. B. oberste Wasserbe-

hörde) bis hin zu Maßnahmentypen für die Bürgerinnen und Bürger (z. B. Hausbesitzer). Im Er-

gebnis bieten die Hochwasserrisikomanagementpläne in NRW für die einzelnen Gebiete und unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Betroffenheiten eine Übersicht darüber, welche Maßnah-

mentypen in welchem Zeitraum und durch welche Akteursgruppen schon umgesetzt wurden oder 

in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Die einzelnen Schritte zur Erstellung der 

Hochwasserrisikomanagementplªne werden in der Arbeitshilfe ĂArbeitshilfe zur Erarbeitung der 

Beiträge zu HWRM-Plänen in Nordrhein-Westfalenñ (MKULNV 2014d) erläutert. Zudem werden 

auf der Internetseite des MKULNV weiterführende Informationen zur Hochwasserrisikomanage-

mentplanung bereit gestellt (www.flussgebiete.nrw.de, Rubrik Hochwasserrisikomanagementricht-

linie). 

Im Hochwasserrisikomanagementplan NRW für die Flussgebietseinheit Rhein werden die Maß-

nahmentypen aus dem landesweiten Maßnahmentypenkatalog aufgeführt und erläutert, die in die-

sem Gebiet durch die unterschiedlichen Akteure umzusetzen sind.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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10.2 Beschreibung der Schutzgüter, deren aktueller Zustand und voraussichtliche 
Entwicklung bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisikomanagementplans 

Schutzgut Menschen 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Menschen stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 

wie folgt dar:  

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins leben ca. 13,3 Millionen Menschen. Die 

durchschnittliche Einwohnerdichte liegt bei 628 E/km
2
. Die größten Einwohnerdichten werden im 

Ruhrgebiet und in der Rheinschiene von Köln bis Duisburg erreicht. In den anderen Siedlungsbe-

reichen bestehen geringere Einwohnerdichten. Bei Hochwasserereignissen können Menschen 

sowohl körperlich als auch psychisch verletzt werden. Insgesamt sind im Einzugsgebiet des 

Rheins in NRW bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) bis zu 1.705.800 Einwohnerin-

nen und Einwohner potenziell gefährdet.  

Die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner in den Siedlungsbereichen des Einzugs-

gebiets kann durch Hochwasserereignisse erheblich beeinträchtigt werden. Im nordrhein-

westfälischen Einzugsgebiet des Rheins sind bei einem HQextrem insgesamt ca. 58.870 ha Sied-

lungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen von Überflutungen betroffen. Zudem sind im Hochwasser-

fall wichtige Erholungsräume durch Überflutungen gefährdet. Dazu zählen unter anderem die Na-

turparke, die Kurorte einschließlich der Heilquellen und die Badegewässer.  

Die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Menschen wird in Hinblick auf Hochwasserrisiken vo-

raussichtlich von den Folgen des Klimawandels und der steigenden Flächeninanspruchnahme be-

einflusst.  

Ohne Durchführung des Hochwasserrisikomanagementplans würde sich diese Entwicklung weiter 

fortsetzen, sodass potenziell signifikante Hochwasserrisiken mit Gefährdung der menschlichen 

Gesundheit und der Lebensqualität bestehen bleiben oder weiter zunehmen würden. 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der 

Flussgebietseinheit Rhein wie folgt dar: 

Im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein liegen 325 Schutzgebiete nach Flo-

ra-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) und 20 Vogelschutzgebiete. Die Gesamtfläche dieser 

Schutzgebiete umfasst ca. 227.546.600 ha. Einige dieser Schutzgebiete sind aufgrund der ge-

wässernahen Lage von Hochwasserereignissen betroffen. 

Die Flussläufe von Rhein, Lippe und Issel sowie der Unterlauf der Sieg sind wichtige überregiona-

le Achsen im Biotopverbund. Vor allem am Niederrhein befinden sich wertvolle Auenlebensräume, 

die u. a. als Vogelschutzgebiet ĂUnterer Niederrheinñ groÇrªumig gesch¿tzt sind. Zwischen Lippe 

und Ruhr am Südrand der Westfälischen Bucht im Übergang zum Süderbergland sind große Flä-

chen f¿r den ¿berregionalen Biotopverbund als Vogelschutzgebiet ĂHellwegbºrdeñ gesch¿tzt. Die 

Waldflächen des Süderberglands beinhalten wertvolle Waldflächen, die u. a. für den länderüber-

greifenden Biotopverbund der Waldlebensräume von Bedeutung sind. Größere unzerschnittene 

Landschafträume gibt es nur noch im Bereich der Oberläufe der großen Zuflüsse zum Rhein.  

Im Bergland herrscht Waldnutzung vor, im Tiefland werden die Flächen überwiegend landwirt-

schaftlich genutzt. Die Intensivierung der Landwirtschaft hat i. d. R. zu einem Verlust der Artenviel-

falt geführt. Eine besondere Situation liegt entlang des Niederrheins an den Rheindeichen vor. 

Hier beherbergen die Deiche bei extensiver Pflege noch große Teile der ursprünglichen Vielfalt 

der artenreichen Lebensgemeinschaften des trockenen bis wechselfeuchten Grünlandes. Vor al-

lem im Teileinzugsgebiet Deltarhein befinden sich größere schützenswerte Vorkommen der Hei-

den und Sandtrockenrasen sowie von Hoch- und Übergangsmooren. Im Bereich der Oberläufe 
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von Ruhr und Sieg sowie zwischen Wupper und Sieg gibt es, bedingt durch Schwermetall-

Erzlagerstätten, eine typische Schwermetallflora und ïvegetation (Galmeiflure) von überregionaler 

Bedeutung.  

Die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wird in Hinblick 

auf Hochwasserereignisse insbesondere durch die Umsetzung der laufenden Maßnahmen der 

Wasserrahmenrichtlinie beeinflusst. Dadurch sind in den Oberflächengewässern und Auen ten-

denziell Verbesserungen für das Schutzgut zu erwarten.  

Ohne Durchführung des Hochwasserrisikomanagementplans bleibt das vorliegende signifikante 

Hochwasserrisiko bestehen. Regelmäßige Überflutungen in den Auen sind eine notwendige Le-

bensgrundlage auentypischer Tier- und Pflanzengesellschaften. Allerdings kann es bei Hochwas-

ser zu Schädigungen von Tieren und Pflanzen durch den Eintrag von wassergefährdenden Stof-

fen aus nicht hochwasserangepassten Nutzungen kommen. 

 

Schutzgut Boden 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Boden stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein wie 

folgt dar: 

Der Großteil des Einzugsgebiets des Rheins NRW liegt im Norddeutschen Tiefland, wo im Nieder-

rheinischen Tiefland und der Niederrheinischen Bucht die Parabraunerde und in der Westfälischen 

Tieflandsbucht die Podsole vorherrschen. Zusätzlich bestehen im Tiefland Grundwasser- und 

Staunässeböden und einzelne Niedermoore. In den Mittelgebirgslandschaften des Einzugsgebiets 

dominiert hingegen die steinig-lehmige Braunerde. Im Süderbergland haben sich zudem Grund-

wasser- und Staunässeböden entlang der Bachverläufe entwickelt. 

Die natürlichen Funktionen der Böden sind in der Flussgebietseinheit Rhein NRW unterschiedlich 

ausgeprägt. Zu den Bodenfunktionen zählen unter anderem die Bodenfruchtbarkeit, die Filter- und 

Pufferfunktion und das Wasserspeichervermögen. Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des 

Rheins liegen insbesondere entlang des Gewässerverlaufs des Rheins und der Ruhr Böden mit 

regional hoher Bodenfruchtbarkeit. Die Filterfunktion ist insbesondere für die Böden der Mittelge-

birgslandschaften im Einzugsgebiet als mittel bis hoch eingestuft. Zudem liegen im Norden und 

Westen des Münsterlands Böden, deren Gesamtfilterwirkung von sehr hoch bis mittel reichen. In 

den restlichen Teilbereichen des Einzugsgebiets weisen die Böden eine Gesamtfilterfunktion zwi-

schen sehr gering bis mittel auf. Im Einzugsgebiet liegt das natürliche Wasserspeichervermögen 

im Übergangsbereich des Tieflands zum Mittelgebirge und entlang des Gewässerverlaufs des 

Rheins bei mittel bis hoch. In den weiteren Teilbereichen des Einzugsgebiet weisen die Böden ein 

geringeres natürliches Wasserspeichervermögen auf, das zwischen sehr gering und mittel liegt. 

Die Böden im Einzugsgebiet Rhein NRW werden unterschiedlich genutzt. Die natürlichen Boden-

funktionen sind je nach Nutzung unterschiedlich stark beeinträchtigt. Beeinträchtigungen entste-

hen insbesondere bei der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Acker, Grünland) und bei einer 

Nutzung als Siedlungs- und Verkehrsfläche.  

Landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen nehmen im nordrhein-westfälischen Ein-

zugsgebiet des Rheins einen großen Anteil an der Gesamtfläche ein. Landwirtschaftlich genutzt 

werden insbesondere die Flächen in den Tieflandbereichen der Teileinzugsgebiete Erft, Rheingra-

ben, Lippe sowie im Deltarheingebiet. Hier bestehen Risiken für die Bodenfunktionen aufgrund 

des intensiven Einsatzes von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln, die sich nachteilig auf die 

natürliche Filter- und Pufferfunktion und dauerhaft auch auf die natürliche Bodenfruchtbarkeit 

auswirken können. Eine Gefährdung durch Bodenerosion ist im Einzugsgebiet insbesondere für 

die Böden der Gebirgslandschaften der Eifel (mit Siebengebirge) und des Süderberglands gege-

ben. Diese natürlichen Erosionsprozesse werden häufig durch Einflüsse der landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung verstärkt. 
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Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen umfassen im Einzugsgebiet des Rheins NRW ca. 

19 % der Fläche. Die natürlichen Böden sind insbesondere in den Verdichtungsräumen der Städte 

im Ruhrgebiet sowie entlang der Rheinschiene im Bereich zwischen Köln und Duisburg stark ver-

siegelt. Insgesamt werden durch die Versiegelung nahezu alle Bodenfunktionen beeinträchtigt. 

Die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Boden wird im Hinblick auf die Hochwasserrisiken ins-

besondere durch die anhaltend hohe Flächeninanspruchnahme und der damit einhergehenden 

Flächenversiegelung geprägt, wodurch die Bodenfunktionen negativ beeinflusst werden. Zudem 

können veränderte Anbaumethoden in der Landwirtschaft das Versickerungsvermögen und die 

Bodenerosion beeinflussen.  

Ohne Durchführung des Hochwasserrisikomanagementplans bleiben die signifikanten Hochwas-

serrisiken, insbesondere durch den Eintrag von Schadstoffen im Hochwasserfall, bestehen. 

 

Schutzgut Wasser 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Wasser stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein wie 

folgt dar: 

Das Fließgewässernetz im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins umfasst 1.029 

Fließgewässer mit einer Gesamtlänge von 8.531 km. Zudem liegen 34 Talsperren im Einzugsge-

biet, von denen 19 als Seen bewertet werden. 

Bei der Beurteilung des ökologischen Zustands des Rheins in Nordrhein-Westfalen spiegelt sich 

die Siedlungs- und Nutzungsstruktur des Einzugsgebiets wider. In den intensiv landwirtschaftlich 

genutzten Gebieten am Niederrhein und den dicht besiedelten und industriell genutzten Gebieten 

der Rheinschiene und des Ruhrgebiets ¿berwiegt die Bewertung Ăschlechtñ und Ăunbefriedigendñ. 

In den Einzugsgebieten der Sieg, der Wupper, der Ahr und der Kyll fällt die Bewertung des ökolo-

gischen Zustands der Gewässer bereits deutlich mäßiger aus. Insbesondere in den Einzugsgebie-

ten der Sieg und der Ahr und Kyll werden erkennbar gute ökologische Zustände erreicht. Der 

chemische Zustand der Oberflächengewässer wird im Einzugsgebiet des Rheins NRW ver-

gleichsweise positiv bewertet. 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins liegen 179 Grundwasserkörper. Die Mehr-

zahl der Grundwasserkörper hat einen guten mengenmäßigen Zustand, lediglich für 19 Grund-

wasserkörper wird ein schlechter mengenmäßiger Zustand festgestellt. Dies ist unter anderem auf 

die großräumigen Sümpfungsmaßnahmen der Tageabbaugebiete zurück zu führen. Hinsichtlich 

des chemischen Zustands der Grundwasserkörper werden im gesamten Einzugsgebiet 74 

Grundwasserkörper mit einem schlechten chemischen Zustand bewertet. Die Belastung erfolgt 

hauptsächlich durch Nitrat und Ammonium sowie durch weitere Verunreinigung. 

Die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Wasser wird insbesondere von den laufenden Maß-

nahmen der Wasserrahmenrichtlinie beeinflusst. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wird das 

Ziel verfolgt, bis 2021 einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial 

und einen guten chemischen Zustand der Oberflächengewässer sowie einen guten chemischen 

und mengenmäßigen Zustand des Grundwassers zu erreichen bzw. zu erhalten. Eine besondere 

Herausforderung stellen dabei die laufenden wasserwirtschaftlichen Eingriffe in den Braunkoh-

lerevieren dar. 

Ohne Durchführung des Hochwasserrisikomanagementplans bleiben die vorhandenen signifikan-

ten Hochwasserrisiken bestehen. Dies betrifft insbesondere die Gefahr der Verschmutzung von 

Grund- und Oberflächenwasser durch die Eintragung von wassergefährdenden Stoffen im Rah-

men eines Hochwasserereignisses. 
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Schutzgut Klima / Luft 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Klima / Luft stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 

wie folgt dar: 

Das nordrhein-westfälische Einzugsgebiet des Rheins liegt im Übergangsbereich vom Norddeut-

schen Tiefland zum deutschen Mittelgebirgsraum und ist vom atlantischen Klima mit regenreichen 

und milden Wintern und mäßig warmen Sommern geprägt.  

Die Jahresdurchschnittstemperatur ist in den einzelnen Teilbereichen des nordrhein-westfälischen 

Einzugsgebiets des Rheins unterschiedlich. In den Niederungen des Niederrheinischen Tieflands, 

der Niederrheinischen Bucht und der Westfälischen Tieflandsbucht liegt der Jahresmittelwert der 

Lufttemperatur bei über 9°C. Im Rheintal werden die höchsten Jahresmitteltemperaturen mit bis zu 

11,2°C erreicht. In den Mittelgebirgslandschaften des Süderberglands und der Eifel (mit Sieben-

gebirge) liegt die Jahresdurchschnittstemperatur in den hohen Lagen hingegen zwischen 5°C und 

8°C. 

Der durchschnittliche Jahresniederschlag variiert im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des 

Rheins ebenfalls hinsichtlich der Höhenlagen. Im Niederrheinischen Tiefland, der Niederrheini-

schen Bucht und der Westfälischen Tieflandsbucht beträgt die Jahressumme des Niederschlags 

zwischen 600 mm bis 1.000 mm pro Jahr. In den Hochlagen der Mittelgebirge werden hingegen 

durchschnittliche Jahresniederschläge von bis zu 1.600 mm erreicht. 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins liegen klimatische Belastungsräume. Insbe-

sondere in den höheren Lagen des Sauer- und Siegerlands treten häufig Kältereize auf. Hingegen 

sind die Niederungen, insbesondere die Rheinebene, durch vermehrte sommerliche Wärmebelas-

tungen geprägt. Zudem sind die dicht besiedelten Gebiete durch schlechte Durchlüftungsverhält-

nisse gekennzeichnet.  

Die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Klima / Luft ist geprägt durch den weiteren Verlauf des 

Klimawandels. In der Atmosphäre nehmen die Treibhausgase mit voraussichtlicher Wirkung auf 

die Hochwasserrisiken künftig weiter zu. 

Bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisikomanagementplans setzten sich die Auswirkungen 

des Klimawandels insgesamt weiter fort. Zustandsänderungen der besonderen Klimafunktionen 

sind lediglich auf lokale Besonderheiten beschränkt. 

 

Schutzgut Landschaft 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Landschaft stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 

wie folgt dar: 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins ist aufgrund der besonderen Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit der Landschaften ein Teil der Fläche als Naturpark ausgewiesen. Die Naturpar-

ke Rheinland, Siebengebirge, Bergisches Land, Ebbegebirge, Homert und Arnsberger Wald liegen 

vollständig und die Naturparke Hohes Venn ï Eifel und Rothaargebirge anteilig im Einzugsgebiet. 

Zudem befinden sich der nördlich gelegene Naturpark Hohe Mark- Westmünsterland vollständig 

und der östlich gelegene Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge anteilig im Einzugsgebiet des 

Rheins in NRW. 

Die landschaftsbildprägenden Strukturen im Einzugsgebiet sind insbesondere in den Verdich-

tungsräumen des Ruhrgebietes und der Rheinschiene durch übergeordnete Infrastrukturanlagen 

und Siedlungseinrichtungen gestört. Die Natürlichkeit und Eigenart der Landschaftsbilder wird in 

diesen Räumen deutlich eingeschränkt. 

Für die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Landschaft lassen sich keine allgemeinen Tenden-

zen ableiten. Veränderungen des Schutzguts sind lediglich auf lokale Gegebenheiten beschränkt. 
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Ohne Durchführung des Hochwasserrisikomanagementplans blieben die Auswirkungen ebenfalls 

auf lokale Gegebenheiten beschränkt. 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands sowie bedeutsame Umweltprobleme für das 

Schutzgut Kulturgüter und Sachgüter stellen sich im nordrhein-westfälischen Teil der Flussge-

bietseinheit Rhein wie folgt dar: 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins sind bei einem extremen Hochwasserereig-

nis (HQextrem) 5.312 Kulturgüter von Überflutungen potenziell betroffen. Zudem sind in der Fluss-

gebietseinheit gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Sachgüter von Überflutungen gefähr-

det. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass weitere Bau- und Bodendenkmäler im Bereich 

der Gewässerauen liegen, die bisher noch nicht vollständig von den Fachbehörden erfasst wur-

den. 

Für die zukünftige Entwicklung des Schutzguts Kultur- und Sachgüter lassen sich keine allgemei-

nen Tendenzen ableiten. Veränderungen des Schutzguts sind lediglich auf lokale Gegebenheiten 

beschränkt. 

Bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisikomanagementplans bleibt das vorliegende signifikante 

Hochwasserrisiko bestehen. Bei den betroffenen Kulturgütern bzw. Sachgütern käme es weiterhin 

zu hochwasserbedingten Schäden. 

10.3 Zusammenfassende Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt für alle Maßnahmentypen des Hochwasserrisiko-

managementplanes in Form einer Kurzbewertung, die in Tabelle 10 des Umweltberichts darge-

stellt ist. Für die Maßnahmentypen, bei denen in der Umsetzung erhebliche nachteilige Auswir-

kungen auf die Umwelt möglich sind, gibt es zusätzlich zur Kurzbewertung in Tabelle 10 einen 

ausführlichen SUP-Steckbrief (vergleiche Kapitel 4.2.2 im Umweltbericht Rhein NRW). Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die Bewertung der Umweltauswirkungen nur in der Konkretisierung er-

folgen kann, in der die Maßnahmenplanung im Hochwasserrisikomanagementplan erfolgt. Sofern 

für eine endgültige Einschätzung der Umweltwirkungen ein konkreterer räumlicher Bezug oder 

konkrete Planunterlagen notwendig sind, erfolgt eine solche Prüfung im Rahmen nachfolgender 

Genehmigungs- / Zulassungsverfahren. 

In der Flussgebietseinheit Rhein NRW ist ein großer Teil der relevanten Maßnahmentypen mit ge-

planten Maßnahmen für die betroffenen Kommunen den Bereichen Flächenvorsorge, Vorsorge 

und Nachsorge zugeordnet (> 60 % aller Nennungen, vgl. Anhang 2). Durch die Umsetzung des 

Hochwasserrisikomanagementplans sind daher bei einem großen Teil der Maßnahmen keine er-

heblichen bzw. positiven Umweltauswirkungen zu erwarten.  

Die beiden Schutzgüter Menschen und Kultur- und Sachgüter profitieren durch die Umsetzung der 

Maßnahmentypen von einer Verringerung der Hochwasserrisiken. Zudem wird das Risiko einer 

Beeinträchtigung durch wassergefährdende Stoffe durch die Durchführung der Maßnahmentypen 

gesenkt. Davon profitieren neben den beiden Schutzgütern Menschen und Kultur- und Sachgüter 

insbesondere die Schutzgüter Wasser, Boden sowie Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. Die 

Schutzgüter Klima / Luft und Landschaft werden von der Mehrzahl der Maßnahmentypen eben-

falls nicht nachteilig beeinflusst. Inwieweit sich die Maßnahmentypen positiv auf diese beiden 

Schutz-güter auswirken, ist jedoch vor dem Hintergrund des Konkretisierungsgrades der Maß-

nahmen im Rahmen weiterführender Projekte zu untersuchen.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter sind durch die Umsetzung einzelner 

Maßnahmentypen aus den Maßnahmengruppen Natürlicher Wasserrückhalt (W) und Technischer 

Hochwasserschutz (T) nicht auszuschließen. Dazu zählen die Maßnahmentypen W02-01 (Ge-

wässer- und Auenrenaturierung), W03-01 (Rückbau, Rückverlegung, Absenkung von Deichen) 

und W03-04 (Gewässerentwicklung von Sekundärauen) aus der Maßnahmengruppe Natürlicher 
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Wasserrückhalt (W) und die Mehrzahl der Maßnahmentypen (T01, T02, T03, T04, T05, T06) aus 

der Maßnahmengruppe Technischer Hochwasserschutz (T).  

Bei der Umsetzung der Maßnahmentypen W02-01 und W03 sind standort- und vorhabenbezoge-

ne Prüfungen durchzuführen um nachteilige Auswirkungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere 

für die Deiche entlang des Niederrheins mit teilweise besonderer Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz. Generell ist die Umsetzung dieser Maßnahmen entlang der naturnahen Flussland-

schaften unter besonderer Berücksichtigung ufernaher Lebensräume durchzuführen. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmentypen zum technischen Hochwasserschutz T01, T02, T03, 

T04, T05, T06 kommt der Prüfung von Alternativen und der Standortwahl zur Durchführung dieser 

Maßnahmentypen ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. In Hinblick auf das Schutzgut Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt sind insbesondere nachteilige Umweltauswirkungen auf die 

Schutzziele und Schutzzwecke von hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natu-

ra 2000-Gebiete) im Vorfeld der Durchführung dieser Maßnahmentypen einzelfallbezogen (ggf. 

Natura 2000-Vorprüfung) zu untersuchen. Zudem sind in Hinblick auf das Schutzgut Wasser die 

Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bei der Umsetzung dieser Maßnahmentypen zu berücksichtigen. 

Die Gruppe der Maßnahmentypen T01 bis T06 umfasst im Einzugsgebiet des Rheins NRW ca. 

20 % der Maßnahmennennungen (geplante Maßnahmen, vgl. Anhang 2). Im Einzugsgebiet des 

Rheins sind diese Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der bedeutsamen Tier- und 

Pflanzenlebensräume für den überregionalen Biotopverbund und der landschaftsbildprägenden 

Struktur der Naturparke durchzuführen. Zudem sollte der Luftaustausch zwischen den Tälern mit 

ausgeprägten Talwindsystemen der Mittelgebirge und den Teilbereichen mit schlechten Durchlüf-

tungsverhältnissen weiterhin gesichert werden.  

Die potenziellen nachteiligen Umweltauswirkungen, die bei der Umsetzung der genannten Maß-

nahmentypen entstehen können, sind im Rahmen der nachfolgenden Planungen zu berücksichti-

gen und soweit möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Steckbriefe der Maßnahmen geben 

dafür entsprechende Hinweise. 
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12 Anhang 1: Daten und Informationen zur Risikoanalyse 

Tabelle 52: Durch Hochwasserereignisse betroffene bzw. nicht betroffene Kommunen nach HWGK 

Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Ahaus x - 

Ahlen* x - 

Alfter x - 

Alpen x - 

Altena x - 

Altenbeken x - 

Altenberge x - 

Anröchte - x 

Arnsberg x - 

Attendorn x - 

Bad Honnef x - 

Bad Laasphe x - 

Bad Lippspringe x - 

Bad Münstereifel x - 

Bad Sassendorf x - 

Bad Wünnenberg x - 

Balve x - 

Bedburg x - 

Bedburg-Hau x - 

Bergheim x - 

Bergisch Gladbach x - 

Bergkamen x - 

Bergneustadt x - 

Bestwig x - 

Billerbeck x - 

Bocholt x - 

Bochum x - 

Bönen x - 

Bonn x - 

Borchen x - 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Borken x - 

Bornheim x - 

Bottrop x - 

Breckerfeld - x 

Brilon x - 

Brühl x - 

Burbach x - 

Büren x - 

Burscheid - x 

Castrop-Rauxel x - 

Coesfeld x - 

Datteln x - 

Delbrück* x - 

Dinslaken x - 

Dormagen x - 

Dorsten x - 

Dortmund x - 

Drolshagen - x 

Duisburg x - 

Dülmen x - 

Düsseldorf x - 

Eitorf x - 

Elsdorf x - 

Emmerich am Rhein x - 

Engelskirchen x - 

Ennepetal x - 

Ense x - 

Erftstadt x - 

Erkrath x - 

Erwitte x - 

Eslohe (Sauerland) x - 

Essen x - 

Euskirchen x - 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Finnentrop x - 

Frechen - x 

Freudenberg x - 

Fröndenberg/Ruhr x - 

Gelsenkirchen x - 

Gescher x - 

Geseke x - 

Gevelsberg x - 

Gladbeck x - 

Grevenbroich x - 

Gronau (Westf.) x - 

Gummersbach x - 

Haan x - 

Hagen x - 

Haltern am See x - 

Halver x - 

Hamm x - 

Hamminkeln x - 

Hattingen x - 

Heek x - 

Heiden - x 

Heiligenhaus x - 

Heimbach* x - 

Hemer x - 

Hennef (Sieg) x - 

Herdecke x - 

Herne x - 

Herscheid x - 

Herten x - 

Hilchenbach x - 

Hilden x - 

Holzwickede x - 

Horstmar - x 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Hövelhof* x - 

Hückeswagen x - 

Hünxe x - 

Hürth - x 

Iserlohn x - 

Isselburg x - 

Issum* x - 

Jüchen - x 

Kaarst x - 

Kalkar x - 

Kamen x - 

Kamp-Lintfort* x - 

Kempen* x - 

Kerpen x - 

Kierspe - x 

Kirchhundem x - 

Kleve x - 

Köln x - 

Königswinter x - 

Kranenburg x - 

Krefeld x - 

Kreuztal x - 

Kürten x - 

Laer x - 

Langenberg* x - 

Langenfeld (Rhld.) x - 

Legden x - 

Leichlingen (Rhld.) x - 

Lennestadt x - 

Leverkusen x - 

Lichtenau x - 

Lindlar x - 

Lippetal x - 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Lippstadt x - 

Lohmar x - 

Lüdenscheid x - 

Lüdinghausen x - 

Lünen x - 

Marienheide x - 

Marl x - 

Mechernich x - 

Meckenheim x - 

Meerbusch x - 

Meinerzhagen - x 

Menden (Sauerland) x - 

Meschede x - 

Metelen - x 

Mettmann - x 

Moers x - 

Möhnesee x - 

Monheim am Rhein x - 

Morsbach x - 

Much x - 

Mülheim an der Ruhr x - 

Nachrodt-Wiblingwerde x - 

Netphen x - 

Nettersheim x - 

Neuenrade x - 

Neukirchen-Vluyn x - 

Neunkirchen x - 

Neunkirchen-Seelscheid x - 

Neuss x - 

Nideggen* x - 

Niederkassel x - 

Nordkirchen - x 

Nörvenich* x - 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Nottuln x - 

Nümbrecht x - 

Oberhausen x - 

Ochtrup x - 

Odenthal x - 

Oer-Erkenschwick - x 

Olfen x - 

Olpe x - 

Olsberg x - 

Overath x - 

Paderborn x - 

Plettenberg x - 

Pulheim x - 

Radevormwald x - 

Raesfeld - x 

Ratingen x - 

Recklinghausen x - 

Rees x - 

Reichshof x - 

Reken - x 

Remscheid x - 

Rhede x - 

Rheinbach x - 

Rheinberg x - 

Rheurdt* x - 

Rietberg* x - 

Rommerskirchen x - 

Rosendahl x - 

Rösrath x - 

Ruppichteroth x - 

Rüthen x - 

Salzkotten x - 

Sankt Augustin x - 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Schalksmühle x - 

Schermbeck x - 

Schlangen - x 

Schmallenberg x - 

Schöppingen - x 

Schwelm x - 

Schwerte x - 

Selm x - 

Senden x - 

Siegburg x - 

Siegen x - 

Soest x - 

Solingen x - 

Sonsbeck x - 

Sprockhövel - x 

Stadtlohn x - 

Steinfurt x - 

Südlohn x - 

Sundern (Sauerland) x - 

Swisttal x - 

Titz x - 

Troisdorf x - 

Uedem x - 

Unna x - 

Velbert x - 

Velen x - 

Vettweiß x - 

Voerde (Niederrhein) x - 

Vreden x - 

Wachtberg x - 

Wadersloh x - 

Waldbröl x - 

Waltrop x - 
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Kommune 

Gemäß HWGK durch Hochwasser 

(HQextrem) 

betroffen nicht betroffen 

Warstein x - 

Weilerswist x - 

Welver x - 

Wenden x - 

Werdohl x - 

Werl x - 

Wermelskirchen - x 

Werne x - 

Wesel x - 

Wesseling x - 

Wetter (Ruhr) x - 

Wettringen x - 

Wickede (Ruhr) x - 

Wiehl x - 

Wilnsdorf x - 

Windeck x - 

Winterberg* x - 

Wipperfürth x - 

Witten x - 

Wülfrath - x 

Wuppertal x - 

Xanten x - 

Zülpich x - 

* Ahlen, Delbrück, Hövelhof, Langenberg und Rietberg sind auch in der Flussgebietseinheit Ems, 

Heimbach, Issum, Kamp-Lintfort, Kempen, Nideggen, Nörvenich und Rheurdt auch in der Flussge-

bietseinheit Maas und Winterberg auch in der Flussgebietseinheit Weser betroffen und werden in 

allen relevanten Hochwasserrisikomanagementplänen berücksichtigt. 
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Tabelle 53: Zuordnung von ATKIS-Objektarten zu den Flächennutzungen in den 

Hochwasserrisikokarten 

Flächennutzung ATKIS-Objektart Bemerkung 

Wohnbauflächen,  
Flächen gemischter  
Nutzung 

41001 AX_Wohnbauflaeche 
41006 AX_FlaecheGemischterNutzung 
41008 AX_SportFreizeitUndErholungs-
 flaeche 

Flächen, auf denen die Wohn-
bevölkerung konzentriert ist 

Industrie- und Gewerbe-
flächen,  
Flächen besonderer  
funktionaler Prägung 

41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 
41004 AX_Bergbaubetrieb 
41005 AX_TagebauGrubeSteinbruch 
41007 AX_FlaecheBesonderer 
 FunktionalerPraegung 
42016 AX_Schiffsverkehr 

Flächen, auf denen sich die Ar-
beitsbevölkerung konzentriert 
und in denen sensible Industrie- 
und Gewerbeobjekte zu finden 
sind 

Verkehrsflächen 

42001 AX_Strassenverkehr 
42009 AX_Platz 
42010 AX_Bahnverkehr 
42015 AX_Flugverkehr 

Alle Objektarten des Themas 
Verkehr mit der Verkehrsinfra-
struktur 

Landwirtschaftlich  
genutzte Flächen, Wald, 
Forst 

43001 AX_Landwirtschaft 
43002 AX_Wald 

Flächen, die im weitesten Sinne 
agrar- und forstwirtschaftlich 
genutzt sind 

Sonstige Vegetations-  
und Freiflächen 

41003 AX_Halde 
41009 AX_Friedhof 
43003 AX_Gehoelz 
43004 AX_Heide 
43005 AX_Moor 
43006 AX_Sumpf 
43007 AX_UnlandVegetationslose 
 Flaeche 
43008 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar 

Alle übrigen Objektarten 

Gewässer 
44001 AX_Fliessgewaesser 
44005 AX_Hafenbecken 
44006 AX_StehendesGewaesser 

Alle Objektarten des Themas 
Gewässer als Objekt, von dem 
die Gefahr ausgeht 

 

Tabelle 54: Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Betriebe mit IVU-Anlagen je Kom-

mune bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Alpen 0 1 2 

Altena 0 1 1 

Arnsberg 1 1 1 

Bocholt 2 6 7 

Bottrop 0 1 1 

Bochum 0 1 1 

Bonn 0 0 1 

Duisburg 7 11 19 
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Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Düsseldorf 0 2 12 

Eitorf 0 0 1 

Emmerich am Rhein 3 6 9 

Engelskirchen 0 1 1 

Ennepetal 1 1 1 

Essen 0 1 2 

Finnentrop 0 1 1 

Gelsenkirchen 0 4 4 

Gummersbach 1 2 3 

Hagen 2 4 8 

Hamm 1 1 1 

Hemer 0 0 2 

Herne 0 1 1 

Holzwickede 0 1 1 

Iserlohn 0 2 5 

Isselburg 1 2 2 

Kalkar 1 2 2 

Kamp-Lintfort 1 2 2 

Kleve 1 1 2 

Köln 2 17 23 

Königswinter 0 2 2 

Krefeld 0 3 13 

Kreuztal 1 1 3 

Leverkusen 0 2 13 

Lippstadt 0 0 1 

Lüdenscheid 0 1 2 

Lünen 1 2 2 

Menden (Sauerland) 3 4 7 

Meschede 0 0 2 

Moers 0 4 4 

Monheim am Rhein 0 1 4 

Mülheim an der Ruhr 0 0 2 

Nachrodt-Wiblingwerde 0 0 1 

Neuenrade 0 0 1 
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Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Neuss 1 5 14 

Niederkassel 0 2 2 

Oberhausen 0 6 6 

Olpe 0 0 1 

Paderborn 0 1 1 

Plettenberg 0 0 1 

Ratingen 0 1 1 

Rees 2 2 3 

Rheinberg 1 4 6 

Siegen 1 4 7 

Troisdorf 2 2 5 

Velbert 0 0 1 

Voerde (Niederrhein) 0 0 3 

Wesseling 3 7 7 

Wickede (Ruhr) 0 0 1 

Wiehl 0 0 1 

Witten 0 0 1 

Wuppertal 0 0 1 

Zülpich 0 0 1 

 

Tabelle 55: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (NATURA 2000) bei HQhäufig, 

HQ100 und HQextrem 

FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-3810-302 

Bagno mit Steinfurter Aa 
Steinfurt x x x 

DE-3910-301 

Steinfurter Aa 

Altenberge, Billerbeck, 

Laer, Steinfurt 
x x x 

DE-4008-301 

Berkel 

Billerbeck, Coesfeld, Ge-

scher, Stadtlohn, Vreden 
x x x 

DE-4101-301 

Wyler Meer (Teilflaeche des NSG Dueffel) 
Kranenburg x x x 

DE-4102-302 

NSG Salmorth, nur Teilflaeche 
Kleve x x x 

DE-4103-301 

Dornicksche Ward 
Emmerich am Rhein x x x 

DE-4103-302 

NSG Emmericher Ward 
Emmerich am Rhein x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4103-303 

NSG Kellener Altrhein, nur Teilflaeche, mit 

Erweiterung 

Bedburg-Hau, Kleve x x x 

DE-4103-304 

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Ei-

chenbock) in Emmerich 

Emmerich am Rhein x x x 

DE-4104-301 

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung 

Emmerich am Rhein, 

Rees 
x x x 

DE-4104-302 

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler 

Meer u. NSG Empeler M. 

Emmerich am Rhein, 

Rees 
x x x 

DE-4104-304 

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feld-

schlaggr. u. Regnieter Bach 

Isselburg x x x 

DE-4109-301 

Teiche in der Heubachniederung 
Dülmen, Haltern am See x x x 

DE-4111-302 

Davert 
Senden - x x 

DE-4202-301 

NSG Kranenburger Bruch 
Kranenburg x x x 

DE-4203-301 

Wisseler Duenen 
Kalkar x x x 

DE-4203-302 

Kalflack 

Bedburg-Hau, Kalkar, 

Kleve 
x x x 

DE-4203-303 

NSG Grietherorter Altrhein 

Emmerich am Rhein, 

Rees 
x x x 

DE-4204-301 

NSG Reeser Schanz 
Kalkar, Xanten x x x 

DE-4204-302 

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Huebsche Gra-

endort, nur Teilfl., mit Erw. 

Rees x x x 

DE-4204-303 

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweite-

rung 

Rees x x x 

DE-4204-305 

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer 

und Duene, mit Erweiterung 

Hamminkeln, Rees x x x 

DE-4204-306 

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 

830,7 - 833,2 , nur Teilfl. 

Xanten x x x 

DE-4205-301 

Grosses Veen 
Hamminkeln, Wesel - - x 

DE-4205-302 

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg 
Hamminkeln, Wesel x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4208-301 

Bachsystem des Wienbaches 
Dorsten x x x 

DE-4209-301 

Gagelbruch Borkenberge 

Dülmen, Haltern am See, 

Lüdinghausen 
x x x 

DE-4209-302 

Lippeaue 

Datteln, Dorsten, Haltern 

am See, Lünen, Marl, 

Olfen, Schermbeck, 

Selm, Waltrop 

x x x 

DE-4209-304 

Truppenuebungsplatz Borkenberge 

Haltern am See,  

Lüdinghausen 
x x x 

DE-4210-302 

Stever 
Olfen x x x 

DE-4213-301 

Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm 

Ahlen, Hamm, Lippetal, 

Welver 
x x x 

DE-4216-301 

Margarethensee 
Lippstadt - x x 

DE-4218-301 

Tallewiesen 
Paderborn x x x 

DE-4219-301 

Egge 
Altenbeken x x x 

DE-4304-301 

Uedemer Hochwald 

Sonsbeck, Uedem, Xan-

ten 
- x x 

DE-4304-302 

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilflae-

che 

Wesel x x x 

DE-4305-301 

NSG Bislicher Insel, nur Teilflaeche 
Wesel, Xanten x x x 

DE-4305-302 

NSG Weseler Aue 
Wesel x x x 

DE-4305-303 

NSG Rheinvorland bei Perrich 
Wesel x x x 

DE-4305-304 

Schwarzes Wasser 
Hamminkeln, Wesel - - x 

DE-4305-305 

NSG Droste Woy und NSG Westerheide 
Wesel x x x 

DE-4306-301 

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG 

Loosenberge, nur Teilfl. 

Hünxe, Schermbeck x x x 

DE-4306-302 

NSG - Komplex In den Drevenacker Duenen, 

mit Erweiterung 

Wesel x x x 

DE-4309-301 

Die Burg 
Marl x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4311-301 

In den Kaempen, Im Mersche und Langerner 

Hufeisen 

Bergkamen, Lünen, 

Werne 
x x x 

DE-4311-302 

Disselkamp, Lippeaue suedlich Waterhues 

und Unterlauf Beverbach 

Bergkamen, Werne x x x 

DE-4312-301 

Lippe zwischen Hamm und Werne 

Bergkamen, Hamm, 

Werne 
x x x 

DE-4314-301 

Ahsewiesen 
Lippetal, Welver x x x 

DE-4314-302 

Teilabschnitte Lippe- Unna, Hamm, Soest, 

Warendorf 

Bergkamen, Hamm,  

Lippetal, Lippstadt,  

Lünen, Wadersloh,  

Welver, Werne 

x x x 

DE-4315-301 

Lusebredde, Hellinghaeuser Wiesen und 

Klostermersch 

Lippstadt, Wadersloh x x x 

DE-4315-302 

Manninghofer Bach sowie Gieseler und Mu-

ckenbruch 

Erwitte, Lippstadt x x x 

DE-4315-304 

Woeste und Eichenbuchenwald bei Ostin-

ghausen 

Bad Sassendorf,  

Lippstadt 
x x x 

DE-4315-305 

Haus Duesse 
Bad Sassendorf x x x 

DE-4317-302 

Rabbruch und Osternheuland 

Geseke, Lippstadt,  

Salzkotten 
x x x 

DE-4317-303 

Heder mit Thueler Moorkomplex 
Delbrück, Salzkotten x x x 

DE-4318-301 

Ziegenberg 
Borchen, Paderborn x x x 

DE-4319-304 

Kalkfelsen bei Grundsteinheim 
Lichtenau x x x 

DE-4404-301 

Fleuthkuhlen 
Issum - - x 

DE-4404-302 

Niederkamp 
Kamp-Lintfort x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4405-301 

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Em-

merich und Bad Honnef 

Bad Honnef, Bonn, 

Bornheim, Dinslaken, 

Dormagen, Duisburg, 

Düsseldorf, Emmerich 

am Rhein, Kalkar, Kleve, 

Krefeld, Köln, Königswin-

ter, Meerbusch, Monheim 

am Rhein, Neuss, Nie-

derkassel, Rees, Rhein-

berg, Voerde (Nieder-

rhein), Wesel, Xanten 

x x x 

DE-4405-302 

NSG Rheinvorland noerdl. der Ossenberger 

Schleuse, nur Teilflaeche 

Rheinberg x x x 

DE-4405-303 

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, 

mit Erweiterung 

Rheinberg x x x 

DE-4406-301 

NSG Rheinaue Walsum 
Dinslaken, Duisburg x x x 

DE-4413-301 

Ruhrstau bei Echthausen 
Ense, Wickede (Ruhr) x x x 

DE-4417-303 

Afte 
Bad Wünnenberg, Büren x x x 

DE-4504-301 

Staatsforst Rheurdt / Littard 
Rheurdt x x x 

DE-4507-301 

Ruhraue in Muelheim 
Mülheim an der Ruhr x x x 

DE-4508-301 

Heisinger Ruhraue 
Essen x x x 

DE-4512-302 

Abbabach 
Iserlohn x x x 

DE-4513-301 

Luerwald und Bieberbach 
Arnsberg x x x 

DE-4513-302 

Waldreservat Moosfelde 
Arnsberg x x x 

DE-4513-303 

Roehr zwischen Huesten und Hachen 

Arnsberg, Sundern 

(Sauerland) 
x x x 

DE-4513-304 

Weichholzaue Ense 
Ense x x x 

DE-4515-304 

Moehne Mittellauf 

Möhnesee, Rüthen,  

Warstein 
x x x 

DE-4516-302 

Moehne Oberlauf 
Brilon, Rüthen x x x 

DE-4517-301 

Waelder und Quellen des Almetals 
Brilon, Büren x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4517-303 

Leiberger Wald 
Büren - - x 

DE-4605-301 

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgraeben 

und Wasserwerk 

Krefeld, Meerbusch - x x 

DE-4605-302 

Egelsberg 
Krefeld, Moers x x x 

DE-4606-301 

Die Spey 
Krefeld, Meerbusch x x x 

DE-4606-302 

Ueberanger Mark 
Duisburg, Düsseldorf x x x 

DE-4610-301 

Gevelsberger Stadtwald 
Gevelsberg x x x 

DE-4611-301 

Kalkbuchenwaelder bei Hohenlimburg 
Hagen - - x 

DE-4613-301 

Hoennetal 
Balve, Hemer x x x 

DE-4614-303 

Ruhr 

Arnsberg, Bestwig, Ense, 

Fröndenberg/Ruhr, Men-

den (Sauerland), 

Meschede, Olsberg, Wi-

ckede (Ruhr), Winterberg 

x x x 

DE-4615-301 

Ruhrtal bei Laer u. Schneisenberg 
Meschede x x x 

DE-4706-301 

Ilvericher Altrheinschlinge 
Meerbusch x x x 

DE-4708-302 

Teufelsklippen 
Solingen x x x 

DE-4709-301 

Wupper oestlich Wuppertal 

Ennepetal, Radevorm-

wald, Schwelm, Wupper-

tal 

x x x 

DE-4712-301 

Schluchtwaelder im Lennetal 

Altena, Nachrodt-

Wiblingwerde,  

Plettenberg, Werdohl 

x x x 

DE-4713-301 

Lennealtarm Siesel 
Plettenberg x x x 

DE-4715-301 

Wenne 

Eslohe (Sauerland), 

Meschede 
x x x 

DE-4716-301 

Hunau, Oberes Negertal, Renautal und 

Steinberg 

Winterberg x x x 

DE-4717-303 

Schluchtwaelder noerdlich Niedersfeld 
Olsberg x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4806-303 

Knechtstedener Wald mit Chorbusch 

Dormagen, Köln, Neuss, 

Pulheim,  

Rommerskirchen 

- x x 

DE-4806-304 

NSG Uedesheimer Rheinbogen 
Neuss x x x 

DE-4806-305 

Wahler Berg 
Dormagen - x x 

DE-4807-301 

Urdenbach - Kirberger Loch - Zonser Grind 

Dormagen, Düsseldorf, 

Monheim am Rhein 
x x x 

DE-4807-302 

Hilden - Spoerkelnbruch 
Hilden x x x 

DE-4807-303 

Ohligser Heide 
Solingen x x x 

DE-4808-301 

Wupper von Leverkusen bis Solingen 

Leichlingen (Rhld.),  

Leverkusen, Remscheid, 

Solingen 

x x x 

DE-4809-301 

Dhuenn u. Eifgenbach 

Bergisch Gladbach,  

Leverkusen, Odenthal 
x x x 

DE-4810-301 

Wupper und Wipper bei Wipperfürth 

Hückeswagen, Wipper-

fürth 
x x x 

DE-4813-301 

Kalkbuchenwaelder,Kalkhalbtrockenrasen 

und-felsen suedl. Finnentrop 

Attendorn, Finnentrop, 

Lennestadt 
x x x 

DE-4815-301 

Schluchtwald bei Saalhausen 
Schmallenberg x x x 

DE-4907-301 

Worringer Bruch 
Köln x x x 

DE-5014-301 

Auenwald bei Netphen 
Netphen x x x 

DE-5015-301 

Rothaarkamm und Wiesentaeler 
Bad Laasphe x x x 

DE-5016-304 

Buchenwaelder und Wiesentaeler bei Bad 

Laasphe 

Bad Laasphe x x x 

DE-5016-305 

Hoher Stein 
Bad Laasphe x x x 

DE-5105-301 

Dickbusch, Loersfelder Busch, Steinheide 
Kerpen x x x 

DE-5105-302 

Noervenicher Wald 
Nörvenich x x x 

DE-5106-301 

Kerpener Bruch und Parrig 
Kerpen x x x 
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FFH-Gebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-5108-301 

Wahner Heide 

Lohmar, Rösrath,  

Troisdorf 
x x x 

DE-5109-302 

Agger 

Engelskirchen, Lohmar, 

Overath, Siegburg, 

Troisdorf 

x x x 

DE-5109-303 

Sandgrube Seligenthal 
Siegburg x x x 

DE-5110-301 

Broelbach 

Hennef (Sieg), Much, 

Neunkirchen-Seelscheid, 

Nümbrecht,  

Ruppichteroth, Waldbröl 

x x x 

DE-5208-301 

Siegaue und Siegmuendung 

Bonn, Sankt Augustin, 

Troisdorf 
x x x 

DE-5210-303 

Sieg 

Eitorf, Hennef (Sieg), 

Ruppichteroth, Sankt 

Augustin, Siegburg, 

Troisdorf, Windeck 

x x x 

DE-5307-301 

Laubwald suedlich Rheinbach 
Rheinbach x x x 

DE-5308-303 

Waldreservat Kottenforst 
Bonn x x x 

DE-5309-301 

Siebengebirge 

Bad Honnef,  

Königswinter 
x x x 

DE-5406-301 

Eschweiler Tal und Kalkkuppen 
Bad Münstereifel x x x 

DE-5407-301 

Wiesen bei Ruine Tomberg 
Meckenheim x x x 

 

Vogelschutzgebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4108-401 

VSG Heubachniederung, La-

vesumer Bruch und Borkenberge 

Dülmen, Haltern am See, 

Lüdinghausen 
x x x 

DE-4111-401 

VSG Davert 
Senden - x x 

DE-4203-401 

VSG Unterer Niederrhein 

Alpen, Bedburg-Hau, Dinsla-

ken, Duisburg, Emmerich am 

Rhein, Hamminkeln, Kalkar, 

Kleve, Kranenburg, Rees, 

Rheinberg, Voerde (Nieder-

rhein), Wesel, Xanten 

x x x 

DE-4314-401 

VSG Lippeaue zwischen Hamm 

und Lippstadt mit Ahsewiesen 

Ahlen, Hamm, Lippetal,  

Lippstadt, Wadersloh, Welver 
x x x 
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Vogelschutzgebiete Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

DE-4415-401 

VSG Hellwegboerde 

Bad Sassendorf, Delbrück, 

Erwitte, Geseke, Lippetal, 

Lippstadt, Salzkotten, Soest, 

Welver, Werl 

x x x 

DE-4513-401 

VSG Luerwald und Bieberbach 
Arnsberg x x x 

DE-4514-401 

VSG Moehnesee 
Möhnesee x x x 

DE-5108-401 

VSG Wahner Heide 

Lohmar, Rösrath, Siegburg, 

Troisdorf 
x x x 

DE-5308-401 

VSG Kottenforst-Waldville 
Bonn x x x 

Tabelle 56: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (Wasserschutzgebie-

te/Heilquellenschutzgebiete) bei HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

Aabach-Talsperre - - - x x x - - - 

Ahaus-Duestermuehle - - - - - - x x x 

Alfter-Heidgen - - - - - - x x x 

Allerheiligen/Grevenbroich IV - - - - x x x x x 

Arnsberg-

Mueschede/Vorkenbruch 
- - - x x x x x x 

Attendorn-Repetal - - - - - - x x x 

Auf dem Grind x x x x x x x x x 

Auf dem Werth (Bayer AG) x x x x x x x x x 

Bad Honnef,Lohfelder Str. - - - x x x x x x 

Bad Lippspringe - - - x x x x x x 

Bad Muenstereifel-Arloff-

Kalkarer St. 
- - x x x x x x x 

Bad Muenstereifel-Noethen x x x x x x x x x 

Bad Sassendorf - - - - - - x x x 

Baumberg x x x x x x x x x 

Bestwig-

Hennenohl/Foeckinghausen 
- - - x x x x x x 

Binsheimer Feld  

(Gem. Duisbg. lks-rhein) 
x x x x x x x x x 

Bockum, Wittlaer, Kaisers-

werth,W. Werth 
x x x x x x x x x 

Boker Heide x x x x x x x x x 

Borken "Im Trier" - - - - - x x x x 
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Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

Bruchweg/Krefeld 

IV/Uerdingen 
- x x - x x x x x 

Bucholtwelmen-Glueckauf - - - - - - - - x 

Chorbusch - - - - x x - x x 

Coesfeld - - - x x x x x x 

Delbrueck - Ostenland - - - x x x x x x 

Dohne x x x x x x x x x 

Dortmunder Energie und Was-

ser (DEW) 
x x x x x x x x x 

Duelmen - - - - - x x x x 

Duesseldorf-Am Staad x x x x x x x x x 

Duesseldorf-Flehe x x x x x x x x x 

Duesseldorf-Loerick x x x x x x x x x 

Echthausen x x x x x x x x x 

Ehingen-Muendelheim x x x x x x x x x 

Emmerich-Elten x x x x x x x x x 

Emmerich-Helenenbusch x x x x x x x x x 

Emmerich-Vrasselt x x x x x x x x x 

Epe - - - x x x x x x 

Erftstadt-Dirmerzheim x x x x x x x x x 

Erker Muehle - - - - - - x x x 

Essen-Kettwig vor der Bruecke x x x x x x x x x 

Essen-Steele Horst / Bur-

galtendorf 
x x x x x x x x x 

Essen-Überruhr/Steele x x x x x x x x x 

Flueren-Diersfordt/ 

Blumenkamp 
- - x - x x x x x 

Froendenberg x x x x x x x x x 

Fuerth - - - - - - - x x 

Gindericher Feld - - - x x x x x x 

Godesberger Mineralquellen, 

Kurfuerstenbr. 
- - - - - - x x x 

Gronau x x x x x x x x x 

Hagen-Hengstey x x x x x x x x x 

Halingen x x x x x x x x x 

Halterner Stausee x x x x x x x x x 

Haus Aap x x x x x x x x x 

Heiligenhaus III u. IV - - - x x x x x x 
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Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

Heimerzheim - - - - - - x x x 

Hemmerden/Kapellen - - - - - - - x x 

Hennefer Siegbogen
 

x x x x x x x x x 

Hennefer Siegbogen 

(Erweiterung) 
- - - - - - x x x 

Hilden-Karnap - x x x x x x x x 

Hochkirchen - - - - x x x x x 

Holsterhausen/Uefter Mark - - - - - - x x x 

Huerth-Efferen - - - - - - x x x 

Kalkar-Monreberg/Altkalkar - - - x x x x x x 

Kalkar-Niedermoermter - - - - - - x x x 

Koeln-Hoehenhaus - - x x x x x x x 

Krefeld V (In der Elt) - x x - x x - x x 

Langenfeld/Monheim - - - x x x x x x 

Lank-Latum - x x x x x x x x 

Lendringsen x x x x x x x x x 

Lennestadt-Lennetal - - x x x x - - - 

Leverkusen-Hitdorf x x x x x x x x x 

Leverkusen-Rheindorf x x x x x x x x x 

Lichtenau-Herbram - - - x x x x x x 

Liedern - x x - x x x x x 

Lippstadt-Benninghausen x x x x x x - - - 

Lippstadt-Lipperbruch - x x - x x x x x 

Loehnen  

(Voerde, Niederrhein) 
x x x x x x x x x 

Ludendorf - - - - - - x x x 

Marienbaum - - - - - - x x x 

Mechernich-Bleibuir u.  

Quellen a. Eselsb. 
- - - x x x x x x 

Mechernich-Satzvey x x x x x x x x x 

Meindorf x x x x x x x x x 

Meschede-Heinrichsthal x x x x x x x x x 

Moehnebogen x x x x x x x x x 

Muehlenbusch - - - - x x x x x 

Mussum - - - - - x x x x 

Netphen-Siegtal x x x x x x x x x 

Neuss-Broichhof - - x - - x - - x 
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Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

Nideggen-Embken x x x x x x x x x 

Niederkassel - - - x x x x x x 

Niep/Suesselheide - - - - - - x x x 

Offlum - - - - - - x x x 

Olpe-Luetringhausen - - - - - - x x x 

Olpe-Rueblinghausen - - - - - - - x x 

Olsberg-Bigge - - - - - - x x x 

Ortwick - - - - - - x x x 

Paderborn - - - x x x x x x 

Ratingen-Broichhofstrasse - - - - - x x x x 

Refrath - - - - - - x x x 

Reichswald (Erweiterung) - - - - - - - x x 

Rhede x x x x x x x x x 

Rheinbogen x x x x x x x x x 

Rheinfaehre - x x - x x x x x 

Rosellen/Grevenbroich II - - - - x x x x x 

Ruhrtal x x x x x x x x x 

Rumeln-Erweiterung - - - - - - x x x 

Rumeln-Kaldenhausen/ 

Duisburg VII 
- x x x x x x x x 

Salzkotten - - - - - - x x x 

Schuettensteiner Wald x x x x x x x x x 

Siegen-Schacht Puetzhorn - - - x x x - - - 

Stockhausen x x x x x x x x x 

Stockumer Karweg - - - - - - x x x 

Styrum West-Ost x x x - - - x x x 

Suelzueberleitung - - - x x x - - - 

Sundern-Roehre - - - x x x - - - 

Sundern-Stiepel x x x x x x x x x 

Tannenbusch/Hackenbroich - - - - - x - x x 

Thomasberg - - - x x x x x x 

Troisdorf-Eschmar - - - x x x x x x 

Ueberleitungsstollen zur 

Obernautalsp. 
x x x - - - - - - 

Uerdingen-Bruchweg (neues 

EZG) 
- - - - - - x x x 

Untere Langel x x x x x x x x x 
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Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

Urfeld - x x - x x x x x 

Verbund-Wasserwerk Witten x x x x x x x x x 

Vinkel-Schwarzenstein - - - x x x x x x 

Vinn x x x x x x x x x 

Vinn-Erweiterung - - - - - - x x x 

Volmarstein x x x x x x x x x 

Warmen x x x x x x x x x 

Warsteiner Kalkmassiv - - - x x x x x x 

Weiler - - - x x x x x x 

Weilerswist-Lommersum - - - - - - x x x 

Weisser Bogen x x x x x x x x x 

Werthhof - - - - x x x x x 

Westhoven - x x x x x x x x 

Wiehltalsperre x x x x x x - x x 

Witten-Gelsenwasser x x x x x x x x x 

Wittenhorst - - - - x x x x x 

Xanten/Wardt - - - x x x x x x 

Zuelpich-Oberelvenich - - - - - - x x x 

Zuendorf - - - x x x x x x 

430401/1 x x x - - - - - - 

430402/1 x x x - - - - - - 

430406/1 x x x - - - - - - 

430605/1 x x x - - - - - - 

431802/1 x x x - - - - - - 

451401/1A x x x - - - - - - 

470608/1 - x x - - - - - - 

471215/1 x x x - - - - - - 

471626/1 x x x - - - - - - 

490604/1 - x x - - - - - - 

490607/1 - - x - - - - - - 

490612/1 x x x - - - - - - 

490615/1 - x x - - - - - - 

490616/1 x x x - - - - - - 

490617/1 - x x - - - - - - 

510605/1 - x x - - - - - - 

510807/1 x x x - - - - - - 
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Wasserschutzgebiet 

(WSG) 

Betroffenheit der Zone I 

des WSG 

Betroffenheit der Zone II 

des WSG 

Betroffenheit der Zone III 

des WSG 

HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem HQhäufig HQ100 HQextrem 

530801/1 x x x - - - - - - 

530807/1 - - x - - - - - - 

530809/1 - - x - - - - - - 

 

 

Tabelle 57: Potenziell von Hochwasser betroffene Schutzgebiete (Badegewässer) bei HQhäufig, 

HQ100 und HQextrem 

Badegewässer Kommune HQhäufig HQ100 HQextrem 

Auesee/Rettungsinsel Wesel - - x 

Auesee/Treibsand Wesel - - x 

Badeanstalt Heil/Am Sprungbrett Bergkamen - - x 

Badesee Langenfeld Langenfeld (Rhld.) - - x 

Bettenkamper Meer/Strand Moers - - x 

Elfrather See/Aussichtsturm Krefeld - - x 

Freizeitanlage Aasee Bocholt Bocholt - - x 

Freizeitsee Alpen-Menzelen Alpen - - x 

Fühlinger See/Freibad Köln - - x 

Hitdorfer See Leverkusen - - x 

Kruppsee/Freibad Duisburg - - x 

Lippe-See Paderborn - - x 

Millinger Meer/Badestrand Rees - - x 

Naturbad Xanten-

Wardt/Nichtschwimmer 
Xanten x x x 

Naturbad Xanten-Wardt/Schwimmer Xanten - - x 

Pröbstingsee Borken Borken - - x 

Seebad Haltern/Einbucht.Nichtschw. Haltern am See - - x 

Tenderingssee/Strandbad Voerde (Niederrhein) - - x 

Vingster Bagger-

see/Begrenzungspfosten 
Köln - - x 

Waldsee/Steg Krefeld - - x 

Wisseler See/Strandbad Kalkar - - x 

Wolfssee/Freibad Duisburg - - x 
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Tabelle 58: Anzahl der potenziell von Hochwasser betroffenen Kulturgüter je Kommune bei 

HQhäufig, HQ100 und HQextrem 

Kommune 
Anzahl der betroffenen Kulturgüter 

HQhäufig HQ100 HQextrem 

Alpen 6 21 37 

Altena 1 1 1 

Altenbeken 0 0 1 

Altenberge 1 1 1 

Arnsberg 1 1 1 

Attendorn 0 0 2 

Bad Honnef 0 2 5 

Bad Münstereifel 1 5 39 

Bad Sassendorf 0 0 1 

Bedburg 0 0 4 

Bedburg-Hau 24 27 30 

Bergheim 5 12 13 

Bergisch Gladbach 3 11 13 

Bergkamen 2 2 2 

Bergneustadt 1 1 1 

Bestwig 0 0 1 

Bocholt 0 2 3 

Bochum 1 2 2 

Bonn 22 94 159 

Borchen 0 1 4 

Borken 1 1 1 

Bornheim 0 1 2 

Brühl 7 8 9 

Büren 2 2 2 

Coesfeld 2 2 2 

Datteln 0 0 1 

Delbrück 1 2 2 

Dinslaken 1 2 3 

Dormagen 49 74 78 

Dorsten 1 3 4 

Dortmund 0 1 1 

Duisburg 41 121 180 
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Kommune 
Anzahl der betroffenen Kulturgüter 

HQhäufig HQ100 HQextrem 

Dülmen 0 1 1 

Düsseldorf 8 412 994 

Elsdorf 6 7 7 

Emmerich am Rhein 27 44 64 

Engelskirchen 0 1 2 

Ennepetal 1 1 1 

Erftstadt 54 96 214 

Eslohe (Sauerland) 1 1 1 

Essen 3 15 24 

Euskirchen 15 33 53 

Gelsenkirchen 1 15 15 

Gevelsberg 0 0 1 

Grevenbroich 1 1 1 

Gronau (Westf.) 0 2 6 

Gummersbach 2 4 6 

Hagen 1 2 3 

Hamm 1 1 3 

Hamminkeln 5 16 47 

Hattingen 0 0 1 

Heimbach 0 1 1 

Hemer 0 0 1 

Hennef (Sieg) 3 7 8 

Herne 0 1 1 

Herten 0 1 1 

Hilden 0 0 2 

Holzwickede 0 1 1 

Hückeswagen 2 2 2 

Hünxe 0 7 9 

Isselburg 1 4 5 

Kaarst 0 0 1 

Kalkar 149 186 188 

Kamen 0 0 1 

Kamp-Lintfort 6 11 21 
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Kommune 
Anzahl der betroffenen Kulturgüter 

HQhäufig HQ100 HQextrem 

Kerpen 10 37 41 

Kleve 63 71 74 

Köln 62 404 1181 

Königswinter 5 8 23 

Kranenburg 24 26 27 

Krefeld 1 130 177 

Kürten 2 3 3 

Langenfeld (Rhld.) 2 4 6 

Leichlingen (Rhld.) 1 10 29 

Lennestadt 1 1 2 

Leverkusen 12 15 23 

Lichtenau 0 0 1 

Lindlar 1 1 2 

Lippetal 1 1 2 

Lippstadt 5 5 9 

Lüdinghausen 0 1 1 

Lünen 1 1 1 

Mechernich 9 24 51 

Meckenheim 1 1 1 

Meerbusch 5 27 47 

Menden (Sauerland) 2 2 2 

Meschede 0 0 1 

Moers 31 89 110 

Monheim am Rhein 3 5 9 

Morsbach 0 0 1 

Much 1 1 1 

Mülheim an der Ruhr 1 1 1 

Nettersheim 0 1 1 

Neukirchen-Vluyn 5 7 14 

Neuss 0 9 159 

Nideggen 0 1 2 

Niederkassel 5 10 14 

Nörvenich 1 1 1 
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Kommune 
Anzahl der betroffenen Kulturgüter 

HQhäufig HQ100 HQextrem 

Oberhausen 0 8 18 

Odenthal 4 5 5 

Overath 0 2 7 

Paderborn 1 2 7 

Plettenberg 0 2 4 

Pulheim 0 2 5 

Radevormwald 1 1 1 

Ratingen 3 5 18 

Rees 36 60 67 

Reichshof 0 1 1 

Rheinbach 2 2 4 

Rheinberg 21 104 173 

Rheurdt 0 0 2 

Rommerskirchen 0 3 7 

Rösrath 1 3 4 

Ruppichteroth 4 4 4 

Salzkotten 1 3 4 

Sankt Augustin 2 5 8 

Schmallenberg 1 1 1 

Schwelm 1 1 1 

Selm 0 0 2 

Senden 1 1 1 

Siegburg 3 9 18 

Siegen 1 1 2 

Soest 0 1 1 

Solingen 10 27 46 

Sonsbeck 0 0 1 

Stadtlohn 0 1 1 

Steinfurt 1 1 1 

Sundern (Sauerland) 0 1 1 

Swisttal 3 6 16 

Troisdorf 41 81 179 

Velbert 12 29 54 
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Kommune 
Anzahl der betroffenen Kulturgüter 

HQhäufig HQ100 HQextrem 

Vettweiß 4 5 7 

Voerde (Niederrhein) 1 6 12 

Wachtberg 1 2 2 

Weilerswist 3 13 20 

Werdohl 0 0 1 

Werne 1 1 2 

Wesel 64 78 98 

Wesseling 5 19 36 

Wickede (Ruhr) 0 1 1 

Windeck 0 0 2 

Wipperfürth 4 4 4 

Witten 1 1 1 

Wuppertal 2 9 55 

Xanten 30 63 78 

Zülpich 6 16 22 
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13 Anhang 2: Koordination WRRL 

Tabelle 59: Maßnahmentypen NRW und Einstufung M1 bis M3 (Verhältnis zu den Zielen der 

WRRL) 

Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

F01-01 

Berücksichtigung bei der Änderung 

bzw. Fortschreibung der Regio-

nalpläne 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F01-02 

Berücksichtigung bei der Änderung 

des Regionalen Flächennutzungs-

plans 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F01-03 

Berücksichtigung bei der Fort-

schreibung des Landesentwick-

lungsplans 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F02-01 

Berücksichtigung bei der Änderung 

bzw. Fortschreibung der Flächen-

nutzungspläne 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F02-02 

Berücksichtigung bei der Aufstel-

lung und Änderung von Bebau-

ungsplänen 

M1 

Die Freihaltung von Flächen und die Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche 

unterstützen tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F03-01 
Vorläufige Sicherung der Gebiete 

HQ100 
M1 

Die Freihaltung von Flächen unterstützt tenden-

ziell auch die Ziele der WRRL. 

F03-02 
Ausweisung bzw. Überarbeitung 

der Überschwemmungsgebiete 
M1 

Die Freihaltung von Flächen unterstützt tenden-

ziell auch die Ziele der WRRL. 

F04-01 
Nutzungsänderungen im Sied-

lungsbereich 
M1 

Die Freihaltung von Flächen unterstützt tenden-

ziell auch die Ziele der WRRL. 

F04-02 
Nutzungsanpassungen in der 

Landwirtschaft 
M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F04-03 
Nutzungsanpassungen in der 

Forstwirtschaft 
M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 
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Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

F04-04 

Informationsmaterial zur hochwas-

serangepassten Nutzung / Bewirt-

schaftung in der Landwirtschaft 

M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F04-05 

Informationsmaterial zur hochwas-

serangepassten Nutzung / Bewirt-

schaftung in der Forstwirtschaft 

M1 

Eine hochwasserangepasste Bewirtschaftung 

stärkt den natürlichen Wasserrückhalt und un-

terstützt damit tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

F05-01 Umsiedlung / Betriebsverlagerung M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

F05-02 
Interne Umorganisation auf Be-

triebsgeländen 
M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

W01-01 

Verweis auf Maßnahmen des Was-

serrückhalts in Bewirtschaftungs-

plänen WRRL 

M1 

Die Maßnahmen der WRRL mit einer unterstüt-

zenden Wirkung für das HWRM werden über-

nommen. Die Maßnahmen entsprechen den 

Maßnahmen und Zielen der WRRL. 

W01-02 

Verweis auf Maßnahmen zur Struk-

turverbesserung in Natura 2000-

Gebieten 

M1 

Durch die Integration des natürlichen Wasser-

rückhalts in die Natura 2000 Managementpläne 

werden tendenziell auch die Ziele der WRRL 

unterstützt. 

W02-01 Gewässer- und Auenrenaturierung M1 

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-

halts unterstützt tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

W02-02 

Maßnahmen zur Verbesserung des 

natürlichen Wasserrückhalts in der 

Fläche und an den Gewässern in 

der Landwirtschaft 

M1 

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-

halts unterstützt tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

W02-03 

Maßnahmen zur Verbesserung des 

natürlichen Wasserrückhalts in der 

Fläche und an den Gewässern in 

der Forstwirtschaft 

M1 

Die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-

halts unterstützt tendenziell auch die Ziele der 

WRRL. 

W03-01 
Rückbau / Rückverlegung / Absen-

kung von Deichen 
M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 
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Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

W03-02 Beseitigung von Aufschüttungen M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 

W03-03 
Anschluss retentionsrelevanter Ge-

ländestrukturen 
M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 

W03-04 
Gewässerentwicklung zu Sekun-

därauen 
M1 

Die Sicherung und Reaktivierung von Retenti-

onsräumen unterstützt tendenziell auch die Zie-

le der WRRL. 

W04-01 
Kommunale Entsiegelungskonzep-

te (Satzungen) 
M1 

Durch Entsiegelungsmaßnahmen wird der 

Wasserrückhalt in der Fläche gestärkt. Damit 

werden tendenziell auch die Ziele der WRRL 

unterstützt. 

W04-02 
Kommunales Regenwasserma-

nagement 
M1 

Durch ein Regenwassermanagement wird der 

Wasserrückhalt in der Fläche gestärkt. Damit 

werden tendenziell auch die Ziele der WRRL 

unterstützt. 

T01-01 
Erstellung von integrierten Konzep-

ten zum Hochwasserschutz 
M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T01-02 

Planung von Einzelmaßnahmen 

des technischen Hochwasserschut-

zes 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T02-01 

Umsetzung bereits bestehender 

Konzepte zur Überprüfung und Er-

weiterung sowie zum Neubau von 

Hochwasserrückhalteräumen und 

Stauanlagen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T02-02 

Umsetzung bereits bestehender 

Konzepte zum Ausbau, zur Ertüch-

tigung bzw. zum Neubau von stati-

onären und mobilen Schutzeinrich-

tungen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 
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Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

T02-03 

Umsetzung bereits geplanter Ein-

zelmaßnahmen zur Erweiterung 

und Neubau von Hochwasserrück-

halteräumen und Stauanlagen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T02-04 

Umsetzung bereits geplanter Ein-

zelmaßnahmen zum Ausbau, zur 

Ertüchtigung bzw. zum Neubau von 

stationären und mobilen Schutzein-

richtungen 

M2 

Durch technisch-infrastrukturelle Hochwasser-

schutzmaßnahmen sind Konflikte zwischen den 

Zielen des HWRM und der WRRL möglich. In 

der Regel können die Konflikte durch eine an-

gepasste Umsetzung im Einzelfall aufgelöst 

werden. 

T03-01 

Unterhaltung und Optimierung 

technischer HWS-Einrichtungen 

HW-Rückhaltung 

M2 

Bei der Unterhaltung von technischen Hoch-

wasserschutzeinrichtungen und insbesondere 

bei der Ertüchtigung von solchen Anlagen sind 

Konflikte zwischen den Zielen des HWRM und 

der WRRL möglich. In der Regel können die 

Konflikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T04-01 
Unterhaltung technischer HWS-

Einrichtungen HW-Abwehr 
M2 

Bei der Unterhaltung von technischen Hoch-

wasserschutzeinrichtungen und insbesondere 

bei der Ertüchtigung von solchen Anlagen sind 

Konflikte zwischen den Zielen des HWRM und 

der WRRL möglich. In der Regel können die 

Konflikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T05-01 
Regelmäßige Kontrolle (z. B. Ge-

wässerschau) 
M3 

Die Durchführung regelmäßiger Kontrollen bzw. 

die Gewässerschau hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

T05-02 

Freihaltung der Abflussquerschnitte 

im Rahmen der Unterhaltungs-

pflicht 

M2 

Bei der Gewässerunterhaltung sind Konflikte 

zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T06-01 
Aufweitung von Abflussquerschnit-

ten 
M2 

Bei der Beseitigung von Engstellen sind Konflik-

te zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T06-02 Vergrößerung von Durchlässen M2 

Bei der Beseitigung von Engstellen sind Konflik-

te zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

166 

Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

T06-03 Brückenumbauten M2 

Bei der Beseitigung von Engstellen sind Konflik-

te zwischen den Zielen des HWRM und der 

WRRL möglich. In der Regel können die Kon-

flikte durch eine angepasste Umsetzung im 

Einzelfall aufgelöst werden. 

T07-01 
Planung und Bau von Stauraumka-

nälen, Entlastungsanlagen etc. 
M3 

Die Umsetzung von Maßnahmen der Sied-

lungswasserwirtschaft hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

T07-02 Rückstauschutz Kanal M3 

Die Umsetzung von Maßnahmen der Sied-

lungswasserwirtschaft hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

T08-01 
Durchführung von Objektschutz-

maßnahmen an Gebäuden 
M2 

Bei der Durchführung von Objektschutzmaß-

nahmen sind Konflikte zwischen den Zielen des 

HWRM und der WRRL möglich. In der Regel 

können die Konflikte durch eine angepasste 

Umsetzung im Einzelfall aufgelöst werden. 

T08-02 

Durchführung von Objektschutz-

maßnahmen an Infrastruktureinrich-

tungen (z. B. Trinkwasserbrunnen, 

Verteilerstationen etc.) 

M2 

Bei der Durchführung von Objektschutzmaß-

nahmen sind Konflikte zwischen den Zielen des 

HWRM und der WRRL möglich. In der Regel 

können die Konflikte durch eine angepasste 

Umsetzung im Einzelfall aufgelöst werden. 

T08-03 

Informationsmaterial für Bevölke-

rung und Wirtschaft mit Anleitungen 

zur Eigenvorsorge 

M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

T08-04 
Informationsmaterial für Ver- und 

Entsorger 
M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V01-01 

Bauliche Anpassung bestehender 

Gebäude im Rahmen von Sanie-

rungen / Umbauten 

M2 

Bei der baulichen Anpassung von bestehenden 

Gebäuden sind Konflikte zwischen den Zielen 

des HWRM und der WRRL möglich. In der Re-

gel können die Konflikte durch eine angepasste 

Umsetzung im Einzelfall aufgelöst werden. 

V01-02 
Bauliche Anpassung neuer Gebäu-

de 
M3 

Die bauliche Anpassung neuer Gebäude hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V01-03 
Anpassung der Nutzungen in Ge-

bäuden 
M3 

Die Anpassung der Nutzungen innerhalb von 

Gebäuden hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 
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Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

V02-01 
Informationsmaterial für Regional- 

und Bauleitplanung 
M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V02-02 

Informationsmaterial und Fortbil-

dung für Baugenehmigungsbehör-

den 

M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V02-03 
Hinweise und Auflagen bei Bauge-

nehmigungen 
M3 

Die Erstellung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial hat i. d. R. keine Auswirkungen auf 

die Ziele der WRRL. 

V03-01 

Information von Betrieben mit IVU-

Anlagen über Hochwassergefah-

ren, ggf. Verifizierung der betriebli-

chen Aktivitäten 

M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

V03-02 
Überwachung VAwS/AwSV in Be-

trieben 
M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

V03-03 
Erstellung von Informationsmaterial 

für Sachverständige VAwS 
M1 

Die Maßnahmen zielen insbesondere auf die 

Vermeidung von Risiken für die Umwelt ab und 

unterstützen damit tendenziell auch die Ziele 

der WRRL. 

V04-01 
Fortbildungs- und Schulungsange-

bote 
M3 

Die Durchführung von Fortbildungen und Schu-

lungen hat i. d. R. keine Auswirkungen auf die 

Ziele der WRRL. 

V05-01 Abschluss von Versicherungen M3 
Der Abschluss von Versicherungen hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V05-02 
Bildung von Rücklagen zur Abde-

ckung des Restrisikos 
M3 

Die Bildung finanzieller Rücklagen hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V06-01 

Verbesserung der Hochwasserin-

formation durch Fortschreibung / 

Überprüfung der Messnetze und -

programme, Modelle etc. 

M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserinformation und -vorhersage hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V06-02 

Verbesserung der Hochwasservor-

hersage (Verfügbarkeit der hydro-

logischen Messdaten, Optimierung 

Messnetze etc.) 

M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserinformation und -vorhersage hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 
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V07-01 
Regelmäßige Aktualisierung der 

Datenbestände / Ansprechpartner 
M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und ïmeldedienste hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V07-02 Überprüfung lokaler Warndienste M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und ïmeldedienste hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V07-03 Überprüfung der Meldestufen M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und ïmeldedienste hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V07-04 
Optimierung der Kommunikations-

wege 
M3 

Die Erweiterung und Verbesserung der Hoch-

wasserwarn- und ïmeldedienste hat i. d. R. 

keine Auswirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V08-01 
Ortsnahe Veröffentlichung der 

HWGK und HWRK 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V09-01 

Erstellung bzw. Nutzung von ziel-

gruppenorientiertem Informations-

material 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V09-02 

Durchführung von Informationsver-

anstaltungen zu relevanten The-

men 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V09-03 

Schulungen von Gemeindevertre-

tern für die Beratung von Betroffe-

nen 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-01 

Aufstellung und Aktualisierung von 

Alarm- und Einsatzplänen für den 

Hochwasserfall (Gefahrenabwehr-

plan) 

M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-02 

Erstellung objektspezifischer Ein-

satzpläne (externer Gefahrenab-

wehrplan) 

M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-03 
Sonderschutzplan, interner Gefah-

renabwehrplan 
M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 

V10-04 
Erstellung von Konzepten für die 

Nachsorge 
M3 

Die Erstellung/Aktualisierung einer Katastro-

phenschutzplanung hat i. d. R. keine Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL. 
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Kürzel Bezeichnung Gruppe Begründung 

V11-01 
Bereithaltung notwendiger Res-

sourcen 
M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V11-02 

Einbindung privater Organisationen 

in das Katastrophenschutzma-

nagement 

M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V12-01 Ausbildung der Einsatzkräfte M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

V12-02 
Regelmäßige Übungen für den 

Hochwassereinsatz 
M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

N01-01 
Dokumentation von Ereignissen 

und Schäden 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

N01-02 
Evaluierung und Nachbereitung von 

Katastropheneinsätzen 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

N01-03 
Überprüfung von Maßnahmen der 

Vor- und Nachsorge 
M3 

Das Katastrophenschutzmanagement hat 

i. d. R. keine Auswirkungen auf die Ziele der 

WRRL. 

N02-01 

Erstellung und Verbreitung von In-

formationsmaterial zur Nachsorge 

für Bürger und Unternehmen 

M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 

N02-02 
Information und Beratung über Auf-

bauhilfe 
M3 

Die Verbesserung der Informationsgrundlage 

und der Kommunikation hat i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die Ziele der WRRL. 
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14 Anhang 3: Maßnahmenzusammenstellung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW 

Nachfolgend werden alle relevanten Maßnahmentypen für die Flussgebietseinheit Rhein aufgezeigt (Zusammenfassung der Tabellen aus Kapitel 5.4). 

Tabelle 60: Maßnahmenplanung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW ï nicht fortlaufende Maßnahmen 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

F01 F01-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Ände-
rung bzw. Fortschreibung der Regionalpläne 

Bezirksregierung 51 117 12 0 
0 

sonstiger Verband 0 50 0 0 

F01 F01-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Ände-
rung des Regionalen Flächennutzungsplans 

Gemeinde 0 1 0 0 
222 

sonstiger Verband 6 6 0 0 

F01 F01-03 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Fort-
schreibung des Landesentwicklungsplans 

Land 0 229 0 0 0 

F02 F02-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Ände-
rung bzw. Fortschreibung der Flächennutzungspläne 

Gemeinde 29 90 10 6 
92 

sonstiger Verband 0 6 0 0 

F04 F04-01 Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich 
Gemeinde 3 15 4 4 

201 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 

F04 F04-02 Nutzungsanpassungen in der Landwirtschaft 

Bezirksregierung 0 7 0 0 

0 

Eigentümer 0 1 1 0 

Gemeinde 1 0 0 1 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 14 0 0 

Land 229 0 0 0 

Wasserverband 3 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

F04 F04-03 Nutzungsanpassungen in der Forstwirtschaft 

Bezirksregierung 0 7 0 0 

217 
Eigentümer 0 1 1 0 

Land 0 1 0 0 

Wasserverband 3 0 0 0 

F04 F04-04 
Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nut-
zung/Bewirtschaftung in der Landwirtschaft 

Land 0 229 0 0 
0 

Wasserverband 3 0 0 0 

F04 F04-05 
Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nut-
zung/Bewirtschaftung in der Forstwirtschaft 

Land 1 229 0 0 0 

F04 F04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure: Flächenvorsorge 
Gemeinde 0 2 1 0 

225 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

F05 F05-01 Umsiedlung / Betriebsverlagerung Gemeinde 1 1 0 0 227 

F05 F05-02 Interne Umorganisation auf Betriebsgeländen Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 228 

F05 F05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure: Nutzungsaufgabe Wasserverband 0 1 0 0 228 

W01 W01-01 
Verweis auf Maßnahmen des Wasserrückhalts in Bewirt-
schaftungsplänen WRRL 

Bezirksregierung 4 4 5 0 

146 

Eigentümer 0 1 0 0 

Gemeinde 3 17 9 1 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 12 0 0 

sonstiger Verband 0 1 0 0 

Wasserverband 4 21 4 17 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

W01 W01-02 
Verweis auf Maßnahmen zum Wasserrückhalt / zur Struk-
turverbesserung in Natura2000-Gebieten 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 3 0 226 

W02 W02-01 Gewässer- und Auenrenaturierung 

Gemeinde 4 8 5 0 

205 Kreis/kreisfreie Stadt 2 2 0 0 

Wasserverband 1 4 3 0 

W02 W02-02 Maßnahmen in der Landwirtschaft 
Gemeinde 0 0 1 0 

0 
Land 229 0 0 0 

W02 W02-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitergehende Maß-
nahmen Wasserrückhaltung 

Bezirksregierung 3 0 0 0 
224 

Gemeinde 0 2 0 0 

W03 W03-01 Rückbau / Rückverlegung / Absenkung von Deichen 

Gemeinde 0 1 0 0 

224 Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 

Wasserverband 0 1 2 0 

W03 W03-02 Beseitigung von Aufschüttungen 
Gemeinde 0 4 0 0 

224 
Wasserverband 0 1 0 0 

W03 W03-03 Anschluss retentionsrelevanter Geländestrukturen 

Gemeinde 3 6 0 1 

217 Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 

Wasserverband 0 1 1 0 

W03 W03-04 Gewässerentwicklung zu Sekundärauen 
Gemeinde 1 1 0 1 

225 
Wasserverband 0 1 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

W03 W03-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Prüfung Retentions-
raumpotenzial 

Gemeinde 0 4 0 0 

210 
Wasserverband 0 17 0 0 

W03 W03-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Sicherung/Schaffung 
von Retentionsraum  

Gemeinde 2 3 1 0 

210 
Kreis/kreisfreie Stadt 14 0 0 0 

W04 W04-01 kommunale Entsiegelungskonzepte (Satzungen) 
Gemeinde 2 2 2 1 

221 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 

W04 W04-02 kommunales Regenwassermanagement 

Gemeinde 12 14 2 4 

181 
Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 0 0 

Versorger 1 0 0 0 

Wasserverband 0 16 0 0 

W04 W04-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitere Maßnahmen 
Regenwassermanagement 

Gemeinde 1 2 0 0 

225 
Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 

T01 T01-01 
Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasser-
schutz 

Bezirksregierung 0 0 0 1 

158 

Gemeinde 3 36 7 2 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 14 1 0 

Versorger 0 1 0 0 

sonstiger Verband 0 1 0 0 

Wasserverband 3 10 1 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

T01 T01-02 
Planung von Einzelmaßnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes 

Eigentümer 0 1 0 0 

188 

Firma 0 0 1 0 

Gemeinde 1 13 4 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 4 0 1 

Wasserverband 1 23 1 0 

T02 T02-01 
Umsetzung bereits bestehender Konzepte zur Überprü-
fung und Erweiterung sowie zum Neubau von Hochwas-
serrückhalteräumen und Stauanlagen 

Bezirksregierung 0 1 0 0 

220 
Gemeinde 0 5 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 0 1 

Wasserverband 0 2 0 0 

T02 T02-02 
Umsetzung bereits bestehender Konzepte zum Ausbau, 
zur Ertüchtigung bzw. zum Neubau von stationären und 
mobilen Schutzeinrichtungen 

Eigentümer 0 1 0 0 

219 Gemeinde 3 7 0 0 

Wasserverband 1 0 0 0 

T02 T02-03 
Umsetzung bereits geplanter Einzelmaßnahmen zur Er-
weiterung und Neubau von Hochwasserrückhalteräumen 
und Stauanlagen 

Gemeinde 1 7 1 0 

212 Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 1 0 

Wasserverband 2 2 0 0 

T02 T02-04 
Umsetzung bereits geplanter Einzelmaßnahmen zum 
Ausbau, zur Ertüchtigung bzw. zum Neubau von stationä-
ren und mobilen Schutzeinrichtungen 

Firma 1 0 1 0 

195 
Gemeinde 6 5 2 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 2 0 

Wasserverband 1 1 18 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

T05 T05-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitergehende Kon-
trolle und Freihaltung 

Eigentümer 0 1 0 0 

205 
Gemeinde 1 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 14 5 0 0 

Wasserverband 2 1 0 0 

T05 T05-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Technische Einrichtun-
gen 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 
224 

Wasserverband 4 1 0 0 

T05 T05-99-c 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Information von Anlie-
gern 

Gemeinde 1 2 0 0 226 

T06 T06-01 Aufweitung von Abflussquerschnitten 

Eigentümer 0 0 1 0 

204 
Gemeinde 3 9 5 1 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Wasserverband 6 2 1 0 

T06 T06-02 Vergrößerung von Durchlässen 

Eigentümer 0 1 0 0 

212 

Firma 0 1 0 0 

Gemeinde 3 10 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 1 0 

Wasserverband 0 2 1 0 

T06 T06-03 Brückenumbauten 
Gemeinde 3 5 1 0 

219 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 0 1 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

T07 T07-01 
Planung und Bau von Stauraumkanälen, Entlastungsan-
lagen etc. 

Gemeinde 11 9 2 0 

205 
Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

Wasserverband 1 0 0 0 

T07 T07-02 Rückstauschutz Kanal 

Firma 0 1 0 0 

207 
Gemeinde 9 5 1 3 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 2 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

T07 T07-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Kanalisation und Ab-
wasserbehandlungsanlagen 

Gemeinde 0 4 0 0 

221 Kreis/kreisfreie Stadt 2 1 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

T07 T07-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Technische Einrichtung 
zum Regenwassermanagement 

Gemeinde 1 0 1 0 

225 Versorger 1 0 0 0 

Wasserverband 0 1 0 0 

T08 T08-01 
Durchführung von Objektschutzmaßnahmen an Gebäu-
den 

Eigentümer 0 7 0 0 

212 

Firma 2 2 0 0 

Gemeinde 1 5 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

Wasserverband 0 1 0 0 



Hochwasserrisikomanagementplanung NRW ï Flussgebietseinheit Rhein NRW ï Dezember 2015 

177 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

T08 T08-02 
Durchführung von Objektschutzmaßnahmen an Infra-
struktureinrichtungen (z.B. Trinkwasserbrunnen, Vertei-
lerstationen etc.) 

Eigentümer 0 2 0 0 

197 

Gemeinde 2 6 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 15 0 0 

Versorger 0 1 0 0 

sonstiger Verband 1 0 0 0 

Wasserverband 0 14 0 0 

T08 T08-03 
Informationsmaterial für Bevölkerung und Wirtschaft mit 
Anleitungen zur Eigenvorsorge 

Gemeinde 9 101 1 0 
95 

Kreis/kreisfreie Stadt 3 23 0 0 

T08 T08-04 Informationsmaterial für Ver- und Entsorger 

Gemeinde 4 7 1 0 

0 Kreis/kreisfreie Stadt 0 13 0 0 

Land 0 0 229 0 

T08 T08-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Überprüfung der 
Hochwassersicherheit betroffener Gebäude/Einrichtungen 

Gemeinde 0 2 0 0 

210 Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 1 0 

Wasserverband 17 0 0 0 

T08 T08-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Vertiefte Analyse 
Hochwasserrisiko 

Gemeinde 1 3 0 0 
225 

Land 0 1 0 0 

V01 V01-01 
Bauliche Anpassung bestehender Gebäude im Rahmen 
von Sanierungen / Umbauten 

Eigentümer 0 2 0 0 

196 Gemeinde 0 25 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 21 0 1 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

V01 V01-02 bauliche Anpassung neuer Gebäude 
Gemeinde 14 5 0 0 

194 
Kreis/kreisfreie Stadt 19 0 0 0 

V01 V01-03 Anpassung der Nutzungen in Gebäuden 

Eigentümer 0 1 0 0 

224 Firma 0 1 0 0 

Gemeinde 0 3 0 0 

V02 V02-01 Informationsmaterial für Regional- und Bauleitplanung 
Gemeinde 0 3 0 0 

225 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

V02 V02-02 
Informationsmaterial und Fortbildung für Baugenehmi-
gungsbehörden 

Bezirksregierung 59 0 0 0 

147 Gemeinde 0 3 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 22 0 0 

V02 V02-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Öffentlichkeitsarbeit 
und Information 

Bezirksregierung 14 0 0 0 

210 Gemeinde 2 4 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 

V02 V02-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Vorhaben in Deich-
schutzzonen / ÜSG 

Bezirksregierung 69 36 0 0 
160 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

V03 V03-01 
Information von Betrieben mit IVU-Anlagen über Hoch-
wassergefahren, ggf. Verifizierung der betrieblichen Akti-
vitäten 

Bezirksregierung 26 144 0 12 

42 Gemeinde 3 19 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 57 0 0 

V03 V03-03 
Erstellung von Informationsmaterial für Sachverständige 
VAwS 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 13 0 0 
0 

Land 0 229 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

V03 V03-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: allgemeine Beratung 
und Überwachung 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 20 0 0 
0 

Land 0 229 0 0 

V03 V03-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Überprüfung der 
Hochwassersicherheit betroffener Anlagen 

Gemeinde 0 2 0 0 
225 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 2 0 0 

V05 V05-01 Abschluss von Versicherungen 
Eigentümer 1 1 1 0 

214 
Gemeinde 1 12 0 0 

V05 V05-02 Bildung von Rücklagen zur Abdeckung des Restrisikos Gemeinde 0 6 0 0 223 

V05 V05-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Abstimmung mit den 
Versicherungen 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 228 

V06 V06-01 
Verbesserung der Hochwasserinformation durch Fort-
schreibung / Überprüfung der Messnetze und -
programme, Modelle etc. 

Bezirksregierung 0 27 0 0 

0 

Gemeinde 0 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

Land 229 229 0 0 

Wasserverband 25 24 0 0 

V06 V06-02 
Verbesserung der Hochwasservorhersage (Verfügbarkeit 
der hydrologischen Messdaten, Optimierung Messnetze 
etc.) 

Gemeinde 0 3 0 0 

0 Land 229 0 229 0 

Wasserverband 30 4 0 0 

V06 V06-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Sonstiges Hochwas-
servorhersage 

Gemeinde 1 2 0 0 

215 Kreis/kreisfreie Stadt 0 1 0 0 

Land 0 10 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

V07 V07-02 Überprüfung lokaler Warndienste 
Gemeinde 10 21 0 3 

192 
Kreis/kreisfreie Stadt 3 1 0 0 

V07 V07-03 Überprüfung der Meldestufen 
Bezirksregierung 50 37 0 0 

143 
Gemeinde 1 1 0 0 

V07 V07-04 Optimierung der Kommunikationswege 

Bezirksregierung 66 0 0 0 

123 
Gemeinde 5 4 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 4 26 0 1 

Wasserverband 0 13 0 0 

V07 V07-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Sonstige Hochwasser-
warndienste 

Gemeinde 1 2 0 0 

220 Kreis/kreisfreie Stadt 1 1 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 

V08 V08-01 Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK und HWRK 

Bezirksregierung 189 39 0 0 

0 
Gemeinde 26 101 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 18 99 0 0 

Wasserverband 4 90 0 0 

V10 V10-02 
Erstellung objektspezifischer Einsatzpläne (externer Ge-
fahrenabwehrplan) 

Gemeinde 1 5 0 0 
206 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 16 0 0 

V10 V10-03 Sonderschutzplan, interner Gefahrenabwehrplan 

Gemeinde 2 0 0 0 

221 Kreis/kreisfreie Stadt 2 0 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp umgesetzt/geplant ist, sowie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die 
keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 
Maßnahme 
ist 
umgesetzt 

Umsetzung geplant  Keine Angaben 
bzw. 
 Maßnahmentyp 
nicht relevant 

bis 
2021  

bis 
2027  

nach 
2027  

V10 V10-04 Erstellung von Konzepten für die Nachsorge 
Gemeinde 2 2 0 0 

207 
Kreis/kreisfreie Stadt 0 20 0 0 

V10 V10-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Katastrophenschutz-
planung 

Firma 1 0 0 0 

0 

Gemeinde 9 10 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 4 1 0 0 

Land 0 0 229 0 

Wasserverband 1 2 0 0 

V11 V11-02 
Einbindung privater Organisationen in das Katastrophen-
schutzmanagement 

Gemeinde 1 6 0 0 
215 

Kreis/kreisfreie Stadt 2 5 0 0 

V11 V11-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Katastrophenschutz-
management 

Bezirksregierung 0 46 0 0 

179 
Gemeinde 0 2 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

Wasserverband 20 0 0 0 

V12 V12-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitergehende Übun-
gen/Vorbereitungen 

Gemeinde 0 1 0 0 228 

N01 N01-99 Weitere Maßnahmen der Akteure: Hochwasser-Audit Gemeinde 0 1 0 0 228 

N02 N02-99 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Umsetzung Krisenma-
nagement 

Gemeinde 0 1 0 0 228 
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Tabelle 61: Maßnahmenplanung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW ï fortlaufende Maßnahmen 

Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist 
geplant 

Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

F02 F02-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Auf-
stellung und Änderung von Bebauungsplänen 

Gemeinde 106 32 2 5 95 

F03 F03-01 Vorläufige Sicherung der Gebiete HQ100 Bezirksregierung 171 0 0 0 58 

F03 F03-02 
Ausweisung bzw. Überarbeitung der Überschwem-
mungsgebiete 

Bezirksregierung 229 0 0 0 0 

T03 T03-01 
Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwas-
serschutz-Einrichtungen zur Hochwasserrückhaltung 

Bezirksregierung 16 0 0 0 

135 
Gemeinde 9 7 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 18 2 0 0 

Wasserverband 66 11 0 1 

T04 T04-01 
Unterhaltung technischer Hochwasserschutz-
Einrichtungen zur Hochwasserabwehr 

Bezirksregierung 58 36 0 0 

0 

Firma 3 3 0 0 

Gemeinde 32 14 1 2 

Kreis/kreisfreie Stadt 17 4 0 0 

Land 0 229 0 0 

Wasserverband 55 1 0 0 

T05 T05-01 Regelmäßige Kontrolle (z.B. Gewässerschau) 

Bezirksregierung 20 0 0 0 

125 
Gemeinde 9 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 70 0 0 0 

Wasserverband 26 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist 
geplant 

Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

T05 T05-02 
Freihaltung der Abflussquerschnitte im Rahmen der 
Unterhaltungspflicht 

Bezirksregierung 15 0 0 0 

19 

Firma 4 0 0 0 

Gemeinde 74 3 0 5 

Kreis/kreisfreie Stadt 12 1 0 0 

Wasserverband 133 2 0 1 

Bund 47 0 0 0 

V02 V02-03 Hinweise und Auflagen bei Baugenehmigungen 

Bezirksregierung 14 0 0 0 

81 Gemeinde 78 16 0 5 

Kreis/kreisfreie Stadt 89 30 0 0 

V03 V03-02 Überwachung VAwS/AwSV in Betrieben 

Bezirksregierung 72 39 0 12 

98 Gemeinde 2 1 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 25 13 0 0 

V04 V04-01 Fortbildungs- und Schulungsangebote 

Bezirksregierung 36 0 0 0 

0 
Gemeinde 0 2 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 0 13 0 0 

Land 0 0 229 0 

V07 V07-01 
regelmäßige Aktualisierung der Datenbestände / An-
sprechpartner 

Bezirksregierung 105 0 0 0 

124 Gemeinde 4 3 0 0 

Kreis/kreisfreie Stadt 31 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist 
geplant 

Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

V09 V09-01 
Erstellung bzw. Nutzung von zielgruppenorientiertem 
Informationsmaterial 

Gemeinde 48 81 1 1 

0 

Kreis/kreisfreie Stadt 31 34 1 0 

Land 229 0 229 0 

Versorger 0 1 0 0 

Wasserverband 18 56 0 0 

V09 V09-02 
Durchführung von Informationsveranstaltungen zu re-
levanten Themen 

Gemeinde 8 10 0 1 

0 
Kreis/kreisfreie Stadt 4 0 0 0 

Land 229 0 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 

V09 V09-03 
Schulungen von Gemeindevertretern für die Beratung 
von Betroffenen 

Gemeinde 0 4 0 1 
223 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

V09 V09-99-a 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Information der Be-
troffenen 

Gemeinde 5 12 0 0 
215 

Wasserverband 2 0 0 0 

V09 V09-99-b 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Anbringen von 
Hochwassermarken 

Gemeinde 0 8 2 0 
218 

Wasserverband 1 0 0 0 

V09 V09-99-c 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Prüfung und Auf-
nahme von Risiken in Denkmalliste 

Gemeinde 0 4 0 1 224 

V09 V09-99-d 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Weitergehende Öf-
fentlichkeitsarbeit und Information 

Gemeinde 5 9 0 0 

193 Kreis/kreisfreie Stadt 7 14 0 1 

Wasserverband 4 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist 
geplant 

Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

V09 V09-99-e 
Weitere Maßnahmen der Akteure: Hochwasserpart-
nerschaften oder Interessensgemeinschaften  

Bezirksregierung 3 0 0 0 

224 Eigentümer 1 0 0 0 

Gemeinde 2 0 0 0 

V10 V10-01 
Aufstellung und Aktualisierung von Alarm- und Ein-
satzplänen für den Hochwasserfall (Gefahrenabwehr-
plan) 

Bezirksregierung 40 0 0 0 

17 

Firma 1 0 0 0 

Gemeinde 92 74 1 2 

Kreis/kreisfreie Stadt 61 76 0 1 

Versorger 1 0 0 0 

Wasserverband 12 8 0 0 

V11 V11-01 Bereithaltung notwendiger Ressourcen 

Firma 1 1 0 0 

0 

Gemeinde 28 11 0 8 

Kreis/kreisfreie Stadt 19 13 0 0 

Land 0 0 229 0 

Wasserverband 16 0 0 0 

V12 V12-01 Ausbildung der Einsatzkräfte 

Gemeinde 10 5 0 6 

191 Kreis/kreisfreie Stadt 13 0 0 0 

Wasserverband 4 0 0 0 
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Umsetzung bezogen auf Kommunen in der Flussgebietseinheit, die von einem Hochwasser der Risikogewässer betroffen sind 
(angegeben wird jeweils die Anzahl der betroffenen Kommunen, für die der Maßnahmentyp fortlaufend umgesetzt ist bzw. die fortlaufende Umsetzung geplant ist, so-
wie die Zahl der betroffenen Kommunen, für die keine Angabe zur Umsetzung vorliegt bzw. für die der Maßnahmentyp nicht relevant ist) 

Typ- 
Code 

Maßnahmen- 
typ Kürzel 

Bezeichnung Akteursgruppe 

Maßnahme 
wird 
fortlaufend 
umgesetzt 

Fortlaufende Umsetzung ist 
geplant 

Keine Angaben 
bzw. 
Maßnahmentyp 
nicht relevant 

ab 
2015 

ab 
2021 

ab 
2027 

V12 V12-02 regelmäßige Übungen für den Hochwassereinsatz 

Bezirksregierung 40 0 0 0 

143 
Gemeinde 10 6 0 6 

Kreis/kreisfreie Stadt 20 19 0 0 

Wasserverband 8 0 0 0 

N01 N01-01 Dokumentation von Ereignissen und Schäden 

Bezirksregierung 111 0 0 0 

69 
Gemeinde 34 10 0 4 

Kreis/kreisfreie Stadt 26 13 0 0 

Wasserverband 35 0 0 0 

N01 N01-02 
Evaluierung und Nachbereitung von Katastrophenein-
sätzen 

Gemeinde 27 6 0 1 

0 
Kreis/kreisfreie Stadt 76 20 0 0 

Land 229 0 0 0 

Wasserverband 22 0 0 0 

N01 N01-03 
Überprüfung von Maßnahmen der Vor- und Nachsor-
ge 

Gemeinde 2 4 0 3 
219 

Kreis/kreisfreie Stadt 1 0 0 0 

N02 N02-01 
Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial 
zur Nachsorge für Bürger und Unternehmen 

Gemeinde 0 3 1 2 223 

N02 N02-02 Information und Beratung über Aufbauhilfe Gemeinde 0 0 1 0 228 
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15 Anhang 4: Maßnahmentypenkatalog NRW 

15.1 Maßnahmentypenkatalog NRW 

Tabelle 62: Maßnahmentypenkatalog NRW 

Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

K01 K01 keine Maßnahme 
Kein Maßnahmenvorschlag zur Reduzierung 
des Hochwasserrisikos in Gebieten mit po-
tenziellem signifikanten Hochwasserrisiko 

 keine Maßnahme 

k
. M

. 

F01 

Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Landes- und Regionalplanung 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

F01-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Änderung bzw. Fortschreibung 
der Regionalpläne 

Integration des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes in den Landesentwicklungsplan und 
in die Regionalpläne, insbesondere durch 
Aufnahme von Zielen und Grundsätzen, so-
wie die Festlegung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten. 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.3 

Vermeidung F01-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans 

F01-03 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Fortschreibung des Landesent-
wicklungsplans 

F02 

Berücksichtigung von HW-Risiken in der Bauleitplanung 

F02-01 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Änderung bzw. Fortschreibung 
der Flächennutzungspläne 

Nutzung der Darstellungs- und Festset-
zungsmöglichkeiten für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz im Rahmen der Fort-
schreibung/Aktualisierung der Flächennut-
zungspläne bzw. der Aufstellung/Änderung 
von Bebauungsplänen. 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.3, 
2.4 

Vermeidung 

F02-02 
Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
bei der Aufstellung und Änderung von 
Bebauungsplänen 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

F03 

Rechtliche Sicherung der Überschwemmungsgebiete 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

F03-01 Vorläufige Sicherung der Gebiete HQ100 Überprüfung des Standes der Ausweisung 
von Überschwemmungsgebieten und ggf. 
Aktualisierung aufgrund von Neuberechnun-
gen im Zuge der Erstellung der HWGK. 

1.1, 1.2 Vermeidung 

F03-02 
Ausweisung bzw. Überarbeitung der 
Überschwemmungsgebiete 

F04 

Anpassung der Flächennutzung an HW-Risiken 

F04-01 
Nutzungsänderungen im Siedlungsbe-
reich 

Berücksichtigung der Informationen aus der 
HWRK und Risikobewertung bei der Planung 
und Umsetzung von Flächennutzungen 
(Siedlungsentwicklung, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft). 

1.4, 1.6, 2.4, 
2.5, 4.1 

Vermeidung 

F04-02 
Nutzungsanpassungen in der Landwirt-
schaft 

F04-03 
Nutzungsanpassungen in der Forstwirt-
schaft 

F04-04 
Informationsmaterial zur hochwasseran-
gepassten Nutzung/Bewirtschaftung in 
der Landwirtschaft 

F04-05 
Informationsmaterial zur hochwasseran-
gepassten Nutzung/Bewirtschaftung in 
der Forstwirtschaft 

F04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

F05 

Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte oder gefährdeter Nutzungen 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

F05-01 Umsiedlung / Betriebsverlagerung 

Verlagerung von gefährdeten Objekten und 
Nutzungen aus Risikogebieten in Bereiche 
ohne Hochwasserrisiko. 

1.4, 1.5, 2.4, 
2.5 

Entfernung oder Verle-
gung 

F05-02 
Interne Umorganisation auf Betriebsge-
länden 

F05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

W01 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen nach WRRL und in Pflegeplänen der Natura 2000-Gebiete 

S
c
h
u
tz

 

W01-01 
Verweis auf Maßnahmen des Wasser-
rückhalts in Bewirtschaftungsplänen 
WRRL 

Maßnahmen des Wasserrückhalts in der Flä-
che und entlang der Gewässer aus den Be-
wirtschaftungsplänen nach WRRL bzw. aus 
Pflege-/Bewirtschaftungsplänen (Maßnah-
menkonzept MAKO) der Natura 2000-
Gebiete. 

2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
bietsmanagement 

W01-02 
Verweis auf Maßnahmen zur Struktur-
verbesserung in Natura 2000-Gebieten 

W02 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und entlang der Gewässer 

W02-01 Gewässer- und Auenrenaturierung 

Maßnahmen des Wasserrückhalts in der Flä-
che und entlang der Gewässer, die nicht im 
Zuge der WRRL bzw. Natura 2000 geplant 
und umgesetzt werden. 

2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
biets-management 

W02-02 Maßnahmen in der Landwirtschaft 

W02-03 Maßnahmen in der Forstwirtschaft 

W02-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

W03 

Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen 

S
c
h
u
tz

 

W03-01 
Rückbau / Rückverlegung / Absenkung 
von Deichen 

Sicherung vorhandener Retentionsflächen 
und Reaktivierung potenzieller / ehemaliger 
Retentionsflächen. 

1.1, 2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
biets-management 

W03-02 Beseitigung von Aufschüttungen 

W03-03 
Anschluss retentionsrelevanter Gelän-
destrukturen 

W03-04 Gewässerentwicklung zu Sekundärauen 

W03-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

W04 

Regenwassermanagement  

W04-01 
Kommunale Entsiegelungskonzepte 
(Satzungen) Maßnahmen zum Umgang mit Regenwasser 

zur Verringerung der direkt in Oberflächen-
gewässern oder Ableitungssystemen abflie-
ßenden Wassermengen. 

2.1 

Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und Einzugsge-
biets-management 

W04-02 Kommunales Regenwassermanagement 

W04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

T01 

Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasserschutz und Planung von Einzelmaßnahmen 

T01-01 
Erstellung von integrierten Konzepten 
zum Hochwasserschutz 

Konzepte zur Planung und Umsetzung von 
technischen und naturnahen Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz (integrierte Konzepte 
zur Gewässerentwicklung unter Hochwas-
serschutzaspekten). 

1.7, 2.6 
Regulierung des Wasser-
abflusses 

T01-02 
Planung von Einzelmaßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

T02 

Umsetzung von Konzepten und Einzelmaßnahmen des technischen HWS 

S
c
h
u
tz

 

T02-01 

Umsetzung bereits bestehender Konzep-
te zur Überprüfung und Erweiterung so-
wie zum Neubau von Hochwasserrück-
halteräumen und Stauanlagen 

Umsetzung von Konzepten, wenn das Kon-
zept als Ganzes in seiner Umsetzung abseh-
bar ist bzw. Umsetzung von Einzelmaßnah-
men, deren Planung/Realisierung absehbar 
begonnen wird bzw. bereits begonnen wur-
de. 

1.7, 2.6 

Regulierung des Wasser-
abflusses 

T02-02 

Umsetzung bereits bestehender Konzep-
te zum Ausbau, zur Ertüchtigung bzw. 
zum Neubau von stationären und mobi-
len Schutzeinrichtungen 

Anlagen im Gewässerbett, 
an der Küste und im 
Überschwemmungsgebiet 

T02-03 

Umsetzung bereits geplanter Einzelmaß-
nahmen zur Erweiterung und Neubau 
von Hochwasserrückhalteräumen und 
Stauanlagen 

T02-04 

Umsetzung bereits geplanter Einzelmaß-
nahmen zum Ausbau, zur Ertüchtigung 
bzw. zum Neubau von stationären und 
mobilen Schutzeinrichtungen 

T03 

Unterhaltung und Optimierung technischer HWS-Einrichtungen HW-Rückhaltung 

T03-01 
Unterhaltung und Optimierung techni-
scher HWS-Einrichtungen HW-
Rückhaltung 

Sanierung und Unterhaltung sowie Optimie-
rung der Stauraumbewirtschaftung für Anla-
gen, die der Rückhaltung von Hochwasser 
dienen. Grundlage für die Unterhaltung und 
Optimierung sind regelmäßig durchgeführte 
Kontrollen durch die Verantwortlichen für die 
jeweiligen Einrichtungen. 

2.6 
Regulierung des Wasser-
abflusses 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

T04 

Unterhaltung technischer HWS-Einrichtungen HW-Abwehr 

S
c
h
u
tz

 

T04-01 
Unterhaltung technischer HWS-
Einrichtungen HW-Abwehr 

Unterhaltung von Deichen, Dämmen, Wän-
den etc., die der Abwehr von Hochwasserer-
eignissen dienen. Grundlage für die Unter-
haltung sind regelmäßig durchgeführte Kon-
trollen (Deichschau) durch die Verantwortli-
chen für die jeweiligen Einrichtungen. 

2.6 
Anlagen im Gewässerbett, 
an der Küste und im 
Überschwemmungsgebiet 

T05 

Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte 

T05-01 
Regelmäßige Kontrolle (z. B. Gewässer-
schau) Regelmäßige Kontrolle der Sicherung des 

Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-
rechtlichen Regelungen sowie Maßnahmen 
zur Freihaltung der Abflussquerschnitte im 
Rahmen der Unterhaltungspflicht. 

1.1, 2.2 
Management von Oberflä-
chengewässern T05-02 

Freihaltung der Abflussquerschnitte im 
Rahmen der Unterhaltungspflicht 

T05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

T06 

Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL 

T06-01 Aufweitung von Abflussquerschnitten 
Bauliche Veränderungen und Maßnahmen, 
um als kritisch erkannte Engstellen (aufgrund 
von vergangenen Hochwasserereignissen 
bzw. von Berechnungen) zu beseitigen. 

2.2 
Management von Oberflä-
chengewässern 

T06-02 Vergrößerung von Durchlässen 

T06-03 Brückenumbauten 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

T07 

Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 

S
c
h
u
tz

 

T07-01 
Planung und Bau von Stauraumkanälen, 
Entlastungsanlagen etc. 

Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft 
zur Verringerung von Hochwasserrisiken im 
Siedlungsbereich. 

2.3 
Sonstige Schutzmaßnah-
men T07-02 Rückstauschutz Kanal 

T07-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

T08 

Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an Infrastruktureinrichtungen 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

T08-01 
Durchführung von Objektschutzmaß-
nahmen an Gebäuden 

Information und Beratung von Eigentümern 
und Nutzern zum Objektschutz, Durchfüh-
rung von Objektschutzmaßnahmen durch 
Eigentümer und Nutzer (private und öffentli-
che). 

2.3 

Verringerung  

T08-02 

Durchführung von Objektschutzmaß-
nahmen an Infrastruktureinrichtungen 
(z. B. Trinkwasserbrunnen, Verteilerstati-
onen etc.) 

T08-03 
Informationsmaterial für Bevölkerung und 
Wirtschaft mit Anleitungen zur Eigenvor-
sorge 

Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 

T08-04 
Informationsmaterial für Ver- und Entsor-
ger 

T08-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V01 

Umsetzung baulicher Anpassungen und Nutzungsanpassungen (einschl. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) an Hochwasserrisiken 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

V01-01 
Bauliche Anpassung bestehender Ge-
bäude im Rahmen von Sanierungen / 
Umbauten 

Bauliche Anpassung gefährdeter Bestands-
objekte sowie geplanter Objekte (öff. Gebäu-
de, Infrastrukturen, private Gebäude und Ein-
richtungen) und Anpassung der Nutzungen in 
Gebäuden (insb. Betriebsgebäude mit was-
sergefährdenden Stoffen). 

1.3, 1.4, 2.3, 
2.4 

Verringerung 
V01-02 bauliche Anpassung neuer Gebäude 

V01-03 Anpassung der Nutzungen in Gebäuden 

V02 

Beratung und Überwachung zur Bauvorsorge 

V02-01 
Informationsmaterial für Regional- und 
Bauleitplanung 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 
Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 
zur Sicherstellung einer hochwasserange-
passten Bauweise, Informationsmaterial für 
Kommunen und Baugenehmigungsbehörden 
über mögliche Hinweise und Auflagen bei 
Baugenehmigungen. 

1.3, 1.4, 2.3, 
2.4 

Verringerung 

V02-02 
Informationsmaterial und Fortbildung für 
Baugenehmigungsbehörden 

V02-03 
Hinweise und Auflagen bei Baugenehmi-
gungen 

V02-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V03 

Beratung und Überwachung zum hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einschl. deren Lagerung 

V
e
rm

e
id

u
n
g

 

V03-01 
Information von Betrieben mit IVU-
Anlagen über Hochwassergefahren, ggf. 
Verifizierung der betrieblichen Aktivitäten Berücksichtigung der Hochwasserrisiken in 

Betrieben mit IVU-Anlagen sowie im Rahmen 
der Überwachung VAwS bei Betrieben. In-
formation und Beratung der Betriebe und In-
formation der Sachverständigen VAwS hin-
sichtlich des Umgangs mit Hochwasserrisi-
ken. 

1.4, 2.4, 3.1, 
4.1 

Verringerung 
V03-02 Überwachung VAwS/AwSV in Betrieben 

V03-03 
Erstellung von Informationsmaterial für 
Sachverständige VAwS 

V03-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V04 

Fortbildung / Schulung von Architekten, Ingenieuren, Handwerkern, Sachverständigen 

V04-01 Fortbildungs- und Schulungsangebote Unterstützung für Handwerker, Sachverstän-
dige, Architekten und Ingenieure bei der Auf-
gabe, hochwassergerecht zu planen, zu 
bauen und zu sanieren. 

1.3, 2.3 
Sonstige Vorbeugungs-
maßnahmen 

V04-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V05 

Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge, Versicherungen W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llu

n
g
 / 

R
e
g

e
n
e
ra

tio
n
 u

n
d
 

Ü
b
e
rp

rü
fu

n
g

 

V05-01 Abschluss von Versicherungen 

Information über Möglichkeiten der individu-
ellen Risikovorsorge durch Versicherungen 
und Rücklagen sowie Umsetzung der Risiko-
vorsorge durch die Akteure. 

4.3 Sonstige Vorsorge V05-02 
Bildung von Rücklagen zur Abdeckung 
des Restrisikos 

V05-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V06 

Erweiterung und Verbesserung der Hochwasserinformation und -vorhersage 

V
o
rs

o
rg

e
 

V06-01 

Verbesserung der Hochwasserinformati-
on durch Fortschreibung / Überprüfung 
der Messnetze und -programme, Modelle 
etc. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Grundla-
gen und Modelle für Hochwasserinformation 
und Hochwasservorhersagen. 

3.1, 3.2 

Sonstige Vorbeugungs-
maßnahmen 

V06-02 
Verbesserung der Hochwasservorhersa-
ge (Verfügbarkeit der hydrologischen 
Messdaten, Optimierung Messnetze etc.) Hochwasservorhersagen 

und -warnungen 

V06-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V07 

Optimierung der Hochwasserwarn- und -meldedienste 

V07-01 
Regelmäßige Aktualisierung der Daten-
bestände / Ansprechpartner 

Maßnahmen zur Verbesserung der Grundla-
gen und Bausteine in den unterschiedlichen 
Stufen der Hochwasserwarnsysteme. 

3.1, 3.2 
Hochwasservorhersagen 
und ïwarnungen 

V07-02 Überprüfung lokaler Warndienste 

V07-03 Überprüfung der Meldestufen 

V07-04 Optimierung der Kommunikationswege 

V07-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V08 

Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK und HWRK 

V08-01 
Ortsnahe Veröffentlichung der HWGK 
und HWRK 

HWGK und HWRK als Grundlage für Strate-
gien und Maßnahmen des Hochwasserrisi-
komanagements sollen möglichst vielen Akt-
euren möglichst unkompliziert zugänglich 
sein. 

3.1, 3.2 
Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V09 

Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

V
o
rs

o
rg

e
 

V09-01 
Erstellung bzw. Nutzung von zielgrup-
penorientiertem Informationsmaterial 

Zielgruppenorientierte Information von Be-
völkerung und Wirtschaftsunternehmen in 
hochwassergefährdeten Bereichen über Ge-
fahren und Möglichkeiten der Eigenvorsorge, 
Verhaltensvorsorge, Vorbereitung der Nach-
sorge und über eine effektive Warnung der 
Öffentlichkeit im Hochwasserfall. 

1.4, 1.5, 2.3, 
3.1, 4.1, 4.3 

Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 

V09-02 
Durchführung von Informationsveranstal-
tungen zu relevanten Themen 

V09-03 
Schulungen von Gemeindevertretern für 
die Beratung von Betroffenen 

V09-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V10 

Alarm- und Einsatzplanung, Katastrophenschutzplanung 

V10-01 
Aufstellung und Aktualisierung von 
Alarm- und Einsatzplänen für den Hoch-
wasserfall (Gefahrenabwehrplan) 

Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung 
von Alarm- und Einsatzplänen, ggf. darüber 
hinaus Erweiterung zur Katastrophenschutz-
planung mit detaillierter Analyse der Hoch-
wasserrisiken und Einbeziehung aller rele-
vanter Akteure mit erforderlichen Vorsorge-
maßnahmen für Bevölkerung, empfindliche 
Nutzungen (KiGa, Schulen, Krankenhäuser, 
Altenheime), Verkehrswege, Einrichtungen 
Ver- und Entsorgung, wirtschaftliche Aktivitä-
ten, Umwelt und Kulturgüter. Außerdem kön-
nen objektspezifische Einsatzpläne sowie 
Konzepte für die Nachsorge erstellt werden. 

3.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2 

Planung von Hilfsmaß-
nahmen für den Notfall / 
Notfallplanung 

V10-02 
Erstellung objektspezifischer Einsatzplä-
ne (externer Gefahrenabwehrplan) 

V10-03 
Sonderschutzplan, interner Gefahrenab-
wehrplan 

V10-04 
Erstellung von Konzepten für die Nach-
sorge 

V10-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

V11 

Bereithaltung notwendiger Ressourcen, Katastrophenschutzmanagement 

V
o
rs

o
rg

e
 

V11-01 Bereithaltung notwendiger Ressourcen Regelmäßige Prüfung der Verfügbarkeit und 
Einsetzbarkeit der im Alarm- und Einsatzplan 
vorgesehenen Ressourcen in Verbindung mit 
Übungen (V12), auch bei objektspezifischen 
Einsatzplänen. Nutzung von Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit Organisationen des 
Katastrophenschutzes. 

3.3, 4.4 
Planung von Hilfsmaß-
nahmen für den Notfall / 
Notfallplanung 

V11-02 
Einbindung privater Organisationen in 
das Katastrophenschutzmanagement 

V11-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

V12 

Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen 

V12-01 Ausbildung der Einsatzkräfte 

Ausbildung aller Einsatzkräfte im Bereich des 
Katastrophenmanagement und Durchführung 
regelmäßiger Übungen der Einsätze im 
Hochwasserfall. 

3.1, 4.1 
Planung von Hilfsmaß-
nahmen für den Notfall / 
Notfallplanung 

V12-02 
Regelmäßige Übungen für den Hoch-
wassereinsatz 

V12-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 

N01 

Auswertung der Erfahrungen, Evaluation der Einsätze und Einsatzplanung 

W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llu

n
g
 /  

R
e
g

e
n
e
ra

tio
n
 u

n
d
 Ü

b
e
rp

rü
fu

n
g

 

N01-01 
Dokumentation von Ereignissen und 
Schäden 

Dokumentation der Ereignisse und Schäden, 
Überprüfung der Einsätze sowie Nachberei-
tung und Evaluierung. Darauf aufbauend 
Überprüfung der Alarm- und Einsatzpläne, 
der Maßnahmen und Ressourcen. 

3.1, 3.2, 4.1, 
4.2 

Sonstige Wiederherstel-
lung, Regeneration und 
Überprüfung 

N01-02 
Evaluierung und Nachbereitung von Ka-
tastropheneinsätzen 

N01-03 
Überprüfung von Maßnahmen der Vor- 
und Nachsorge 

N01-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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Typ-
Code 

Maßnahmentyp 
Kürzel 

Bezeichnung Erläuterung 
Dient  
Erreichung 
der Ziele 

EU-Maßnahmenart  

N02 

Regeneration, Aufbauhilfe und Wiederaufbau 

W
ie

d
e
rh

e
rs

te
llu

n
g
 / 

 R
e
g
e
n
e
ra

tio
n
 u

n
d
  

Ü
b
e
rp

rü
fu

n
g

 

N02-01 
Erstellung und Verbreitung von Informa-
tionsmaterial zur Nachsorge für Bürger 
und Unternehmen Aufstellung von Konzepten für die Nachsor-

ge, zielgruppenorientierte Information über 
Maßnahmen der Nachsorge und bei Bedarf 
Schaffung von Beratungsangeboten. 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

Überwindung der Folgen 
für den Einzelnen und die 
Gesellschaft  N02-02 

Information und Beratung über Aufbauhil-
fe 

N02-99 Weitere Maßnahmen der Akteure 
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15.2 Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog 

Tabelle 63: Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog 

LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

301 

Festlegung von Vor-
rang- und Vorbehalts-
gebieten in den Raum-
ordnungs- und Regio-
nalplänen 

Darstellung bereits bestehender und noch fehlender 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Raumord-
nungs- und Regionalplänen. Weiterhin u. a. Anpas-
sung der Regionalpläne, Sicherung von Retentions-
räumen, Anpassung der Flächennutzungen, Bereit-
stellung von Flächen für Hochwasserschutz und Ge-
wässerentwicklung 

F01-01 

F01-02 

F01-03 

302 

Festsetzung bzw. Ak-
tualisierung der Über-
schwemmungsgebiete 
und Formulierung von 
Nutzungsbeschrän-
kungen nach Wasser-
recht 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Überschwem-
mungsgebiet; Ermittlung und vorläufige Sicherung 
noch nicht festgesetzter ÜSG, Wiederherstellung 
früherer ÜSG; Formulierung und Festlegung von 
Nutzungsbeschränkungen in ÜSG, gesetzliche Fest-
legung von Hochwasserentstehungsgebieten 

F03-01 

F03-02 

303 

Anpassung und/oder 
Änderung der Bauleit-
planung bzw. Erteilung 
baurechtlicher Vorga-
ben 

Änderung bzw. Fortschreibung der Bauleitpläne, 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Berücksichti-
gung der Belange des Hochwasserschutzes bei der 
Neuaufstellung von Bauleitplänen bzw. bei baurecht-
lichen Vorgaben 

F02-01 

F02-02 

304 
Maßnahmen zur ange-
passten Flächennut-
zung 

Hochwasserangepasste Planungen und Maßnah-
men, z. B. Anpassung bestehender Siedlungen, Um-
wandlung von Acker in Grünland in Hochwasserrisi-
kogebieten, 
weiterhin Beseitigung/Verminderung der festgestell-
ten Defizite, z. B. durch neue Planungen zur Anpas-
sung von Infrastruktureinrichtungen  

F04-01 

F04-02 

F04-03 

305 

Entfernung von hoch-
wassersensiblen Nut-
zungen oder Verle-
gung in Gebiete mit 
niedrigerer Hochwas-
serwahrscheinlichkeit 

Maßnahmen zur Entfernung/zum Rückbau von 
hochwassersensiblen Nutzungen aus hochwasserge-
fährdeten Gebieten oder der Verlegung von Infra-
struktur in Gebiete mit niedrigerer Hochwasserwahr-
scheinlichkeit und/oder mit geringeren Gefahren, Ab-
siedelung und Ankauf oder Entfernung betroffener 
Objekte 

F05-01 

F05-02 

306 
Hochwasserangepass-
tes Bauen und Sanie-
ren 

Hochwassersichere Ausführung von Infrastrukturen 
bzw. eine hochwassergeprüfte Auswahl von Bau-
standorten  

V01-01 

V01-02 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

307 
Objektschutz an Ge-
bäuden und Infrastruk-
tureinrichtungen 

Betrifft "nachträgliche" Maßnahmen, die nicht im 
Rahmen der Bauplanungen enthalten waren (Ab-
grenzung zu 304 und 306) z. B. an Gebäuden: Was-
sersperren außerhalb des Objekts, Abdichtungs- und 
Schutzmaßnahmen unmittelbar am und im Gebäude, 
wie Dammbalken an Gebäudeöffnungen, Rückstau-
sicherung der Gebäude- und Grundstücksentwässe-
rung, Ausstattung der Räumlichkeiten mit Bodenab-
läufen, Installation von Schotts und Pumpen an kriti-
schen Stellen, wasserabweisender Rostschutzan-
strich bei fest installierten Anlagen, erhöhtes Anbrin-
gen von wichtigen Anlagen wie Transformatoren oder 
Schaltschränke, 
z. B. an Infrastruktureinrichtungen: Überprüfung der 
Infrastruktureinrichtungen, Einrichtungen der Ge-
sundheitsversorgung sowie deren Ver- und Entsor-
gung und der Anbindung der Verkehrswege auf die 
Gefährdung durch Hochwasser 

T08-01 

T08-02 

308 

Hochwasserangepass-
ter Umgang mit was-
sergefährdenden Stof-
fen 

Z. B. Umstellung der Energieversorgung von Öl- auf 
Gasheizungen; Hochwassersichere Lagerung von 
Heizungstanks. Berücksichtigung der VAwS / AwSV 
(Anforderungen zur Gestaltung von Anlagen, die mit 
wassergefährdenden Stoffen in Verbindung stehen) 

V01-03 

V03-01 

V03-02 

309 

Maßnahmen zur Un-
terstützung der Ver-
meidung von Hoch-
wasserrisiken Erstel-
lung von Konzeptionen 
/ Studien / Gutachten 

Weitere Maßnahmen zur Bewertung der Anfälligkeit 
für Hochwasser, Erhaltungsprogramme oder ï
maßnahmen usw., Erarbeitung von fachlichen Grund-
lagen, Konzepten, Handlungsempfehlungen und Ent-
scheidungshilfen für das Hochwasserrisikomanage-
ment APSFR-abhängig entsprechend der EU-Arten 
z. B. Fortschreibung/Überprüfung der gewässerkund-
lichen Messnetze und -programme, Modellentwick-
lung, Modellanwendung und Modellpflege bspw. von 
Wasserhaushaltsmodellen 

V06-01 

310 
Hochwassermindernde 
Flächenbewirtschaf-
tung 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasser-
rückhalt in der Fläche, mit denen das Wasserspei-
cherpotenzial der Böden und der Ökosysteme erhal-
ten und verbessert werden soll z. B. bei der Bewirt-
schaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
durch pfluglose konservierende Bodenbearbeitung, 
Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten, Erst-
aufforstung, Waldumbau etc. sowie bei flächenrele-
vanten Planungen (Raumordnung, Bauleitplanung, 
Natura 2000, WRRL) einschl. der Erstellung entspre-
chender Programme zur hochwassermindernden 
Flächenbewirtschaftung 

W01-01 

W01-02 

W02-02 

W02-03 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

311 

Gewässerentwicklung 
und Auenrenaturie-
rung, Aktivierung ehe-
maliger Feuchtgebiete 

Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Wasser-
rückhaltung in der Fläche, mit denen das Wasser-
speicherpotenzial der Böden und der Ökosysteme 
erhalten und verbessert werden soll z. B. modifizierte 
extensive Gewässerunterhaltung; Aktivierung ehema-
liger Feuchtgebiete; Förderung einer naturnahen Au-
enentwicklung, naturnahe Ausgestaltung von Ge-
wässerrandstreifen, naturnahe Aufweitungen des 
Gewässerbettes, Wiederanschluss von Gelän-
destrukturen (z. B. Altarme, Seitengewässer) mit Re-
tentionspotenzial  

W02-01 

W03-04 

312 
Minderung der Flä-
chenversiegelung 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasser-
rückhalts in der Fläche durch Entsiegelung von Flä-
chen und Verminderung der ausgleichlosen Neuver-
siegelung insbesondere in Gebieten mit erhöhten 
Niederschlägen bzw. Abflüssen 

W04-01 

313 
Regenwasserma-
nagement 

Maßnahmen zum Wasserrückhalt durch z. B. kom-
munale Rückhalteanlagen zum Ausgleich der Was-
serführung, Anlagen zur Verbesserung der Versicke-
rung (u. a. Regenversickerungsanlagen, Mulden-
Rigolen-System), sonstige Regenwassernutzungsan-
lagen im öffentlichen Bereich, Gründächer etc. 

W04-02 

314 
Wiedergewinnung von 
natürlichen Rückhalte-
flächen 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasser-
rückhalts in der Fläche durch Beseitigung / Rückver-
legung / Rückbau von nicht mehr benötigten Hoch-
wasserschutzeinrichtungen (Deiche, Mauern), die 
Beseitigung von Aufschüttungen etc., Reaktivierung 
geeigneter ehemaliger Überschwemmungsflächen 
etc.  

W03-01 

W03-02 

W03-03 

315 

Aufstellung, Weiterfüh-
rung, Beschleunigung 
und/oder Erweiterung 
der Bauprogramme 
zum Hochwasserrück-
halt inkl. Überprüfung, 
Erweiterung und Neu-
bau von Hochwasser-
rückhalteräumen und 
Stauanlagen 

Diese Maßnahme beschreibt z. B. die Erstellung von 
Plänen zum Hochwasserrückhalt im/am Gewässer 
und/oder für die Binnenentwässerung von Deichab-
schnitten sowie Plänen zur Verbesserung des techn.-
infrastrukturellen HWS (z. B. Hochwasserschutzkon-
zepte) sowie die Maßnahmen an Anlagen, wie Tal-
sperren, Rückhaltebecken, Fluss-/Kanalstauhaltung 
und Polder einschl. der Erstellung von Risikobetrach-
tungen an vorhandenen Stauanlagen bzw. Schutz-
bauwerken 

T01-01 

T01-02 

T02-01 

T02-03 

316 

Betrieb, Unterhaltung 
und Sanierung von 
Hochwasserrückhalte-
räumen und Stauanla-
gen 

Maßnahmen an Anlagen wie Talsperren, Rückhalte-
becken, Wehre, Fluss-/Kanalstauhaltung und Polder 

T03-01 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

317 

Ausbau, Ertüchtigung 
bzw. Neubau von sta-
tionären und mobilen 
Schutzeinrichtungen 

Ausbau/Neubau von Bauwerken wie Deiche, Hoch-
wasserschutzwände, Dünen, Strandwälle, Stöpen, 
Siele und Sperrwerke einschl. der Festlegung und 
Einrichtung von Überlastungsstellen, Rückstauschutz 
und Gewährleistung der Binnenentwässerung ( z. B. 
über Entwässerungsleitungen, Pumpwerke, Grobre-
chen, Rückstauklappen) sowie Einsatz mobiler 
Hochwasserschutzsysteme, wie Dammbalkensyste-
me, Fluttore, Deichbalken etc. 

T02-02 

T02-04 

318 

Unterhaltung von vor-
handenen stationären 
und mobilen Schutz-
bauwerken  

Maßnahmen an Bauwerken wie Deiche, Hochwas-
serschutzwände, Dünen, einschl. größerer Unterhal-
tungsmaßnahmen, die über die regelmäßige grund-
sätzliche Unterhaltung hinausgehen sowie der Fest-
legung und Einrichtung von Überlastungsstellen, 
Rückstauschutz und Gewährleistung der Binnenent-
wässerung (z. B. über Entwässerungsleitungen, 
Pumpwerke, Grobrechen, Rückstauklappen), Über-
prüfung und Anpassung der Bauwerke für den erfor-
derlichen Sturmflut-/ Hochwasserschutz (an Sperr-
werken, Stöpen, Sielen und Schließen) insb. im Küs-
tenbereich; Erstellung bzw. Optimierung von Plänen 
für die Gewässerunterhaltung bzw. zur Gewässer-
aufsicht für wasserwirtschaftliche Anlagen zur Si-
cherstellung der bestimmungsgemäßen Funktions-
tüchtigkeit von Hochwasserschutzanlagen und zur 
Gewährleistung des schadlosen Hochwasserabflus-
ses gemäß Bemessungsgröße 

T04-01 

319 

Freihaltung und Ver-
größerung des Hoch-
wasserabflussquer-
schnitts im Siedlungs-
raum und Auenbereich 

Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen 
im Gewässer (Brücken, Durchlässe, Wehre, sonst. 
Abflusshindernisse) und Vergrößerung des Abfluss-
querschnitts im Auenbereich z. B. Maßnahmen zu 
geeigneten Abgrabungen im Auenbereich 

T06-01 

T06-02 

T06-03 

320 

Freihaltung des Hoch-
wasserabflussquer-
schnitts durch Gewäs-
serunterhaltung und 
Vorlandmanagement 

Maßnahmen wie z. B. Entschlammung, Entfernen 
von Krautbewuchs und Auflandungen, Mäharbeiten, 
Schaffen von Abflussrinnen, Auflagen für die Bewirt-
schaftung landwirtschaftlicher Flächen, Beseitigung 
von Abflusshindernissen im Rahmen der Gewäs-
serunterhaltung 

T05-01 

T05-02 

321 

Sonstige Maßnahme 
zur Verbesserung des 
Schutzes gegen Über-
schwemmungen 

Weitere Maßnahmen, die unter den beschriebenen 
Maßnahmenbereichen des Schutzes bisher nicht 
aufgeführt waren z. B. Hochwasserschutzkonzepte 

T07-01 

T07-02 

322 

Einrichtung bzw. Ver-
besserung des Hoch-
wassermeldedienstes 
und der Sturmflutvor-
hersage 

Schaffung der organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für Hochwasservorhersage und -
warnung; Verbesserung der Verfügbarkeit aktueller 
hydrologischer Messdaten (Niederschlags- und Ab-
flussdaten), Optimierung des Messnetzes, Minimie-
rung der Störanfälligkeit, Optimierung der Meldewege 

V06-02 

V07-01 

V07-03 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

323 

Einrichtung bzw. Ver-
besserung von kom-
munalen Warn- und 
Informationssystemen 

Z. B. das Einsetzen von internetbasierten kommuna-
len Informationssystemen, Entwicklung spezieller 
Software für kommunale Informationssysteme etc. 
sowie Maßnahmen zur Sicherung der örtlichen 
Hochwasserwarnung für die Öffentlichkeit (z. B. Sire-
nenanlage) 

V07-02 

V07-04 

324 

Planung und Optimie-
rung des Krisen- und 
Ressourcenmanage-
ments 

Einrichtung bzw. Optimierung der Krisenmanage-
mentplanung einschließlich der Alarm- und Einsatz-
planung, der Bereitstellung notwendiger Personal- 
und Sachressourcen (z. B. Ausstattung von Material-
lagern zur Hochwasserverteidigung bzw. Aufsto-
ckung von Einheiten zur Hochwasserverteidigung), 
der Einrichtung / Optimierung von Wasserwehren, 
Deich- und anderer Verbände, der regelmäßigen 
Übung und Ausbildungsmaßnahmen/ Schulungen für 
Einsatzkräfte 

V10-01 

V10-02 

V10-03 

V10-04 

V11-01 

V11-02 

V12-01 

V12-02 

325 Verhaltensvorsorge 

APSFR-abhängige Aufklärungsmaßnahmen zu 
Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung auf den 
Hochwasserfall z. B. durch die Erstellung und Veröf-
fentlichung von Gefahren- und Risikokarten; ortsnahe 
Information über die Medien (Hochwassermerksteine, 
Hochwasserlehrpfade etc.), Veröffentlichung von In-
formationsmaterialen 

T08-03 

V08-01 

V09-01 

326 Risikovorsorge 
Z. B. Versicherungen, finanzielle Eigenvorsorge, Bil-
dung von Rücklagen 

V05-01 

V05-02 

327 Schadensnachsorge 

Planung und Vorbereitung von Maßnahmen zur Ab-
fallbeseitigung, Beseitigung von Umweltschäden 
usw. insbesondere im Bereich der Schadensnach-
sorgeplanung von Land-/ Forstwirtschaft und der 
durch die IED-Richtlinie (2010/75/EU) festgelegten 
IVU-Anlagen zur Vermeidung weiterer Schäden und 
möglichst schneller Wiederaufnahme des Betriebes 
sowie finanzielle Hilfsmöglichkeiten und die Wieder-
herstellung und Erhalt der menschlichen Gesundheit 
durch Schaffung von Grundlagen für die akute Nach-
sorge, z. B. Notversorgung, Personalbereitstellung 
etc., Berücksichtigung der Nachsorge in der Krisen-
managementplanung 

N02-01 

N02-02 

328 

Sonstige Maßnahmen 
aus dem Bereich Wie-
derherstellung, Rege-
neration und Überprü-
fung 

Maßnahmen, die unter den bisher genannten Maß-
nahmenbeschreibungen nicht aufgeführt waren bzw. 
innerhalb des Bereiches Wiederherstellung, Regene-
ration und Überprüfung nicht zugeordnet werden 
konnten 

N01-01 

N01-02 

N01-03 

329 Sonstige Maßnahmen 

Maßnahmen, die keinem der EU-Aspekte zu den 
Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement zu-
geordnet werden können, die aufgrund von Erfahrun-
gen relevant sind 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

Konzeptionelle Maßnahmen LAWA 

501 
Erstellung von Konzep-
tionen / Studien / Gut-
achten 

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, 
Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen für 
die Umsetzung der WRRL entsprechend der Belas-
tungstypen und/oder das Hochwasserrisikomanage-
ment APSFR-unabhängig entsprechend der EU-
Maßnahmenarten 

V03-03 

502 

Durchführung von For-
schungs-, Entwick-
lungs- und Demonstra-
tionsvorhaben 

Z. B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstützung des 
Wissens- und Erfahrungstransfers / Forschungs- und 
Entwicklungsverfahren, um wirksame Maßnahmen 
zur Umsetzung der WRRL und/oder zum vorbeugen-
den Hochwasserschutz zu entwickeln, standortspezi-
fisch anzupassen und zu optimieren / Beteiligung an 
und Nutzung von europäischen, nationalen und Län-
derforschungsprogrammen und Projekten zur Fluss-
gebietsbewirtschaftung und/oder zum Hochwasserri-
sikomanagement 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

503 
Informations- und Fort-
bildungsmaßnahmen 

WRRL: z. B. Maßnahmen zur Information, Sensibili-
sierung und Aufklärung zum Thema WRRL z. B. 
durch die gezielte Einrichtung von Arbeitskreisen mit 
den am Gewässer tätigen Akteuren wie z. B. den Un-
terhaltungspflichtigen, Vertretern aus Kommunen und 
aus der Landwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit (Publika-
tionen, Wettbewerbe, Gewässertage) oder Fortbil-
dungen z. B. zum Thema Gewässerunterhaltung. 
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Aufklärungsmaß-
nahmen zu Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung 
auf den Hochwasserfall z. B. Schulung und Fortbil-
dung der Verwaltung (Bau- und Genehmigungsbe-
hörden) und Architekten zum Hochwasserrisikoma-
nagement, z. B. zum hochwasserangepassten Bau-
en, zur hochwassergerechten Bauleitplanung, Eigen-
vorsorge, Objektschutz, Optimierung der zivil-
militärischen Zusammenarbeit / Ausbildung und 
Schulung für Einsatzkräfte und Personal des Krisen-
managements 

T08-04 

V04-01 

V09-02 

V09-03 

504 Beratungsmaßnahmen 

WRRL: u. a. Beratungs- und Schulungsangebote für 
landwirtschaftliche Betriebe 

HWRM-RL APSFR-unabhängig: Beratung von Be-
troffenen zur Vermeidung von Hochwasserschäden, 
zur Eigenvorsorge, Verhalten bei Hochwasser, Scha-
densnachsorge 

WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- und 
Forstwirten zur angepassten Flächenbewirtschaftung 

F04-04 

F04-05 

V02-01 

V02-02 

V02-03 
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LAWA-
Nr. 

LAWA - Maßnahmen-
bezeichnung 

LAWA Erläuterung / Beschreibung 
Maßnahmentypen 

NRW 

505 
Einrichtung bzw. An-
passung von Förder-
programmen 

WRRL: z. B. Anpassung der Agrarumweltprogram-
me, Einrichtung spezifischer Maßnahmenpläne und -
programme zur Umsetzung der WRRL (z. B. Förder-
programme mit einem Schwerpunkt für stehende 
Gewässer oder speziell für kleine Maßnahmen an 
Gewässern) im Rahmen von europäischen, nationa-
len und Länderförderrichtlinien 

HWRM-RL: z. B. spezifische Maßnahmenpläne und -
programme für das Hochwasserrisikomanagement im 
Rahmen von europäischen, nationalen und Länder-
förderrichtlinien 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

506 
Freiwillige Kooperatio-
nen 

WRRL: z. B. Kooperationen zwischen Landwirten 
und Wasserversorgern mit dem Ziel der gewässer-
schonenden Landbewirtschaftung, um auf diesem 
Weg das gewonnene Trinkwasser reinzuhalten 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

507 Zertifizierungssysteme 

WRRL: z. B. freiwillige Zertifizierungssysteme für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, 
insb. für die Bereiche Umweltmanagement, Ökoland-
bau sowie nachhaltige Ressourcennut-
zung/Umweltschutz unter Berücksichtigung der Mit-
teilung der KOM zu EU-Leitlinien für eine gute fachli-
che Praxis (2010/C 314/04; 16.12.2010) und nationa-
ler oder regionaler Zertifizierungssysteme 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

508 
Vertiefende Untersu-
chungen und Kontrol-
len 

WRRL: z. B. Vertiefende Untersuchungen zur Ermitt-
lung von Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit 
vorgesehener Maßnahmen in den Bereichen Gewäs-
serschutz 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 

509 
Untersuchungen zum 
Klimawandel 

WRRL: Untersuchungen zum Klimawandel hinsicht-
lich der Erfordernisse einer künftigen Wasserbewirt-
schaftung, z. B. Erarbeitung überregionaler Anpas-
sungsstrategien an den Klimawandel 

HWRM-RL APSFR-unabhängig: Ermittlung der Aus-
wirkungen des Klimawandels, z. B. Erarbeitung von 
Planungsvorgaben zur Berücksichtigung der Auswir-
kungen des Klimawandels für den technischen 
Hochwasserschutz 

Kein Maßnahmen-
typ NRW 
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16 Anhang 5: Gewässer mit potenziellem signifikantem Risiko 

Tabelle 64: Liste der Gewässer mit potenziellem signifikantem Risiko in der Flussgebietseinheit 

Rhein NRW 

Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Aabach 278244 3,9 

Afte / Wiele 27824 17,3 

Agger 2728 59,8 

Ahauser Aa 92852 19,5 

Ahse 2786 44,6 

Albaumer Bach 276624 9,6 

Alche 272174 3,3 

Alfterer-Bornheimer Bach 27312 10,7 

Alme 2782 54,0 

Alpsche Ley - Umleitung 279214 0,8 

Alte Aa (Heggen Aa) 928172 7,4 

Altenau 27828 20,1 

Altendorfer Bach 27422 4,1 

Amper Bach 2786424 3,8 

Anger 2756 17,9 

Anrathskanal / Plankendickskendel 27766 14,0 

Anrathskanal II 2776634 1,1 

Appelbecke 2772114 2,8 

Arpe 2761696 6,6 

Asdorfer Bach 27218 8,9 

Aubach 2728414 0,8 

Auelsbach 272894 2,1 

Baarbach 27654 14,3 

Banfe 25812 0,6 

Baumbach 276192 2,2 

Bechbach 2728492 3,0 

Beke 27816 15,7 

Bergbach 274452 1,0 

Berkel 9284 57,0 

Berne 27728 8,6 

Beurser Bach / Venningbach 928484 2,7 

Bieberbach 27646 2,0 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Bigge 27664 35,0 

Birkenbach (Hasselsiefen) 2728798 0,6 

Birlenbach 272148 4,9 

Bleibach 27448 16,0 

Blögge 278642 6,5 

Bocholter Aa 9282 43,6 

Bodelschwingher Bach 27723318?digi 4,4 

Borbecker Mühlenbach 277284 11,1 

Borkener Aa 92824 3,1 

Boye 27726 13,8 

Brandenbäumer Bach / Geseker 
Bach 

27838 10,0 

Brederbach 2769792 1,7 

Breuskesmühlenbach 2772362 4,3 

Bröl 2726 30,5 

Bruckhauser Mühlenbach 277522 2,4 

Buirer Fließ 274672 4,5 

Burbach 2737466 4,6 

Caller Bach 276542 4,7 

Dattelner Mühlenbach 278794 6,0 

Deilbach 27696 11,3 

Deininghauser Bach 2772342 9,4 

Dhünn 27368 15,2 

Dickelsbach 2758 22,0 

Dickopsbach 27314 10,0 

Dinkel 92864 29,0 

Döringbach 928244 1,8 

Dorneburger Mühlenbach 277246 9,2 

Dörspe 272818 9,6 

Dreisbach 272138 2,1 

Dresbach (Sülz) 2728884 1,5 

Dümmer 278832 2,4 

Düssel 27392 13,5 

Eipbach 27258 2,7 

Eisernbach 272176 10,5 

Elbsche 276916 0,8 

Ellerbach 278286 26,0 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Ellhauser Bach 2728792 0,6 

Ellinger Bach 272384 4,1 

Else 27666 9,3 

Elspe 276634 3,9 

Emscher 2772 83,5 

Ennepe 27688 16,2 

Enniger Bach 2785998 2,3 

Erft 274 99,8 

Erpa 2744922 0,9 

Ersdorfer Bach 274232 3,7 

Eschbach 273672 2,6 

Eschbach (Bösingbach) 92864558 4,1 

Eschweiler Bach 27414 5,6 

Eselsbach 273928 3,4 

Esselbach 2761684 1,8 

Eulenbach 27424 7,3 

Feldbach 928614 2,0 

Ferndorfbach 27214 21,0 

Finkelbach 27474 10,6 

Fossa Eugeniana / Niepkanal 27768 9,0 

Frankenforstbach 273566 9,6 

Fretterbach 276652 2,2 

Funne 27886 4,1 

Galkhausener Bach 273746 6,7 

Gaulbach 273616 2,1 

Gieseler 27852 11,1 

Gillbach 2748 27,1 

Glasebach 278526 4,3 

Glenne / Haustenbach 2784 33,7 

Godesberger Bach 27196 3,6 

Grüner Bach 276696 1,7 

Haarbach 275494 3,2 

Hagenbach 278844 4,1 

Hammbach 27896 3,7 

Hanfbach 27272 2,4 

Hardenberger Bach 276962 9,0 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Hardtbach 27198 9,3 

Hasper Bach 2768898 5,8 

Heder 278372 11,8 

Heerener Bach 278764 2,2 

Heilenbecke 276888 3,2 

Hellbach 277236 6,7 

Heller 2722 17,2 

Helmerbach 27882 7,7 

Henne 27614 1,7 

Herdecker Bach 276912 2,9 

Heubach 27888 10,8 

Holtwicker Bach 92828 11,5 

Holzbach 272888 1,0 

Holzbach / Resser Bach 2772392 6,9 

Honigbach 92842 2,5 

Hönne 2764 32,3 

Hönnige 273614 1,2 

Hörder Bach 277212 6,2 

Horne 27874 3,4 

Hoxbach 2739288 8,6 

Hüller Bach 27724 17,2 

Hundem 27662 8,1 

Issel 928 52,4 

Itter 2738 19,9 

Jabach 272892 1,5 

Karpenbach 2728796 0,8 

Karpke / Kabach 278242 4,8 

Katzenlochbach 271982 2,5 

Kelbke 276156 2,1 

Kettbach 278884 0,9 

Kettelerbach 928272 4,3 

Kleine Erft 274732 9,2 

Kleuterbach 27884 16,0 

Klevesche Landwehr 92818 4,0 

Königsbach 928156 5,4 

Körnebach 278766 6,6 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Krähe 2761884 1,7 

Krähenberger Bach 276889112 3,1 

Krollbach 278414 10,5 

Kuchenheimer Mühlengraben 274192 10,6 

Kuhbach 278768 7,3 

Kürtener Sülz 272884 8,2 

Laaker Bach 928168 5,1 

Lahn 258 17,8 

Landwehrbach 277234 10,4 

Lanferbach 277256 4,1 

Lauterbach 272788 1,3 

Lechenicher Mühlenbach 274492 5,2 

Legdener Mühlenbach 928642 2,9 

Lenne 2766 110,8 

Lennefe 272886 13,0 

Leppe 27286 9,5 

Liblarer Mühlengraben 27454 10,3 

Liese 27846 4,0 

Lippe 278 220,5 

Littfe 272146 7,6 

Loemühlenbach 278924 3,5 

Lohberger Entwässerungsgraben 27752 6,6 

Lohgraben 2741942 1,4 

Lösenbach 2768572 2,5 

Lünerner Bach 278762 7,3 

Lüserbach 27876914 4,8 

Massener Bach / Holzwickeder 
Bach 

2787664 6,4 

Meddenbach / Eibergbachsystem 276956 3,0 

Mehlemer Bach 27194 10,8 

Mersbach 27416 4,8 

Midlicher Mühlenbach 2789642 3,6 

Mirker Bach 2736514 5,5 

Moersbach / Rheinberger Altrhein 2776 30,6 

Möhne 2762 64,4 

Moorbach 928462 0,9 

Morsbach 27366 12,1 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Mühlenbach 278662 9,5 

Mutzbach 273688 14,0 

Nahmerbach 276698 3,0 

Namenlose 2761144 4,3 

Nathebach 2772116?digi 2,5 

Neffelbach 2746 34,7 

Neger 276114 11,2 

Netphe 272136 1,6 

Nettebach / Frohlinder Mühlenbach 277232 8,0 

Nonnenbach 278834 16,3 

Nördliche Düssel / Kittelbach 275192 14,3 

Odenheimer Bach 2782844 1,4 

Oester 276664 7,5 

Ohbach 27192 3,3 

Ölbach 92846 13,3 

Olpe 276642 3,0 

Öse 27648 10,4 

Ostbach 2772372 7,1 

Osterschledde 278382 12,0 

Pader 27818 4,1 

Pader-Alme-Überleitung 278294 1,0 

Palmersdorfer Bach 2732 6,1 

Pausmühlenbach 2772862 1,7 

Pleisbach 27278 13,3 

Pulheimer Bach (Glessener Bach) 27373232 5,5 

Quabbe 27858 1,7 

Rahmede 276692 11,7 

Rapphofsmühlenbach 27894 1,9 

Rheder Bach 92826 3,0 

Rhein 2 226,2 

Rheinkanal 1 2734 5,6 

Rinderbach 27698 1,8 

Röhr 27618 20,0 

Rosenau 27862 15,5 

Rospebach 272834 8,2 

Roßbach 27722 7,6 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Rotbach 2774 8,0 

Rotbach 2744 36,7 

Rothebach 278182 4,2 

Ruhmbach 276994 3,7 

Ruhr 276 213,3 

Rüpingsbach 277216 8,0 

Saaler Mühlenbach 2735662 5,9 

Salweybach 276168 6,9 

Salzbach 27866 13,0 

Sandbach 2754942 5,3 

Sauer 278284 22,4 

Scheinebach 278396 1,7 

Schellenbruchgraben 277238 3,9 

Schießbach (Rodderbach, Fläm-
merbach) 

27428 10,1 

Schledde 278622 10,4 

Schlinge 92832 7,0 

Schmittwasser 2782846 4,5 

Schölsbach 278946 2,4 

Schurenbach 27725898 2,8 

Schwarzbach 2754 12,3 

Schwarzbach 278792 8,7 

Schwarzbach 277258 13,1 

Schwelme 27364 7,5 

Selbecker Bach 276878 2,9 

Sellmannsbach 277254 5,1 

Selmer Bach / Passbach 278872 6,9 

Seseke 27876 21,0 

Seßmarbach 272832 4,9 

Settmecke 276184 7,1 

Sickingmühlenbach 27892 6,8 

Sieg 272 107,2 

Soestbach 27864 12,2 

Sorpe 276188 15,6 

Springbach 2781822 2,8 

Springbach (Börnchenbach) 277252 5,3 

Stefansbach 2768892 2,2 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Steinagger 27282 5,0 

Steinbach 27426 10,2 

Steinbeke 27814 2,1 

Steinfurter Aa 92862 36,3 

Stever 2788 54,7 

Stoppenberger Bach 277282 4,5 

Störmeder Bach / Ostereider Gotte 278384 6,5 

Strothbach 9286454 5,7 

Strunde 273568 11,7 

Sudhoffgraben 27839414 2,5 

Südliche Umflut 278398 2,5 

Sülz 27288 38,1 

Swistbach 2742 28,6 

Thesingbach 928232 1,9 

Trotzbach 27856 10,0 

Uelfe 273638 7,7 

Ülpebach 2728494 1,6 

Urdenbacher Altrhein / Garather 
Mühlenbach 

27374 12,2 

Valme 27612 4,9 

Varlarer Mühlenbach 928412 7,3 

Vechte 9286 12,3 

Veischede 276636 7,7 

Verse 27668 13,1 

Veybach 27418 19,1 

Viehbach 273744 4,8 

Vlattener Bach 27446 13,4 

Volme 2768 35,6 

Wahnbach 27274 1,8 

Waldbach 276182 1,9 

Waldbrölbach 27266 19,8 

Wannebach 2761794 1,0 

Weihe 2783982 1,3 

Weiß 27216 9,6 

Weltersbach 2736752 1,0 

Wendershagener Bach 27238412 1,6 

Wenne 27616 15,6 
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Risikogewässer Gewässerkennzahl 
Länge der Risikogewässer-
abschnitte in der Flussge-
bietseinheit Rhein NRW [km] 

Westerbach 27624 8,0 

Westiger Bach 276484 8,8 

Weyer Bach (Hauser Bach) 274182 1,4 

Wiehl 27284 28,2 

Wiembach 273678 2,3 

Wienbach 278964 6,8 

Wiescher Bach 27872 4,0 

Wildenbach 27226 8,3 

Wisserbach 27238 8,0 

Wolfsbach 27276 5,0 

Wolfstrang 928182 0,9 

Wupper 2736 100,3 

Xantener Altrhein / Alpsche Ley / 
Schwarzer Graben 

2792 18,3 

Im Bericht zur vorläufigen Bewertung (MKULNV 2011) ist eine ausführliche Erläuterung der Vor-

gehensweise zur Festlegung der Risikogewässer und umfangreiches Kartenmaterial enthalten. 

Eine Übersicht aller Gewässer mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko in NRW zeigt die 

Karte in der Anlage 11 des Berichts (S. 118). Der Bericht ist unter folgendem Link abgelegt:  

www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/6/6b/Schlussbericht_vorläufige_Bewertung_

August2011.pdf. 

 

http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/6/6b/Schlussbericht_vorl%C3%A4ufige_Bewertung_August2011.pdf
http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/6/6b/Schlussbericht_vorl%C3%A4ufige_Bewertung_August2011.pdf
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Abbildung 12: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Deltarhein 

 

 

Abbildung 13: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Emscher 
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Abbildung 14: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Erft 
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Abbildung 15: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Lippe 

 

 

Abbildung 16: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Mittelrhein-Mosel 
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Abbildung 17: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord 
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Abbildung 18: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Ruhr 

 

 

Abbildung 19: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Sieg 
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Abbildung 20: Risikogewässer im Teileinzugsgebiet Wupper 
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17 Anhang 6: Anlagenband Karten 

Die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten können auf der Internetseite 

www.flussgebiete.nrw.de angeschaut und als pdf-Karten heruntergeladen werden. Eine Lesehilfe 

hilft beim Verständnis und bei der Interpretation der Karten (s. www.flussgebiete.nrw.de/

index.php/HWRMRL/Risiko-_und_Gefahrenkarten). 

 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-_und_Gefahrenkarten
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-_und_Gefahrenkarten
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18 Anhang 7: Liste der zuständigen Behörden 

Tabelle 65: Liste der zuständigen Behörden 

Flussgebiet Teileinzugsgebiet Zuständige Behörde Anschrift 

Ems  
Bezirksregierung Münster (Feder-
führung) 

Domplatz 1 ï 3 
48143 Münster 

Maas  
Bezirksregierung Köln (Federfüh-
rung) 

Zeughausstraße 2 - 10 
50667 Köln 

Rhein  
Bezirksregierung Düsseldorf (Fe-
derführung) 

Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 

 

Emscher Bezirksregierung Münster Domplatz 1 ï 3 
48143 Münster 

Erft Bezirksregierung Köln Zeughausstraße 2 - 10 
50667 Köln 

Deltarhein Bezirksregierung Münster Domplatz 1 ï 3 
48143 Münster 

Lippe Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Mittelrhein/Mosel Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Rheingraben-Nord Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 

Ruhr Bezirksregierung Arnsberg Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

Sieg Bezirksregierung Köln Zeughausstraße 2 - 10 
50667 Köln 

Wupper Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 

Weser  
Bezirksregierung Detmold (Feder-
führung) 

Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 

 

 



 

 

  



 

 

Rückseite 


	Titel
	Impressum
	Erläuterungen FGG Rhein
	Inhalt
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einführung
	2 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos
	2.1 Kriterien und Vorgehensweise bei der vorläufigen Bewertung
	2.2 Ergebnis der vorläufigen Bewertung in der Flussgebietseinheit Rhein NRW

	3 Beschreibung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos in der Flussgebietseinheit Rhein NRW sowie Schlussfolgerungen aus den Karten
	3.1 Beschreibung des internationalen und nationalen Flussgebiets Rhein sowie der Flussgebietseinheit Rhein NRW
	3.1.1 Geologie und Orographie
	3.1.2 Klimatische und hydrologische Verhältnisse
	3.1.3 Oberflächengewässer
	3.1.4 Landnutzung (Verteilung der Landnutzung, Verteilung und Dichte der Siedlungsgebiete)
	3.1.5 Entstehung und Verlauf von Hochwasserereignissen in der Flussgebietseinheit Rhein NRW und Beschreibung vergangener Hochwasserereignisse

	3.2 Aufgabe und Inhalte der Hochwassergefahren- und -risikokarten
	3.3 Hochwassergefahren in der Flussgebietseinheit Rhein NRW
	3.4 Hochwasserrisiken in der Flussgebietseinheit Rhein NRW
	3.4.1 Potenziell betroffene Einwohner
	3.4.2 Potenziell betroffene Flächennutzungen
	3.4.3 Potenziell vom Hochwasser betroffene relevante Objekte für das Schutzgut Umwelt
	3.4.4 Potenziell betroffene Schutzgebiete
	3.4.5 Potenziell betroffene relevante Kulturgüter

	3.5 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten in der Flussgebietseinheit Rhein NRW
	3.5.1 Schutzgut menschliche Gesundheit
	3.5.2 Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten
	3.5.3 Schutzgut Umwelt
	3.5.4 Schutzgut Kulturerbe


	4 Ziele des Hochwasserrisikomanagements
	4.1 Ziele zur Vermeidung neuer Risiken
	4.2 Ziele zur Verringerung bestehender Risiken
	4.3 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses
	4.4 Ziele zur Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis

	5 Zusammenfassung der Maßnahmen und deren Rangfolge
	5.1 Maßnahmentypenkatalog in NRW
	5.2 Wirkungen und Verbindlichkeit der Maßnahmenplanung in den Hochwasserrisikomanagementplänen
	5.3 Akteure zur Umsetzung der Maßnahmen in der Flussgebietseinheit Rhein NRW
	5.3.1 Ministerium
	5.3.2 Bezirksregierungen
	5.3.3 Kommunen und Kreise
	5.3.4 Wasser- und Deichverbände
	5.3.5 Wirtschaftsunternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger

	5.4 Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements in der Flussgebietseinheit Rhein NRW
	5.4.1 F01 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Landes- und Regionalplanung
	5.4.2 F02 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Bauleitplanung
	5.4.3 F03 Rechtliche Sicherung der Überschwemmungsgebiete
	5.4.4 F04 Anpassung der Flächennutzung an HW-Risiken
	5.4.4.1 Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich (F04-01)
	5.4.4.2 Nutzungsanpassung in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft (F04-02, F04-03)
	5.4.4.3 Informationsmaterial zur hochwasserangepassten Nutzung / Bewirtschaftung in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Flächenvorsorge (F04-04, F04-05, F04-99)

	5.4.5 F05 Entfernung / Verlegung gefährdeter Objekte oder gefährdeter Nutzungen
	5.4.6 W01 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in Bewirtschaftungsplänen nach WRRL und in Managementplänen der Natura 2000-Gebiete
	5.4.7 W02 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und entlang der Gewässer (außerhalb der Umsetzung der WRRL)
	5.4.7.1 Gewässer- und Auenrenaturierung (W02-01)
	5.4.7.2 Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft sowie weitergehende Maßnahmen Wasserrückhaltung (W02-02, W02-03, W02-99)

	5.4.8 W03 Sicherung und Reaktivierung von Retentionsräumen
	5.4.9 W04 Regenwassermanagement
	5.4.10 T01 Erstellung von integrierten Konzepten zum Hochwasserschutz und Planung von Einzelmaßnahmen
	5.4.11 T02 Umsetzung bereits bestehender Konzepte und von Einzelmaßnahmen des technischen Hochwasserschutzes
	5.4.12 T03 Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur Hochwasserrückhaltung
	5.4.13 T04 Unterhaltung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur Hochwasserabwehr
	5.4.14 T05 Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte
	5.4.15 T06 Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL
	5.4.16 T07 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen
	5.4.17 T08 Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an Infrastruktureinrichtungen
	5.4.17.1 Durchführung von Objektschutzmaßnahmen an bestehenden Gebäuden/Infrastruktureinrichtungen sowie Überprüfung der Hochwassersicherheit betroffener Gebäude/Einrichtungen und vertiefte Analyse des Hochwasserrisikos (T08-01, T08-02, T08-99)
	5.4.17.2 Informationsmaterial für Bevölkerung und Wirtschaft mit Anleitungen zur Eigenvorsorge (T08-03)
	5.4.17.3 Informationsmaterial für Ver- und Entsorger (T08-04)

	5.4.18 V01 Umsetzung baulicher Anpassungen und Nutzungsanpassungen an Hochwasserrisiken
	5.4.19 V02 Beratung und Überwachung zur Bauvorsorge
	5.4.19.1 Informationsmaterial für Regional- und Bauleitplanung (V02-01)
	5.4.19.2 Informationsmaterial und Fortbildung für MitarbeiterInnen in Baugenehmigungsbehörden (V02-02)
	5.4.19.3 Hinweise und Auflagen bei Baugenehmigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Information sowie Vorhaben in Deichschutzzonen/ÜSG (V02-03, V02-99)

	5.4.20 V03 Beratung und Überwachung zum hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einschließlich deren Lagerung
	5.4.20.1 Information von Betrieben mit IVU-Anlagen über Hochwassergefahren und Verifizierung betrieblicher Aktivitäten sowie Überwachung der VAwS-Anlagen in Betrieben (V03-01, V03-02)
	5.4.20.2 Erstellung von Informationsmaterial für Sachverständige VAwS (V03-03) und für Betreiber von Heizölverbraucheranlagen (V03-99)

	5.4.21 V04 Fortbildung und Schulung für Architekten, Ingenieure, Handwerker und Sachverständige
	5.4.22 V05 Risikovorsorge, finanzielle Vorsorge und Versicherungen
	5.4.23 V06 Erweiterung und Verbesserung der Hochwasserinformation und -vorhersage
	5.4.24 V07 Optimierung der Hochwasserwarn- und –meldedienste
	5.4.25 V08 Ortsnahe Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten
	5.4.26 V09 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit
	5.4.27 V10 Alarm- und Einsatzplanung, Katastrophenschutzplanung
	5.4.28 V11 Bereithaltung notwendiger Ressourcen
	5.4.29 V12 Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen
	5.4.30 N01 Auswertung der Erfahrungen, Evaluation der Einsätze und Einsatzplanung
	5.4.31 N02 Regeneration, Aufbauhilfe und Wiederaufbau

	5.5 Priorisierung und Rangfolge der Maßnahmenplanung
	5.5.1 Umsetzbarkeit
	5.5.2 Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung
	5.5.3 Synergieeffekte mit anderen Zielen, insb. WRRL
	5.5.4 Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements

	5.6 Berücksichtigung ökonomischer Aspekte in der Maßnahmenplanung

	6 Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung
	7 Einbeziehung interessierter Stellen und Information der Öffentlichkeit
	7.1 Beteiligung interessierter Stellen
	7.1.1 Beteiligung interessierter Stellen auf Landesebene
	7.1.2 Beteiligung interessierter Stellen in der Flussgebietseinheit

	7.2 Information und Anhörung der Öffentlichkeit

	8 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie, weiteren Richtlinien der EU und innerhalb der nationalen und internationalen Flussgebietseinheiten
	8.1 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie
	8.2 Koordination mit weiteren Richtlinien der Europäischen Union
	8.3 Nationale und internationale Koordination

	9 Berücksichtigung des Klimawandels
	10 Hinweise zur Durchführung der SUP auf Ebene der FGE
	10.1 Einleitung und Kurzbeschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans
	10.2 Beschreibung der Schutzgüter, deren aktueller Zustand und voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisikomanagementplans
	10.3 Zusammenfassende Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen

	11 Quellen
	12 Anhang 1: Daten und Informationen zur Risikoanalyse
	13 Anhang 2: Koordination WRRL
	14 Anhang 3: Maßnahmenzusammenstellung für die Flussgebietseinheit Rhein NRW
	15 Anhang 4: Maßnahmentypenkatalog NRW
	15.1 Maßnahmentypenkatalog NRW
	15.2 Zuordnung der Maßnahmentypen NRW zum LAWA-Maßnahmenkatalog

	16 Anhang 5: Gewässer mit potenziellem signifikantem Risiko
	17 Anhang 6: Anlagenband Karten
	18 Anhang 7: Liste der zuständigen Behörden
	Rückseite

